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1. WICHTIGE HINWEISE UND  
PROSPEKTVERANTWORTUNG

Entsprechend den gesetzlichen Informationspflichten des Kapi
talanlage gesetzbuches (KAGB) ist die DeWert Deutsche Wert
investment GmbH in ihrer Funktion als Kapitalverwaltungs

gesellschaft gemäß § 268 Absatz 1 KAGB verpflichtet, für die von ihr 
verwalteten geschlossenen PublikumsAIF einen Verkaufsprospekt und 
das Basisinformationsblatt zu erstellen. Der Verkaufspros pekt muss 
hierbei die Angaben enthalten, die erforderlich sind, damit sich ein am 
Erwerb eines Anteils interessierter Anleger ein begründetes Urteil über 
die ihm angebotene Anlage und insbesondere über die damit verbun
denen Risiken machen kann. 

In Erfüllung ihrer Pflichten hat die DeWert Deutsche Wertinvestment 
GmbH den vorliegenden Verkaufsprospekt für den von ihr aufgelegten 
geschlossenen inländischen PublikumsAIF „Hahn Pluswertfonds 182 
GmbH & Co. geschlosseneInvestmentKG“ (nachfolgend auch als „AIF“, 
„Fonds“ oder „Fondsgesellschaft“ benannt) erstellt. Der Ver kaufsprospekt 
informiert neben der Darstellung der Anlagestrategie des Fonds vor allem 
auch über die mit der Anlage verbundenen Risiken und gibt umfassende 
Detailinformationen in wirtschaftlicher, rechtlicher und steuerlicher Hin
sicht und enthält auch die für den Anleger maßgeblichen Verträge, wie 
den Gesellschaftsvertrag, die Anlagebedingungen sowie den Treuhand
vertrag. Die Angaben dieses Prospektes orientieren sich an den Vorga
ben des KAGB und der Verkaufsprospekt wurde unter Berücksichtigung 
der Prüfungsgrundsätze des IDW Standards Grundsätze ordnungsmä
ßiger Begutachtung der gesetzlichen Verkaufsunterlagen von Alterna
tiven Investmentfonds (IDW S 4) mit Stand vom 24.05.2016 erstellt. 
Die Zeichnung von Anteilen an dem AIF erfolgt ausschließlich auf  
der Grundlage dieses Verkaufsprospektes einschließlich Anlagebedin
gungen, Gesellschaftsvertrag und Treuhandvertrag sowie dem Basis
informationsblatt in der jeweils gültigen Fassung. Interessenten wird 
emp foh len, vor Unterzeichnung des Kaufauftrages alle genannten Unter
lagen aufmerksam zu lesen und sich ggf. von einem fachkundigen Drit
ten beraten zu lassen.

Der Verkaufsprospekt wird ergänzt durch den jeweils letzten Jahresbe
richt des AIF. Die Jahresberichte eines Geschäftsjahres werden jeweils 
spä tes tens zum 30. September des folgenden Geschäftsjahres veröffent
licht. Berichte und sonstige Informationen über das Investmentvermö
gen können auch telefonisch, per Post oder per EMail bei der DeWert 
Deutsche Wertinvestment GmbH unter den nachstehenden Kontakt
daten angefordert werden. 

Der Verkaufsprospekt sowie das separat erstellte Basisinformations
blatt sind während der Dauer der Vertriebsphase des AIF in deutscher 
Sprache und in ihrer jeweils aktuellen Fassung auf der Internetseite der 
DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH unter https://www.hahnag.de/
kvg/publikationen kostenlos abrufbar. Ferner können die vorgenannten 
Unterlagen auch in Papierform unter den nachstehenden Kontaktda
ten unmittelbar bei der DeWert Deutsche Wertinvest ment GmbH tele
fonisch, per Post oder per EMail angefordert werden:

DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH 
Buddestraße 14 
51429 Bergisch Gladbach 
Telefon:   02204 94900 
Telefax:  02204 9490201 
EMail:  kontakt@dewert.de

Von diesem Verkaufsprospekt, den in diesem Verkaufsprospekt abge
bildeten Verträgen oder dem Basisinformationsblatt abweichende Aus
künfte oder Erklärungen dürfen nicht abgegeben werden. Jeder Kauf von 
Anteilen auf der Basis von Auskünften oder Erklärungen, welche nicht 
in diesem Verkaufsprospekt oder dem Basisinformationsblatt enthal
ten sind, erfolgt ausschließlich auf Risiko des Käufers.

Prospektverantwortung

Prospektverantwortliche ist allein die DeWert Deutsche Wertinvestment 
GmbH mit Sitz und Geschäftsanschrift Buddestraße 14 in 51429 Ber
gisch Gladbach. Sie wird vertreten durch ihre Geschäftsführer Torsten 
Klotz, Thomas Mitzel und Marcel Schendekehl und übernimmt die Ver
antwortung für den Inhalt des vorliegenden Verkaufsprospektes und 
erklärt, dass ihres Wissens die Angaben richtig und keine wesentlichen 
Umstände ausgelassen sind.

Bergisch Gladbach, den 15.11.2024 (Prospektaufstellungsdatum)

Torsten Klotz, Thomas Mitzel, Marcel Schendekehl
DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH
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2. ANGEBOT IM ÜBERBLICK
Eckdaten zum Fonds (Prognosen)

Produktgattung Geschlossener Immobilienfonds

Investmentfokus Großflächiger Einzelhandel, Nahversorgung

Investitionsstandorte Leonberg (Baden Württemberg), Wertheim (Baden Württemberg), Landau a. d. Isar 
(Bayern), Bremerhaven (Bremen) und Velbert (NordrheinWestfalen)

Prognostiziertes Jahresmietaufkommen 3.393.000 Euro

Mieter Konzernunternehmen der Kaufland Unternehmensgruppe (im Folgenden „KAUFLAND“), 
100 Prozent der Gesamtmieteinnahmen, Laufzeit 15 Jahre ab Besitzübergang (geplant 
Januar 2025) zzgl. Optionsrechte (3 x 5 Jahre)

Fondsvolumen ohne Agio:
davon Eigenkapital
davon Fremdkapital

69.000.000 Euro  
38.000.000 Euro
31.000.000 Euro

Inflationsannahme 1,80 Prozent p. a.

Finanzierung der Fondsgesellschaft EuroDarlehen, Darlehen mit einem Zinssatz von 2,22 Prozent p. a. nominal unter 
Berücksichtigung einer Zinsvorauszahlung (Damnum) von 10 Prozent der Darlehens
summe bei einer Zinsfestschreibung bis zum 30.10.2034

Prognostizierter Anschlussfinanzierungssatz 4,00 Prozent p. a.

Anfänglicher Tilgungssatz 1,50 Prozent p. a. zzgl. ersparter Zinsen, gerechnet ab dem 31.07.2026

Restverschuldung 2034 im Verhältnis zu  
den dann prognostizierten Mieteinnahmen

 
7,34fach

Beteiligungsart Mittelbare Kommanditbeteiligung als Treugeber über eine Treuhandgesellschaft oder 
optional als direkt beteiligter Kommanditist an einer Fondsgesellschaft in der Rechts
form einer geschlossenen Investmentkommanditgesellschaft

Mindestzeichnungsbetrag ab 5.000 Euro zzgl. 5 Prozent Ausgabeaufschlag (Agio)

Einzahlung / Fondsschließung 10 Prozent des Zeichnungsbetrages / Kaufpreises 14 Tage nach Annahme der Zeich
nungsunterlagen, Restbetrag bis spätestens 14 Tage vor Fondsschließung bzw. auf 
Anforderung der Treuhänderin. Fondsschließung / Beitrittsmöglichkeit jeweils zum Ende 
eines Quartals, erstmals zum 31.03.2025.

Prognostizierte Ausschüttungen 4,75 Prozent p. a. ab Beitritt zur Fondsgesellschaft und bezogen auf die Zeichnungs
summe / Kaufpreis ohne Ausgabeaufschlag (Agio); quartalsweise Auszahlung; vorbehalt
lich des vorherigen Übergangs von Nutzen und Lasten erstmals vorgesehen für Beitritte 
Ende März für das 2. Quartal 2025 am 30.06.2025; keine Ausschüttung für das Jahr 2038

Dauer der Beteiligung Geplante Fondslaufzeit bis zum 31.12.2038

Besteuerung Die steuerliche Behandlung ist abhängig von den persönlichen Verhältnissen des Anle
gers. Sofern er die Anteile im Privatvermögen hält, erzielt er Einkünfte aus Vermietung 
und Ver pachtung sowie zu einem geringen Teil aus Kapitalvermögen. Die steuerliche 
Behandlung kann Änderungen unterworfen sein.

Information zur Offenlegungsverordnung  
über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungs-
pflichten im Finanzdienstleistungssektor (EU) 
2019/2088

Nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nach haltigkeitsfakto
ren werden derzeit nicht berücksichtigt. Dies vor allem aufgrund des Umstands, dass 
die notwendigen Informationen, die zur Feststellung und Gewichtung der nachteiligen 
Nachhaltigkeitsauswirkungen aus Umwelt , Sozial  und Governance Aspekten erforder
lich sind, im Markt noch nicht in vollem Umfang sowie in hinreichender Qualität verfüg
bar sind. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Gesamtmittelrückfluss (Prognose) 167,1 % der Beteiligungssumme ohne Ausgabeaufschlag vor Steuern inkl.  
Rückführung des eingesetzten Kapitals
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Beteiligungsangebot

Den Anlegern werden mit dem vorliegenden Verkaufsprospekt „Hahn 
Pluswertfonds 182 BasisInvest Nahversorgung“ seitens der DeWert Deut
sche Wertinvestment GmbH als Prospektverantwortliche Kommandit
beteiligungen in Höhe eines Gesamtbetrages von 34.162.000 Euro oder 
89,90 Prozent der Kommanditanteile an dem geschlossenen inländischen 
Publikums AIF „Hahn Pluswertfonds 182 GmbH & Co. geschlossene 
Investment KG“ angeboten. Die Fondsgesellschaft wird Eigentümerin 
eines rund 37.413 m² großen Grundstücks in der Straße Bohm siel  1 in 
27572 Bremerhaven, eines rund 12.380 m² großen Grundstücks in der 
Straubinger Straße 64 in 94405 Landau an der Isar, eines rund 10.983 m² 
großen Grundstücks in der Römerstraße 34 in 71229 Leonberg, eines rund 
11.312 m² großen Grundstücks in der Friedrichstraße 262 in 42551 Vel
bert sowie eines rund 10.779 m² großen Grundstücks in der Bismarck
straße 26 in 97877 Wertheim, die ihrerseits jeweils mit einem SBWaren
haus / Verbrauchermarkt mit Stellplätzen und Außenanlagen bebaut und 
langfristig an die Kaufland Unternehmensgruppe vermietet sind. Die Anle
ger können sich im Rahmen des Angebotes indirekt über die Dr. Wasser
mann & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Treuhänderin 
oder direkt als Kommanditisten (Direktkommanditisten) im Wege eines 
Anteilskaufes an der Fondsgesellschaft beteiligen.

Das Angebot der Kapitalanlage erfolgt ausschließlich in der Bundesrepu
blik Deutschland und es werden demnach keine Teilbeträge außerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland angeboten.

Fondsgesellschaft

Firma, Gründung und Sitz

Die Fondsgesellschaft wurde im Mai 2024 unter der Firmierung Hahn 
Pluswertfonds 182 GmbH & Co. geschlosseneInvestmentKG gegrün
det und am 27.05.2024 unter der Nummer HRA 37566 in das Handels
register des Amtsgerichts Köln eingetragen. Die Fondsgesellschaft mit 
Sitz in Bergisch Gladbach (Geschäftsanschrift: Buddestraße 14, 51429 
Bergisch Gladbach) unterliegt deutschem Recht und somit insbesondere 
den Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), des Handelsge
setzbuches (HGB) sowie aufgrund ihrer Qualifizierung als geschlossene 
Investmentkommanditgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbu
ches (KAGB) den Regelungen des KAGB. 

Auflage des Investmentvermögens, Dauer der  
Beteiligung an der Fondsgesellschaft

Der Zeitpunkt der Auflage des Investmentvermögens entspricht dem 
Zeitpunkt, in dem mindestens ein Anleger durch den unbedingten und 
unbefristeten Abschluss des auf die Ausgabe eines Anteils gerich teten 
schuldrechtlichen Verpflichtungsgeschäfts einen Anteil an der Fonds ge
sellschaft gezeichnet hat und entspricht bei planmäßigem Verlauf dem 
Datum der ersten Fondsschließung, die für den 31.03.2025 vorgesehen ist.

Die Fondsgesellschaft wurde auf bestimmte Zeit gegründet und ist ent
sprechend dem Gesellschaftsvertrag bis zum 31.12.2038 befristet. Die 
Fondsgesellschaft wird nach Ablauf dieser Dauer aufgelöst und abge
wickelt (liquidiert), es sei denn, die Gesellschafter beschließen mit der 
im Gesellschaftsvertrag hierfür vorgesehenen Stimmenmehrheit etwas 
anderes. Sofern nach Einschätzung der Geschäftsführung der Fondsge
sellschaft davon auszugehen ist, dass das Liquidationsergebnis im Falle 
eines Verkaufs der Vermögensgegenstände zum Ende der vorgenannten 
Laufzeit zu einem Ergebnis unterhalb des von den Anlegern gezeichne
ten Kommanditkapitals führen würde, hat sie das Recht, die vorgenannte 
Befristung um zweimal drei Jahre zu verlängern, sofern diese Verlänge
rung zuvor durch einen Gesellschafterbeschluss, der der Zu stimmung der 
einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen bedarf, genehmigt wurde. 
Das Recht zur ordentlichen Kündigung durch einen Gesellschafter ist aus
geschlossen. Das Geschäftsjahr der Fondsgesellschaft ist das Kalenderjahr. 

Unternehmensgegenstand

Die Fondsgesellschaft ist ein geschlossener inländischer PublikumsAIF 
im Sinne des § 1 KAGB. Gegenstand der Fondsgesellschaft ist ausschließ
lich die Anlage und Verwaltung eigenen Vermögens nach einer festge
legten Anlagestrategie zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage nach den 
§§ 261 bis 272 KAGB zum Nutzen ihrer Gesellschafter bzw. Anleger ent
sprechend den von der Fondsgesellschaft erstellten Anlagebedingungen 
in der je weils gültigen Fassung.

Im Rahmen dieses Gegenstandes erwirbt, hält, verwaltet – insbeson de re 
durch Vermietung und Verpachtung – und verwertet die Fonds gesell schaft 
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Darüber hinaus kann die 
Fondsgesellschaft vorhandene oder noch zu erwer bende Liquiditätsreser
ven entsprechend den Bestimmungen der Anla ge bedingungen anlegen. 
Die Fondsgesellschaft ist nicht gewerblich tä tig. Sie ist berechtigt, alle 
Geschäfte zu tätigen und Maß nahmen zu ergreifen, die mit dem Unter
nehmensgegenstand unmittelbar oder mittelbar zusammenhängen, sofern 
diese im Einklang mit den Anlagebedingungen stehen.

Der Gesellschaftsvertrag sowie die Anlagebedingungen der Fonds ge
sellschaft sind im Kapitel 10 „Beschreibung der wichtigsten recht li chen 
Auswirkungen der für die Tätigung der Anlage eingegangenen Vertrags
beziehungen“ ausführlich dargestellt und als Anlagen im vollen Wort
laut abgedruckt.
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Anlagestrategie, Anlageziel und Anlagepolitik

Die Anlagestrategie der Fondsgesellschaft besteht in der Erwirt
schaftung nachhaltiger Erträge aufgrund regelmäßig fließen
der Mieteinnahmen sowie im kontinuierlichen Wertzuwachs des 
Immo bilienvermögens, welches von der Gesellschaft gehalten 
wird. Der Schwerpunkt des Immobilienvermögens soll dabei in 
der vor wie  gend langfristigen Vermietung und Verpachtung von 
in der Bundesrepublik Deutschland gelegenen Einzelhandelsim
mobilien sowie dem langfristigen Vermögenszuwachs, der durch 
ein aktives Asset Management, die Entwicklung sowie dem An 
und Verkauf von Immobilien entsteht, liegen („Anlagepolitik“). 
 
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft darf für die Fondsgesellschaft  
un ter Beachtung der Anlagegrenzen, der Anlagepolitik und der 
ge setzlichen Bestimmungen in Sachwerte in Form von Immobilien 
im Sinne der §§ 261 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1 KAGB und in 
Bankgut ha ben gemäß der §§ 261 Abs. 1 Nr. 7 und 195 KAGB inves
tieren. In diesem Rahmen muss die Kapitalverwaltungsgesell
schaft für die Fondsgesellschaft mindestens 80 Prozent des Kom
manditanlagevermögens in Immo bi lien im Sinne der §§ 261 Abs. 1 
Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 KAGB nach dem Grundsatz der Risikomischung 
investieren. Die Fondsgesellschaft kann jedoch für einen Zeitraum  

von bis zu zwölf Monaten bis zu 100 Prozent des Investmentver
mö gens in Bankguthaben halten, um es entsprechend der Anlage
strategie erneut zu investieren. Die Dauer kann durch Beschluss 
der Gesell schafter mit 75 Prozent der abgegebenen Stimmen 
um weitere zwölf Monate verlängert werden.
 
Nach Eröffnung und bis zum Abschluss des Liquidationsver
fahrens der Fondsgesellschaft darf die Kapitalverwaltungs
gesellschaft bis zu 100 Prozent des Kommanditanlagevermö
gens dauerhaft in Bank guthaben investieren. Entsprechend 
den Regelungen der Anlage bedingungen sollen vorwiegend 
Investments in Gewerbeimmobilien inner halb der Bundes
republik Deutschland getätigt werden. Zu wei teren Ein
zelheiten siehe Kapitel 6 „Investmentstrategie der Fonds ge
sell  schaft“. Weitere Informationen über die Anlagegren zen 
des Risiko Managements, die Risiko Managementmethoden  
und die jüngsten Entwicklungen bei den Risiken und Renditen 
der wichtigsten Kate go rien von Vermögensgegenständen des 
In vest mentvermögens kann der am Erwerb eines Anteils Inte
ressier te telefonisch, per Post oder per EMail bei der DeWert 
Deutsche Wertinvestment GmbH anfordern.
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Anlageobjekt der Fondsgesellschaft

Im Einklang mit den Anlagegrundsätzen wird die Fondsgesellschaft 
den Grundbesitz bestehend aus den jeweils mit SBWarenhäusern / 
Verbrauchermärkten bebauten Grundstücken in der Straße Bohm
siel 1 in 27572 Bremerhaven, in der Straubinger Straße 64 in 94405 

Wirtschaftliche Rahmendaten  
des Beteiligungsangebotes

Gesamtbetrag und Ausgabepreis der angebo tenen  
Anteile an der Fonds gesell schaft, Mindestzeichnungs-
summe, Rücknahme

Insgesamt werden 89,90 Prozent der Kommanditanteile an der Fonds
gesellschaft zu einem Gesamtpreis von 34.162.000 Euro zzgl. Ausga
beaufschlag (Agio) interessierten Anlegern zum Kauf angeboten. Der 
Ausgabepreis für einen Anleger entspricht der Summe aus seiner Kom
manditeinlage und dem Ausgabeaufschlag. Die Mindestkommanditein
lage beträgt gemäß § 6 der Anlagebedingungen 5.000 Euro. Der Aus
gabeaufschlag beträgt 5 Prozent der gezeichneten Kommanditeinlage 
und stellt einen Teil der Vergütung für den Vertrieb der Anteile an dem 
Investmentvermögen dar. Es steht der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
bzw. den mit dem Vertrieb der Anteile betrauten Vermittlern frei, einen 
niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen.

Über die im Rahmen dieses Verkaufsprospektes angebotenen Anteile 
werden nach Abschluss der Platzierungsphase des Zeichnungskapitals 
keine weiteren Kommanditanteile ausgegeben, sodass Angaben zur 
Berechnung sowie Angaben zu der Art, dem Ort und der Häufigkeit 
der Veröffentlichung des Ausgabepreises entfallen. 

Vermietungsübersicht

Standort Bundesland Betriebsform Mietfläche  
in m²

Jahresmiete  
in Euro p. a. (netto)

Mietanteil  
in %

Ende 
Festlaufzeit*

Restlaufzeit
in Jahren**

Bremerhaven Bremen SBWarenhaus 10.924 786.000 23,1 31.01.2040 14,8

Landau a. d. Isar Bayern Verbrauchermarkt 4.687 450.000 13,3 31.01.2040 14,8

Leonberg BadenWüttemberg SBWarenhaus 7.236 888.000 26,2 31.01.2040 14,8

Velbert NRW SBWarenhaus 8.347 760.000 22,4 31.01.2040 14,8

Wertheim BadenWüttemberg SBWarenhaus 6.064 509.000 15,0 31.01.2040 14,8

Gesamt 37.258 3.393.000 100,0 14,8

Landau an der Isar, in der Römerstraße 34 in 71229 Leonberg, in der 
Friedrichstraße 262 in 42551 Velbert sowie in der Bismarckstraße 26 
in 97877 Wertheim erwerben. Eine detaillierte Beschreibung der Anla
geobjekte findet sich in Kapitel 8 „Angaben zu den Anlageobjekten“.

Eine Rücknahme oder der Umtausch von Anteilen durch die Fondsge
sellschaft ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Zahlungen an die Anleger 
erfolgen direkt durch die Fondsgesellschaft von deren Konto. 

Die Hahn Pluswertfonds 182 GmbH & Co. geschlosseneIn  vest  ment 
KG mit Sitz in Bergisch Gladbach (Geschäftsanschrift: Bud de   straße 14, 
51429 Bergisch Gladbach) führt insoweit bestim mungs  gemäß Zahlun
gen an die Anleger aus. Vergleiche hierzu auch die Ausfüh rungen im 
Kapitel 10 „Beschreibung der wichtigsten recht lichen Auswirkungen der 
für die Tätigung der Anlage eingegangenen Vertragsbeziehungen“ im 
Abschnitt „Berechnung des Ausgabe und Rück nahmepreises der Anteile“.

Die DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH führt im Zusammenhang 
mit ihrer Funktion als Kapitalverwaltungsgesellschaft der Fondsgesell
schaft ein Register mit allen an der Fondsgesellschaft mittelbar und 
unmittelbar beteiligten Anlegern. Dieses Anlegerregister enthält alle 
für die Kommu nikation und den Zahlungsverkehr zwischen der Fonds
gesellschaft und dem Anleger notwendigen Angaben. 

Die Aktualität der Angaben wird turnusmäßig seitens der DeWert Deut
sche Wertinvestment GmbH mit dem Anleger abgeglichen und der Ver
wahrstelle gemeldet.
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Weitere mit dem Beteiligungserwerb verbundene  
Kosten für den Anleger

Zusätzlich zum Ausgabepreis können im Rahmen des Beteiligungser
werbs Kosten im Zusammenhang mit der gesetzlich vorgeschriebenen 
Identitäts prüfung für den Anleger entstehen, sofern diese nicht durch 
den Vermittler selbst erfolgt. Darüber hinaus hat der Anleger im Falle 
einer gewünschten Direktbeteiligung anstelle einer Treuhandbeteili
gung die Notarkosten im Zusammenhang mit der hierfür erforderli
chen Han dels registervollmacht sowie die Registergerichtskosten für 
die Eintra gung seiner Person als Kom manditist der Fondsgesellschaft 
im Handelsregister zu tragen. Ferner sind Kosten und Aufwendungen, 
aber auch Steuern, die der Fondsgesellschaft aus oder im Zusammen
hang mit der Übertragung, Verpfändung oder sonstigen Belastung 
von Ge  sellschaftsanteilen, treuhänderisch gehaltenen Gesellschafts
anteilen oder Teilen von Gesellschaftsanteilen, der Auflösung von 
Treuhand verhältnissen und der Übertragung von Treuhandverhältnis
sen für Tat bestände ab dem Tage der Schließung des Fonds entstehen, 
der Fonds gesellschaft durch die an den entsprechenden Vorgängen 
beteiligten Anleger zu ersetzen. Zudem hat der Anleger sämtliche bei 
ihm anfallenden Porto und Telekommunikationskosten im Zusammen
hang mit seiner Beteiligungsverwaltung ebenso wie etwaige auf sei
ner Ebene anfallenden Kosten des Geldverkehrs und Steuern zu tragen. 

Investitions- und Finanzierungsplan der  
Fondsgesellschaft

Der prognostizierte Gesamtaufwand der Investition inkl. Ausgabeaufschlag 
(Agio) an der Fondsgesellschaft beläuft sich auf 70.900.000 Eu ro. Dieser 
wird über Eigenkapital / Kaufpreise in Höhe von 38.000.000 Eu ro, ein 
zusätzlich zum Kaufpreis zu entrichtendes Agio in Höhe von 1.900.000 Eu ro 
sowie ansonsten über das langfristige Darlehen der Fonds   ge sellschaft in 
Höhe von 31.000.000 Euro erbracht. Das Agio hat der Anleger in Höhe 
von 5 Prozent seiner Zeichnungssumme (Kaufpreis) an die mit dem Ver
trieb der Beteiligungen beauftragte DeWert Deut sche Wertinvestment 
GmbH zu zahlen.

Investitionsplan (Prognose)*

 
netto  

in Euro

in % des 
Gesamt-

aufwandes

Kaufpreis Immobilien 55.984.500 78,96

Anschaffungsnebenkosten 3.453.135 4,87

Liquiditätsreserve inkl. Rücklage für 
Baukostenzuschuss 409.365 0,58

Finanzierungskosten 3.170.000 4,47

Fondsabhängige Kosten (Initialkosten) 7.883.000 11,12

  Beteiligungsvermittlung 3.800.000 5,36

  Konzeptionsgebühr 4.083.000 5,76

Gesamtinvestitionskosten (GIK) 70.900.000 100,00

Finanzierungsplan (Prognose)*

 
netto 

in Euro

in % des 
Gesamt-

aufwandes

Eigenkapital 39.900.000 56,28

   Emissionskapital Anleger (Kaufpreis) 34.162.000 48,18

   Eigenkapital Gründungsgesellschafter 3.838.000 5,41

   Ausgabeaufschlag (Agio)  1.900.000 2,68

Fremdkapital 31.000.000 43,72

Gesamtfinanzierung 70.900.000 100,00

Kosten und Gebühren im Zusammenhang 
mit der Fondsauflage

Die in dem vorstehenden Investitions und Finanzierungsplan dar
gestellten Kosten beinhalten nicht die Umsatzsteuerbeträge, die als 
Vorsteuer erstattungsfähig sind. Wie zusammenfassend dargestellt, 
trägt die Fondsgesellschaft neben dem für den Erwerb der fünf SB
Warenhäuser / Verbrauchermärkte zu zahlenden Kaufpreis in Höhe von 
55.984.500 Euro auch die mit dem Erwerb verbundenen Anschaffungs
nebenkosten. Hierzu zählen insbesondere die im Rahmen des Erwerbs 
zu zahlende Grunderwerbsteuer in Höhe von rund 2.875.950 Euro sowie 
die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erstellung und notari
ellen Beurkundung des Kaufvertrages, die Registerkosten, die Kosten 
im Zusammenhang mit der erfolgten Prüfung des Kaufgegenstandes 
(Due Diligence) und die Bankbearbeitungsgkosten im Zusammenhang 
mit der Fremdfinanzierung sowie das mit der Kreditausgabe verbun
dene Damnum. Ferner sind im Investitions planansatz der Liquiditäts
reserve Rücklagen für etwaige Instandhaltungsmaßnahmen sowie zur 
Ausschüttungsglättung berücksichtigt.

Neben diesen Aufwendungen werden der Fondsgesellschaft Vergütun
gen im Zusammenhang mit der Errichtung der Fondsgesellschaft und 
dem Vertrieb der Fondsanteile belastet. Diese Kosten, die sich aus dem 
Ausgabeaufschlag (Agio) sowie den während der Beitrittsphase anfal
lenden Initialkosten zusammensetzen, dürfen gemäß den Regelungen 
der Anlagebedingungen maximal 25,00 Prozent des Ausgabepreises 
betragen. Die Gesamthöhe dieser Provisionen, insbesondere Vermitt
lungsprovisionen oder vergleichbare Vergütungen, betragen insgesamt 
7.883.000 Euro. Dies entspricht 11,12 Prozent der Gesamtinvestitionskos
ten oder 19,76 Prozent des Ausgabepreises und liegt somit unter den 
in den Anlagebedingungen festgesetzten maximalen Vergütungssät
zen. Von den vorgenannten Kosten entfallen 3.800.000 Euro auf die 
Vergütung der mit dem Vertrieb der Beteiligung beauftragten DeWert 
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* Stand zum 31.03.2025. Im Fall einer nicht planmäßigen Teilabwicklung 

 würde es zu entsprechenden Verschiebungen im Investitionsplan kommen.

 Bzgl. der weiteren Erläuterungen vergleiche die Ausführungen im Kapitel 9.



Kapitaleinsatz- und Rückflussrechnung  
(Prognose)

Deutsche Wertinvestment GmbH. Die Vertriebsvergütung beinhaltet 
auch das von den Anlegern jeweils zu zahlende Agio von 5 Prozent auf 
den Kaufpreis / Eigenkapital (insgesamt 1.900.000 Euro). Ferner zahlt 
die Fonds gesellschaft für die Konzeption dieses Beteiligungsangebotes 
und Erstellung dieses Verkaufsprospektes eine Vergütung in Höhe von 
insgesamt 4.083.000 Euro an die DeWert Deutsche Wertinvestment 
GmbH. Diese Beträge sind im Investitionsplan (vgl. Kapitel 9 „Investiti
onsplan der Fonds gesellschaft“) gesondert ausgewiesen. Darüber hin
aus werden keine Provisionen, insbesondere Vermittlungsprovisionen 
oder vergleichbare Vergütungen im Rahmen der Fondsauflage geleistet.

Geplante anfängliche Ausschüttungen  
und möglicher Liquiditätsverlauf

Auf Basis der Prognoseerwartungen ist eine Ausschüttung in Höhe von 
4,75 Prozent p. a., bezogen auf den Zeichnungsbetrag (Kaufpreis) ohne 
Agio geplant. Diese prognostizierten Auszahlungen beinhalten auch 
teilweise die Rückzahlung des Kapitals (jedoch keine Rückzahlung der 
Hafteinlage) und sollen jeweils quartalsweise nachschüssig ausgezahlt 
werden. Die erste Ausschüttung ist vorbehaltlich des vorherigen Über
gangs von Nutzen und Lasten für Beitritte Ende März für das 2. Quar
tal 2025 am 30.06.2025 geplant. Von den unterjährigen Ausschüttun
gen im Geschäftsjahr 2025 ist die HAHN Beteiligungsholding GmbH als 
Verkäufer der Anteile ausgenommen und nimmt nur insofern am Ergeb
nis des Geschäftsjahres 2025 teil, als dass sie zum 31.12.2025 noch an 
der Gesellschaft beteiligt ist.

Bei Eintritt aller getroffenen Annahmen der Prognoserechnung wird 
für einen Zeichnungsbetrag in Höhe von 100.000 Euro bis zum Jahr 
2038 der in der vorstehenden Tabelle dargestellte Vermögenzuwachs 
prognostiziert. 

Warnhinweis: Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die 
Wertentwicklung in der Zukunft. Die Eintrittswahrscheinlichkeit 
der Prognose nimmt mit fortschreitendem Zeitverlauf ab.

Die wesentlichen Grundlagen der steuerlichen  
Konzeption der Kapitalanlage

Die Fondsgesellschaft wird aufgrund ihrer ausschließlich vermö
gensverwaltenden Tätigkeit aus der Vermietung ihres Grundbesitzes 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielen. Eine gewerbliche 
Prägung der Fondsgesellschaft liegt nicht vor. Anleger, die ihre Betei
ligung im Privatvermögen halten, werden somit im Wesentlichen Ein
künfte aus Vermietung und Verpachtung erzielen. Im Jahr der Platzie
rung entstehende Verluste können mit anderen positiven Einkünften 
voraussichtlich verrechnet werden. Im Falle einer per sön lichen Refinan
zierung ist dagegen nicht auszuschließen, dass  entstehende Anfangs
verluste zunächst nicht mit anderen positiven Einkünften verrechnet 
werden können. Die für die Folgejahre nutzbaren verrechenbaren Ver
luste werden auf Ebene der Fondsgesellschaft gesondert festgestellt. 
Bei der Konzeption sind die Vorgaben des soge nannten Treuhander
lasses berücksichtigt. Die Fondsgesellschaft oder eine andere Person 
übernimmt für den Anleger nicht die Zahlung von Steuern. Detaillierte 
Angaben zu den wesentlichen Grundlagen der steuerlichen Konzeption 
finden sich in Kapitel 11 „Kurz angaben über die für die Anleger bedeut
samen Steuervorschriften“.
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Grenzsteuersatz1) 30,00 % 42,00 %

Durchschnittliche Ausschüttung  
vor Steuern p. a.2)

4,40 % 4,40 % 

Durchschnittliches steuerliches  
Ergebnis p. a.3)

2,18 % 2,18 % 

Zeichnungsbetrag (Kaufpreis) 100.000 € 100.000 €

Agio (5 % des Kaufpreises)  5.000 € 5.000 €

Kapitaleinsatz 2025       105.000 € 105.000 €

Summe Ausschüttungen bis 2038 4) 60.563 € 60.563 €

Summe Steuerzahlungen bis 2038 5) 9.493 € 13.290 €

Anteilswert 2038 6) 106.576 € 106.576 €

Vermögenszuwachs bis 2038 52.645 € 48.848 €

Durchschnittlicher Vermögens
zuwachs vor / nach Steuern p. a.7)

4,30 % /
3,65 %

4,30 % /
3,38 %

1) Grenzsteuersatz ist die Einkommensteuerbelastung bezogen auf die 
Ergebniszuweisung. Hinzu kommt der Solidaritätszuschlag i.  H.  v. 
5,5 Prozent der Einkommensteuer. Kirchensteuer wurde nicht berück
sichtigt.

2) Summe der prognostizierten Ausschüttungen bis 2038 vor Steuer
wirkung und dividiert durch die Anzahl der Jahre (13,75) in Prozent 
des Kaufpreises.

3) Summe der prognostizierten steuerlichen Ergebnisse für die Jahre 
2025 bis 2038, dividiert durch die Anzahl der Jahre (13,75) in Prozent 
des Kaufpreises.

4) Summe der prognostizierten Ausschüttungen bei einer Beteiligungs
höhe von 100.000 Euro bis 2038 vor Steuerwirkung.

5) Summe der prognostizierten Steuerwirkungen bis 2038 bei einer Be 
tei  ligungshöhe von 100.000 Euro unter Zugrundelegung des je weils 
angenommenen Grenzsteuer satzes zzgl. Solidaritätszuschlag und 
oh ne Berücksichtigung von etwaigen Kirchensteuern.

6) Wertansatz: (16,50 x kalkulierte Jahresmiete 2039 – Restschuld des 
Objektkredits + Liquiditätsreserve – transaktionsabhängige Vergü
tung der DeWert Deutsche Wert investment GmbH) x Anteilsquote. 
Unberücksichtigt sind etwaige steuerliche Auswirkungen eines Ver
kaufs auf Ebene des Anlegers, da angenommen wird, dass die Veräu
ßerung dem Privatvermögen des Anlegers zuzurechnen ist und diese 
außerhalb des 10Jahreszeitraums des § 23 EStG stattfindet.

7) Der durchschnittliche Vermögenszuwachs vor und nach Steuern p. a. 
ist ein einfacher Mittelwert der über die gesamte Fondslaufzeit prog
nostizierten Gesamterträge im Verhältnis zu dem Kapitaleinsatz im 
Jahr 2025 und wird wie folgt berechnet: Vermögenszuwachs vor und 
nach Steuern bis 2038 / Beteiligungsdauer in Jahren (13,75) / Kapital
einsatz 2025. Es ist zu berücksichtigen, dass dieser maßgeblich durch 
den am Ende der Fondslaufzeit im Jahr 2038 prognostizierten Veräu
ßerungserlös bestimmt wird.

Eine Rückgabe oder ordentliche Kündigung der Beteiligung während 
der Fondslaufzeit ist nicht möglich. Die dargestellten Werte sind rein 
theoretische Werte, die auf zahlreichen Annahmen basieren. Bzgl. der 
weiteren Erläuterungen zu den getroffenen Prognoseannahmen und 
der Berechnungsmethodik vgl. die entsprechenden Ausführungen zur 
Prognoserechnung in Kapitel 9 und zu dem „Muster für unverbindliche 
Anteilswertberechnungen“ in Kapitel 13.



Haftung

Die Haftung des Anlegers als Kommanditist / Treugeber der Fonds
ge sell schaft ist auf seine (anteilige) im Handelsregister eingetragene 
Einlage beschränkt. Die im Handelsregister eingetragene Einlage ent
spricht 0,1 Prozent des Zeichnungsbetrages; somit für alle Gesell schaf ter 
zusammen 38.000 Euro. Eine Nachschusspflicht besteht nicht, soweit 
die Einlage geleistet ist und nicht ganz oder teilweise zurückgezahlt 
wird. Im Falle der optionalen Direktbeteiligung entsteht keine darüber 
hinausgehende persönliche Haftung für Verbindlichkeiten der Fonds
gesellschaft aus der Zeit zwischen dem Eintritt des Anlegers und des
sen Eintragung in das Handelsregister, weil der Beitritt des Anlegers 
als Direktkommanditist gemäß § 152 Abs. 4 KAGB erst mit Eintragung 
des Eintritts im Handelsregister wirksam wird.

Profil des typischen Anlegers

Die angebotene unternehmerische Beteiligung richtet sich an Interessen
ten, die über Erfahrungen mit Kapitalanlagen verfügen sowie rechtliche, 
steuerliche und wirtschaftliche Grundkenntnisse besitzen. Interessen
ten, die nicht über entsprechende Kenntnisse und Erfahrungen verfü
gen, wird empfohlen, sachkundige Berater zu konsultieren, bevor eine 
Anlage entscheidung getroffen wird. 

In jedem Fall ist diese Anlageform für Interessenten gedacht, die an 
einer langfristigen, unternehmerischen Anlage in Immobilieninvest
ments interessiert sind und nicht eine kurzfristige Verfügbarkeit des 
eingesetzten Kapitals, sondern möglichst regelmäßige Ausschüttun
gen über viele Jahre anstreben. Eine Beteiligung ist nicht für Anleger 
geeignet, die eine garantierte, verzinsliche Kapitalanlage suchen, bei 
der die Höhe und der Zeitpunkt der Verzinsung und der Kapitalrück
zahlung bereits feststehen.

Aus steuerlicher Sicht richtet sich das Angebot an Anleger, die in Deutsch
land unbeschränkt steuerpflichtig sind, ihre Beteiligung im Privat
vermögen halten und diese nicht fremdfinanzieren.

Der Preis der Anteile und die daraus erzielten Erträge können sowohl 
fallen als auch steigen. Anleger können unter Umständen angelegte 
Beträge nicht zurückerhalten oder keine Rendite auf ihre Kapitalanlage 
erzielen. Eine Anlage in Anteile dieses Investmentvermögens sollte dem
entsprechend – auch im Hinblick auf die mit dem Erwerb der An tei  le 
verbundenen Kosten – als eine langfristige Investition angesehen wer
den. Im Hinblick auf die Risiken, denen die Vermögensgegenstände des 
Investmentvermögens ausgesetzt sein können, empfiehlt es sich nicht, 
Anteile auf Kredit zu erwerben.

Angabenvorbehalt

Alle Angaben, Zahlen, Prognosen und Berechnungen in diesem Ver
kaufsprospekt wurden nach gewissenhafter Prüfung von der DeWert 
Deutsche Wertinvestment GmbH als Prospektverantwortliche im Auftrag 
der Fondsgesellschaft zusammengestellt. Sie beruhen auf dem derzeiti
gen Stand der Planung und auf den genannten Verträgen sowie den zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung geltenden gesetzlichen Bestimmun
gen. Eine Haftung für Abweichungen vom Prospekt sowie von Prognosen 
durch künftige Entwicklungen bzw. Änderungen der Rechtsgrundlagen 
(Gesetze, Rechtsverordnungen, Verwaltungsrichtlinien etc.) ist ausge
schlossen. Die den Prospektaussagen zugrunde liegenden Annahmen 
wurden durch die Prospektverantwortliche getroffen. Soweit eine Haf
tung nicht aus geschlossen werden kann, haftet der Vertragspartner im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für die Angaben im Pro s pekt. 
Vom Prospektinhalt abweichende Angaben sind nur verbindlich, wenn 
sie von der DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH schriftlich bestä
tigt werden. Kein Vermittler oder sonstiger Dritter ist berechtigt, dem 
Prospektinhalt widersprechende Angaben zu machen.
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3. RISIKEN DER BETEILIGUNG

Allgemeine Hinweise

Das vorliegende Investmentvermögen des geschlossenen inländi schen 
PublikumsAIF „Hahn Pluswertfonds 182 GmbH & Co. ge schlos sene
InvestmentKG“ nimmt am allgemeinen Wirtschaftsverkehr teil. Somit 
ist auch die Beteiligung an diesem Investmentvermögen eine Beteili
gung an einem lebenden Unternehmen und damit am allgemeinen Wirt
schaftsleben. Die Entwicklung des Investmentvermögens ist folglich 
von einer Vielzahl von Faktoren abhängig, deren künftige Entwicklung 
nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden kann. Insbesondere können 
negative Abweichungen zum Ausfall von Ausschüttungen oder auch 
zum vollständigen Verlust der gesamten Zeichnungssumme führen. Vor 
diesem Hintergrund sollten Anleger eine Beteiligung an dem Invest
mentvermögen nur als Teil einer umfassenden Anlagestrategie erwä
gen und nur dann investieren, wenn sie einen Totalverlust des inves
tierten Eigenkapitals inkl. Ausgabeaufschlag in Kauf nehmen können.

Als Folge der mit der Anlage verbundenen Risiken, die nachfolgend 
beschrieben werden, gibt es keine Sicherheit, dass die Fondsgesellschaft 
ihre Anlageziele erreichen wird. Die Ergebnisse der Fondsgesellschaft 
sind nicht vorhersehbar. Daher ist die Beteiligung an der Fondsgesell
schaft für den Anleger nur im Rahmen einer Beimischung in ein Anla
geportfolio zu empfehlen. 

Die nachfolgende Darstellung behandelt die wesentlichen tatsächlichen, 
rechtlichen und steuerlichen Risiken im Zusammenhang mit der Kapital
anlage einschließlich der mit einer Fremdfinanzierung einhergehen den 
Risiken. Dabei werden die nachstehenden Risiken in anleger, anlage 
und prognosegefährdende Risiken kategorisiert. Hierbei ist zu beach
ten, dass die Grenzen zwischen diesen Risikogruppen nicht starr sind, 
sondern fließend. Ein auf den ersten Blick „nur“ anlagegefährdendes 
Risiko kann durchaus zu einem anlegergefährdenden Risiko werden. Auch 
können mehrere Risiken gleichzeitig eintreten und sich wechselseitig 
verstärken, sodass sich insgesamt ein „höherrangiges“ Risiko realisiert. 
Zu den im Folgenden dargestellten Risiken kommen ggf. noch indivi
duelle Risiken auf Ebene des einzelnen Anlegers hinzu. Jedem Anleger 
wird daher ausdrücklich geraten, vor Zeichnung einer Beteiligung alle 
Risiken eingehend selbst zu prüfen und sich, soweit erforderlich, dazu 
eigener, fachkundiger Berater zu bedienen. 

Risikoprofil der Kapitalanlage

Eine Beteiligung an der Hahn Pluswertfonds 182 GmbH & Co. ge schlos
seneInvestmentKG ist als eine unternehmerische Beteiligung zu ver
stehen. Neben den Chancen auf Ausschüttungen und Wert steigerungen, 
die eine solche unternehmerische Beteiligung verspricht, bestehen auch 
Verlustrisiken. Jeder Anleger trägt das Risiko der Minderung von Aus
schüttungen, der Aussetzungen und des vollständigen Verlustes von 
Ausschüttungen. Ferner kann der Eintritt von Risiken und insbeson

dere der gleichzeitige Eintritt mehrerer Risiken zu erheblichen Störun
gen des erwarteten Beteiligungsverlaufs führen, in dessen Folge es für 
den An leger zu einem Totalverlust seines Zeichnungsbetrages kommen 
kann. Darüber hinaus können in solchen Fällen beim Anleger eventu
ell weitere Ver mögensnachteile z. B. durch Steuerzahlungen entste
hen, die darüber hinaus vom Anleger aus seinem übrigen Vermögen zu 
tragen sind. Bei Finanzierung der Einlage des Anlegers kann aufgrund 
der Rück zahlungsverpflichtung einschließlich Zinsen und Gebühren der 
Verlust weiteren Anlegervermögens entstehen. Sollten diese Forde-
rungen das sonstige Vermögen des Anlegers übersteigen, droht dem 
Anleger als maxi males Risiko die private Insolvenz.

Die mit der Anlage verbundenen wesentlichen Risiken werden nach
folgend beschrieben.

Anlegergefährdende Risiken

Anlegergefährdende Risiken sind solche, die nicht nur zu einem voll
stän digen Verlust der gesamten Zeichnungssumme führen können, son
dern auch das weitere Vermögen des Anlegers bis hin zu einer Privat
insolvenz gefährden.

Haftung, Verwässerung

Die Anleger werden entweder über Treuhandverträge mit der Treu
händerin (Dr. Wassermann & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsge
sellschaft) mittelbare Kom  man ditisten der Fondsgesellschaft und sind 
wirtschaftlich einem un  mittelbaren Kommanditisten gleichgestellt oder 
sie beteiligen sich zu nächst über die Treuhänderin und werden dann 
mit ihrer Eintragung im Handelsregister zu unmittelbaren Kommandi
tisten (Direktkommanditisten) der Fondsgesellschaft.

Als Kommanditist (somit auch als Treugeber) haftet der Anleger den 
Gläubigern der Gesellschaft bis zur Höhe seiner im Handelsregister 
eingetragenen Einlage unmittelbar; seine Haftung ist ausgeschlos
sen, soweit diese Einlage geleistet ist und nicht ganz oder teilweise 
zurückgezahlt wird (§ 171 Abs. 1 HGB). Seine Haftung – maximal 
bis zur Höhe seiner im Handelsregister eingetragenen Einlage – lebt 
nach § 172 Abs. 4 HGB wieder auf, wenn das handelsrechtliche Kapi
talkonto aufgrund von Barausschüttungen und Verlustzuweisungen 
unter den Bestand der Kommanditeinlage gesunken ist und weitere 
Ausschüttungen stattfinden, die nicht aus entsprechenden Gewinnen 
erfolgen. Solche Ausschüttungen dürfen gemäß § 152 Abs. 2 KAGB 
nur mit Zustimmung der betroffenen Anleger erfolgen. Zuvor ist der 
Anleger darauf hinzuweisen, dass er den Gläubigern der Fondsge
sellschaft unmittelbar haftet, soweit die Einlage durch die Rückge
währ oder Ausschüttung zurückbezahlt wird. Ab seinem Ausschei
den haftet der Kommanditist gemäß § 152 Abs. 6 S. 2 KAGB nicht 
für die Verbindlichkeiten der Investmentkommanditgesellschaft. Eine 
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persönliche Haftung kann den Anleger zudem treffen, wenn er seine 
Pflichten aus dem Gesellschaftsvertrag verletzt. Diese Haftung kann 
nicht nur die Kapitalanlage, sondern auch das sonstige Vermögen 
des Anlegers gefährden.

Die Gesellschafter können per Mehrheitsbeschluss bei der Fondsgesell
schaft eine Kapitalerhöhung und deren Modalitäten beschließen. 
Eine Pflicht des einzelnen Gesellschafters, sich an einer Kapitaler
höhung zu beteiligen, besteht jedoch nicht. Allerdings existiert für 
den nicht an der Kapital erhöhung teilnehmenden Anleger das Risiko, 
dass sich seine Beteiligung im Rahmen der Kapitalerhöhung vermin
dert bzw. verwässert. Ferner besteht das Risiko, dass solche Abwei
chungen vom eigentlichen Finanzierungs konzept zu einem teilweisen 
oder vollständigen Verlust der gesamten Zeichnungssumme sowie 
zu einer Gefährdung des übrigen Vermögens des Anlegers führt.

Eigenkapitalrefinanzierung, Risiken einer möglichen 
Fremdfinanzierung des Anteils durch den Anleger

Soweit ein Anleger seine Einlage nicht vollständig aus seinem eigenen 
Vermögen erbringt, son dern ganz oder teilweise refinanziert, hat er 
diese Refinanzierung aus seinem persönlichen Vermögen zu bedienen 
(Zins und Tilgung). Dies gilt auch für den Fall, dass er nicht die prog
nostizierte Ausschüttung erhält, und zwar gleich aus welchem Grund. 
Je nach Umfang der finanzierten Be träge können die Leistungen des 
Anlegers über den Nominalbetrag der Einlage hinausgehen. Kann auf
grund von Ausschüttungskürzungen bzw. ausfällen der Kapitaldienst 
für das zusätzlich vom Anleger auf genommene Fremdkapital nicht 
mehr erbracht werden oder sollten auf grund eines geringeren Ver
kaufserlöses oder eines vollständigen Ver lus tes des gesamten Zeich
nungskapitals der Be teili  gung die zu sätz lich vom Anleger aufgenom
menen Fremdmittel von diesem nicht zurück gezahlt werden können, 
besteht die Gefahr der Verwertung der Beteiligung und darüber hin
aus des übrigen Vermögens des Anlegers durch den Gläu bi ger. Sofern 
in einem solchen Fall die Verbindlichkeiten das Privat vermögen über
steigen, droht im schlimmsten Fall die private Insolvenz dieses Anle
gers. Eine Anteilsfremdfinanzierung kann somit zum Verlust der Betei
ligung und darüber hinaus zu einer Gefährdung des übrigen Vermögens 
des Anlegers führen. Aus vorstehenden Grün den ist eine Fremdfinan
zierung der Beteiligung durch den Anleger nicht zu empfehlen.

Steuern

Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen 
des Anlegers abhängig und kann künftigen Änderungen unterwor
fen sein. So können sich beispielsweise Änderungen im Rahmen einer 
Reform der Investment besteuerung oder des Einkommensteuerge
setzes negativ auf die Kapitalanlage auswirken. Die Einkunftserzie
lungsabsicht auf Ebene des einzelnen Anlegers ist eine zwingende 
Voraussetzung für die Anerkennung von steuerlichen Werbungskos

ten, beispielsweise Fremdfinanzierungskosten aus einer Anteilsfinan
zierung zum Erwerb der Beteiligung. Derartige Finanzierungskosten 
könnten dazu führen, dass auf Ebene des Anlegers keine Totalüber
schüsse erzielt werden. Ist dies der Fall, so besteht ein steuerliches 
Risiko in der Aberkennung der Ein kunftserzielungsabsicht sowie der 
mit der Fremdfinanzierung steuerlich geltend gemachten Zinsaufwen
dungen durch die Finanzverwaltung. Aus diesem Grund wird empfoh
len, eine gegebenenfalls geplante persön liche Anteils finanzierung in 
Abhängigkeit von den individuellen Verhältnissen mit einem Steuer
berater abzustimmen. Im Falle einer Veräußerung einer Beteiligung 
durch den Anleger zu einem Zeitpunkt, in dem noch kein Totalüber
schuss erzielt wurde, droht eine rückwirkende Aberkennung von steu
erlichen Anfangsverlusten, da dann das Fehlen einer Überschusser
zielungsabsicht vermutet wird. Es käme zur Rückzahlung der zuvor 
„gesparten“ Steuern durch den Anleger.

Im Falle einer kurzfristigen Veräußerung der Beteiligung (innerhalb von 
fünf Jahren – in Ausnahmefällen zehn Jahren) führt die Veräußerung 
zu einem gewerblichen Grundstückshandel, da die in diesem Prospekt 
angebotene Beteiligung mehr als drei „Zählobjekte im Sinne der Drei 
Objekt Grenze“ innehat. Dadurch können auch übrige Veräußerungen 
des Anlegers infiziert werden, was zu Steuernachzahlungen des Anle
gers in nicht vorhersehbarer Höhe führen kann. 

Aufgrund der steuerlichen Transparenz der Fondsgesellschaft in der 
Rechtsform einer Kommanditgesellschaft können dem Anleger steu
erliche Einkünfte zugerechnet werden, ohne dass dieser in gleicher 
Höhe eine Ausschüttung von der Fondsgesellschaft erhalten hat. Der 
Anleger muss in diesen Fällen Steuerzahlungen aus seinem sonstigen 
Vermögen leisten.

Anlagegefährdende Risiken

Anlagegefährdende Risiken sind solche, die entweder die Anlageob
jekte oder die gesamte Kapitalanlage gefährden und damit zu einem 
teilweisen oder vollständigen Verlust der gesamten Zeichnungssumme 
führen können.

Liquiditätsrisiken

Sämtliche dargestellten Risiken können, sofern sie sich realisieren, Ein
fluss auf das wirtschaftliche Ergebnis und damit die Liqui dität der Fonds
gesellschaft haben (Insolvenzrisiko der Fondsgesellschaft). Das kann 
wiederum eine Ausschüttungs reduzierung oder eine Aussetzung der 
Ausschüttungen für den Anleger zur Folge haben und bis hin zu einem 
teilweisen oder vollständigen Verlust der Zeichnungssumme führen.
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Mieterausfallrisiko

Die künftigen Immobilien der Fondsgesellschaft werden aufgrund der 
Regelungen des am 01.10.2024 beurkundeten Kaufvertrags ab dem 
Zeitpunkt des Besitzübergangs (Übergabetag) vollständig und langfris
tig an Unternehmen der Kaufland Unternehmensgruppe vermietet sein. 
Ungeachtet der guten Bonität der für die Mieter mithaftenden Siche
rungsgeberin Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG kann nicht aus
geschlossen werden, dass es während der Laufzeit der Mietverträge zu 
Leistungsstörungen kommen kann. Solche Leistungsstörungen können 
sich, anders als bei Investitionen in Immobilien mit diversifizierter Mie
terstruktur, deutlich negativer auswirken. Insbesondere kann sich das 
wirtschaftliche Ergebnis der Fondsgesellschaft bei einem Ausfall des 
Mieters erheblich verschlechtern, was wiederum eine Ausschüttungs
reduzierung oder eine Aussetzung der Ausschüttungen für den Anle
ger zur Folge haben und bis hin zu einem teilweisen oder vollständigen 
Verlust der Zeichnungssumme führen kann.

Kündigung und Ausfall eines Mieters / Nachvermietung

Die künftigen Immobilien der Fondsgesellschaft werden zum Übergabe
tag vollständig vermietet sein. Grundsätzlich sind Mietverträge – sofern 
nicht Sonderkündigungsrechte oder andere vorzeitige Beendigungs
rechte bestehen – während ihrer Festlaufzeit nicht ordentlich künd
bar. Die wirtschaftliche Entwicklung der Fondsgesellschaft ist somit 
wesentlich von der Erfüllung der Mietverträge abhängig. Es ist nicht 
auszuschließen, dass Mietverträge seitens der Mieter nicht erfüllt wer
den oder außerordentlich oder mit Verweis auf ggf. bestehende Schrift
formmängel vor Ablauf der Festlaufzeit gekündigt werden.

Solche Schriftformmängel können beispielsweise vorliegen, wenn bei 
sol chen langfristigen Mietverträgen Formfehler wie etwa das Feh len von 
Vertretungshinweisen bei den Unterschriften, nachträglich abge stimmte 
Anlagen oder mangelnde Verweise in Nachträgen auf die jeweils vor
hergehenden Nachträge bzw. den Mietvertrag vorlie gen und somit die 
für langfristige Mietverträge geltenden Schrift form er for dernisse nicht 
eingehalten werden. Auch können solche Mängel im Zuge einer Ver
tragsüberleitung auf einen anderen Mieter entstehen, sofern eine sol
che durch den Mieter mittels der ihm übertragenen Bevollmächtigung in 
nicht schriftformkonformer Weise erfolgt. Die Thematik von Schriftform
mängeln unterliegt jedoch noch keiner einheitlichen Rechtsprechung.

Die Prognosen hinsichtlich der Mietverträge beruhen auf der derzei
tigen Vermietungssituation. Negative Abweichungen hiervon können 
bei Zahlungsverweigerungen, Ausfall und Insolvenz von Mietern, der 
Geltendmachung von Mietminderungen, Zurückbehaltungs und Auf
rechnungsrechten oder bei der Beendigung eines Mietvertrages ein
treten. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich durch Ver
tragsüberleitungen auf Dritte die Bonität von neuen Mietern gegenüber 
dem jetzigen Mieter verschlechtert. Risiken in der Nachvermietung 
können bis zum Leerstand einzelner Mietflächen oder der gesamten 
Immobilie reichen. 

Es besteht zudem das spezielle Risiko, dass die Bedeutung des stationä
ren Einzelhandels zukünftig durch die weitere Verbreitung des Internet 
und Versandhandels schwindet, der Konkurrenzdruck in dieser Folge 
zu nimmt und entsprechende Einzelhandelsflächen nicht mehr vermiet
bar sind. Ebenso könnte die Ansiedlung zusätzlicher Handelsflächen 

im Ein zugsbereich der Einzelhandelsimmobilien der Fondsgesellschaft 
den Kon kur renz druck erhöhen, die Profitabilität der Einzelhändler ent
sprechend negativ beeinflussen und die Nachvermietung erschweren. 

Bei längerfristigem Leerstand kann es wegen fehlender Einnahmen zur 
Zwangsversteigerung der Immobilien der Fondsgesellschaft kommen, 
falls sie mangels ausreichender Einnahmen ihren Kapitaldienst aus 
der Fremdfinanzierung (Zinsen und Tilgung) nicht mehr decken kann. 
In diesem Fall ist ein vollständiger Verlust der Zeichnungssumme des 
Anlegers möglich. Mit jeder Nachvermietung ist zudem das Risiko von 
Aufwand für Umbau und Anpassung des Mietgegenstandes verbunden, 
was im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsberechnung mit Ausnahme der 
kalkulierten Kosten in Höhe einer halben Jahresmiete im letzten Jahr 
der Wirtschaftlichkeitsbe rechnung für eventuelle Modernisierungsauf
wendungen / zuschüsse nicht gesondert kalkuliert und aus der Liqui
ditätsreserve zu bezahlen ist. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass die tatsächlichen Kosten dieser Maßnahmen höher ausfallen als 
in der Wirtschaftlichkeitsberechnung unterstellt. Dies kann eine Aus
schüttungsreduzierung oder eine Aussetzung der Ausschüttungen für 
den Anleger zur Folge haben und bis hin zu einem teilweisen oder voll
ständigen Verlust der Zeich nungssumme führen.

Fremdfinanzierung der Fondsgesellschaft

Die Finanzierung des Erwerbs der Fondsimmobilien soll neben Eigenka
pital auch mittels Darlehen der Sparkasse PaderbornDetmoldHöxter 
finanziert werden. Hierzu bestehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstel
lung ein langfristig gewährtes Darlehen der Sparkasse PaderbornDet
moldHöxter über 31.000.000 Euro (Langfristdarlehen). Das Darlehen 
wurde bis zum 31.12.2039 gewährt. Dieses Darlehen wird unter Berück
sichtigung einer Zinsvorauszahlung (Disagio oder Damnum) von 10 Pro
zent der Darlehenssumme mit einem Zinssatz von nominal 2,22 Prozent 
p. a. fest bis zum 30.10.2034 verzinst (entspricht einem Effektivzins
satz von 3,56 Prozent p. a.).

Auch wenn der Kapitaldienst für das Darlehen langfristig festgeschrie
ben ist, kann nicht sicher prognostiziert werden, zu welchen Konditio nen 
das Langfristdarlehen nach Ablauf der Zinsbindungsfrist am 30.10.2034 
verlängert bzw. ob überhaupt eine Anschlussfinanzierung vereinbart 
werden kann. Denkbar ist, dass Zins und Tilgungsleistungen in einer 
Höhe zu erbringen sind, die aus den Einnahmen der Fondsgesellschaft 
nicht vollständig bedient werden können. Die Bank kann dann das Dar
lehen aus wichtigem Grund kündigen. Im Falle einer vorzeitigen Kündi
gung ist der noch ausstehende Darlehensbetrag zur sofortigen Rück
zahlung fällig. Im Falle einer vorzeitigen Rückführung des Darlehens 
hat die Fondsgesellschaft der Bank den entstandenen Schaden (insbe
sondere Zinsschaden) zu ersetzen. Im Fall einer vorzeitigen Kündigung 
des Darlehens durch die Bank und / oder für den Fall, dass die Bank 
ihren Verpflichtungen aus dem Darlehensvertrag während der Laufzeit 
des Darlehens nicht oder nicht vollständig nachkommt, besteht das 
Risiko, dass eine alternative Finanzierung nicht oder nur zu schlechte
ren Bedingungen abgeschlossen werden kann. Dies würde wiederum 
zu einer Erhöhung des Zinsaufwands und bei ungünstigen Vertrags
bedingungen auch zu einer Erhöhung der jährlichen Tilgungsleistun
gen mit entsprechenden Auswirkungen auf die Liquiditätsreserve und 
zu verminderten Auszahlungen der Fondsgesellschaft an die Anleger 
führen. Dies kann den teilweisen oder vollständigen Verlust der Zeich
nungssumme des Anlegers zur Folge haben.
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Risiko aus der Bestellung von Sicherheiten

Im Rahmen der Darlehensaufnahme zur Finanzierung der Vermögens
gegenstände werden den kreditgewährenden Gläubigern Sicher heiten 
u. a. in Form von Grundschulden sowie Abtretungen von For derungen 
aus geschlossenen Mietverträgen gewährt, sodass die Vermögensge
genstände wirtschaftlich und / oder rechtlich aus dem Vermögen der 
Fondsgesellschaft ausscheiden.

Diese seitens der Fondsgesellschaft gewährten Sicherheiten ermöglichen 
es dem Gläubiger, im Falle von Leistungsstörungen, wie beispielsweise 
der Nichtzahlung des vereinbarten Kapitaldienstes, sich aus den gewähr
ten Sicherheiten vorrangig zu befriedigen. Sofern die Fondsgesellschaft 
die Forderungen eines Gläubigers nicht auf anderem Wege bedienen 
kann, ist es insofern dem Gläubiger erlaubt, die ihm gewährten Sicher
hei ten zur Befriedigung heranzuziehen. Mit Blick auf die Finanzierung 
des Ankaufs des Portfolios erfolgt die Kreditabsicherung der Sparkasse 
PaderbornDetmold Höxter über eine GesamtGrundschuld, die es dem 
Gläubiger ermöglicht, im Falle eines Zahlungsausfalls auf alle belaste
ten Immobilien zuzugreifen, bis die Schuld beglichen ist. Frei werdende 
Sicherheiten können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft für andere 
zulässige Sicherungszwecke verwendet werden. Im Einzelfall kann es 
auch zu einer Abtretung von Grundschulden oder zur Sicherungsabtre
tung von Forderungen an Dritte durch den kreditgewährenden Gläubi
ger kommen. Sollte es nach einem Vertragsverstoß unter dem Darlehens
vertrag zu einer Vollstre ckung des Darlehensgebers in die Sicherheiten 
kommen, ist es möglich, dass der Erlös aus einer Zwangsvollstreckung 
nicht ausreicht, um nach Rückzahlung der Darlehensverbindlichkeiten 
Auszahlungen bzw. Aus schüttungen an die Anleger vorzunehmen. Dies 
kann zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust der Zeichnungs
summe des Anlegers führen.

Risiko resultierend aus der Fremdkapitalquote,  
Leverage-Effekt

Die Finanzierung des Erwerbs der Fondsimmobilien soll neben Eigenka
pital auch mittels Darlehen der Sparkasse PaderbornDetmoldHöxter 
finanziert werden. Hierzu besteht zum Zeitpunkt der Prospektaufstel
lung ein langfristig gewährtes Darlehen der Sparkasse PaderbornDet
moldHöxter über 31.000.000 Euro (Langfristdarlehen). Das Darlehen ist 
bis zum 31.12.2039 gewährt. Dieses Darlehen wird unter Berücksichti
gung einer Zinsvorauszahlung (Disagio oder Damnum) von 10 Prozent 
der Darlehenssumme mit einem Zinssatz von nominal 2,22 Prozent p. a. 
fest bis zum 30.10.2034 verzinst (entspricht einem Effektivzinssatz von 
3,56 Prozent p. a.). Die Finanzierungsquote der Fondsgesellschaft, bezo
gen auf den Gesamtaufwand der Investition inkl. Agio, beträgt zum Zeit
punkt der geplanten Fondsschließung 43,7 Prozent, die Leverage quote 
53,3 Prozent bezogen auf die Verkehrswerte der Immobilien. Dies ent
spricht gemäß den Berechnungsgrundlagen des § 3 der Anlagebedin
gungen rd. 122,1 Prozent des aggre gierten und noch nicht eingeforder
ten zugesagten Kapitals der Fondsgesellschaft.

Der Einsatz von Fremdkapital zur Finanzierung der Anlageobjekte 
erfolgt u. a. mit dem Ziel, die Eigenkapitalrendite der Investition im 
Vergleich zu einer ausschließlichen Finanzierung über Eigenkapital zu 
steigern. Dies trifft jedoch nur zu, soweit das Fremdkapital zu güns
tigeren Konditionen aufgenommen werden kann als die Investition 
an Gesamtkapitalrentabilität (sogenannter positiver LeverageEffekt) 

erzielt. In Abhängigkeit zur Fremdkapitalquote können jedoch auch 
Ver schlech terungen der Fremdkapitalzinsen oder eine Verschlechte
rung der Gesamtrentabilität der Anlageobjekte zu stärkeren Auswir
kungen auf die Eigenkapitalrentabilität führen als bei einer Finanzie
rung ohne Fremdkapital und somit starke negative Ausschläge bei 
der Eigen kapital rentabilität erzeugen. Dies kann zu einem teilweisen 
oder vollständigen Verlust der Zeichnungssumme des Anlegers füh
ren. Eine Darstellung der Hebeleffekte kann der im Kapitel 9 darge
stellten „Sensitivitätsanalyse“ entnommen werden.

Risiken in Bezug auf den Grundstückskaufvertrag und der 
gewährten Rückkaufoption

Die Fondsgesellschaft hat am 01.10.2024 einen Grundstückskaufver trag 
zum Erwerb der Fondsimmobilien abgeschlossen. Im Zusammenhang 
mit dem Ankauf wurde eine Prüfung des Kaufgegenstandes (so genann 
 te Due Diligence) durchgeführt. Allerdings können noch unbekannte 
Sachverhalte auftreten, die zu zusätzlichen Kosten bei der Fondsgesell
schaft führen würden. Nach den Bestimmungen des Grundstückskauf
vertrags haftet der Verkäufer im Wesentlichen nur für den lastenfreien 
Eigentumsübergang, nicht jedoch für Gebäudemängel. Ansprüche und 
Rechte des Käufers wegen Sach  und Rechtsmängeln des Kaufgegen
standes sind inso fern weitgehend ausgeschlossen und der Kaufgegen
stand wird nach Eintritt der Fälligkeitsvoraussetzungen in dem vorhan
denen gebrauchten und vom Käufer besichtigten Zustand auf diesen 
übergehen. Zudem kann auch nach Verjährung etwaiger Ansprüche 
ein Schadensfall eintreten, der heute noch nicht absehbar ist. Ferner 
kann die zukünftige Bonität des Verkäufers nicht vorausge sagt wer
den. Sofern bei der Fondsgesellschaft ein Schadensfall ein tritt, der 
nicht anderweitig abgesichert ist, kann dies für den Anleger zu einer 
Ausschüttungsreduzierung bis hin zu einem vollständigen Ver lust der 
gesamten Zeichnungssumme zzgl. Agio führen. Im Grundstückskauf
vertrag vom 01.10.2024 wurde dem Verkäufer ein Rückkaufrecht ein
geräumt. Demnach ist er berechtigt, die seitens der Fondsgesellschaft 
erworbenen Immobilien zwischen dem 01.01.2037 und 31.12.2037 zu 
einem bereits festgelegten Kaufpreisfaktor der dann geschuldeten Miete 
zu erwerben. Sofern die Option ausgeübt wird und der am 01.10.2024 
vereinbarte Kaufpreisfaktor zum Zeitpunkt der Ausübung des Rück
kaufrechts unter dem zu diesem Zeitpunkt am Markt üblichen Kauf
preisfaktoren liegt, realisiert der Anleger nicht den am Markt erziel
baren Kaufpreis. Es besteht ferner das Risiko, dass die im Fall eines 
Zwangsversteigerungsverfahrens eingeräumte Rückkaufoption für alle 
Immobilien ausgeübt wird. In diesem Fall wäre der Fonds vorzeitig zu 
beenden und die Rückflüsse können hinter den im Verkaufspros pekt 
prognostizierten Rückflüssen zurückbleiben.

Risiko der fehlenden Bonität, Insolvenz oder Säumigkeit 
wesentlicher Vertragspartner

Es besteht stets das Risiko, dass wesentliche Vertragspartner der Fonds
gesellschaft, insbesondere die Mieter, die Sicherungsgeberin für die Miet
verträge, die persönlich haf tende Gesellschafterin, die geschäftsfüh
rende Kom man ditistin oder die mit dem Asset, Portfolio oder Property 
Management beauftragten Gesellschaften, insolvent werden und des
halb oder aus sonstigen Grün den ihren vertraglichen Verpflichtungen 
nicht oder nicht in vollem Umfang nachkommen. Außerdem könnten 
wesentliche Vertragspartner Verträge aus wichtigem Grund vorzeitig 
kündigen. In diesem Fall besteht das Risiko, dass die Fondsgesellschaft 
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ihrerseits Verpflichtungen nicht erfüllen und insolvent werden könnte. 
Dies kann zu einem vollständigen Verlust der Zeichnungssumme des 
Anlegers führen. Es besteht zudem das Risi ko, dass Schadenersatzan
sprüche aus Bonitäts oder sonstigen Grün den gegen die Vertragspart
ner nicht durchsetzbar sind. Das kann die Anlageobjekte und die Kapi
talanlage des Anlegers gefährden und einen vollständigen Verlust seiner 
Zeichnungssumme nach sich ziehen.

Baurechtliche Einschränkungen, Baunutzungsverordnung

Die zukünftigen Grundstücke der Fondsgesellschaft befinden sich inner
halb des Geltungsbereichs bestandskräftiger Bebauungspläne, welche 
die jeweilige öffentlichrechtliche Zulässigkeit der Nutzung feststellen 
und entsprechende Vorgaben für die Grundstücksbebauung enthalten. 
Auch wenn die aktuellen Nutzungen den Vorgaben der Bebauungs pläne 
und den sonstigen getroffenen Vereinbarungen entsprechen, und sie 
insofern im Umfang der erteilten Baugenehmigungen Bestandsschutz 
genießen, kann nicht ausge schlossen werden, dass eine Nachvermie
tung aufgrund der aktuell geltenden Bebauungspläne oder aufgrund 
von künfti gen Änderungen von Bebauungsplänen erschwert wird, wenn 
eine Nachnutzung anderer Art nicht möglich sein sollte. In diesem Falle 
könnte ein Leerstand drohen. Möglich ist auch, dass durch Aufstellung 
eines neuen Bebauungsplanes in der Nachbarschaft eine Konkurrenzsi
tuation geschaffen wird, die zu einer Mieterverlagerung und  / oder zu 
einer erschwerten Nachvermietung bis hin zum Leerstand führen kann. 
Das bedeutet für den Anleger, dass geringere oder keine Miet einnahmen 
zu Ausschüttungsminderungen bis hin zu einem vollständigen Verlust 
seiner gesamten Zeichnungssumme führen können.

Kündigung der Beteiligung / Ausschluss eines Anlegers

Die im Rahmen des prospektierten Beteiligungserwerbs beitretenden 
Anleger können ihre Beteiligung während der Fondslaufzeit nur aus 
wichtigem Grund kündigen. Ein kündigender Anleger erhält eine Ab fin
dung in Höhe des Nettoinventarwertes seines An teils, basierend auf den 
Verhältnissen zum Zeitpunkt des Aus schei  dens. Insoweit kann es für 
den betroffenen Anleger zu einem teilweisen Verlust der Zeichnungs
summe kommen, soweit der Abfindungsanspruch niedriger ist als die 
ursprüngliche Zeichnungssumme. Des Weiteren kann eine solche Abfin
dung zu einem Liquiditätsproblem für die Fondsgesellschaft und damit 
der übrigen Anleger führen, was Ausschüttungsminderungen bis hin zu 
einer Aus  setzung der Ausschüttung zur Folge haben kann, wenn dieses 
Liqui ditäts problem nicht durch Stundungsmöglichkeiten für das Abfin
dungs guthaben beseitigt werden kann. Dies kann insbesondere dann 
eintreten, wenn eine Mehrzahl von Anlegern ihre Beteiligung gleich
zeitig kündigt. Wahrscheinlich wäre dann eine Liquidation der Fonds
gesellschaft. Alle Anleger erhielten in diesem Fall nur einen Anteil am 
Liquidationserlös, der erheblich unter dem tatsächlichen Wert liegen 
kann. Dies kann beim Anleger zu einem teilweisen oder vollständigen 
Verlust seiner Zeichnungssumme führen. Das gleiche Risiko besteht, 
wenn ein Anleger aus von ihm zu verantwortenden Gründen aus der 
Fondsgesellschaft ausgeschlossen wird. 

Ausfallrisiko bei Versicherungen, Untergang und Zerstörung

Die Immobilien der Fondsgesellschaft werden gemäß der vertraglichen 
Pflichten seitens des Vermieters in üblichem Umfang und unter Ein

schluss von Elementarschäden gegen vorhersehbare Zerstörungsrisiken 
(Gebäude und Haftpflichtversicherung) versichert. Da jedoch nicht alle 
Schäden vollständig versicherbar sind (z. B. durch Krieg oder Kernener
gie etc.), kann nicht ausgeschlossen wer den, dass nach Schadenser
eignissen Einnahmeausfälle aufgrund der teilweisen oder vollständigen 
Zerstörung von Gebäuden auftreten, ohne dass Versicherungsentschä
digungen erlangt werden können. Gleiches würde eintreten, wenn die 
entsprechenden Schäden zwar versichert wären, es aber zu einem Aus
fall des Versicherers kommen würde. In solchen Fällen könnte es für den 
Anleger zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust der Zeichnungs
summe kommen. Des Weiteren deckt eine Mietverlustversicherung nur 
einen Mietausfall auf begrenzte Zeit und nur wegen Objektproblemen; 
sie schützt nicht vor einem Mietausfall aufgrund von mieterbezogenen 
Problemen (z. B. Insolvenz eines Mieters). Bei Ausfall von regelmäßigen 
Mietzahlungen kann es für den Anleger zu Aus schüttungsminderungen 
bis hin zur Aussetzung der Ausschüttung kommen. 

Ebenso könnte im Falle einer Kündigung bzw. eines Auslaufens eines 
Ver sicherungsvertrages der Abschluss eines neuen Versicherungs
vertrages nur unter Ausschluss bestimmter Risiken oder unter Inkauf
nahme einer höheren Prämienzahlung möglich sein. Höhere Prämien
zahlungen oder Kosten im Zusammenhang mit nicht mehr versicherten 
Risiken können beim Anleger zu Ausschüttungsminderungen bis hin zu 
einem vollständigen Verlust seiner gesamten Zeichnungssumme führen.

Altlasten

Ausweislich der Auskunft der Stadt Bremerhaven vom 18.03.2024 
und des Landratsamtes Dingolfing Landau vom 21.03.2024 werden 
die Grundstücke Bremerhaven und Landau nicht im Altlastenkatas
ter geführt. Nach Auskunft des Landratsamtes des Landkreises Böb
lingen wird das Grundstück in Landau zwar im Bodenschutz und 
Altlastenkataster geführt. Es liegen jedoch keine Altlasten vor und 
es besteht kein weiterer Handlungsbedarf. Laut Auskunft des Krei
ses Mettmann vom 29.05.2024 wird ein Teilbereich des Grundbesit
zes in Velbert im Altlastenkataster des Kreises geführt. Vor diesem 
Hintergrund wurden im Rahmen der Gebäudeerrichtung vorhandene 
Bodenverunreinigungen beseitigt und eine noch andauernde Grund
wassersanierung eingeleitet. Ferner sind gemäß Auskunft des Land
ratsamts MainTauberKreis vom 11.03.2024 auf Teilflächen des 
Grundstücks Wertheim aufgrund der vorherigen Nutzung Altablage
rungen verzeichnet. Dessen unge achtet kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass sich auf den Grundstücken aufgrund von vorhergehen
den Nutzungen oder aus anderweitigen Gründen bisher unbekannte 
bzw. unentdeckte Altlasten befinden oder künftig noch entstehen. 
In diesem Fall könnte die Fondsgesellschaft aufgrund gesetzlicher 
Bestimmungen, behördlicher Verfü gungen oder aufgrund vertragli
cher Verpflichtungen auch zukünftig noch zur Beseitigung von Alt
lasten oder Schadstoffen herangezogen werden. Ferner besteht das 
Risiko, dass das Vorhandensein von Altlasten oder Schadstoffen Ein
schränkungen bei zukünftigen Erweiterungen, insbesondere bei Tief
baumaßnahmen, mit sich bringen kann.

Die durch die Fondsgesellschaft zu tragenden Kosten für die Besei
tigung und / oder die bis zu einer Beseitigung entgangenen Mietein
nahmen könnten das Ergebnis der Fondsgesellschaft und / oder den 
Wert ihrer Immobilien mindern, was zu einer Reduzierung von Aus
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schüttungen, der vorübergehenden Aussetzung von Ausschüttungen bis 
hin zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust der Zeichnungssumme 
des Anlegers führen kann.

Risiken aus Baumängeln

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Anlageobjekte der 
Fondsgesellschaft mit Baumängeln behaftet sind und deren Beseiti
gung mit entsprechend hohen Kosten für die Fondsgesellschaft ver
bunden ist. Mögliche Verdachtsmomente auf das Vorhandensein von 
Gebäudeschadstoffen oder belasteten Bau und Anlagenteilen konnten 
im Rahmen der technischen Begehungen bei der Due Diligence nicht 
festgestellt werden. Die Beseitigung von bisher unentdeckten Mängeln 
hätte negative Auswirkungen auf den Barüberschuss der Fondsgesell
schaft und somit auf die Ausschüttungen an den Anleger und könnte 
darüber hinaus zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust seiner 
Zeichnungssumme führen.

Risiko der Wertentwicklung der Immobilien

Die Kalkulation der Fondsgesellschaft basiert auf der Annahme einer 
Wertsteigerung der Immobilien. Deren tatsächlich erzielbarer Veräuße
rungserlös hängt jedoch insbesondere von der Entwicklung des deut
schen und des regionalen Immobilienmarktes für Gewerbeimmobilien 
sowie der Entwicklung der Standorte und des Zustandes der Immo
bilien ab. Sofern sich die Märkte, die Standorte oder die Immobilien 
schlechter entwickeln als erwartet, können die kalkulierten Ergebnisse 
nicht erreicht werden, sodass zum einen die kalkulierten Erträge nicht 
erzielt werden können und zum anderen die Fondsgesellschaft das in die 
Immobilien investierte Kapital ganz oder teilweise nicht zurückerhält. 
Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn im Zusammenhang 
mit einer eventuellen Nachvermietung noch erhebliche Umgestaltungs
maßnahmen erforderlich werden (sogenannte Revitalisierungskosten). 
Hierdurch kann die Kapitalanlage gefährdet werden, was zu einem teil
weisen oder vollständigen Verlust des Zeichnungsbetrages des Anlegers 
führen kann. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass nicht alle 
Immobilien innerhalb der vorgesehenen Fondslaufzeit veräußert wer
den können oder dies aus wirtschaftlicher Betrachtung nicht sinnvoll 
erscheint und es insofern zu einer Verlängerung der Anlagedauer kommt.

Risiken aus dem Management des Fonds und  
der Immobilien

Gemäß den gesetzlichen Anforderungen des KAGB hat die Fonds
gesellschaft die DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH als externe 
Kapitalverwaltungsgesellschaft zu ihrer Verwaltung bestellt. Die DeWert 
Deutsche Wertinvestment GmbH entscheidet in ihrer Eigenschaft als 
zuständige Kapitalverwaltungsgesellschaft der Fondsgesellschaft in 
eigenem Ermessen insbesondere über die Anlage und die Verwaltung des 
Kommanditanlagevermögens der Fondsgesellschaft. Der Entscheidungs
spielraum der Geschäftsführung der Fondsgesellschaft wird hierbei 
weitgehend von der Kapitalverwaltungsgesellschaft übernommen oder 
durch deren Zustimmungsvorbehalt eingeschränkt. Der wirtschaftliche 
Erfolg des Beteiligungsangebotes ist insofern von der Erfahrung und 
Kompetenz der beauftragten DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH 
abhängig. Es besteht das Risiko, dass die Kapitalverwaltungsgesell
schaft trotz ihrer vertraglichen Verpflichtung, ausschließlich im Inte

resse der Anleger zu handeln, für die Fondsgesellschaft wirtschaftlich 
nachteilige Entscheidungen trifft. Solche Entscheidungen können das 
Vermögen der Fondsgesellschaft und damit auch die Beteiligung der 
Anleger an der Fondsgesellschaft gefährden und zu Mehrkosten füh
ren. Diese Mehrkosten könnten beim Anleger ihrerseits zu Ausschüt
tungsminderungen bis hin zu einem teilweisen oder vollständigen Ver
lust seiner Zeichnungssumme führen.

Sofern die Kapitalverwaltungsgesellschaft ihren vertraglichen Verpflich
tungen nicht nachkommt oder gegen aufsichtsrechtliche Pflichten ver
stößt, ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht be rechtigt, 
der DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH das Recht zur Ver waltung 
der Fondsgesellschaft zu entziehen. In diesem Fall besteht das Risiko, 
dass die Fondsgesellschaft nur unter Mehrkosten eine andere Kapital
verwaltungsgesellschaft für die Übernahme der Verwaltung bestellen 
kann oder – falls keine neue Kapitalverwaltungsgesellschaft bestellt 
werden kann – die Fondsgesellschaft abgewickelt werden würde. Diese 
Mehrkosten oder aber auch die vorzeitige Abwicklung könnten beim 
Anleger ihrerseits zu Ausschüttungsminderungen bis hin zu einem teil
weisen oder vollständigen Verlust seiner Zeichnungssumme führen.

Risiken aus möglichen Interessenkonflikten

Alleinige Gesellschafterin der Kapitalverwaltungsgesellschaft und 
ge schäftsführenden Kommanditistin der Fondsgesellschaft, der DeWert 
Deutsche Wertinvestment GmbH, ist die HAHNImmobilienBeteiligungs 
AG als Konzernholding der Hahn Gruppe, zu der auch die Komplemen
tärin der Fondsgesellschaft zählt. Aufgrund der gesellschaftsrechtli
chen und personellen Verflechtungen zwischen der DeWert Deutsche 
Wert investment GmbH und den anderen Konzernunternehmen der 
Hahn Gruppe können Interessenkonflikte auftreten. Es besteht inso
fern das Risiko, dass die Interessen der Fondsgesellschaft und damit 
der Anleger in diesen Fällen nicht oder nicht mit der gleichen Nachhal
tigkeit wie die der miteinander verflochtenen Unternehmen durchge
setzt werden und diese in wirtschaftlich nachteiligen Entscheidungen 
münden, die zu Mehrkosten bei der Fondsgesellschaft führen. Diese 
Mehrkosten könnten beim Anleger ihrerseits zu Ausschüttungsmin
derungen bis hin zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust seiner 
Zeichnungssumme führen.

Verwahrstellenrisiken

Die Verwahrstelle ist mit der Sicherstellung der mit den Anlagebedin
gungen konformen Zahlungsströme der Fondsgesellschaft beauftragt. 
Es be  steht das Risiko, dass es trotz der Tätigkeit der Verwahrstelle zu 
Fehl  verwendungen von Mitteln der Fondsgesellschaft kommen kann 
oder dass die Verwahrstelle Zahlungen nicht oder nur verzögert frei
gibt. Dies kann auch passieren, wenn die Verwahrstelle ihren Pflichten 
nicht vertragsgemäß nachkommt. Hierdurch kann die Kapitalanlage der 
Fondsgesellschaft gefährdet werden, was zu einem teilweisen oder voll
ständigen Verlust des Zeichnungsbetrages des Anlegers führen kann.

Prognosegefährdende Risiken

Prognosegefährdende Risiken sind solche, die zu geringeren Einnahmen 
bzw. höheren Ausgaben als prognostiziert führen können. Der Eintritt 
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der nachstehend genannten Risiken kann dazu führen, dass der Anle
ger geringere Ausschüttungen als prospektiert bzw. keine Ausschüt
tungen erhält.

Vermietung / Indexierung

Änderungen der Einnahmen – von Zahlungsverweigerungen, Ausfall 
und Insolvenz von Mietern, der Geltendmachung von Mietminderun
gen, Zurückbehaltungs und Aufrechnungsrechten abgesehen – hän
gen ausschließlich von der Entwicklung des für Mietanpassungen 
vereinbarten Preisindexes ab. Hier können die tatsächlichen Entwick
lungen negativ von den prognostizierten, der Wirtschaftlichkeitsbe
rechnung der Fondsgesellschaft im Prospekt zugrunde gelegten Ent
wicklungen abweichen. 

Zur Fortschreibung der Preis indexreihe wurde eine Inflationsrate von 
1,80 Prozent p. a. (bezogen auf den Jahres vormonat) angenommen. 
Die gewählte Inflationsrate orientiert sich hierbei grundsätzlich an den 
Inflationszielvorgaben der Europäischen Zentralbank (EZB). Bei einer 
geringeren Steigerung des Preisindexes bzw. der Inflationsrate wür
den die Mieten weniger stark als angenommen steigen, was negative 
Auswirkungen auf die prognostizierten Ausschüttungen an die Anle
ger haben würde. Abweichungen von dieser Prognose können insbe
sondere vor dem Hintergrund der schwer einzuschätzenden Inflations
ent wick lung nicht ausgeschlossen werden. So zeigt die Entwicklung in 
den letzten Jahrzehnten trotz einer durchschnittlichen Inflations ent
wick lung von rund 2 Prozent p. a. in Einzeljahren auch sprung hafte 
Index entwicklungen sowie Phasen mit besonders geringen Inflations
raten auf. Sollte daher die zukünftige Inflation geringer ausfallen als 
in der Wirtschaftlichkeitsberechnung angenommen, werden die prog
nostizierten Mieten geringer und / oder später ansteigen. Durch gemin
derte Mieteinnahmen reduzieren sich die Liquiditätsreserve der Fonds
gesellschaft und ebenso der Marktwert ihrer Immobilien. Dies kann 
dazu führen, dass der Anleger im Verkaufsfall eine geringere Ausschüt
tung erhält als prognostiziert oder aber auch bereits während der lau
fenden Bewirtschaftung Ausschüttungsminderungen bis hin zum voll
ständigen Ausfall der Ausschüttung in Kauf nehmen muss. 

Instandhaltung / Instandsetzung

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die Erfahrungswerte der 
Pros pektverantwortlichen für Instandhaltungs / Instandsetzungsaus
gaben zugrunde gelegt, die naturgemäß nur Mittelwerte darstellen. 
Abweichungen nach oben sind nicht auszuschließen. Der Umfang der 
gegebenenfalls von den Mietern vorzunehmenden Instandhaltungen ist 
von den in den Mietverträgen diesbezüglich getroffenen Regelungen 
abhängig und in der Regel nur sehr eingeschränkt durch die Mieter zu 
erbringen. In Bezug auf die geschlossenen Mietverträge bedeutet dies, 
dass die Mieter die Durchführung der Instandhaltung und Instandset
zung innerhalb des Mietgegenstandes auf eigene Kosten übernehmen. 
Jedoch obliegt die Instandhaltung und Instandsetzung der Dach und 
Blitzschutzanlage, des Außenmauerwerks einschließlich darin verlau
fender Leitungen, der Außenfassaden soweit mit dem Außenmauerwerk 
fest verbunden, der tragenden Wände, der Fenster, dem Fundament, 
der Bodenplatten einschließlich darin oder darunter verlaufender Lei
tungen, Keller und Geschossdecken sowie im Bodenbereich verlaufen
der Leitungen und Kanäle dem Vermieter, d. h. der Fondsgesellschaft. 

Ungeachtet dieser bereits eingeschränkten Verpflichtungen der Mieter 
kann ein Nachteil drohen, wenn sie ihre Pflichten nicht erfüllen, bei
spielsweise wegen mangelnder Bonität. Außerdem kann angesichts der 
immer ausdifferenzierteren Rechtsprechung nicht ausgeschlossen wer
den, dass einzelne Regelungen zur Instandhaltung / Instandsetzung / 
Schönheitsreparatur rechtlich angegriffen werden. Des Weiteren sind 
Kosten einer grundsätzlichen Revitalisierung der Gebäude, die nach län
gerer Nutzung, auch zum Ende der derzeitigen Nutzungsverhältnisse, 
eintreten können, mit Ausnahme der kalkulierten Kosten in Höhe einer 
halben Jahresmiete zum Ende der Fondslaufzeit nicht gesondert kal
kuliert. Dadurch müssten Revitalisierungen sowie Aus und Umbauten 
aus der Liquiditätsreserve, aus einer Kreditaufnahme, aus Einnahmen
überschüssen oder aus einer Kombination dieser Finanzierungsquel
len bezahlt werden, was beim Anleger Ausschüttungsminderungen bis 
hin zu einer Aussetzung der Ausschüttungen zur Folge haben könnte.

Nicht umlegbare Nebenkosten

Der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die Erfahrungswerte der 
Prospektverantwortlichen für nicht auf die Mieter umlegbare Neben
kosten zugrunde gelegt. Die hierfür kalkulierten Beträge entsprechen 
den Erfahrungswerten der vorangegangenen Bewirtschaftungsjahre 
und stellen naturgemäß nur Schätzwerte dar. Abweichungen nach 
oben sind nicht auszuschließen. Soweit diese Kosten höher ausfallen, 
würde dies zu Lasten des Bewirtschaftungsüberschusses der Fonds
gesellschaft gehen. Auch ist nicht auszuschließen, dass Mieter die 
Zahlung von Nebenkosten verweigern, soweit über die Betriebskos
tenverordnung hinaus Kosten auf Mieter umgelegt werden. Einzelne 
vertragliche Rege lun gen zur Kostenumlegung könnten hierbei recht
lich kontrovers disku tiert werden, wobei angesichts der sich ständig 
verändernden Rechtspre chung nicht im Voraus beurteilt werden kann, 
wie hierüber im Streitfall entschieden würde. Diese Mehrkosten könn
ten ihrerseits zu Ausschüttungsminderungen beim Anleger führen.

Ausschüttungen / Gesellschafterbeschlüsse

Die Wirtschaftlichkeitsberechnung stellt die erwarteten Ausschüttun
gen der Fondsgesellschaft dar. Die wirtschaftliche Entwicklung kann 
jedoch zu Abweichungen führen. So kann beispielsweise eine spätere 
Kaufvertragsabwicklung als prognostiziert zu Mindereinnahmen in 
Folge eines späteren Übergangs von Nutzen und Lasten mit entspre
chend negativen Auswirkungen auf die Liquiditätsreserve und Aus
schüttungen führen. Auch Gesellschafterbeschlüsse können zu nega
tiven Abweichungen führen, soweit die Anleger als Gesellschafter  / 
Treugeber über die Höhe der Ausschüttung von Gewinn zu beschließen 
haben. Auch hier können die tatsächlichen Entwicklungen zu Änderun
gen, d. h. Minderungen der Ausschüttungen, führen. Die wirtschaft
liche Entwicklung hängt auch davon ab, welche Struktur der Gesell
schafterkreis hat. So wohl im Rahmen der Erstplatzierung der Anteile 
als auch während der Bewirt schaf tungsphase kann es durch Übertra
gungen von Gesellschafts anteilen zu Mehrheitsbeteiligungen bei der 
Fondsgesellschaft kommen. Dem Willen der Mehrheit sind dann Min
derheiten weitgehend unterworfen. Sie müssen mehrheitlich gefasste 
Gesellschafterbeschlüsse gegen sich gelten lassen. So können z. B. auch 
gegen die Interessen Einzelner gerin gere Aus schüttungen als prognos
tiziert oder eine Ausset zung der Aus schüttungen beschlossen wer
den. Denkbar sind ebenfalls andere Beschlüsse wie beispielsweise ein 
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Verkauf der Immobilien innerhalb der Spekulationsfrist oder in einer 
schlechten Marktphase, die bei dem einzelnen Anleger zu einer gerin
geren Endausschüttung als prognostiziert oder zu etwaigen Steuerzah
lungen beim Anleger führen. Darüber hinaus können Kommanditisten 
zur gegebenenfalls anteiligen Rückzahlung an die Fonds gesellschaft 
verpflichtet sein (§ 31 GmbHG analog), wenn und soweit Ausschüttun
gen zu einer Erhöhung des Haftungsrisikos der Komple mentärin gemäß 
§§ 161 Abs. 2, 128 HGB über deren Stammkapitalziffer hinaus führen.

Steuerliche Rahmenbedingungen

Die steuerlichen Erläuterungen dieses Beteiligungsangebotes beruhen 
auf der aktuellen Rechtslage bei Prospektaufstellung. Es gibt jedoch 
keine Sicherheit, dass die derzeit geltenden Steuergesetze und Richt
linien, Ver wal tungserlasse, Finanzrechtsprechung und Verwaltungs
praxis un ver ändert über die Beteiligungsdauer fortbestehen. Für die 
Ermittlung der steuer lich zulässigen Absetzungen für Abnutzungen ist 
eine Aufteilung der Anschaf fungs kosten und Anschaffungsnebenkos
ten der Immobilie auf die Wirtschaftsgüter Grund und Boden, Gebäude, 
Außenanlagen sowie Betriebs vorrichtungen vorzunehmen. Grundsätz
lich besteht ein Risiko darin, dass die Finanzverwaltung diese Auftei
lung im Rahmen einer steuer lichen Außenprüfung nicht anerkennt und 
eine abweichende Auftei lung vornimmt. Gleiches Risiko besteht auch 
hinsichtlich der Anerkennung des an die finanzierende Bank zu zahlen
den Disagios (Zinsvorauszahlung) als abzugsfähige Werbungskosten. 
Daraus könnten geringere Absetzungen resultieren, die sich wiederum 
auf das steuerliche Ergebnis des Anlegers und dessen Steuerbelastung 
nachteilig auswirken würden. Auch kann auf die Beibehaltung weiterer 
steuerlicher Grundlagen, die bei der Aufstellung des Prospektes gel
tendes Recht waren, wie z. B. die Steuerfreiheit von privaten Veräuße
rungsgeschäften nach Ablauf von zehn Jahren, nicht vertraut werden.

Eingeschränkte Fungibilität

Die Beteiligung ist als langfristige Anlage anzusehen. Da kein geregel
ter (börsenähnlicher) Markt für den Handel mit Gesellschaftsanteilen 
von Personengesellschaften existiert, ist der Anleger auf seine indi
viduellen Veräußerungsmöglichkeiten angewiesen. Der Anleger trägt 
das Risiko, im Falle eines Verkaufsbedürfnisses keinen Käufer zu fin
den oder aufgrund geringer Nachfrage die Beteiligung nur deutlich 
unter Wert verkau fen zu können. Übertragungen unterliegen ferner 
Beschränkungen nach dem Treu handvertrag und dem Gesellschafts
vertrag. Nach dem Treuhand vertrag sind die von der Treuhänderin für 
den Anleger gehal tenen Kom man dit beteiligungen nur mit Wirkung 
zum Ende eines Ge schäfts   jahres und nur einschließlich der Rechte 
und Pflichten aus dem Treu hand verhält nis insgesamt übertragbar. 
Die Übertragung bedarf der schriftlichen Zustimmung der Treuhän
derin, wobei die Treu  hän derin diese nur aus wichtigem Grund versa
gen kann. Gemäß des Gesell  schafts vertra ges ist die Übertragung nur 
mit Wirkung zum Ende eines Ge schäftsjah res und nur mit der Zustim
mung des jeweiligen geschäfts führen den Gesellschafters zulässig. Die 
Zustimmung darf nur aus wichtigem Grunde versagt werden. Als wich
tiger Grund kommt z. B. die dro hende Belastung der Fondsgesellschaft 
mit Aufwendungen, ins besondere Steueraufwendungen in Betracht. 
Der Anleger hat die bei der Übertra gung von (treuhänderisch gehal
tenen) Kommanditanteilen oder Teilen hiervon entstehenden Kosten 
und Aufwendungen selbst zu tragen, was seinen Verkaufserlös ent
sprechend mindert.

Änderung rechtlicher Rahmenbedingungen

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Änderung rechtlicher 
Rahmenbedingungen, insbesondere durch gesetzliche und regulato
rische Änderungen oder aber auch Änderungen in der Auslegung von 
regulatorischen Vorschriften, zu Nachteilen und einem erhöhten Ver
wal tungsaufwand bei der Fondsgesellschaft führt, der einen erhöhten 
Kostenaufwand sowie ggf. einen möglichen Anpassungsbedarf im Hin
blick auf die rechtliche Struktur nach sich zieht. Es kann insoweit nicht 
ausgeschlossen werden, dass künftig zusätzliche Verwaltungs kosten 
der Fondsgesellschaft entstehen, die beim Anleger zu Ausschüttungs
minderungen bis hin zu einer Aussetzung der Ausschüttung führen. 
Auch ist anzumerken, dass es aufgrund des Fehlens einer gefestigten 
Rechtsprechung zum Thema Verbraucherrechte von Anlegern z. B. 
bei einer geänderten Rechtsprechung bzgl. der Widerrufsrechte zu 
einer rückwirkenden Auflösung von Zeichnungen kommen kann, die 
bei der Fondsgesellschaft zu ungeplanten negativen Liquiditätsab
flüssen führen kann.

Risiko einer Rückabwicklung

Sollte das geplante Eigenkapital aufgrund eines verzögerten Platzie
rungsverlaufs nicht oder nicht rechtzeitig platziert oder sollte der Grund
stückskaufvertrag aufgrund der Ausübung von gesetzlichen Vorkaufs
rechten, Rücktrittsrechten oder anderen Umständen nicht umgesetzt 
werden, kann es zu einem Aussetzen der Fondsschließung oder aber 
einer Rückabwicklung kommen. Der Anleger würde in diesem Fall zwar 
seinen vollständigen Kapitaleinsatz inkl. Agio erstattet bekommen, ein 
Anspruch auf eine Verzinsung für die Zeit seiner Kapital bereitstellung 
oder auf eine Entschädigung für entgangene Gewinne aus einem Alter
nativinvestment besteht jedoch nicht.

Schlichtungsverfahren

Die Fondsgesellschaft schließt sich dem Schlichtungsverfahren der 
Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e. V. an und 
unterwirft sich der gü ltigen Verfahrensordnung sowie den Schlich
tungssprüchen der Om  buds person, die im Rahmen dieser Verfahrens
ordnung ergehen. Nach der Ver fahrensordnung der Ombudsstelle für 
Sachwerte und Investmentvermögen e. V. ist die Fondsgesellschaft an 
einen Schlichtungsspruch der Ombudsperson gebunden, sofern der 
Beschwerdegegenstand 10.000 Euro nicht übersteigt und die Streitig
keit weder Gesellschafterbeschlüsse der Fondsgesellschaft noch kauf
männische Entscheidungen, insbesondere aus der Geschäftsführung 
der Fondsgesellschaft, noch die Klärung einer grundsätzlichen Rechts
frage noch ein Musterverfahren zum Gegenstand hat. Das bedeutet, 
dass die Fondsgesellschaft in einem solchen Fall einer Entscheidung der 
Ombudsperson, welche die Fondsgesellschaft verpflichtet, nachkom
men muss und gegen den Schlichtungsspruch den ordentlichen Rechts
weg nicht beschreiten kann. Die Berechnung der Höhe des Beschwer
degegenstandes richtet sich nach der von dem beschwerdeführenden 
Anleger geltend gemachten Forderung. Es kann daher nicht ausge
schlossen werden, dass es bei Anrufung der Ombudsstelle durch Anle
ger zu negativen finanziellen Auswirkungen auf die Fondsgesellschaft 
kommen kann, wodurch die Ausschüttungsfähigkeit der Fondsgesell
schaft beeinträchtigt werden könnte und dieser Umstand beim Anleger 
zu Ausschüttungsminderungen bis hin zu einer Aussetzung der Aus
schüttungen führen kann. 
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Risiken in Bezug auf Pandemiegeschehnisse

Es besteht das allgemeine Risiko, dass Pandemieereignisse erhebliche 
wirtschaftliche Belastungen mit sich bringen, die sich negativ auf die 
Ertragslage der Fondsgesellschaft oder auf die Werthaltigkeit ihrer Ver
mögensgegenstände auswirken. Neben den negativen Folgen solcher 
Ereignisse auf die allgemeine Konjunktur und Marktentwicklung kön
nen beispielsweise angeordnete Betriebsschließungen auch unmittel
bar die Zahlungsfähigkeit von Mietern beeinflussen und zu einer Insol
venz von Mietern oder aber auch vorübergehend zu Mietaussetzungen 
oder stundungen führen. Dies kann bei der Fondsgesellschaft Liquidi
tätsengpässe nach sich ziehen in deren Folge beispielsweise der Kapi
taldienst oder die Ausschüttungen nicht oder nicht rechtzeitig gezahlt 
werden können. Ferner besteht das Risiko, dass solche Ereignisse bei
spielsweise zu einer nachhaltigen Verlagerung des Einzelhandels ins 
Onlinegeschäft zu Lasten des stationären Einzelhandels führen. Dies 
hätte entsprechend negative Auswirkungen auf die Immobilienwirt
schaft und die Wertentwicklung von Einzelhandelsimmobilien. Insofern 
ist eine dauerhafte Nutzung der Fondsimmobilien zu Einzelhandelszwe
cken in der aktuellen Form nicht gesichert. Dies könnte zu erheblichen 
Einnahmenausfällen bei der Fondsgesellschaft führen. Eine aufgrund 
einer Insolvenz eines Mieters erforderliche Nachvermietung, eine Ver
schlechterung der Konditionen bei der Anschlussvermietung oder ein 
Leerstand können zu einer unter Umständen erheblichen Verringerung 
der Mieteinnahmen und einem Wertverfall der Immobilien führen. Das 
bedeutet für den Anleger, dass geringere oder keine Mieteinnahmen 
zu Ausschüttungsminderungen bis hin zu einem vollständigen Verlust 
seiner gesamten Zeichnungssumme führen können.

 

Nachhaltigkeitsrisiken

Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Berei
chen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tat
sächlich oder potenziell negative Auswirkungen auf die Vermögens, 
Finanz und Ertragslage sowie auf die Reputation der Gesellschaft 
haben können. Nachhaltigkeitsrisiken können auf alle bekannten Risi
koarten (bspw. Liquiditätsrisiken, Kündigung und Ausfall des Mieters, 
Nachvermietung, Risiko der fehlenden Bonität / Insolvenz oder Säu
migkeit von Vertragspartnern) erheblich einwirken und als Faktor zur 
Wesentlichkeit dieser Risikoarten beitragen. So können beispielsweise 
durch Extremwetterereignisse (wie z. B. Überschwemmungen, Stürme 
etc.)  physische Schäden an der Immobilien auftreten, politische Maß
nahmen zu einer Verteuerung und/oder Verknappung fossiler Energie
träger oder von Emissionszertifikaten führen, politische Maßnahmen 
zu hohen Investitionskosten aufgrund erforderlicher Sanierungen der 
Gebäude und Anlagen führen oder gesellschaftliche Entwicklungen 
stattfinden, die sich negativ auf die Attraktivität der Standorte aus
wirken. Solche Mindereinnahmen oder Mehrkosten, wie z. B. zusätzli
che Steuern aufgrund erhöhter CO2Emissionen, könnten beim Anleger 
ihrerseits zu Ausschüttungsminderungen bis hin zu einem teilweisen 
oder vollständigen Verlust seiner Zeichnungssumme führen. Ebenso 
ist es denkbar, dass die Verkehrswertentwicklung negativ von künf
tig steigenden Anforderungen im Bereich der Nachhaltigkeitsfakto
ren wie Umweltverträglichkeit (Environ mental), Sozialverträglichkeit 
(Social) und Fairness (Governance), den sogenannten ESG Kriterien, 
beeinflusst wird. 
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4. ANGABEN ZUR KAPITAL- 
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Firma, Rechtsform und Sitz der  
Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH ist die Kapitalverwaltungs
gesellschaft für das in diesem Verkaufsprospekt beschriebene Invest
mentvermögen des geschlossenen inländischen PublikumsAIF „Hahn 
Pluswertfonds 182 GmbH & Co. geschlosseneInvestmentKG“. Die 
DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH ist am 26.06.2013 errichtet 
und am 12.07.2013 in das Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter 
der HRB Nummer 78962 eingetragen worden. Sie ist eine Kapitalver
wal tungs gesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) 
in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). 
Die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb wurde der DeWert Deutsche Wert
in vestment GmbH am 02.04.2014 von der Bundesanstalt für Finanz
dienstleistungsaufsicht erteilt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat 
ihren Sitz in Bergisch Gladbach mit der Geschäftsanschrift Buddestra 
ße 14, 51429 Bergisch Gladbach. 

Angaben über die Namen der Mitglieder der 
Geschäftsführung und des Aufsichtsrats

Geschäftsführer der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind Herr Torsten 
Klotz, Thomas Mitzel und Herr Marcel Schendekehl, jeweils geschäfts
ansässig in der Buddestraße 14 in 51429 Bergisch Gladbach. Herr Thomas 
Mitzel verantwortet innerhalb der DeWert Deutsche Wertinvestment 
GmbH den Marktbereich Portfolioverwaltung, Produktentwicklung 
sowie Vertrieb, Herr Torsten Klotz und Herr Marcel Schendekehl das 
Risiko Management sowie adminis trative Tätigkeiten des Controllings.

Der Aufsichtsrat der DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH besteht 
aus Herrn Thomas Kuhlmann (Aufsichtsratsvorsitzender), Herrn Dr. Peter 
Arnhold und Frau Bärbel Schomberg.

Angaben über die von den Mitgliedern der Geschäftsführung und des 
Auf sichtsrats ausgeübten Hauptfunktionen außerhalb der Kapital ver
waltungsgesellschaft sind in der tabellarischen Aufstellung im Kapitel 
12 „Wesentliche Vertragspartner“ des Verkaufsprospektes dargestellt.

Aufgaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH wurde im Rahmen des mit 
der Hahn Pluswertfonds 182 GmbH & Co. geschlos se neIn vest ment 
KG geschlossenen Verwaltungsvertrages als externe Ka pital verwal
tungs gesellschaft für das Investmentvermögen bestellt. Im Rahmen ihrer 
übernommenen Aufgaben obliegt ihr die Verwaltung des Investment
vermögens im Sinne des KAGB. Hierzu gehören insbe sondere die Anla
geverwaltungsfunktionen gemäß Anhang I Ziffer 1 der Richtlinie 2011 
/ 61 / EU bzw. gemäß § 1 Absatz 19 Nr. 24 KAGB, d. h. die Portfoliover
waltung und das Risiko Management des Investment vermö gens. Darü
ber hinaus erbringt sie für das Investmentvermögen weitere administ
rative Tätigkeiten im Sinne des Anhangs I Ziffer 2 der Richtlinie 2011 / 
61 / EU wie die Fondsbuchhaltung und die Rechnungs legung, die Einho
lung bzw. Beauftragung notwendiger rechtlicher und steuerlicher Dienst
leistungen für die Fondsgesellschaft, die Überwa chung der Einhaltung 
der Rechtsvorschriften, die Bewertung des Invest ment vermögens, die 
Ausschüttungen, die Bearbeitung von Kundenan fragen, das Meldewe
sen sowie ggf. weitere notwendige Dienstleistungen. 

Im Rahmen der Portfolioverwaltung tätigt die Kapitalverwaltungsgesell
schaft aufgrund einer Vollmacht und für Rechnung der Fondsgesellschaft 
die Anlagen entsprechend der Anlagestrategie, den Zielen und dem 
Risiko profil der Fondsgesellschaft. Dabei beachtet sie die Anlagebedin
gun gen und den Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft. Die Port
folio verwaltung umfasst auch das Liquiditätsmanagement gemäß 
§ 30 KAGB, die Bewertung der Vermögensgegenstände des Invest
mentvermögens und das laufende Fonds und Asset Management. Sie 
wendet ein geeignetes Risiko Managementsystem gemäß § 29 KAGB 
an, das die Identifizierung und Erfassung, die Analyse und Bewertung, 
die Steuerung und das Controlling sämtlicher mit dem Management 
der Fondsgesellschaft und deren Vermögensgegenständen verbunde
nen Risiken sicherstellt.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann ihre Aufgaben ganz oder teil
wei se auf externe Dienstleister im Rahmen der hierfür einschlägigen 
Regelungen (vgl. insbesondere § 36 KAGB) auslagern bzw. Aufgaben auf 
Dritte über tragen. Die Haftung der Kapitalverwaltungsgesellschaft ist – 
soweit ge setz  lich zulässig – beschränkt. Die Kapitalverwaltungsgesell
schaft haf tet nicht für die Wertentwicklung des Investmentvermögens 
oder für ein von ihr oder den Anlegern angestrebtes Anlageergebnis.
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Ferner ist die Kapital verwaltungsgesellschaft mit der Gesamtkonzep
tion des Be teili gungsangebotes betraut. In diesem Zusammenhang 
übernimmt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Strukturierung 
und Konzeption des Investmentvermögens einschließlich der Erstel
lung der Anlagebedingungen, des Verkaufsprospektes, des Basis
infor mationsblattes und von Vertriebsmaterialien, der Auswahl und 
Koordinierung der rechtlichen und steuerlichen Berater sowie Wirt
schaftsprüfer im Rahmen der Beglei tung des Vertriebsanzeigever
fahrens. Darüber hinaus ist die Kapital ver wal tungs gesellschaft mit 
der Einwerbung des von den Anlegern zu zeich  nenden Kommandit
kapitals und entsprechend den Regelungen des Gesellschaftsvertra
ges im Falle der Auflösung der Fondsgesellschaft mit der Liquidation 
des Investmentvermögens zum Ende der Fondslaufzeit beauftragt. 

Der Verwaltungsvertrag mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
endet mit dem Zeitpunkt der Beendigung der Fondsgesellschaft. Eine 
Kündigung ist nur aus wichtigem Grund und unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von mindestens sechs Monaten möglich. Ein wich
tiger Grund zur Kündigung stellt beispielsweise eine Anordnung der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 18 Abs. 
7 KAGB dar. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die 
Fondsgesellschaft unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 
BGB zu vertreten. 

Der am Erwerb eines Anteils Interessierte kann Informationen über 
die Anlagegrenzen des Risiko Managements, die Risiko Management
methoden und die jüngsten Entwicklungen bei den Risiken und Ren
diten der wichtigsten Kategorien von Vermögensgegenständen des 
Investmentvermögens verlangen. Er erhält diese Informationen in 
schriftlicher oder elektronischer Form von der Kapitalverwaltungs
gesellschaft.

Auslagerungen und übertragene Dienstleistungen, 
Interessenkonflikte

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft, als 100prozentige Tochter der 
HAHNImmobilienBeteiligungs AG, hat die folgenden Tätigkeiten an 
verbundene Unternehmen der Hahn Gruppe (HAHN Fonds und Asset 
Management GmbH, welche im Rahmen der Vollkonsolidierung in den 
Konzernabschluss der HAHNImmobilienBeteiligungs AG einbezogen 
wird) sowie an Dritte ausgelagert:

  Immobilienspezifische Tätigkeiten wie das technische und kauf
män nische Property Management, die Revitalisierungs  und Pro
jektentwicklungsbegleitung sowie die Akquisitionsvorbereitung und 
das Transaktionsmanagement von Immobilien an die HAHN Fonds 
und Asset Manage ment GmbH

  Administrative Tätigkeiten, wie die Buchhaltung der Fondsgesell
schaft, das Personalwesen, Finanzierung sowie die elektronische 
Daten verarbeitung und sämtliche in diesem Zusammenhang ste
hen den Bereiche (Bereitstellung von Hard / Software und deren 
War tung) an die HAHNImmobilienBeteiligungs AG

  Tätigkeiten der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Rahmen der 
In ternen Revision, die Bereiche Geldwäsche und Compliance sowie 
Daten schutz an die VIVACIS Consulting GmbH, Bad Homburg

  Immobilienbewertungen, u. a. an die Jones Lang LaSalle GmbH, 
Frankfurt am Main, Prof. Dr. Andreas Link, Köln, Herrn Heiko Glatz, 
Frankfurt am Main

Während hinsichtlich der Auslagerungen auf externe Dienstleister zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine Umstände oder Beziehungen 
erkennbar sind, die einen Interessenkonflikt der Kapitalverwaltungsge
sellschaft begründen können, sind solche Interessenkonflikte sowohl bei 
der Kapitalverwaltungsgesellschaft selbst als auch aufgrund der Aus
lagerung von Aufgaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft an verbun
dene Unternehmen der Hahn Gruppe erkennbar. 

Solche Interessenkonflikte, die durch das Handeln der Kapitalverwal
tungsgesellschaft entstehen, könnten beispielsweise gegeben sein, 
wenn die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf eigene Rechnung und / 
oder auf Rechnung von anderen von ihr betreuten Investmentvermö
gen an Geschäfts und Handelsaktivitäten beteiligt ist, während andere 
Anleger oder Investmentvermögen ebenfalls zur gleichen Zeit in den 
entsprechenden Märkten aktiv sind. Insofern könnte es zu Konflik
ten aufgrund solcher Konkurrenzsituationen kommen. Darüber hinaus 
kann die vorgenannte Auslagerung von Aufgaben der Kapitalverwal
tungsgesellschaft auf konzernverbundene Unternehmen aufgrund der 
Vielzahl von Mandaten des Konzerns Interessenkonflikte begründen. 
Nachfolgend wird eine Reihe von Beispielen aufgeführt, die als typi
sche Interessenkonflikte im Hinblick auf aufsichtsrechtlich relevante 
Dienstleistungen der Kapitalverwaltungsgesellschaft gelten können. 

  Die Geschäftsführer der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind teil
weise zugleich Geschäftsführer bzw. in verant wortlicher Position 
bei anderen Konzernunternehmen. Hieraus können sich Interes
senkonflikte im Rahmen des Controllings des Auslagerungsunter
nehmens ergeben.

  Aufgrund der gesellschaftsrechtlichen und personellen Verflechtung 
der Kapitalverwaltungsgesellschaft mit den Konzerngesellschaften 
der Hahn Gruppe kann nicht ausgeschlossen werden, dass für die 
Verwaltung der Fondsgesellschaft wesentliche Verträge in anderer 
Form abgeschlossen worden wären, wenn das Auslagerungsunter
nehmen nicht eine Konzerngesellschaft der Hahn Gruppe wäre.

  Bei den seitens der Hahn Gruppe insgesamt für unterschiedliche 
Eigentümer betreuten Immobilienportfolios bestehen teilweise 
die gleichen Vertragspartner. Aufgrund dessen können Interes
senkonflikte dahingehend auftreten, dass die Hahn Gruppe die 
Interessen mehrere Eigentümer vertritt. Diese Konflikte können 
auch bei entsprechendem Wachstum des seitens der Kapitalver
waltungsgesellschaft betreuten Vermögens sowohl innerhalb der 
Hahn Gruppe als auch zwischen der Hahn Gruppe und der Kapi
talverwaltungsgesellschaft auftreten. 

 22  Pluswertfonds 182  



  Immobilienangebote werden grundsätzlich seitens der HAHN Fonds 
und Asset Management GmbH zentral erfasst und sowohl hin
sichtlich der Eignung für von der sonstigen Hahn Gruppe betreu
ten Kunden/Fonds und/oder für von der Kapitalverwaltungsge
sellschaft betreuten Kunden/Fonds geprüft. Es kann bei gleichen 
Anlagekriterien zu einem Verteilungskonflikt kommen. 

  Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erbringt möglicherweise Anla
geberatung für ihre Anleger und empfiehlt oder verkauft mögli
cherweise Produkte, die sie selbst oder verbundene Unternehmen 
ausgeben. 

Zum Umgang mit solchen potenziellen Interessenkonflikten hat die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft im Rahmen der ComplianceRichtli
nien entsprechende Standards und Verhaltenspflichten zum Umgang 
mit Interessenkonflikten implementiert. Hierdurch sollen Interessen
konflikte frühzeitig identifiziert und zur Sicherung einer fairen Behand
lung von Anlegern gesteuert werden.

Vergütungspolitik der Kapitalverwaltungs-
gesellschaft

Die Vergütungspolitik der Kapitalverwaltungsgesellschaft richtet sich 
an den strategischen Unternehmenszielen aus. Hierbei wird hinsicht
lich Zielsetzung und Bemessungsgrundlage zwischen Geschäftsfüh
rung, risikorelevanten Mitarbeitern und Kontrolleinheiten risikoad
justiert differen ziert. So erhält jeder Mitarbeiter ein angemessenes 
festes Jah res  grund gehalt und weitere feste Vergütungsbestandteile, 
wie vermö  gens wirksame Leistungen oder freiwillige Altersversorgungs
leis tun gen. Neben diesen festen Gehaltsbestandteilen werden in Ein
zelfällen variable Vergütungen – welche ausschließlich als zusätzliche 
individuelle Leistungsanreize dienen – vereinbart sowie Tantieme auf 
freiwilliger Basis gezahlt, die jeweils unabhängig von der Performance 
des verwalteten Vermögens sind.

Die Struktur der Vergütungen berücksichtigt die rechtlichen Vorgaben. 
Der Aufsichtsrat der Kapitalverwaltungsgesellschaft ist für die Gestal
tung und Verabschiedung der Vergütungspolitik zuständig; ein Vergü
tungsausschuss besteht derzeit nicht. Die Einzelheiten der aktuellen 
Vergütungspolitik, einschließlich einer Beschreibung der Berechnung 
und der Identität der für die Zuteilung zuständigen Personen betref
fend die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen, sind auf der Inter
netseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft (https://www.hahnag.
de/wp-content/uploads/2024/07/Verguetungsrichtlinie_DeWert.pdf) 
veröffentlicht. Auf Anfrage wird kostenlos eine Papierversion der auf 
der Internetseite zur Verfügung gestellten Informatio nen übermittelt.

 

Angaben über Kapital der Verwaltungsgesellschaft 
und zusätzliche Eigenmittel zur Abdeckung  
potenzieller Haftungsrisiken

Das gezeichnete und vollständig eingezahlte Kapital der DeWert Deut
sche Wertinvestment GmbH beträgt 125.000 Euro. Die DeWert Deut
sche Wertinvestment GmbH muss gemäß § 25 Abs. 4 KAGB zu jeder 
Zeit über anrechenbare Eigenmittel von mindestens einem Viertel der 
im vorangegangenen Jahr angefallenen fixen Gemeinkosten verfügen.

Ferner sind Berufshaftpflichtrisiken in Höhe von wenigstens 0,01 Pro
zent des Wertes der von ihr verwalteten AIF über zusätzliche Eigen
mittel abzudecken oder eine nach § 25 Abs. 6 Nr. 2 KAGB und Richtli
nie 2011 / 61 / EU geeignete Versicherung abzuschließen. Dem folgend 
verfügt die DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH zur Abdeckung 
potenzieller Haftungsrisiken aus beruflicher Fahrlässigkeit gemäß § 25 
Abs. 6 Nr. 1 KAGB zum Zeitpunkt der Prospekterstellung über zusätzli
che Eigenmittel in Höhe von 203.680 Euro (30.06.2024). Diese Beträge 
werden jährlich überprüft und angepasst. 

Angaben über die weiteren Investment ver mögen, 
die von der Kapitalverwaltungs gesellschaft  
verwaltet werden

Die DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH verwaltet zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung, neben dem prospektgegenständlichen, die fol
gend genannten Investmentvermögen:

  Hahn SBWarenhaus Eching GmbH & Co. KG
  Hahn SBWarenhaus Würselen GmbH & Co. KG
  HAHN PRIMUS – Retail Fund GmbH & Co. geschlossene 

InvestmentKG
  HAHN VZWL – Retail Fund GmbH & Co. geschlossene 

InvestmentKG
  Hahn Welau Arcaden Wedel GmbH & Co. geschlossene 

InvestmentKG 
  Hahn Baumarkt Trier GmbH & Co. geschlosseneInvestmentKG
  Hahn Baumarkt Bonn GmbH & Co. geschlosseneInvestmentKG
  Hahn SBWarenhaus Herzogenrath GmbH & Co. geschlossene 

InvestmentKG
  Hahn Fachmarktzentrum Weinheim GmbH & Co. geschlossene 

InvestmentKG
  Hahn SBWarenhaus Kitzingen GmbH & Co. geschlossene

Invest mentKG
  Hahn Fachmarktzentrum Rothenburg GmbH & Co. geschlos

seneInvestmentKG
  Hahn SBWarenhaus Holzminden GmbH & Co. geschlossene 

InvestmentKG
  Hahn SBWarenhaus Delmenhorst GmbH & Co. geschlossene 

InvestmentKG
  Hahn SBWarenhaus Witten GmbH & Co. geschlossene 

InvestmentKG (zwischenzeitlich beendet)
  Hahn Fachmarktzentrum Landstuhl GmbH & Co. geschlossene 

InvestmentKG
  Hahn Einkaufszentrum Kleve GmbH & Co. geschlossene 

InvestmentKG
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  Hahn SBWarenhaus Langenfeld GmbH & Co. geschlossene 
Invest mentKG

  Hahn Baumarkt Kitzingen GmbH & Co. geschlossene 
InvestmentKG

  Hahn City Markt Center Mönchengladbach GmbH & Co. 
geschlosseneInvestmentKG

  Hahn SBWarenhaus Voerde GmbH & Co. geschlossene 
Investment KG

  Hahn Pluswertfonds 179 GmbH & Co. geschlossene 
InvestmentKG 

  Hahn Pluswertfonds 180 GmbH & Co. geschlossene 
Investment KG

  Hahn Pluswertfonds 181 GmbH & Co. geschlossene 
Investment KG

  HAHN German Retail Fund II
  Sondervermögen HAHN German Retail Fund III
  Sondervermögen HAHN German Retail Fund IV
  Hahn German MixedUse Fund II GmbH & Co. geschlossene

Invest mentKG

Konzernverbund Hahn Gruppe

Die DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH ist ein Konzernunterneh
men der in Bergisch Gladbach ansässigen Hahn Gruppe, die seit über 
40 Jah ren zu den namhaften Initiatoren geschlossener Immobilien
fonds zählt und auf das Segment für großflächige Einzelhandelsimmo
bilien in Deutschland fokussiert ist.

Neben der Konzeption und dem Vertrieb von Kapitalanlageproduk
ten für institutionelle und private Investoren liegt die Kernkompetenz 
der Hahn Gruppe in dem ganzheitlichen Management der verwalte
ten Einzelhandelsimmobilien. Ihr Leistungsspektrum deckt hierbei den 
gesamten Wertschöpfungsprozess des Immobilieninvestments ab: Der 
Ankauf, das Management und die Veräußerung erfolgen aus einer Hand 
mit dem Anspruch, den Anlageerfolg der Kunden zu maximieren. Die 
Unternehmensgeschichte der Hahn Gruppe reicht zurück bis in das Jahr 
1982, als der erste Immobilienfonds aufgelegt wurde. Mit inzwischen 
188 aufgelegten Immobilienfonds für Privatkunden und semiprofes
sionelle Anleger und einem bisherigen historischen Investitionsvolu
men von über 4,0 Mrd. Euro zählt die Hahn Gruppe zu den bedeutenden 
Emittenten von geschlossenen Fonds. Neben den klassischen Immo
bilienfonds für private Investoren hat die Hahn Gruppe über ihre Kon
zerntochter DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH als zugelassene 
Kapitalverwaltungsgesellschaft Spezialfonds für institutionelle Inves
toren aufgelegt. Darüber hinaus bringt die Hahn Gruppe ihre Service 
und Managementleistungen auch im Rahmen von Kooperationen für 
andere Kapitalanlagegesellschaften, die ImmobilienSpezialfonds aufle
gen, oder für ausländische Investoren, die sich am deutschen Einzelhan
delsimmobilienmarkt engagieren, ein. So hat sich die Hahn Gruppe u. a. 
mit dem im Sommer 2008 aufgelegten ersten institutionellen Invest
mentfonds HAHN FCPFIS – German Retail Fund auch als FullService
Manager für institutionelle Investoren etablieren können. Heute betreut 
die Hahn Gruppe ein Immobilienvermögen von rund 2,9 Mrd. Euro an 
123 Standorten in Deutschland für rund 3.500 Kunden. 
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Leistungsbilanz schafft Vertrauen

Anleger, die sich für die Beteiligung an einem geschlossenen Immobi
lienfonds interessieren, sollten, bevor sie sich für eine Beteiligung ent
scheiden, die Leistungsbilanz/den Performancebericht des Initiators 
prüfen. Diese gibt Antwort darauf, wie erfolgreich der Initiator des 
Fonds bei seinen bisher realisierten Projekten war. Sie zeigt, wie sich 
die Ergebnisse der in der Vergangenheit aufgelegten Fonds im Vergleich 
zu den im Prospekt in Aussicht gestellten Prognosen entwickelt haben. 

Die Hahn Gruppe kann als Fondsinitiatorin eine positive Leistungsbi
lanz vorweisen. Sie orientiert sich hinsichtlich ihres Inhalts und Auf
baus an den Grundsätzen und Leitlinien des ZIA Zentraler Immobilien 
Ausschuss e. V., der die ehemals vom bsi Bundesverband Sachwerte 
und Investmentvermögen e. V. entwickelten und branchenweit als 
Standard anerkannten Grundsätze und Leitlinien übernommen hat. 
Bis zum 31.12.2022 hatte die Hahn Gruppe im Bereich der Publikums
fonds für vermögende Privatanleger und semiprofessionelle Anleger 
188 Immobilien Investmentvermögen aufgelegt. Dabei handelt es 
sich um 158 Pluswertfonds (Publikumsfonds), 28 Private Placements 
und zwei § 6b / 6c EStG RücklagenFonds. Rückabwicklungen gab es 
bisher keine. Die jährlichen aktualisierten Performanceberichte sind 
unter https://www.hahnag.de/unternehmen/#download zum Down
load bereitgestellt oder können kostenfrei als Druckversion bei der 
DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH, Buddestraße 14, 51429 Ber
gisch Gladbach, angefordert werden.

Die HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG ist die Konzernholding der 
Hahn Gruppe. Zu den angesiedelten Zentralfunktionen zählen die Berei
che Rechnungswesen, Controlling, Finanzierung, Recht, Personalwe
sen und Informationstechnik. Unter dem Dach der Holding sind zwei 
spezia lisierte operative Tochtergesellschaften sowie weitere nicht ope
rativ tätige Tochtergesellschaften angesiedelt.

Die DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH ist in ihrer Funktion als 
zugelassene Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Auflage, den Vertrieb 
und die Verwaltung von Alternativen Investmentfonds (AIF) in der Form 

von inländisch geschlossenen Publikums und SpezialAIFs sowie offe
nen SpezialAIFs zuständig und verantwortet insbesondere das Portfolio 
und Risiko Management der von ihr verwalteten Investmentvermögen.

Die HAHN Fonds und Asset Management GmbH ist für das umfassende 
Immobilien Management zuständig und verantwortet die Vermietungs
aktivitäten, das Property und das Center Management der betreuten 
Immobilien, sie steuert etwaige Revitalisierungsmaßnahmen und die 
Neuentwicklung von Immobilien und koordiniert die Akquisition von 
Immobilien für die einzelnen Investmentvehikel bzw. Joint Ventures. 
Ferner obliegt ihr die Verwaltung der bis zum Inkrafttreten des KAGB 
initiierten Invest mentvermögen.

Die Tochtergesellschaft Retail Management Expertise Asset & Property 
Management GmbH mit Sitz in Oberhausen erbringt im Wesentlichen 
das vom Investmentfondsgeschäft der Hahn Gruppe unabhängige Cen
ter Management und Property Management Dienstleistungen für Dritte.

Die beiden Holdinggesellschaften HAHN Beteiligungsholding GmbH 
und HAHN Beteiligungsholding II GmbH verwalten die eigenen Betei
ligungen bzw. CoInvestments der Hahn Gruppe.

Die HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG steht unter der einheitlichen 
Leitung des Vorstandes, der sich aus den beiden Mitgliedern Herrn Thomas 
Kuhlmann (Vorsitzender) und Herrn Daniel Löhken zusammensetzt.  
Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind Herr Stefan Brendgen (Auf
sichtsratsvorsitzender), Herr Dr. Johannes Fritz (stellvertretender Auf
sichtsratsvorsitzender), Frau Felicitas Hamm, Herr Michael Hahn und 
Herr Jörg Kotzenbauer.

Pluswertfonds 182   25

Warnhinweis: 
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässli-
cher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.



Die bedeutendsten Standorte des von der Hahn Gruppe verwalteten Immobilienportfolios

Kennzahlen des von der Hahn Gruppe verwalteten Immobilienportfolios

 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Vermietungsquote in % 99  98 98 98 98  98

Verwaltete Mietfläche in Mio. m² 1,36 1,57 1,50 1,54 1,61  1,66

Verwaltetes jährliches Mietvolumen  
in Mio. Euro

168 188 179 179 177 182

Immobilienstandorte 123 139 137 144 145 153

Assets under Management in Mrd. Euro 2,9 3,3 3,2 3,1 3,0 2,8

Vermietungsleistung in m² 108.000 226.000 126.000 113.000 93.000  120.000
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Name Objekt
Baujahr/ 
Modernisierung Mietfläche in m2 Objekttyp Ankermieter Erwerb

Bodensee-Center Friedrichshafen 2002 39.600 Fachmarktzentrum Kaufland, Obi 2003

Killesberghöhe Stuttgart 2012 16.700 MixedUseImmobilie EDEKA, dm, ALDI 2019

Kaiserwiesen Fulda 2004 36.100 Fachmarktzentrum OBI, tegut… 2004

Eppendorf-Center Hamburg 1957/2014 17.800 MixedUseImmobilie Hansestadt Hamburg,  
TK Maxx 2020

ALEX-Center Regensburg 2007 18.000 Fachmarktzentrum Kaufland 2011

Sterkrader Tor Oberhausen 2006 20.100 Fachmarktzentrum Kaufland 2005

City Markt Center Mönchengladbach 2002/2006 21.500 MixedUseImmobilie EDEKA, Ärztezentrum 2021

Kaufpark Bamlerstraße Essen 1960/2016 19.200 Fachmarktzentrum Kaufland, ALDI 2008

Hannover-Garbsen 1985/2019 18.400 Fachmarktzentrum Kaufland, TK Maxx 2015

Langenfeld 1983/2011 15.700 SBWarenhaus Kaufland 2019



5. ANGABEN ZUR  
VERWAHRSTELLE

Firma, Rechtsform und Sitz der Verwahrstelle

Für die Fondsgesellschaft wurde die CACEIS Bank S.A., Germany Branch, 
mit Sitz in München (Geschäftsanschrift: Lilienthalallee 36, 80939 Mün
chen) als Verwahrstelle beauftragt. Die CACEIS Bank, Germany Branch, 
ist die deutsche Niederlassung der CACEIS Bank (Société Anonyme) mit 
Sitz in Montrouge (Geschäftsanschrift: 8991 rue Gabriel Péri; F92120 
Montrouge). Sie ist Finanzgesellschaft französischen Rechts. Die Beauf
tragung der CACEIS Bank S.A., Germany Branch, beruht auf dem Ver
wahrstellenvertrag vom 28.02.2014 zwischen der DeWert Deutsche 
Wert investment GmbH und der CACEIS Bank Deutschland GmbH, die 
mit Wirkung zum 31.12.2016 auf die französische Schwestergesellschaft 
CACEIS Bank S.A. mit Sitz in Paris verschmolzen wurde. Mit Schrei
ben vom 09.07.2024 hat die Bundesan stalt für Finanzdienstleistungs
aufsicht die Auswahl der CACEIS Bank S.A., Germany Branch, als Ver
wahrstelle der Fondsgesellschaft genehmigt.

Haupttätigkeit und Pflichten der Verwahrstelle, 
Auslagerungen und übertragene Dienstleistungen, 
Interessenkonflikte

Die Haupttätigkeit der CACEIS Bank S.A., Germany Branch, ist die Erbrin
gung von Dienstleistungen in den Bereichen Depotbank, Clearing und 
CustodyServices (Wertpapierverwahrung).

Hinsichtlich ihrer Verwahrstellenaufgaben in Bezug auf die Fonds ge
sellschaft erbringt sie sämtliche ihr gemäß KAGB oder der Delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 231 / 2013 obliegenden Aufgaben. Hierzu zählen im 
Einzelnen die Verwahrung der verwahrfähigen Vermögensgegenstände, 
die Eigentumsüberprüfung und Führung eines Bestandsverzeichnisses bei 
nicht verwahrungsfähigen Vermögensgegenständen, die Sicherstellung, 
dass die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen an der Fondsgesellschaft 
sowie deren Wertermittlung den gesetzlichen und vertraglichen Vorschrif
ten entsprechen, die Sicherstellung, dass die Erträge der Fondsgesell
schaft entsprechend den gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen 
ver wendet werden, die Prüfung der Zahlungsströme der Fondsgesell
schaft, die kontinuierliche Sicherstellung einer angemessenen und ver
trags sowie gesetzeskonformen Bewertung der Vermögensgegenstände, 
die Prüfung, ob die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Fondsge
sell  schaft die geltenden Rechts und Verwaltungsvorschriften so wie 
Ver tragsbedingungen der Fondsgesellschaft einhalten sowie die Si cher     
stel lung, dass bei Auszahlungen die Berechnung des durch die Ka pi tal  
ver waltungs gesellschaft mitgeteilten Nettoertrages gemäß den ver trag  
lichen und rechtlichen Vorschriften erfolgt.

Während der Investitionsphase obliegt der Verwahrstelle vor Abschluss 
von Grundstückskaufverträgen die Prüfung, ob die geplanten Investi
tionen in Übereinstimmung mit den Anlagebedingungen und dem 
Gesell schaftsvertrag stehen, und die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
darf Investitionen für Rechnung der Fondsgesellschaft erst nach Frei
gabe durch die Verwahrstelle durchführen. Ebenfalls bedarf ein Ver
kauf von Vermögensgegenständen für Rechnung der Fondsgesellschaft 
sowie die Aufnahme von Krediten und die Verfügung über Bankgutha
ben der vorherigen Prüfung und Freigabe der Verwahrstelle. 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat die Verwahrstelle die ihr 
übertragenen Verwahrungsfunktionen nicht auf Dritte übertragen. 
Ebenso sind keine Umstände oder Beziehungen erkennbar, die einen 
Interessenkonflikt der Verwahrstelle begründen können. 

Den Anlegern werden auf Antrag Informationen zur Identität der Ver
wahr stelle und Beschreibung ihrer Pflichten sowie möglicher Interes
senkonflikte, eine Beschreibung sämtlicher von der Verwahrstelle 
ausgelagerten Verwahrungsaufgaben, Liste der Auslagerungen nebst 
Un ter auslagerungen und Angabe sämtlicher Interessenkonflikte, die 
sich aus den Auslagerungen ergeben können, auf dem neuesten Stand 
übermittelt.

Haftung der Verwahrstelle

Die Haftung der Verwahrstelle richtet sich nach den gesetzlichen Vor
schriften. Demnach haftet die Verwahrstelle nach dem § 88 KAGB 
ge gen über der Fondsgesellschaft oder gegenüber den Anlegern der 
Fonds ge sell schaft für das Abhandenkommen eines verwahrten Finanz
instrumentes. Im Fall eines solchen Abhandenkommens hat die Ver
wahr stelle der Fondsgesellschaft oder der für Rechnung der Fondsge
sellschaft handelnden Kapitalverwaltungsgesellschaft unverzüglich 
ein Finanzinstru ment gleicher Art zurückzugeben oder einen entspre
chenden Betrag zu erstatten. Die Verwahrstelle haftet nicht, wenn sie 
nachweisen kann, dass das Abhandenkommen auf äußere Ereignisse 
zurückzuführen ist sowie deren Konsequenzen trotz aller angemesse
nen Gegenmaßnahmen unabwendbar waren. Weitergehende Ansprüche, 
die sich aus den Vor schrif ten des bürgerlichen Rechts auf Grund von 
Verträgen oder unerlaub ten Handlungen ergeben, bleiben unberührt. 

Die Verwahrstelle haftet auch gegenüber der Fondsgesellschaft oder 
den Anlegern der Fondsgesellschaft für sämtliche sonstigen Verluste, 
die diese dadurch erleiden, dass die Verwahrstelle ihre Verpflichtungen 
nach dem KAGB fahrlässig oder vorsätzlich nicht erfüllt. 
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6. INVESTMENTSTRATEGIE 
DER FONDSGESELLSCHAFT

Anlageziele, Anlagestrategie und Anlagepolitik  
des Investmentvermögens

Anlageziel des Investmentvermögens ist die Erwirtschaftung nachhal
tiger Erträge aufgrund regelmäßig fließender Mieteinnahmen sowie ein 
kontinuierlicher Wertzuwachs des von der Fondsgesellschaft gehaltenen 
Immobilienvermögens. Die seitens der Fondsgesellschaft erwirtschafte
ten Erträge sollen in Form von regelmäßigen quartalsweisen Auszah
lungen an die Anleger ausgeschüttet werden (finanzielles Anlageziel). 

Die Anlagestrategie des Investmentvermögens ist es, aus der langfristi
gen Vermietung der erworbenen Immobilien sowie aus dem späteren Ver
kauf der Immobilien einen Gesamtüberschuss für den Anleger zu erzie
len, der sich aus den laufenden Ertragsausschüttungen (quartalsweisen 
Auszahlungen) und der Auszahlung des Veräußerungserlöses zum Ende 
der Laufzeit zusammensetzt. Die Anlagepolitik des Investmentvermö
gens besteht in der Auswahl und dem Ankauf von geeigneten Immobi
lien sowie darin, sämtliche Maßnahmen wie beispielsweise Miet inkasso, 
Anschlussvermietung, Vertrags und Instandhaltungsmanagement zu 
treffen, die dem Anlageziel dienen. 

Beschreibung der Art der Vermögensgegenstände, 
in die das Investmentvermögen investieren darf

Die Anlagebedingungen, nach denen sich in Verbindung mit dem 
Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft das Rechtsverhältnis der 
Fondsgesellschaft zu ihren Anlegern bestimmt, regeln insbesondere 
auch, welche Vermögensgegenstände in welchem Umfang für Rech
nung der Fondsgesellschaft erworben werden dürfen und bedürfen 
für ihre Wirksamkeit der vorherigen Genehmigung der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die für die Fondsgesellschaft gel
tenden Anlagebedingungen sind mit Schreiben vom 09.07.2024 von 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt wor
den und in ihrem Wortlaut im Anhang abgebildet. 

Entsprechend den Regelungen der Anlagebedingungen darf die Ka -
pitalver wal tungsgesellschaft für die Fondsgesellschaft un ter Beach-
tung der Anlagegrenzen, der Anlagepolitik und der gesetz lichen Bestim-
mungen in jeden der folgenden Vermögensge gen stän de investieren:

 – Sachwerte in Form von Immobilien im Sinne der §§ 261 Abs. 1 
Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 KAGB

 – Bankguthaben gemäß §§ 261 Absatz 1 Nr. 7, 195 KAGB

Zu den für das Investmentvermögen erwerbbaren Immobili en zählen: 

 – Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke und 
Mietwohngrundstücke

 – Grundstücke im Zustand der Bebauung, sofern die genehmigte 
Bauplanung die zuvor genannte Nutzung als Mietwohngrund
stück, Geschäftsgrundstück oder gemischt genutztem Grund
stück entspricht und nach den Umständen mit einem Abschluss 
der Bebauung in angemessener Zeit zu rechnen ist

 – Unbebaute Grundstücke, die für eine alsbaldige eigene Bebauung 
bzw. Nutzung als Geschäftsgrundstück, Mietwohngrundstück 
oder gemischt genutztem Grundstück bestimmt und geeignet sind

 – Andere Grundstücke sowie Rechte in der Form des Wohnungs
eigentums, Teileigentums, Wohnungserbbaurechts, Erbbaurechts 
und Teilerbbaurechts

Ferner hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Auswahl 
von Immobilien die folgend aufgeführten Kriterien zu beachten:

 – Die Kapitalverwaltungsgesellschaft darf für die Fondsgesellschaft 
keine Immobilien im Sinne der vorstehenden Definitionen außer
halb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland erwerben.

 – Mindestens 80 Prozent des Wertes des investierten Kapitals wer 
den in Gewerbeimmobilien vom Typ Hotel, Büro, Praxis oder 
Han  del angelegt. Als Gewerbeimmobilien im vorstehenden Sinne 
werden Immobilien verstanden, die ausschließlich oder über
wie  gend zu gewerblichen Zwecken mit vorbeschriebenen Nut
zungsarten genutzt werden, wobei auch eine Durchmischung 
der vorgenannten gewerblichen Nutzung innerhalb einer Immo
bilie zulässig ist.

 – Mindestens 80 Prozent des Wertes des investierten Kapitals wer
den in Immobilien angelegt, die mindestens über 3.000 Qua drat
meter Grundstücksfläche und mindestens 2.500 Quadrat meter 
Mietfläche verfügen und einen Verkehrswert von mindestens 
5.000.000 Euro aufweisen.   

 – Die Kapitalverwaltungsgesellschaft darf für die Fondsgesell
schaft im Sinne der vorstehenden Anlagegrenzen auch unbe
baute Grundstücke oder Grundstücke im Zustand der Bebau
ung erwerben und Dritte für Rechnung der Fondsgesellschaft 
mit der entsprechenden Projektentwicklung zur Entwicklung 
und Errichtung der vorgenannten Immobilien beauftragen. 
Hierbei darf die Kapitalverwaltungsgesellschaft nur Unter
nehmen mit der Ausführung der Entwicklung beauftragen, 
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die über entsprechende Erfahrungen verfügen. Mit dieser 
Regelung soll sichergestellt werden, dass die Kapitalverwal
tungsgesellschaft nicht selbst als Projektentwickler gegenüber 
der Fondsgesellschaft oder mittelbar die Fondsgesellschaft 
selbst die Projektentwicklung betreibt, sondern lediglich als 
Bestandshalter / verwalter fungiert. Unter einer Projekt ent
wicklung im Sinne dieser Anlagebedingungen ist aus schließ   
lich die Entwicklung, Errichtung und Bebauung der in die
sem Do ku ment als erwerbbar definierten Immobilien mit der 
exklusiven Zielsetzung der Fondsgesellschaft zu verstehen, 
die entwickelten und errichteten Immobilien entsprechend 
dem zu vor definierten Grundsatz der vermögensverwalten
den Tätigkeit über einen langfristigen Zeitraum zu halten, 
durch Vermietung und Verpachtung zu nutzen und entspre
chende Einkünfte für die Fondsgesellschaft zu erzielen. In 
diesem Zusammenhang wird die Fondsgesellschaft keines
falls Immobilien entwickeln und errichten, um diese Immobi
lien kurz bis mittelfristig (d. h. in der Regel nicht vor Ablauf 
der Spekulationsfrist von zehn Jahren) nach der Errichtung 
zu veräußern; d. h. es besteht gemäß der Anlagepolitik keine 
entsprechende kurz bis mittelfristige Veräußerungsabsicht 
der Fondsgesellschaft.

 – Das in Immobilien zu investierende Kapital soll entsprechend 
dem Grundsatz der Risikomischung investiert werden. Dem
nach soll das investierte Kapital nach den Grundsätzen des 
§ 262 Absatz 1 KAGB in mindestens drei Immobilien inves
tiert werden. 

Ein Erwerb von Anteilen oder Aktien an anderen Investment
vermögen durch die Fondsgesellschaft ist gemäß den Rege
lungen der Anlage bedingungen nicht vorgesehen. Zu den mit 
der Anlagestrategie sowie den erwerbbaren Vermögensge
genständen verbundenen Risiken, Interessenkonflikten und 
Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Investmentver
mögens vergleiche die Ausführungen im Kapitel 3 „Risiken 
der Beteiligung“.

Stand der Umsetzung, Risikomischung,  
Ausfallrisiko aus fehlender Risikostreuung, 
Erwerbsbeschränkungen

Die Fondsgesellschaft wird Eigentümerin eines rund 37.413 m² großen 
Grundstücks in der Straße Bohmsiel 1 in 27572 Bremerhaven, eines 
rund 12.380 m² großen Grundstücks in der Straubinger Straße 64 in 
94405 Landau an der Isar, eines rund 10.983 m² großen Grundstücks 
in der Römerstraße 34 in 71229 Leonberg, eines rund 11.312 m² gro
ßen Grundstücks in der Friedrichstraße 262 in 42551 Velbert sowie 
eines rund 10.779 m² großen Grundstücks in der Bismarckstraße 26 
in 97877 Wertheim, die ihrerseits jeweils mit einem SB Warenhaus / 
Ver brauchermarkt mit Stellplätzen und Außenanlagen bebaut sind und 
die langfristig an Gesellschaften der KAUFLAND Unternehmensgruppe 
vermietet sind. Eine detaillierte Beschreibung der Anlageobjekte findet 
sich in Kapitel 8 „Angaben zu den Anlageobjekten“.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist ein weiterer Erwerb von 
Im mo bilien nicht geplant. Somit wird die Fondsgesellschaft gemäß ihrer 
derzeitigen Investmentstrategie den Grundsatz der Risikomischung im 
Sinne des § 262 Abs. 1 Nr. 1 KAGB durch ein Investment in mindestens 
drei Immobilien erfüllen.

Änderung der Anlagestrategie / Anlagepolitik

Eine Änderung der Anlagestrategie und Anlagepolitik ist zum Zeit
punkt der Prospektaufstellung nicht vorgesehen und kann seitens 
der Kapital verwaltungsgesellschaft nur insoweit vorgenommen wer
den, als dass diese Änderungen mit den bisherigen Anlagegrundsät
zen vereinbar sind. Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den 
bisherigen Anlage grundsätzen der Fondsgesellschaft nicht vereinbar 
sind oder zu einer Änderung der Kosten oder der wesentlichen Anle
gerrechte führen, sind nur mit Zustimmung einer qualifizierten Mehr
heit von Anlegern, die mindestens zwei Drittel des Zeichnungskapitals 
auf sich vereinigen, möglich. Im Rahmen einer solchen Beschlussfas
sung darf die Treuhänderin ihr Stimmrecht nur nach vorheriger Weisung 
durch den Treugeber ausüben. Jegliche Änderungen der Anlagebedin
gungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit überdies der Genehmigung der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der Veröffentli
chung im Bundes an zeiger. 

Techniken und Instrumente zur Verwaltung des 
Investmentvermögens

Zu den Techniken und Instrumenten, von denen bei der Verwaltung 
des Investmentvermögens Gebrauch gemacht werden kann, zählen 
das Portfolio und das Risiko Management der mit der Verwaltung des 
Kommanditanlagevermögens der Fondsgesellschaft betrauten Kapi
tal verwaltungsgesellschaft sowie die kaufmännische und technische 
Ob jekt  verwaltung. Bei der angebotenen Beteiligung handelt es sich um 
eine unternehmeri sche Beteiligung, deren Wertentwicklung von der 
Wertentwicklung der Vermögensgegenstände abhängt, in die investiert 
wird. Vor dem Hintergrund, dass der überwiegende Teil des Komman
ditkapitals in Immobilienvermögen investiert wird, weist das Invest
mentvermögen durch seine Zusammensetzung oder durch die für die 
Fondsverwaltung verwendeten Techniken nach Ansicht der Prospekt
verantwortlichen keine erhöhte Volatilität auf.

Geschäfte, die Derivate zum Gegenstand haben, dürfen ent
sprechend § 4 der Anlagebedingungen nur zur Absicherung 
der von der Gesell schaft gehaltenen Vermögensgegenstände 
gegen einen Wert ver lust getätigt werden. Der Einsatz von 
Derivaten soll sich somit risiko mindernd auf das Risikoprofil 
des Investmentvermögens auswirken.

Ferner bestehen hinsichtlich des Investmentvermögens keine Verein
barungen mit einem Primebroker, sodass Angaben gemäß § 165 Abs. 7 
KAGB entfallen. Zu den mit den Techniken und Instrumenten, von denen 
bei der Verwaltung des Investmentvermögens Gebrauch gemacht wer
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den kann, verbundenen Risiken, Interessenkonflikten und Auswirkun
gen auf die Wertentwicklung des Investmentvermögens vergleiche 
u. a. die Ausführungen zu den Risiken aus dem Einsatz von Fremdkapi
tal auf den Seiten 14 f. oder zu den Risiken aus dem Management des 
Fonds und der Immobilie oder zu den möglichen Interessenkonflikten 
auf Seite 17 im Kapitel 3 „Risiken der Beteiligung“.

Wertentwicklung

Vor dem Hintergrund, dass die Fondsgesellschaft erst im Mai 2024 
gegründet wurde, ist eine Aussage zur bisherigen Wertentwicklung 
des Investmentvermögens zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
nicht möglich.

Risiko- und Liquiditätsmanagement
 
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat im Rahmen ihres Risiko Ma nage
ments schriftliche Grundsätze und Verfahren für die Über wachung von 
Liquiditätsrisiken festgelegt, die regelmäßig geprüft und gegebenen
falls aktualisiert werden. 

Im Rahmen des Liquiditätsmanagements für die Fondsgesellschaft legt die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft unter Berücksichtigung der Anlagestra
tegie adäquate Limits fest und ermittelt fortlaufend auf Basis von Prog
noserechnungen die voraussichtliche Liquidität, die sich regelmäßig aus 
den Mieterträgen abzüglich des Kapitaldienstes, der Bewirtschaftungs
kosten sowie sonstigen Verwaltungskosten ergibt. Auf Grundlage die
ser Berechnungen wird seitens der Kapital ver wal tungsgesellschaft unter 
Berücksichtigung einer angemessenen Liqui di tät srücklage für geplante 
und ungeplante Investitionen der vertei lungsfähige Gewinn ermittelt, 
der für Ausschüttungszwecke an die Anleger verwendet werden kann. 
Bei der Bemessung der angemessenen Liquiditätsrücklage werden sei
tens der Kapitalverwaltungsgesellschaft quantitative und qualitative 
Risiken, die Auswirkungen auf das Liquiditäts profil der Fondsgesell
schaft haben und aus Verträgen, Vereinbarungen, Geschäftsvorfällen 
sowie aus den Anlageobjekten selbst erwachsen, berück sichtigt und im 
Rahmen von Stresstests bewertet.

Vor dem Hintergrund der Regelungen der Anlagebedingungen des Fonds, 
die eine Rücknahme oder den Umtausch von Anteilen grundsätzlich nicht 
vorsehen, sind im Rahmen des Liquiditätsmanagements diesbezüglich 
keine besonderen Vorkehrungen bei der Ermittlung der angemessenen 
Liquiditätsrücklage vorzunehmen.

Darstellung der Bewertungsverfahren

Bewertungsgrundsätze

Die DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH ist in ihrer Funktion als 
externe Kapitalverwaltungsgesellschaft der Fondsgesellschaft für die 
laufende Bewertung des Investmentvermögens verantwortlich. Die 
Bewertung der Vermögensgegenstände der Fondsgesellschaft muss 
entsprechend der Bestimmungen des KAGB ebenso wie die Berechnung 

des Nettoinventarwertes je Anteil oder Aktie mindestens einmal jähr
lich erfolgen. Die Bewertung und Berechnung sind darüber hinaus auch 
dann durchzuführen, wenn das Gesellschaftsvermögen der Fondsgesell
schaft erhöht oder herabgesetzt wird sowie wenn nach Auffassung der 
Kapitalverwaltungsgesellschaft der Ansatz des zuletzt ermittelten Wer
tes auf Grund von Änderungen wesentlicher Bewertungsfaktoren nicht 
mehr sachgerecht ist und diese durch die Fortschreibung des zuletzt 
ermittelten Wertes nicht angemessen berücksichtigt werden können. 

Entsprechend § 169 Absatz 2 und 3 KAGB hat die Bewertung der Ver
mögensgegenstände unparteiisch und mit der gebotenen Sachkennt
nis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit zu erfolgen. Die Verfahrenskrite
rien für die ordnungsgemäße Bewertung der Vermögensgegenstände 
und für die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil oder Aktie 
sowie deren konsistente Anwendung und die Überprüfung der Verfah
ren / Methoden und für Berechnungen bestimmen sich nach den Arti
keln 67 bis 74 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 231 / 2013 sowie 
nach den Bestimmungen der KapitalanlageRechnungslegungs und 
Bewertungsverordnung (KARBV). 

Vor dem Hintergrund der gesetzlichen Bestimmungen des KAGB hat die 
DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH gemäß § 169 Abs. 1 KAGB eine 
Bewertungsrichtlinie erstellt, die die geeigneten und kohärenten Ver
fahren für die ordnungsgemäße, transparente und unabhängige Bewer
tung der Vermögensgegenstände des Investmentvermögens festlegt. 

Im Folgenden werden die hinsichtlich der Fondsgesellschaft zur Anwen-
dung kommenden Regeln für die Vermögensbewertung kurz dargestellt: 

Bewertung von Immobilien

Der Verkehrswert einer Immobilie wird bestimmt durch den Preis, der 
zu dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnli
chen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tat
sächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage 
der Immobilien ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Ver
hältnisse zu erzielen wäre. Der Verkehrswert ist seitens des Bewerters 
hierbei im Re gelfall nach dem Ertragswertverfahren in Anlehnung an 
die Immobilienwertermittlungsverordnung oder einem vergleichbaren, 
international aner kannten Verfahren zur Ermittlung von Verkehrswer
ten zu bestimmen. 

Als Verkehrswert von Immobilien wird bei Erwerb und danach nicht 
län ger als zwölf Monate der Kaufpreis angesetzt. Ist die Kapital ver
waltungsgesellschaft der Auffassung, dass der Kaufpreis auf Grund von 
Änderungen wesentlicher Bewertungsfaktoren nicht mehr sachgerecht 
ist, so ist der Verkehrswert neu zu ermitteln. Danach werden Immobi
lien mit dem zuletzt vom Bewerter festgestellten Wert angesetzt. Die
ser Wert wird für jede Immobilie spätestens alle zwölf Monate ermittelt. 
Der zu diesem Zeitpunkt festgestellte Wert wird während der darauf
folgenden zwölf Monate, insbesondere zum Geschäftsjahresende der 
Fondsgesellschaft, verwendet, sofern keine Änderungen der allgemeinen 
wirtschaftlichen Lage, eine Änderung eines in der Immobilie liegenden 
Umstandes oder der wesentlichen wertrelevanten Bewertungsfaktoren 
eine Neubewertung erforderlich machen, die dann zu denselben Bedin
gungen wie die jährliche Bewertung durchzuführen ist. 
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Die Anschaffungsnebenkosten, die beim Erwerb einer Immobilie für das 
In vestmentvermögen anfallen, werden über die voraussichtliche Dauer 
der Zugehörigkeit der Immobilie, längstens jedoch über zehn Jahre, 
in gleichen Jahresbeträgen abgeschrieben. Wird die Immo bilie wieder 
veräußert, sind die bis zur Veräußerung noch nicht abgeschrie be nen 
Anschaffungsnebenkosten in voller Höhe abzuschreiben. Die Ab schrei
bungsdauer muss gekürzt werden, sofern eine kürzere Nutzungs dauer 
als ursprünglich geplant angenommen wird. 

Bewertung von sonstigen Vermögensgegenständen 
und Verbindlichkeiten

Bankguthaben werden zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zin
sen bewertet. Festgelder sind zum Verkehrswert zu bewerten, sofern 
das Festgeld kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht 
zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt. Forderungen, z. B. abgegrenzte 
Zinsansprüche, werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt, sofern 
keine Wertberichtigungen oder Abschreibungen erforderlich sind. Ver
bindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Swaps 
werden zu ihrem unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung 
bestimmten Marktwert bewertet.

Ermittlung des Nettoinventarwertes

Der jährlich von der Kapitalverwaltungsgesellschaft ermittelte Netto
inventarwert je Anteil gibt den zu Verkehrswerten bewerteten Anteils
wert des Anlegers wieder. Er wird entsprechend der Bestimmungen 
des § 168 KAGB auf Grundlage der Summe aller zu Verkehrswer
ten bewerteten Vermögensgegenstände abzüglich der aufgenomme
nen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft 
ermittelt. Der so ermittelte Gesamtwert der Fondsgesellschaft, geteilt 
durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile, ergibt sodann den Netto
inventarwert eines Anteils.

Besonderheiten bei der Bewertung von Immobilien

Aufgrund der Qualifizierung der Fondsgesellschaft als geschlossener 
PublikumsAIF gemäß KAGB müssen Immobilien, die für Rechnung der 
Fondsgesellschaft erworben werden sollen, vor ihrem Kauf bewertet 
werden. Diese Bewertung muss bis zu einem Kaufpreis von 50 Mio. Euro  
durch einen bzw. ab einem Kaufpreis von mehr als 50 Mio. Euro durch 
zwei voneinander unabhängige, von der Kapital verwaltungs  gesell 
 schaft beauftragte externe Bewerter erfolgen, die nicht zugleich auch 
die jährlichen Folgebewertungen im Rahmen der Nettoinventar wert 
ermittlung ausführen dürfen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat 
die Bestellung von externen Bewertern der Bundesan stalt für Finanz 
dienstleistungsaufsicht mitzuteilen. 

Ferner darf die Ka pital  verwaltungs gesellschaft nur insoweit eine zu vor 
be wer tete Immo bilie erwer ben, als die für den Kauf zu erbringen de 
Ge  gen leistung (Kaufpreis) den durch die externen Bewerter ermittel
ten Wert nicht oder nur un wesent lich übersteigt. Dem folgend wurden 
bezüglich des Erwerbs der Anlageobjekte Bewertungsgutachten von Erik 
Schleicher mit Sitz in Köln (Geschäftsanschrift: Kreuzgasse 2–4, 50667 
Köln) erstellt. Die Bewertungsgutachten datieren auf den 11.10.2024 
und weisen zum Bewertungsstichtag 30.09.2024 für die Immobilie in 
Bremerhaven einen Verkehrswert in Höhe von 13.470.000 Euro, zum 
Bewertungsstichtag 30.09.2024 für die Immobilie in Landau an der 
Isar einen Verkehrswert in Höhe von 7.810.000 Euro, zum Bewertungs
stichtag 30.09.2024 für die Immobilie in Leonberg einen Verkehrswert 
in Höhe von 15.380.000 Euro, zum Bewertungsstichtag 30.09.2024 für 
die Immobilie in Velbert einen Verkehrswert in Höhe von 12.870.000 Euro 
und zum Bewertungsstichtag 30.09.2024 für die Immobilie in Wertheim 
einen Verkehrswert in Höhe von 8.660.000 Euro aus. 
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SBWarenhaus Leonberg



Großflächiger Einzelhandel im Fokus

Es gibt vielfältige Möglichkeiten für Investoren, sich auf dem Immo
bilienmarkt zu engagieren. Unterschieden wird meistens nach den 
Nutzungsarten der Immobilien. Hierbei bestehen neben den Anla
gen in Wohnimmobilien zahlreiche Möglichkeiten, auch in gewerblich 
genutzte Immobilien zu investieren. Die Bandbreite der Gewerbeimmo
bilien reicht dabei von den klassischen Investitionen in Büro  und Ein
zelhandelsimmobilien bis hin zu einer Reihe von Spezialimmobilien wie 
Hotels, Sozial immobilien (Senioren  und Pflegeheime, Krankenhäuser) 
und Logistik immobilien. Seit über vier Jahrzehnten ist die Hahn Gruppe 
als Asset und Investment Manager tätig. Sie ist auf großflächige Han
delsimmobilien und Mixed Use Immobilien mit versorgungsorientier
ten Ankermietern spezialisiert. Diese Immobilien weisen ein ausgewo
genes Chancen RisikoVerhältnis auf und zählen zwischenzeitlich mit 
zu den bedeutendsten Immobilien Anlageklassen.

7. BESONDERHEITEN DES 
MARKTSEGMENTS EINZEL-
HANDELSIMMOBILIEN

Die nachstehenden Ausführungen sollen einen allgemeinen 
Über blick über die Besonderheiten des Marktsegments von 
Einzel han delsimmobilien geben. Hinsichtlich der mit der Be-
teiligung verbundenen Risiken wird auf die Ausführungen 
im Kapitel 3 „Risiken der Beteiligung“ auf den Seiten 12 ff. 
verwiesen.
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Entwicklung des Einzelhandelsumsatzes 2000 bis 2024*

Quelle: Statistisches Bundesamt, *HDEPrognose 2024; ohne Umsatzsteuer; vorläufige 

Daten; Einzelhandel ohne Kfz, Tankstellen, Brennstoffe, Apotheken, Stand: 08.07.2024
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2023 erneuter Umsatzrekord im Einzelhandel

Der von stationärem Einzelhandel und Distanzhandel erzielte Einzel
handelsumsatz erreichte mit 649 Mrd. Euro einen neuen Umsatzrekord 
(siehe Grafik unten). Er durcheilt mit großen Schritten die 600Mrd.
EuroWerte, prognostiziert der HDE doch für das aktuelle Jahr 2024 
wiederum einen Mehrumsatz auf gut 670 Mrd. Euro.1) 

Top 5 im Lebensmitteleinzelhandel 2023

Die EDEKAGruppe belegte auch 2023 mit 76,7 Mrd. Euro Umsatz den 
1. Platz unter den Top 5 der Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen. 
Der Umsatz stieg um 6,3 Prozent an und lag damit höher als im Vor
jahr. Die deutsche Nummer 2, die Schwarz Gruppe, verzeichnete mit 
8,2 Prozent ein deutlich höheres Umsatzwachstum, das auf dem Niveau 
von ALDI lag, der Nummer 4 im Ranking. Auch 2023 konnten aufgrund 
der Preissteigerungen infolge der hohen Inflation die Discounter einen 
vermehrten Kundenzuspruch verzeichnen und ihre Umsätze überdurch
schnittlich steigern.

1)  HDEPrognose 2024; ohne Umsatzsteuer; vorläufige Daten; 

Einzelhandel ohne Kfz, Tankstellen, Brennstoffe, Apothe

ken, Stand: 08.07.2024

Quelle: bulwiengesa nach TradeDimensions, teils Datenrevision 2021

Umsatz in 
Mrd. Euro

Veränderung 
ggü. Vorjahr

EDEKA-Gruppe 76,7 6,3 %

Schwarz Gruppe 55,9 8,2 %

REWE Group 47,5 7,3 %

ALDI 34,7 8,2 %

Bartels-Langness-Gruppe 6,7 9,9 %

Umsatzanteil Online-Handel 

Quelle: HDE OnlineMonitor 2024, S. 20

*  inkl. Hygienepapier / Wasch, 

Putz und Reinigungsmittel

Lebensmittel Drogeriewaren*

2021 2,2 3,4

2022 2,4 3,2

2023 2,4 3,4

Die REWE Group bleibt die Nummer 3 und konnte ein Umsatzwachstum 
von 7,3 Prozent erzielen. Allerdings hat REWE laut aktuellem Geschäfts
bericht seit 2018 auch eine hohe Nettoverschuldung angehäuft und ist 
mit hohen Zinszahlungen konfrontiert. Dazu beigetragen haben u. a. der 
Zukauf von Lekkerland und die Auswirkungen der Coronapandemie auf 
die Touristiksparte. Unter den Top 5 der Lebensmitteleinzelhandelsun
ternehmen hat die Nummer 5, die BartelsLangnessGruppe (u. a. mit 
familaWarenhäusern, MarkantSupermärkten) den höchsten Umsatz
zuwachs im letzten Jahr erreicht, mit knapp 10 Prozent.

Online-Anteil bei Lebensmitteln weiterhin gering

Der OnlineAnteil bei Lebensmitteln verblieb 2023 unverändert zum 
Vorjahr bei 2,4 Prozent. Demgegenüber stieg der OnlineAnteil bei Dro
geriewaren geringfügig auf 3,4 Prozent an und damit auf den Anteils
wert von 2021.
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Besonderheiten des Marktes für großflächige  
Einzelhandelsimmobilien

Der großflächige Einzelhandel stellt im Zusammenhang mit der bau
rechtlichen Genehmigung bei der Ansiedlung eine eigenständige 
Kategorie des Einzelhandels dar, in die alle Betriebe ab 800 m² Ver
kaufsfläche fallen. Die Grenzziehung bei 800 m² Verkaufsfläche als 
Definitionsgrenze für den großflächigen Einzelhandel beruht auf der 
Überlegung, bestehende kleinteiligere Strukturen des Einzelhandels in 
den Innenstädten zu schützen, da diese bei unbegrenzter Ansiedlung 
von Großbetrieben unter Markt  und Wettbewerbsgesichtspunkten 
größere Standortprobleme bekämen. Insoweit unterliegen Ansied
lungsprojekte einem aufwendigen Genehmigungsverfahren und es 
werden im Ergebnis nur verhältnismäßig wenige Projekte genehmigt 
und realisiert. Standorte des großflächigen Einzelhandels sind damit 
nicht beliebig vermehrbar und gelten als Bestandsobjekte durchaus 
als „knappes Gut“.

Da sich einerseits der Einzelhandel in seinem Expansionsstreben 
ungebrochen stark positioniert und andererseits die Zahl der geneh
migten Standorte limitiert ist, genießen diese Objekte in der Regel 
besondere Vorzüge hinsichtlich einer nachhaltigen Vermietung und 
insoweit auch einer höheren Ertragsstabilität gegenüber anderen 
gewerblich genutzten Immobilien. Die großen Betriebsformen wie 
z. B. innerstädtische Nahversorgungscenter oder Fachmarktzentren 
zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

Kundenakzeptanz

Fachmarktkonzepte sowie die Großflächenformate des Lebensmit
teleinzelhandels zeichnen sich neben einer starken Preisorientierung 
insbesondere auch durch eine hohe Angebotskompetenz und  vielfalt 
aus. Gemäß der Erfahrungen der Hahn Gruppe genießen insbeson
dere Standortverbünde verschiedener Betriebsformen und Branchen 
in Form von gewachsenen Agglomerationen, Nahversorgungscentern 
oder geplanten Fachmarktzentren in der Regel eine gute Akzeptanz 
bei den Verbrauchern und bieten entsprechend gute Umsatzchan
cen für die Betreiber und in der Folge gute Vermietungschancen für 
Immobilieneigentümer.

Mieterstruktur

Die großflächigen Einzelhandelsimmobilien zeichnen sich vor dem 
Hintergrund der Unternehmensgrößen der Betreiber durch eine relativ 
hohe Qualität der Mieterstruktur, insbesondere im Hinblick auf die 
jeweiligen Ankermieter, aus. Zu den typischen Ankermietern zählen 
Großkonzerne wie z. B. EDEKA, REWE, die SchwarzGruppe (Kauf
land und Lidl), aber auch marktrelevante Filialisten wie z. B. Ross
mann, Deichmann und zahlreiche andere, deren Bonität überwie
gend als gut bis sehr gut eingestuft wird.

Wettbewerbsschutz durch restriktive  
Genehmigungsverfahren

Mit dem Ziel, den Kaufkraftabflüssen aus den Innenstädten entge
genzuwirken, ist der Neubau von großflächigen Einzelhandelsim
mobilien mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 m² außerhalb 
innerstädtischer Kerngebiete in Deutschland gesetzlich stark regle
mentiert und auf ausgewiesene Sondergebiete beschränkt. Die res
triktive Genehmigungspraxis der Städte und Gemeinden stellt einen 
gewissen Wettbewerbsschutz für existierende Standorte dar. Gleich
zeitig besteht für die Eigentümer dieser Immobilien ein vergleichs
weise geringeres Risiko, dass die Mieter diese Standorte aufgeben; 
üblicherweise wird dies nur bei einem strategischen Rückzug eines 
Einzelhandelsbetreibers aus dem jeweiligen lokalen Markt in Erwä
gung gezogen.

In der Regel einfachere Genehmigung für:

In der Regel aufwändigere Genehmigung für:

LebensmittelSBMarkt ca. 200–400 m2 Verkaufsfläche

Supermarkt ca. 400–800 m2 Verkaufsfläche

LebensmittelDiscounter meist unter 800 m2 Verkaufsfläche

Kleinverbrauchermarkt ca. 800–1.500 m2 Verkaufsfläche

Verbrauchermarkt ab ca. 1.500 m2 Verkaufsfläche

SBWarenhaus ab ca. 5.000 m2 Verkaufsfläche
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Lange Festlaufzeiten der Mietverträge

Ebenfalls auf die gesetzlich limitierte Verfügbarkeit von Alterna
tivobjekten ist das verstärkte Interesse der Mieter zurückzuführen, 
die Standorte möglichst langfristig zu sichern. So zeichnen sich die 
marktüblichen Mietverträge für großflächige Einzelhandelsimmobilien 
durch eine feste Laufzeit von in der Regel 10 bis 15 Jahren aus. Oft
mals lassen sich die Mieter darüber hinaus Optionen auf einen wei
teren Verlängerungszeitraum einräumen. Aufgrund der dauerhaften 
Notwendigkeit, die bestehenden Betriebskonzepte an die sich ändern
den Kundenbedürfnisse anzupassen, verstehen sich Mieter und Eigen
tümer von großflächigen Einzelhandelsimmobilien als strategische 
Partner, was die langfristige vertragliche Bindung weiter verstärkt.

Geringe Miet- und Mietnebenkosten

Da Fachmarktzentren, SBWarenhäuser oder Baumärkte tende nziell 
weniger aufwendig gemanagt werden müssen als beispielsweise Shop
pingCenter, fallen die Mietkosten und die Mietnebenkosten für die 
Filialisten hier grundsätzlich geringer aus. Im sehr wettbewerbsinten
siven Einzelhandel steigert dieser Kostenvorteil die Attraktivität der 
entsprechenden Handelsimmobilien. Trotzdem müssen die Kunden bei 
diesem Objekttyp nicht auf Komfort, Convenience und Service beim 
Einkauf verzichten.

SBWarenhaus Velbert
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SB-WARENHAUS LEONBERG
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8.1 Anlageobjekt SB-Warenhaus Leonberg  
(Baden-Württemberg)

Die Stadt Leonberg verfügt über rund 50.000 Einwohner und liegt im 
Zentrum BadenWürttembergs im Landkreis Böblingen. Nur unweit 
östlich von Leonberg liegt in etwa 20 km Entfernung die Landeshaupt
stadt Stuttgart. Nördlich liegt die Stadt Heilbronn in etwa 80 km Ent
fernung. Nordwestlich von Leonberg befindet sich außerdem in etwa 
30 km die Stadt Pforzheim, sowie in 60 km Entfernung Karlsruhe. 
Leonberg ist Teil der Metropolregion Stuttgart. Insgesamt leben in 
dem Verdichtungsraum rund 5,5 Mio. Einwohner. Leonberg weist mit 
1.016 Einwohner/km² eine hohe Bevölkerungsdichte auf und wird vom 
Bundesinstitut für Bau, Stadt und Raumforschung als große Kreis
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8. ANGABEN ZU DEN  
ANLAGEOBJEKTEN
Die Fondsgesellschaft wird Eigentümerin eines rund 10.983 m² gro
ßen Grundstücks in der Römerstraße 34 in 71229 Leonberg, eines rund 
10.779 m² großen Grundstücks in der Bismarckstraße 26 in 97877 
Wertheim, eines rund 12.380 m² großen Grundstücks in der Strau
binger Straße 64 in 94405 Landau an der Isar, eines rund 37.413 m² 
großen Grundstücks in der Straße Bohmsiel 1 in 27572 Bremerhaven 
und eines rund 11.312 m² großen Grundstücks in der Friedrichstraße 
262 in 42551 Velbert, die ihrerseits jeweils mit einem SBWarenhaus / 
Verbrauchermarkt mit Stellplätzen und Außenanlagen bebaut sind und 
die langfristig an die Kaufland Unternehmensgruppe vermietet sind. 
Dieser Grundbesitz stellt zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung die 
einzigen Anlageobjekte der Fondsgesellschaft dar und wird im Folgen
den näher beschrieben (nachfolgend „Anlageobjekt“).



tik mit 3,1 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt (5,7 Prozent) und 
unter dem Durchschnitt des Landes BadenWürttemberg (3,6 Prozent).

Mit einem Index von 117 Punkten liegt die einzelhandelsrelevante Kauf
kraft in Leonberg deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Dagegen liegt 
die Einzelhandelszentralität der Stadt mit einem Indexwert von 87 Punk
ten unter dem Bundesdurchschnitt.  

Das Statistische Landesamt BadenWürttemberg geht in ihren Bevölke
rungsprognosen für Leonberg von einem weiteren Bevölkerungszuwachs 
von 1,1 Prozent bis zum Jahr 2035 aus. Vergleicht man diesen Wert mit 
den Prognosen für das Land BadenWürttemberg (+ 0,6 Prozent) und 
für die Bundesrepublik ( 2,7 Prozent), zeigt sich ein überdurchschnitt
licher Bevölkerungsanstieg in Leonberg in den kommenden Jahren. 

Die Makrolage ist insgesamt als positiv zu bewerten. Die sozioökono
mischen Rahmendaten weisen ein durchschnittliches bis überdurch
schnittliches Basispotenzial auf. Die Stadt Leonberg profitiert besonders 
von ihrer Lage in der wirtschaftsstarken Region Stuttgart, dem hohen 
Kaufkraftniveau und dem stabilen Wirtschafts und Arbeitsmarkt.

Mikrostandort – die Lage des Anlageobjektes

Das Anlageobjekt befindet sich zwischen einer Fachmarkt und Gewer
belage und einer Wohnsiedlung in der Mitte des Gemeindebereichs von 
Leonberg. Das Grundstück wird im Norden durch die Römerstraße, im 
Osten und Süden durch die MaxEythStraße, sowie im Westen durch 
ein Gebäude des Unternehmens Robert Bosch begrenzt. Die weitere 
Umgebung ist sowohl durch Gewerbe als auch durch Wohnbebau
ung geprägt. Nördlich des Anlageobjektes befinden sich neben dem 
nächstgelegenen Wettbewerber Rewe, auch ein Fressnapf, ein dm Dro

stadt ausgewiesen. Das direkte Umland ist zum Teil besiedelt, allerdings 
befinden sich im Süden auch einige ländlich geprägte Gebiete und Ort
schaften. Das Hauptsiedlungsgebiet von Leonberg befindet sich im Zen
trum des Stadtgebiets. 

Leonberg verfügt mit Anschlüssen an die Bundesautobahnen A 8 und A 
81 sowie an die Bundesstraße B 295 über eine sehr gute Anbindung an 
das überregionale Verkehrsnetz. Außerdem verfügt die Stadt über einen 
Bahnhof, welcher mehrmals stündlich von diversen SBahnen frequen
tiert wird. Diese verbinden Leonberg mit Stuttgart, Böblingen und Weil 
der Stadt. Insgesamt verfügt Leonberg so über eine leicht überdurch
schnittliche Verkehrsanbindung.

Gemäß Landesentwicklungsprogramm des Landes BadenWürttemberg 
ist die Stadt Leonberg als Mittelzentrum ausgewiesen. Die Mittelstadt 
ist die drittgrößte Stadt im Landkreis Böblingen, womit ihr wesentliche 
Versorgungsfunktionen zukommen.

Mit rund 49 Prozent der Bruttowertschöpfung prägt vor allem das pro
duzierende Gewerbe die Wirtschaftsstruktur Leonbergs. Trotz des hohen 
Gemeindeflächenanteils generiert die Landwirtschaft dahingegen nur 
rund 3 Prozent der Wirtschaftsleistung Leonbergs. Unter den führen
den Arbeitgebern der Stadt befindet sich neben GEZE (Ge bäudetechnik), 
Küchenspezialist DER KREIS, LEWA Gruppe (Pumpentechnik) auch die 
Robert BoschGruppe, die ihrerseits einer der bedeutendsten Arbeit
geber in der Region Stuttgart ist. Diese errichtet aktuell einen rund 
46.000 m² umfassenden Bürocampus mit dem Schwerpunkt „Autono
mes Fahren“ unmittelbar neben der Fondsimmobilie in Leonberg. Mit 
einem Arbeitszentralitätsindex von 87 Punkten weist die Stadt Leon
berg eine unterdurchschnittliche Bedeutung im Beschäftigungssektor 
auf. Dies spiegelt sich auch im negativen Pendlersaldo wider ( 2.723). 
Die Arbeitslosenquote lag im Jahr 2022 gemäß Arbeitsagenturstatis
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Pkw und öffentlichen Personennahverkehr kann das Anlageobjekt als 
überdurchschnittlich bewertet werden.  

Aufgrund seiner baulichen Gestaltung fügt sich das Anlageobjekt gut 
in seine umliegende Bebauung ein. Durch die Größe, die Fassadenge
staltung, die Werbewirksamkeit und seine zentrale Lage an der Römer
straße verfügt das Anlageobjekt über eine gute Sichtbarkeit.

Der Mikrostandort stellt sich in Summe leicht überdurchschnittlich dar. 
Der Standort befindet sich in verkehrsgünstiger Lage und ist für Pkw
Kunden aus Leonberg und den umliegenden Gemeinden gut erreichbar. 
Eine gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr ist im 
Umfeld ebenfalls gegeben. Der Standort kann darüber hinaus aufgrund 
der direkten Nähe zu Einzelhandels und Gewerbenutzungen umfas
sende Agglomerationseffekte hervorrufen.

Beschreibung des Anlageobjektes

Das Anlageobjekt wurde im Jahr 2014 auf einem rund 10.900 m² gro
ßen Grundstück errichtet und wird als SBWarenhaus genutzt. Das 
Gebäude ist weitestgehend eingeschossig und mit einem Flachdach 
ausgestattet, das als Parkfläche genutzt wird. Das Parkdeck ist über 

geriefachmarkt sowie ein Mix aus Einfamilien und Mehrfamilienhäu
sern. Ebenso befindet sich östlich und südlich der MaxEythStraße 
eine Wohnsiedlung mit überwiegend Mehrfamilienhäusern. Westlich 
ist die Umgebung durch eine Mischung aus Gewerbe und Fachmärk
ten gekennzeichnet, darunter zum Beispiel ein OBI Baumarkt und ein 
BabyOneFachmarkt. Das Anlageobjekt mit seiner direkten Umge
bung kann deutliche Agglomerations und Synergieeffekte generieren.

Das Anlageobjekt ist sowohl durch den motorisierten Individualver
kehr als auch den öffentlichen Personennahverkehr erschlossen. Der 
Hauptanfahrtsweg des Individualverkehrs verläuft über die Römer
straße. Die Grundstückszufahrt und abfahrt befinden sich auf der 
nördlichen Seite der Stellplätze. Über die westlich gelegene Halte
stelle „Leonberg Römerstraße“ ist das SBWarenhaus an den öffent
lichen Nahverkehr angeschlossen. Die Haltestelle befindet sich fuß
läufig etwa 150 Meter vom Eingang des Anlageobjektes entfernt. 
Die Stadtbahnhaltestelle wird im 5MinutenTakt von verschiede
nen Buslinien frequentiert und verbindet das Anlageobjekt mit den 
restlichen Siedlungsbereichen von Leonberg. Die fußläufige Erschlie
ßung ist durch einen Fußweg entlang der Römerstraße gegeben. Das 
Anlageobjekt wird aufgrund seiner Lage sowohl durch Autokunden 
sowie durch die nahegelegenen Wohnsiedlungen auch durch fußläu
fige Kundschaft frequentiert. Hinsichtlich der Erreichbarkeit mit dem 
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ten Wettbewerbsstandort handelt. Unterstützt wird dies auch durch die 
Lage des SBWarenhauses im Zentrum Leonbergs entlang der Haupt
verkehrsachse Römerstraße. 

Eine gesteigerte Wettbewerbssituation ergibt sich vor allem durch den 
REWEVerbrauchermarkt in unmittelbarer Nachbarschaft und durch die 
EdekaVerbrauchermärkte im erweiterten Umfeld. Der rund 1.600 m² 
Verkaufsfläche umfassende REWEMarkt in der Römerstraße befindet 
sich direkt gegenüber dem Anlageobjekt. Der lediglich durch die Römer
straße räumlich separierte REWEMarkt verfügt über einen moder
nen Marktaufritt, aber nicht über die Sortimentsbreite und tiefe und 
das Stellplatzangebot des SBWarenhauses der Fondsgesellschaft. Der 
REWEMarkt kann aufgrund seiner unmittelbaren Entfernung inner
halb des Naheinzugsgebiets des Anlageobjektes jedoch verstärkt Kun
depotenziale binden. Zusammenfassend stellt er damit aufgrund der 
daraus resultierenden Umsatzerwartung einen Wettbewerbsstandort 
von sehr hoher Relevanz dar. Dahingegen stellt der rund 1,3 Kilometer 
östlich gelegene EDEKAMarkt einen Wettbewerbsstandort von mitt
lerer Relevanz dar. Der EDEKAMarkt befindet sich im Untergeschoss 
des LEOCenters in der Leonberger Straße. Er kann aufgrund seiner Lage 
in dem Einkaufszentrum mit rund 90 Shops und Gastrobetrieben ver
stärkt Kundenpotenziale binden und von Synergieeffekten profitieren. 
Durch die kostenpflichtigen Parkplätze spricht der EDEKAMarkt ver
mutlich dennoch eher Kunden an, die entweder zu Fuß einkaufen gehen 
oder sich ohnehin im LEOCenter aufhalten. Das Sortiment ist deutlich 
kompakter aufgestellt als das des KauflandSBWarenhauses der Fonds
gesellschaft. Im Hinblick auf die Discounter im Umfeld ist die Wettbe
werbsrelevanz aufgrund der Sortimentsbreite im Vergleich zu Kaufland 
deutlich geringer. Ferner befindet sich im erweiterten Einzugsgebiet in 
der Weilimdorfer Straße in Gerlingen das nächstgelegene SBWaren
haus mit 7.200 m² Verkaufsfläche von Kaufland in 7,7 Kilometer Ent
fernung. Bei diesem SBWarenhaus handelt es sich um einen ehema
ligen realMarkt, der von Kaufland übernommen wurde. Im Vergleich 
zum Anlageobjekt verfügt dieser Kaufland über mehr Verkaufsfläche 
für Nebensortimente und weist insofern eine breitere Sortimentstiefe 
aus. In Abwägung der Entfernung und aufgrund der Vertriebslinie und 
der Marktgröße, stellt der Markt in Gerlingen daraus resultierend einen 
Wettbewerbsstandort von mittlerer Relevanz dar. Es wird davon aus
gegangen, dass das SBWarenhaus in Gerlingen  das Einzugsgebiet des 
Anlageobjektes in Richtung Osten teilweise begrenzt.

Unter Berücksichtigung der gegebenen Wettbewerbsobjekte und der 
Siedlungsstruktur wird das potenzielle Einzugsgebiet, aus dem der Betrei
ber durch Abschöpfung der dort vorhandenen Kaufkraft den Großteil 
seiner Umsätze generieren kann, in drei Zonen unterteilt. Das Nahein
zugsgebiet (Zone I) bildet die 5MinutenFahrzeitisochrone. Diese deckt 
den Nahbereich um den Standort des Anlageobjektes ab. Es umfasst im 
Wesentlichen den Großteil des Leonberger Siedlungsgebietes. Ebenso 
erreicht Zone I im Nordwesten Teile des Siedlungsgebietes von Gebers
heim. Insgesamt befinden sich innerhalb des 5MinutenEinzugsgebiets 
rund 26.000 Einwohner. Es wird davon ausgegangen, dass das Anla
geobjekt seinen Umsatz im Wesentlichen aus diesem Gebiet generiert.

Das Kerneinzugsgebiet (Zone II) bildet die 10MinutenFahrzeitiso
chrone. Diese deckt den erweiterten Nahbereich um den Standort des 
Anlageobjektes ab. Es umfasst die restlichen Kernsiedlungsgebiete von 
Leonberg und Rutesheim sowie die Siedlungsgebiete Höfingen und 

eine Zufahrtsrampe erschlossen. Im Bereich des Haupteingangs an der 
Römerstraße verfügt das Gebäude über ein Staffelgeschoss, welches sich 
auf der Parkebene befindet. Hier befinden sich im Wesentlichen Tech
nik und Personalräume. Zudem ist das Anlageobjekt teilweise unter
kellert. Im Untergeschoss befinden sich Technikräume und die Anliefe
rungsInfrastrukturen.

Die Mietfläche gliedert sich in rund 3.740 m² Verkaufsfläche des SB
Warenhauses, etwa 300 m² Mallfläche, rund 385 m² Konzessionärsflä
chen sowie ansonsten Lager, Technik und Nebenflächen. Das Anlage
objekt ist über zwei separate Eingänge erschlossen. Der Haupteingang 
befindet sich an der nördlichen Gebäudeseite und ist über den Fußweg 
an der Römerstraße zu erreichen. Dieser Eingang führt auf eine Mallflä
che, welche den Eingangsbereich, die KauflandFläche und die Konzes
sionärsflächen erschließt. Der zweite Eingang befindet sich auf dem Dach 
des Gebäudes und ist über die Stellplätze erreichbar. Die PkwZufahrt 
zu den Stellplätzen befindet sich in Form einer mehrspurigen Rampe 
an der westlichen Gebäudeseite. Die Zufahrt ist mittels eigener Ampel
schaltung mit der Römerstraße verbunden. Die vertikale Erschließung 
erfolgt über zwei Fahrsteige sowie einen Aufzug und ein Treppenhaus. 
Die Verkaufsflächen sind nach dem aktuellen Verkaufsflächenkonzept 
von Kaufland gestaltet und erscheinen modern. Zu den Konzessionären 
gehören ein Nagelstudio, eine Bäckerei mit Café, ein AsiaImbiss mit 
Sitzgelegenheiten, zwei weitere Imbisse mit ToGoBetrieb, eine Lotto
Annahmestelle mit Kiosk und Poststelle und ein Bankautomat. Die Kon
zessionäre ergänzen das Sortiment des Kauflands und tragen zu einem 
ausgeglichenen Branchenmix bei. Das Anlageobjekt stellt somit einen 
wichtigen Versorgungsstandort in Leonberg dar.

Die Parkplätze befinden sich auf dem Dach des Anlageobjektes. Dem 
SBWarenhaus stehen 263 PKWStellplätze zur Verfügung. Die Nutzung 
der Stellplätze ist für Kunden kostenlos. Im Verhältnis zur Verkaufsflä
che verfügt das Anlageobjekt über 7 Stellplätze je 100 m² Verkaufs
fläche. Das Stellplatzangebot ist demnach für die derzeitige Nutzung 
ausreichend. Die Anlieferung des SBWarenhauses erfolgt separat vom 
Kundenverkehr auf der östlichen Seite des SBWarenhauses und wird 
über eine eigene Zufahrt zum Untergeschoss von der Römerstraße aus 
erschlossen. Die Ausfahrt der Lieferfahrzeuge erfolgt auf der südli
chen Gebäudeseite über eine Verbindung zur Poststraße im Westen 
des Anlageobjektes.

Insgesamt stellt das Anlageobjekt mit den aktuellen Mietern und 
Branchenmix sowie seiner integrierten Lage einen modernen Nahver
sorgungsstandort dar, womit die Anlageobjektsituation insgesamt als 
sehr gut zu bewerten ist.

Wettbewerbssituation

Das Anlageobjekt der Fondsgesellschaft hat sich durch eine langjäh
rige entsprechende Nutzung als Einzelhandelsstandort in Leonberg und 
den umliegenden Gemeinden etabliert. Besonders ist die moderne und 
attraktive Konzeptgestaltung des SBWarenhauses zu nennen. Dazu tra
gen auch die Konzessionäre mit einem ergänzenden Gastronomie und 
Dienstleistungsangebot bei. Entsprechend liegt innerhalb des Anlage
objektes ein ausgewogener Branchenmix mit positiven Synergieeffek
ten vor, sodass es sich in Summe über einen etablierten und gefestig
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Nicht nur unerhebliche dingliche Belastungen 
des Anlageobjektes

In dem in der Tabelle dargestellten Grundbuch sind zulasten des Grund
stückseigentümers die folgenden Belastungen eingetragen.

Belastungen eingetragen in der Abteilung II  
des Grundbuchs

Blatt 35897 laufende Nr. 1 lastend auf den Flurstücken 
2372, 2379/4 und 2379/5:
Grunddienstbarkeit für den jeweiligen Eigentümer des Grundstücks 
der Flurstücke 2379/3 und 2379/7 betreffend Verzicht auf Grenzab
stand. Mit Bezug auf die Bewilligung vom 19.08.1969. Eingetragen 
am 18.09.1970; übertragen am 28.11.2014

Blatt 35897 laufende Nr. 3 lastend auf dem Flurstück 2372/3:
Beschränkte persönliche Dienstbarkeit für Kaufland Dienstleistungen 
GmbH & Co. KG, Neckarsulm, bestehend aus dem Recht auf Verkauf 
von Lebensmitteln und verbrauchermarkttypischen Sortimenten. Mit 
Bezug auf die Bewilligung vom 15.02.2011 (Notar Henri Hellincks in 
Luxembourg). Eintragen am 13.04.2010; übertragen am 28.11.2014.

Warmbronn bis hin zu Gerlingen im Landkreis Ludwigsburg. Insgesamt 
befinden sich innerhalb des 10MinutenEinzugsgebiets (Zone I + II) 
rund 30.000 Einwohner. 

Die Zone III entspricht einem angepassten 15MinutenFahrzeitradius 
und umfasst den Großteil der außenliegenden Ortsteile von Leonberg, 
Gerlingen, Ditzingen und Renningen sowie Teilbereiche von Heims
heim. Insgesamt umfasst die Zone III ein Potenzial von weiteren rund 
66.000 Einwohnern.

Der Standort des Anlageobjektes verfügt demnach über ein maxima
les Einzugsgebiet von rund 122.000 Einwohnern (Zone I + II + III) mit 
einer einzelhandelsrelevanten Kaufkraft von insgesamt rd. 1,07 Mrd. 
Euro, was einem einzelhandelsrelevanten Kaufkraftindex von 117,9 
Punkten entspricht. Das Einzugsgebiet weist damit ein deutlich über
durchschnittliches Basispotenzial im Bereich der einzelhandelsrele
vanten Kaufkraft auf.
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Grundbuchdaten Amtsgericht Waiblingen Grundbuch von Leonberg, Blatt 35897

Lfd. Nr. Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe in m²

1 2372/3 Römerstraße, Gebäude und Freifläche 10.972

1 2392 AlbrechtDürerStraße, Gebäude und Freifläche 11

Gesamtfläche 10.983

Blatt 35897 laufende Nr. 5 lastend auf den Flurstücken  
2372/3 und 2392:
Grunddienstbarkeit für den jeweiligen Eigentümer des Flurstücks 2372 
– mehrere Eigentümer als Berechtigte analog §§ 1024, 1025 BGB – 
bestehend in dem Recht, eine befestigte und befahrbare Fläche als 
Zu und Ausfahrt zu haben, zu begehen und zu befahren. Eintragen 
am 28.11.2014.

Belastungen eingetragen in der  
Abteilung III des Grundbuchs

Blatt 35897 laufende Nr. 1 lastend auf den Flurstücken 2372/
3 und 2392:
Grundschuld zu eine Million fünfhunderttausend Euro mit 18 Prozent 
Jahreszinsen und 10 Prozent einmaliger Nebenleistung für SIV Immobi
lienHolding GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Kreuzbruch. Sofort voll
streckbar nach § 800 ZPO. Bezug: Bewilligung vom 30.01.2015, Notar 
Prof. Dr. Thomas Reith in StuttgartBad Cannstatt UR. 198/2015R).  
Eingetragen (GA 35897) am 12.02.2015.

Insgesamt besitzt das Anlageobjekt ein gutes Wettbewerbspotenzial, 
dass vor allem durch die Größe der Verkaufsfläche samt hoher Sorti
mentstiefe/breite und seiner Lage profitiert. Vor diesem Hintergrund 
ist von einem insgesamt leicht überdurchschnittlichen Umsatzpoten
zial für die Mieter der Fondsimmobilien auszugehen. Das Mietniveau 
erscheint günstig, sodass von einer Tragfähigkeit künftiger Mieterhö
hungen im Rahmen von Indexierungen auszugehen ist.

Grundbuchdaten

Der Grundbesitz der aktuellen Eigentümerin wird im Grundbuch von 
Leonberg des Amtsgerichts Waiblingen in dem Blatt 35897 geführt 
und besteht aus den in der untenstehend dargestellten Tabelle aufge
listeten Flurstücken mit einer Gesamtfläche von 10.983 m².

Im Bestandsverzeichnis sind unter lfd. Nr. 5, 6 und 7 zu 1 Herrschver
merke für die auf dem Nachbargrundbesitz, Flurstück 2372 und 2392 
unter lfd. Nr. 11, 12 und 14 eingetragenen Grunddienstbarkeiten vermerkt.



schutzgesetzes vor. Nach heutigem Kenntnisstand bestehe kein weite
rer Handlungsbedarf. Bei baulichen Veränderungen auf dem Grundstück 
müsse jedoch mit entsorgungsrelevanten Untergrundverunreinigungen 
gerechnet werden.

Bau- und Planungsrecht

Der Grundbesitz befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungspla
nes Nr. 03.031/2 „Sondergebiet Römerstraße 34“ der Stadt Leonberg, 
in Kraft getreten gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am 06.06.2012. Die Art der 
baulichen Nutzung wird als sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO 
(in der Fassung vom 23.01.1990) mit der Zweckbestimmung großflä
chiger Einzelhandel festgesetzt. Zulässig sind ein Einzelhandelsbetrieb 
des Lebensmittelgewerbes sowie Lagergebäude anderer Einzelhandels
betriebe. Die maximale Verkaufsfläche beträgt 4.500 m². Innerhalb 
dieser sind neben dem Hauptsortiment Nahrungs und Genussmittel 
einschließlich Getränke und Reformwaren als weitere nahversorgungs
relevante Sortimente Drogerieartikel, Kosmetik, Wasch und Putzmittel 
mit insgesamt maximal 500 m² Verkaufsfläche zulässig. Folgende wei
tere Sortimente des Einzelhandels mit zentrenrelevanten Waren sind als 
Randsortimente zulässig: Haushaltswaren / Glas / Porzellan / Keramik 
max. 180 m², Blumen /Floristik max. 80 m², Kleintextilien / Wäsche / 
Heimtextilien mit max. 100 m², Papier und Büro und Schreibwaren mit 
max. 80 m², Unterhaltungselektronik / Tonträger mit max. 60 m², Sons
tige Sortimente / Aktionsware / Saisonartikel mit max. 250 m². Inner
halb der maximal zulässigen Verkaufsfläche von 4.500 m² wird für Kon
zessionärbetriebe der Wirtschaftsgruppen Einzelhandel, Handwerk und 
Dienstleistungen eine maximale Verkaufsfläche von 350 m² festgesetzt. 
Alle anderen Sortimente sind nicht zulässig. Die maximale Grundflä
chenzahl (GRZ) beträgt 0,8. Die zulässige Grundfläche darf gemäß § 19 
Abs. 4 BauNVO bei Anrechnung von Garagen und Stellplätzen mit ihren 
Zufahrten, Nebenanlagen nach § 14 BauNVO und Tiefgaragen sowie wei
terer befestigter Flächen bis zu einer GRZ von 0,95 überschritten wer
den. Eine Geschossflächenzahl (GFZ) wurde nicht festgesetzt. Es gel
ten verschiedene Gebäudemaximalhöhen.

Blatt 35897 laufende Nr. 2 lastend auf den Flurstücken 2372/
3 und 2392:
Grundschuld zu dreizehn Millionen fünfhunderttausend Euro mit 18 Pro
zent Jahreszinsen und 10 Prozent einmaliger Nebenleistung für SIV Immo
bilienHolding GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Kreuzbruch. Bezug: Bewil
ligung vom 30.01.2015 (Notar Prof. Dr. Thomas Reith in StuttgartBad 
Cannstatt UR. 199/2015R). Eingetragen (GA 35897) am 12.02.2015.

Geplante weitere Änderungen

Die vorgenannten Grundschulden dienen bis zur vollständigen Kauf
preiszahlung der Absicherung der die Verkäufer finanzierenden Ban
ken. Die Löschung dieser die Verkäufer betreffenden Grundschulden 
wird mit vollständiger Kaufpreiszahlung durch die Fondsgesellschaft 
an die Verkäufer durch den im Rahmen des Kaufvertrags bevollmäch
tigten Notar beantragt. Darüber hinaus wird zugunsten der die Fonds
gesellschaft finanzierenden Bank eine erstrangige GesamtBuchgrund
schuld in Höhe von 31.000.000 Euro über alle Beleihungsobjekte mit 
einem erstrangigen Teilbetrag in Höhe von 3.100.000 Euro dinglich 
sofort vollstreckbar eingetragen. Ferner hat sich die Fondsgesellschaft 
dazu verpflichtet, zur Absicherung des mit dem Mietvertrag begründe
ten Nutzungsrechts eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Mieter
dienstbarkeit) sowie zur Sicherung des zeitlich befristeten Anspruchs 
auf Rückkauf des veräußerten Anlageobjektes (Rückkaufoption) in Form 
einer Eintragung einer Vormerkung gem. § 883 BGB in das Grundbuch 
eintragen zu lassen. Ferner wird im Grundbuch bzgl. der Rückkaufoption 
ein nicht übertragbares Vorkaufsrecht für den Verkäufer an dem Kauf
gegenstand eingetragen, das für den ersten Verkaufsfall gilt, bei dem 
dem Verkäufer die Ausübung möglich ist und auch für spätere Eigentü
mer bestehen bleibt. Das Vorkaufsrecht ist aufschiebend bedingt dar
auf, dass der Verkäufer eine Rückkaufoption ausgeübt hat, diese jedoch 
wegen der versagten Zustimmung der Verwahrstelle nicht zur Eigen
tumsübertragung geführt hat.

Baulasten

Ausweislich des Baulastenverzeichnisses von Leonberg, Gemarkung Eltin
gen, Band XIV, Blatt 85 wurden zu Lasten des Flurstücks Nr. 2372/3 ent
sprechend Verpflichtungserklärungen Baulasteintragung vorgenommen. 
Hierbei handelt es sich um eine Flächen und Überbaubaulast sowie Ver
einigungsbaulasten, die aufgrund von Grenzbebauungen im Zusammen
hang mit der Errichtung stehen, sowie ein Bauvermerk bzgl. der Errich
tung von Mobilfunkstationen auf der Grundstücksgrenze. Ferner besteht 
eine Vereinigungsbaulast zu Lasten des Furstück 2392.

Altlasten

Laut Auskunft des Landratsamtes des Landkreises Böblingen, Fachbe
reich Bauen und Umwelt, vom 27.03.2024 werden die Flurstücke 2372/3 
und 2392 in Leonberg als Altstandort „GWSF Möbel Mutschler“ und „AS 
Roemerstr. 34“ im Bodenschutz und Altlastenkataster unter den Flä
chennummern 05012 – 000 und 04689 – 000 geführt und mit Hand
lungsbedarf „B“ (Belassen – Entsorgungsrelevanz) bewertet. Nach dem 
Auskunftsschreiben liegen keine Altlasten im Sinne des Bundesboden

Pluswertfonds 182   43 42  Pluswertfonds 182  



 44  Pluswertfonds 182  

SB-WARENHAUS WERTHEIM
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Bundesautobahn A 3 an das überregionale Verkehrsnetz angebunden. 
Daneben ist die Stadt sowohl an das ausgebaute Kreis und Landes
straßennetz als auch über den städtischen Bahnhof an das überregi
onale Bahnnetz und die größeren umliegenden Städte Aschaffenburg, 
Tauberbischofsheim und Crailsheim angebunden.

Die Mittelstadt ist die zweitgrößte Stadt im Landkreis MainTauber
Kreis und zudem eine Große Kreisstadt. Gemäß Landesentwicklungs
programm von BadenWürttemberg ist die Hochschulstadt Wertheim 
als ländlicher Raum im engeren Sinne ausgewiesen. Hinsichtlich der 
zentralörtlichen Bedeutung wird Wertheim als Mittelzentrum ausge
wiesen. Die Stadt verfügt somit über eine übergeordnete zentralört
liche Bedeutung für die umliegenden Gemeinden und ist Anlaufpunkt 
für die Versorgung mit Waren, Dienstleistungen und öffentlichen Ein
richtungen.

Die Wirtschaftsstruktur Wertheims wird insbesondere durch das produ
zierende Gewerbe geprägt. Rund 49 Prozent der Bruttowertschöpfung 
der Stadt gehen auf diesen Wirtschaftsbereich zurück. Trotz des hohen 
Gemeindeflächenanteils generiert die Landwirtschaft nur rund 3 Pro
zent der Wirtschaftsleistung Wertheims. Unter den führenden Arbeit

8.2 Anlageobjekt SB-Warenhaus Wertheim  
(Baden-Württemberg)

Makrostandort – Investitionsstandort Wertheim

Die Stadt Wertheim verfügt über rund 23.000 Einwohner und ist die 
nördlichste fränkische Stadt BadenWürttembergs. Die Stadt grenzt 
an die bayerische Landesgrenze sowie den Main an und ist Teil des 
MainTauberKreises. Nur unweit östlich von Wertheim liegt in etwa 
45 km Entfernung die Stadt Würzburg. Nordwestlich liegt die Stadt 
Aschaffenburg in etwa 50 km Entfernung. Das direkte Umland ist 
vorwiegend ländlich geprägt und nur dünn besiedelt. Die Stadt Wert
heim liegt im sogenannten Sandstein Spessart, welches Bestandteil 
des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 ist. Das Haupt
siedlungsgebiet von Wertheim befindet sich im Zentrum des Stadtge
biets. Der historische Stadtkern wird durch die Mündung der Tauber 
in den Main geprägt. Im näheren Umkreis um das Stadtgebiet befin
den sich im Wesentlichen dünn besiedelte Ortschaften. 

Die Stadt verfügt über eine gute Verkehrsanbindung. Sie ist unmit
telbar über die in rund 8 km Entfernung zum Stadtgebiet verlaufende 
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Nach einer Phase des Bevölkerungsanstiegs in den Jahren 2012 bis 
2022 geht das Statistische Landesamt BadenWürttemberg gemäß 
ihren Prognosen für Wertheim von einer stagnierenden Bevölkerungs
entwicklung bis zum Jahr 2035 aus. Vergleicht man diesen Wert mit 
den Prognosen für BadenWürttemberg (+ 0,6 Prozent) und für die 
Bundesrepublik ( 2,7 Prozent), zeigt sich eine weitestgehend kons
tante Bevölkerungsentwicklung in Wertheim in den kommenden Jahren.
Die Makrolage ist insgesamt als durchschnittlich zu bewerten. Die 
sozioökonomischen Rahmendaten weisen ein gutes Basispotenzial 
auf. Die Stadt Wertheim profitiert dabei von der Rolle als Mittelzent
rum. Jedoch gibt es mit Würzburg und Aschaffenburg konkurrierende 
Oberzentren in der näheren Umgebung.

Mikrostandort – die Lage des Anlageobjektes

Das Anlageobjekt befindet sich in einer Fachmarkt und Gewerbe
lage im nördlichen Gemeindebereich von Wertheim. Das Grundstück 
wird im Norden durch Grünflächen, im Osten durch die Bahnhofstraße 
sowie einem Teilstück der Landstraße L 2310, im Süden ebenso durch 
die Bahnhofstraße und im Westen durch die Bismarckstraße begrenzt. 

gebern der Stadt befinden sich beispielsweise Unternehmen aus dem 
Bereich der Labortechnik wie Brand, DWK Life Sciences oder Gerres
heimer sowie der Industrieanlagenanbieter Lutz Pumpen oder das auf 
Musikzubehör spezialisierte Familienunternehmen KÖNIG & MEYER. 
Mit einem Arbeitszentralitätsindex von 124 Punkten weist die Stadt 
Wertheim eine überdurchschnittliche Bedeutung im Beschäftigungs
sektor auf. Dies spiegelt sich auch im positiven Pendlersaldo (+ 2.449) 
wider. Die Arbeitslosenquote lag im Jahr 2022 gemäß Arbeitsagen
turstatistik mit 3,0 Prozent deutlich unter dem Bundesdurchschnitt 
(5,7 Prozent) und unter dem Durchschnitt des Landes BadenWürttem
bergs (3,6 Prozent). Hierdurch lässt sich die Wirtschafts und Arbeits
marktsituation als überdurchschnittlich bezeichnen.

Während die einzelhandelsrelevante Kaufkraft mit 99 Punkten im 
Bereich des Bundesdurchschnitts liegt, fällt die Einzelhandelszent
ralität der Stadt mit einem Indexwert von rund 169 Punkten deut
lich überdurchschnittlich aus. Dieser hohe Kaufkraftzufluss ist nicht 
zuletzt auf die mit dem FactoryOutletCenter Wertheim Village über
durchschnittlich stark ausgeprägte Einzelhandelsstruktur in Wert
heim zurückzuführen.
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Das Gebäude ist zweigeschossig mit Staffelgeschoss und mit einem 
Flachdach ausgestattet. Das SBWarenhaus Wertheim wird über die 
westliche Gebäudeseite über den dort befindlichen Haupteingang im 
Erdgeschoss erschlossen. Der Zugang erfolgt von der ebenerdigen 
Parkebene im Erdgeschoss über Fahrsteige. Die Parkebene ist nicht 
allseitig umschlossen. Im aufgeständerten Obergeschoss des Gebäu
des befinden sich die Verkaufsflächen, die Lagerflächen sowie die 
Technikräume. Im darüberliegenden Staffelgeschoss liegen die Sozi
alräume sowie weitere Technik und Serverräume. Die Verkaufsflä
chen sind nach dem aktuellen Verkaufsflächenkonzept von Kaufland 
gestaltet und erscheinen modern. 

Die Mietfläche des Objektes gliedert sich in rund 3.650 m² Verkaufs
fläche, ca. 160 m² Mallfläche sowie ca. 220 m² Konzessionärsflächen. 
Der restliche Mietflächenanteil entfällt auf Lager, Technik und sons
tige Nebenflächen. Zu den Konzessionären gehören in der Vorkassen
zone des SBWarenhauses ein Bäcker/Konditor und ein Metzger, wel
che sich einen gemeinsamen Sitzbereich im Verbindungsbereich der 
beiden Ladenflächen teilen. Außerdem ist dort ein Kiosk (Tabak/Lotto/
Zeitung) mit Poststelle und ein Friseurstudio ansässig. Die Konzessio
näre ergänzen das Sortiment des SBWarenhauses durch weitere Ein
zelhandels sowie Dienstleistungsangebote und tragen so zu einem 
diversifizierten Branchenmix bei. Das Gesamtobjekt stellt somit einen 
wichtigen Versorgungsstandort innerhalb Wertheims dar.  

Die Parkplätze befinden sich auf dem Anlageobjekt. Es handelt sich 
hierbei teilweise um Stellplätze unterhalb des Gebäudes. Weitere Stell
plätze befinden sich im nichtüberdachten Randbereich des Anlage
objektes. Die Zufahrt zur Parkplatzfläche befindet sich im südlichen 
Grundstücksbereich und erfolgt über die Bahnhofstraße. Der Standort 
verfügt insgesamt über 268 PKWStellplätze für Kunden. Die Nutzung 
der Stellplätze ist kostenlos. Im Verhältnis zur Verkaufsfläche verfügt 
das Anlageobjekt über ca. 7 Stellplätze je 100 m² Verkaufsfläche. Das 
Stellplatzangebot ist demnach für die derzeitige Nutzung ausreichend. 
Die Anlieferung erfolgt auf der nördlichen Gebäuderückseite und wird 
über eine eigene Zufahrt von der Bismarckstraße aus erschlossen. Die 
Anlieferung des SBWarenhauses erfolgt zudem separat vom Kun
denverkehr. Beeinträchtigungen zwischen Kunden und Lieferverkehr 
bestehen augenscheinlich nicht. Der Anlieferbereich befindet sich teil
weise auf einem Fremdgrundstück. Es bestehen entsprechende nach
barschaftliche Vereinbarungen zur Nutzung der Fläche. 

Aufgrund der modernen und attraktiven Konzeptgestaltung des Stand
ortes ist die Anlageobjektsituation insgesamt als gut zu bewerten. Die 
Kombination aus großer Verkaufsfläche mit breitem und tiefem Sor
timent und den ansässigen Konzessionären führt zu entsprechenden 
Synergieeffekten.

Wettbewerbssituation

Der Stadt Wertheim kommt aufgrund ihrer mittelzentralen Funktion 
und der daraus resultierenden Bedeutung für das Umland eine hohe 
Zentralität als Standort im Einzelhandel zu. Außerdem weist die Stadt 
eine hohe Fremdenverkehrsintensität sowie Arbeitsplatzzentralität 
auf. Der Standort des Anlageobjektes hat sich durch eine langjährige 
entsprechende Nutzung als Einzelhandelsstandort in Wertheim und 

Die weitere Umgebung ist sowohl durch Gewerbebetriebe als auch 
durch verschiedene Arztpraxen sowie den nahegelegenen Bahnhof 
geprägt. Nördlich des Anlageobjektes befinden sich neben Landstra
ßen ausschließlich Grünflächen. In südlicher Richtung befinden sich 
verschiedene Einzelhändler, darunter ein Tedi sowie ein Deichmann, 
aber auch Gewerbebetriebe wie der ZG Raiffeisen Markt und eine 
Arztpraxis. Westlich ist die Umgebung durch Waldflächen gekenn
zeichnet. Im östlichen Umfeld des Anlageobjektes verläuft der Main, 
der eine natürliche Zäsur bildet. Gleichzeitig handelt es sich hierbei 
um die Landesgrenze. Die gegenüberliegende Mainseite kennzeichnet 
sich durch eine Wohnsiedlung, einem großflächigen Autohändler sowie 
eine Tankstelle. Das Anlageobjekt mit seiner direkten Umgebung kann 
insbesondere mit dem südlichen Umfeld des Anlageobjektes Agglo
merations und Synergieeffekte generieren. Ansonsten ist das Umfeld 
weitestgehend unbebaut bzw. durch den Main abgetrennt. Insgesamt 
kann das Anlageobjekt hinsichtlich seiner Lage und strukturellen Ein
bindung als durchschnittlich bezeichnet werden.

Das Anlageobjekt ist sowohl durch den motorisierten Individualver
kehr als auch den öffentlichen Personennahverkehr erschlossen. Der 
Hauptanfahrtsweg des Individualverkehrs verläuft über die Bismarck
straße. Die Bismarckstraße mündet in der Kreuzung der Landstraßen 
L 508 und der L 2310 sowie der Bestenheider Landstraße, welche das 
Gewerbegebiet jeweils mit den umliegenden Gemeinden erschließen. 
Die Grundstückszufahrt bzw. abfahrt befindet sich auf der südlichen 
Seite der Stellplätze. Die separate Erschließungsstraße begünstigt 
die Anbindung. Über die westlich gelegene Bushaltestelle „Wertheim, 
Waldhaus“ ist das SBWarenhaus zudem an den öffentlichen Nah
verkehr angeschlossen. Die Haltestelle befindet sich fußläufig direkt 
vor dem Eingang des Anlageobjektes. Die Bushaltestelle wird mehr
mals stündlich von verschiedenen Buslinien frequentiert und verbin
det das Anlageobjekt mit den restlichen Siedlungsbereichen von Wert
heim. Die fußläufige Erschließung ist durch einen Fußweg entlang der 
Bismarckstraße sowie der Bahnhofstraße gegeben. Das Anlageobjekt 
wird aufgrund seiner Lage jedoch vorwiegend durch Autokunden fre
quentiert. Hinsichtlich der Erreichbarkeit mit dem Pkw und öffentli
chen Personennahverkehr kann das Anlageobjekt als durchschnittlich 
bis überdurchschnittlich bewertet werden.

Aufgrund seiner baulichen Gestaltung hebt sich das Anlageobjekt von 
der umliegenden Bebauung ab. Durch die Größe und die Lage an der 
Kreuzung der Landstraßen verfügt das Anlageobjekt generell über eine 
gute Sichtbarkeit. Die Landstraße L 2310 verläuft teilweise über die 
Stellplätze des Anlageobjektes.

Der Mikrostandort stellt sich in Summe durchschnittlich mit positiven 
Tendenzen dar. Der Standort befindet sich in verkehrsgünstiger Lage 
und ist für Autokunden aus Wertheim und den umliegenden Gemein
den gut erreichbar. Eine positive Anbindung an den öffentlichen Per
sonennahverkehr ist im Umfeld ebenfalls gegeben. Der Standort kann 
darüber hinaus von vereinzelten Agglomerationseffekten profitieren.

Beschreibung des Anlageobjektes

Das Anlageobjekt wurde im Jahr 2009 auf einem rund 10.800 m² 
großen Grundstück errichtet und wird als SBWarenhaus genutzt. 
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tenzial, das vor allem durch die Größe der Verkaufsfläche samt hoher 
Sortimentstiefe/breite und seiner Lage bestimmt wird.

Unter Berücksichtigung der gegebenen Wettbewerbsobjekte und der 
Siedlungsstruktur wird das potenzielle Einzugsgebiet, aus dem der Betrei
ber durch Abschöpfung der dort vorhandenen Kaufkraft den Großteil 
seiner Umsätze generieren kann, in drei Zonen unterteilt. Das Nahein
zugsgebiet (Zone I) bildet die 5MinutenFahrzeitisochrone. Diese deckt 
den Nahbereich um den Standort des Anlageobjektes ab. Es umfasst 
im Wesentlichen das Wertheimer Siedlungsgebiet sowie den Stadtteil 
Bestenheid und auf die, auf der rechten Mainseite liegende Marktge
meinde, Kreuzwertheim. Ebenso erreicht Zone I im Südosten Teile des 
Ortsteils Eichel. Insgesamt befinden sich innerhalb des 5MinutenEin
zugsgebiets rund 13.000 Einwohner.

Das Kerneinzugsgebiet (Zone II) bildet die 10MinutenFahrzeitiso
chrone. Diese deckt den erweiterten Nahbereich um den Standort des 
Anlageobjektes ab. Es umfasst die restlichen Kernsiedlungsgebiete 
von Wertheim, Triefenstein und KreuzwertheimRöttbach sowie Faul
bach. Insgesamt befinden sich innerhalb des 10MinutenEinzugsge
biets (Zone I + II) rund 23.000 Einwohner.

Die Zone III entspricht einem angepassten 15MinutenFahrzeitradius 
und umfasst den Großteil der außenliegenden Ortsteile von Wertheim. 
Zu diesen gehören mitunter Bettingen, Reicholzheim und Nassig. Ins
gesamt umfasst die Zone III ein Potenzial von weiteren rund 18.000 
Einwohnern. Es wird davon ausgegangen, dass der Marktstandort sei
nen Umsatz im Wesentlichen aus diesem Gebiet generiert.

Der Standort des Anlageobjektes verfügt demnach über ein maximales 
Einzugsgebiet von rund 42.000 Einwohnern (Zone I + II + III) mit einer 
einzelhandelsrelevanten Kaufkraft von insgesamt rund 314 Mio. Euro, 
was einem einzelhandelsrelevanten Kaufkraftindex von 101,2 Punkten 
entspricht. Das Einzugsgebiet weist damit ein leicht überdurchschnittli
ches Basispotenzial im Bereich der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft auf. 

den umliegenden Gemeinden etabliert. Besonders ist die moderne und 
attraktive Konzeptgestaltung des Standortes zu nennen. Das Anlageob
jekt stellt im Hinblick auf den umliegenden Wettbewerb insoweit einen 
etablierten und gefestigten Wettbewerbsstandort dar. 

Direkte Konkurrenz besteht in der unmittelbaren Umgebung im Wesent
lichen durch einen rund 2,2 Kilometer nordöstlich an der Lengfurter Str. 
49 gelegenen REWEVerbrauchermarkt mit breitem und tiefem Waren
sortiment auf einer rund 2.150 m² großen Verkaufsfläche. Der REWE
Markt kann aufgrund seiner Entfernung innerhalb des Naheinzugsge
biets des Anlageobjektes Kundenpotenziale abgreifen und binden. Der 
Standort profitiert zudem durch den integrierten Getränkemarkt, das 
breit aufgestellte Sortiment und seiner Vertriebslinie im Allgemeinen. 
Zusammenfassend stellt der REWEMarkt aufgrund der Umsatzerwar
tung einen Wettbewerbsstandort von hoher Relevanz dar. Gleiches gilt 
für den nordwestlich im Stadtteil Bestenheid an der Sudetenstraße 8 in 
rund 3,5 Kilometer  Entfernung gelegenen EDEKAMarkt. Dieser rund 
2.300 m² Verkaufsfläche große Markt kann aufgrund seines attrakti
ven Verkaufsflächenkonzepts ebenfalls entsprechende Kundenpotenzi
ale binden und stellt insofern ebenfalls einen Wettbewerbsstandort von 
hoher Relevanz dar. Im Hinblick auf die Discounter im Umfeld, ist die 
Wettbewerbsrelevanz aufgrund der Sortimentsbreite im Vergleich zum 
SBWarenhaus der Fondsgesellschaft deutlich geringer. Aufgrund der 
mit der Verkaufsflächengröße einhergehenden und im Vergleich zu den 
beschriebenen Wettbewerbern im direkten Marktumfeld höheren Sor
timentstiefe sowie breite besitzt der Kaufland eine exponierte Markt 
und Wettbewerbsstellung. Auch durch seine Lage unweit des Main
Übergangs und der Verbindungsstelle der Landstraßen L508 und L2310 
besitzt das Anlageobjekt Standortvorteile gegenüber den Wettbewer
bern. Während die Wettbewerber mit ergänzenden Einzelhandelsbe
trieben von Agglomerationseffekten profitieren, kann das SBWaren
haus der Fondsgesellschaft durch seine verkehrsgünstige Lage von der 
dortigen Verkehrsfrequenz und das sich aus den Pendlerströmen erge
bende Umsatzpotenzial gesteigerte Wettbewerbsvorteile erschließen. 
Insgesamt besitzt das Anlageobjekt folglich ein gutes Wettbewerbspo

Pluswertfonds 182   49 48  Pluswertfonds 182  



Nicht nur unerhebliche dingliche Belastungen 
des Anlageobjektes

In dem in der Tabelle dargestellten Grundbuch sind zulasten des Grund
stückseigentümers die folgenden Belastungen eingetragen.

Belastungen eingetragen in der Abteilung II  
des Grundbuchs

Blatt 16812, laufende Nr. 1 und 4 lastend auf den Flurstü-
cken 336/23 und 336/29:
Ein Sanierungsverfahren wird durchgeführt. Eingetragen am 12.01.2001.  

Blatt 16812, laufende Nr. 2 lastend auf dem Flurstück 336/23:
Beschränkte persönliche Dienstbarkeit zu Gunsten der DB Netz Aktien
gesellschaft, Frankfurt am Main, auf Duldung von Einwirkungen aller Art, 
die von Bahnanlagen und Bahnbetrieb erfolgen (Immissions duldung).

Blatt 16812, laufende Nr. 3 lastend auf dem Flurstück 336/23:
Bedingte Rückerwerbsvormerkung für die Stadt Wertheim.

Blatt 16812, laufende Nr. 5 lastend auf dem Flurstück 336/29:
Beschränkte persönliche Dienstbarkeit für DB Netz Aktiengesellschaft, 
Frankfurt am Main, bestehend in der Duldung von Einwirkungen aller 
Art, die von den Bahnanlagen, dem Bahnbetrieb sowie den auf Bahn
geländen befindlichen Telekommunikationsanlagen – gleich welchen 
Umfangs und unabhängig vom jeweiligen Betreiber – erfolgen. Die 
Dienstbarkeit kann Dritten zur Ausübung überlassen werden. Gleich
rang mit Abteilung II Nr. 6.

Blatt 16812, laufende Nr. 6 lastend auf dem Flurstück 336/29:
Beschränkte persönliche Dienstbarkeit für DB Netz Aktiengesellschaft, 
Frankfurt am Main, mit dem Inhalt, den Bestand der Einfriedung zu 

dulden. Die Einfriedung muss in Höhe und Zustand geeignet sein, den 
Zugang zum Betriebsgelände und zum Bahnkörper für Unbefugte zu 
verhindern. Hat Gleichrang mit Abteilung II Nr. 5. Bezug: Bewilli
gung vom 16.02.2005 (Notariat I Wertheim, I URNr. 135/2005 und I 
URNr. 136/2005). Eingetragen (AS 227 in GB 15718) am 23.05.2005. 
Aus Grundbuch Wertheim (Wertheim) Blatt Nr. 15718 hierher über
tragen am 04.05.2021.  

Blatt 16812, laufende Nr. 7 lastend auf dem Flurstück 336/29:
Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Errichtung und Betrieb von Stra
ßenbeleuchtungen nebst Leitungen) für die Stadt Wertheim. Gleich
rang mit Abteilung II Nr. 8 und 9. Ausweislich der Bewilligung ist die 
Stadt Wertheim berechtigt, auf dem Grundstück auf dem Brücken
bauwerk des Landes der Landesstraße L 2310 WüstenzellFreudenberg 
Straßenbeleuchtungen anzubringen, Leitungen hierfür zu errichten 
und diese zu betreiben sowie das Grundstück zu diesen Zwecken zu 
benutzen und zu betreten. Der Eigentümer darf im Bereich der Brü
cke keine Verrichtungen vornehmen oder Anpflanzungen/ Anlagen hal
ten, die das Bestehen und die Betriebssicherheit der Straßenbeleuch
tung gefährden könnten.

Blatt 16812, laufende Nr. 8 und im Gleichrang mit Abtei-
lung II Nr. 7 und 9 und lastend auf dem Flurstück 336/29:
Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für die 
Stadt Wertheim. Diese ist berechtigt, auf dem Grundstück eine Abwasser
leitung für Regenwasser betriebsmäßig zu verlegen und zu unterhalten. 
Hierzu kann sie das Grundstück benutzen und nach Ankündigung betre
ten. Der Eigentümer darf in einem Sicherheitsbereich von 3,00 Metern 
beidseits dieser Leitung keine Verrichtungen vornehmen oder Anpflan
zungen und Anlagen halten, durch welche das Bestehen der Anlage 
gefährdet werden könnte. Auf die Bewilligung wird Bezug genommen.

Blatt 16812, laufende Nr. 9 lastend auf dem Flurstück 336/29:
Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Betrieb und Unterhaltung eines 

Auch wenn aufgrund der Wettbewerbsstrukturen insgesamt zwar durch
schnittliche bis leicht unterdurchschnittliche Umsatzpotenziale für 
den Kaufland zu erwarten sind, können in einer Gesamtbewertung die 
standort und marktseitigen Rahmenbedingungen für das SBWaren
haus in Wertheim als positiv und potenzialreich bewertet werden. Das 
Mietniveau erscheint günstig, sodass von einer Tragfähigkeit künfti
ger Mieterhöhungen im Rahmen von Indexierungen auszugehen ist.
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Grundbuchdaten Amtsgericht Tauberbischofsheim Grundbuch von Wertheim, Blatt 16812

Grundbuchdaten

Der Grundbesitz der aktuellen Eigentümerin wird im Grundbuch von 
Wertheim des Amtsgerichts Tauberbischofsheim in dem Blatt 16812 
geführt und besteht aus den in der untenstehend dargestellten Tabelle 
aufgelisteten Flurstücken mit einer Gesamtfläche von 10.779 m².

Lfd. Nr. Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe in m²

15 336/23 Bismarckstraße 26, Gebäude und Freifläche 10.171

17 336/29 Bismarckstraße, Verkehrsfläche 608

Gesamtfläche 10.779



Brückenbauwerks für die Landesstraße L 2310 WüstenzellFreudenberg 
nebst Sicherungsanlagen und Widmung des Bauwerks für den öffent
lichen Verkehr) für das Land BadenWürttemberg (Straßenbauverwal
tung). Gleichrang mit Abteilung II Nr. 7 und 8. Das Land ist berechtigt, 
auf dem Grundstück ein Brückenbauwerk für die Landesstraße L2310 
WüstenzellFreudenberg oberirdisch zu errichten und das Grundstück 
mit dem Bauwerk nebst Sicherungsanlagen für Spritzschutz zu über
spannen, die Landesstraße zu unterhalten und hierfür das Grundstück 
zu betreten. Der Eigentümer darf im Bereich der Brücke keine Verrich
tungen vornehmen oder Anpflanzungen und Anlagen halten, durch 
welche das Bestehen der Brücke und Landesstraße oder die Leichtig
keit des Straßenverkehrs auf der Brücke gefährdet werden könnten.

Belastungen, eingetragen in der Abteilung III 
des Grundbuchs

Blatt 16812, laufende Nr. 1 lastend auf dem Flurstück 336/23:
Grundschuld über eine Million fünfhunderttausend Euro mit 18 Pro
zent Jahreszinsen und 10 Prozent einmaliger Nebenleistung für SIV 
ImmobilienHolding GmbH & Co. KG, Kreuzbruch. Kein Widerspruchs
recht aus § 1160 BGB. Vollstreckbar nach § 800 ZPO.  

Blatt 16812, laufende Nr. 2 lastend auf dem Flurstück 336/23:
Grundschuld zu dreizehn Millionen Euro mit 18 Prozent Jahreszinsen 
und 10 Prozent einmaliger Nebenleistung für SIV ImmobilienHolding 
GmbH & Co. KG, Kreuzbruch.
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Geplante weitere Änderungen

Die vorgenannten Grundschulden dienen bis zur vollständigen Kauf
preiszahlung der Absicherung der die Verkäufer finanzierenden Ban
ken. Die Löschung dieser die Verkäufer betreffenden Grundschulden 
wird mit vollständiger Kaufpreiszahlung durch die Fondsgesellschaft 
an die Verkäufer durch den im Rahmen des Kaufvertrags bevollmäch
tigten Notar beantragt. Darüber hinaus wird zugunsten der die Fonds
gesellschaft finanzierenden Bank eine erstrangige GesamtBuchgrund
schuld in Höhe von 31.000.000 Euro über alle Beleihungsobjekte mit 
einem erstrangigen Teilbetrag in Höhe von 3.100.000 Euro dinglich 
sofort vollstreckbar eingetragen. Ferner hat sich die Fondsgesell
schaft dazu verpflichtet, zur Absicherung des mit dem Mietvertrag 
begründeten Nutzungsrechts eine beschränkt persönliche Dienstbar
keit (Mieterdienstbarkeit) sowie zur Sicherung des zeitlich befriste
ten Anspruchs auf Rückkauf des veräußerten Anlageobjektes (Rück
kaufoption) in Form einer Eintragung einer Vormerkung gem. § 883 
BGB in das Grundbuch eintragen zu lassen. Ferner wird im Grundbuch 
bzgl. der Rückkaufoption ein nicht übertragbares Vorkaufsrecht für 
den Verkäufer an dem Kaufgegenstand eingetragen, das für den ers
ten Verkaufsfall gilt, bei dem dem Verkäufer die Ausübung möglich 
ist und auch für spätere Eigentümer bestehen bleibt. Das Vorkaufs
recht ist aufschiebend bedingt darauf, dass der Verkäufer eine Rück
kaufoption ausgeübt hat, diese jedoch wegen der versagten Zustim
mung der Verwahrstelle nicht zur Eigentumsübertragung geführt hat.
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Baulasten

Gemäß EMail der Stadtverwaltung Wertheim vom 12.03.2024 sind auf 
den Flurstücken Nr. 336/23 und 336/29 keine Baulasten eingetragen.

Altlasten

Gemäß Auskunft des Landratsamts MainTauberKreis vom 11.03.2024 
befinden sich auf den Flurstücken 336/23 und 336/29 im Bodenschutz 
und Altlastenkataster mehrere registrierte Teilflächen. Es handelt sich 
um ehemalige Tanklager bzw. Tankstellen, ein Teerfasslager, eine Kar
tonagenfabrik, eine KfzWerkstatt sowie eine Altablagerung. Diese 
seien sämtlich mit dem Handlungsbedarf „B (Belassen) — Entsor
gungsrelevanz“ erfasst. Zugleich wird darauf hingewiesen, dass eine 
Gefährdung der nachgelagerten Schutzgüter (Wasser, Boden, Luft) 
nicht zu besorgen und eine Beeinträchtigung des Wohls der Allge
meinheit somit nicht gegeben sei (vgl. § 9 Abs. 1 BBodSchG). Bei Ein
griffen in den Boden könnten jedoch bodenfremde Materialien oder 
verunreinigte Aushubmaterialien (organoleptisch auffälliges Mate
rial) angetroffen werden.

Bau- und Planungsrecht

Der Grundbesitz befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
„Bahngelände“, in Kraft getreten am 12.01.2008. Der Bebauungsplan 
setzt für das Plangebiet ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 
„großflächiger Einzelhandel“ nach § 11 BauNVO fest. Zulässig ist ein 
SBWarenhaus mit einer höchstzulässigen Gesamtverkaufsfläche von 
4.150 m² (einschließlich Kassenvorzone); die Verkaufsfläche des groß
flächigen Einzelhandelsbetriebs innerhalb des SBWarenhauses beträgt 
maximal 3.700 m². Innerhalb der Verkaufsfläche des großflächigen Ein
zelhandelsbetriebes von maximal 3.700 m² dürfen Lebensmittelsorti
mente maximal 2.510 m² und NichtLebensmittelSortimente maximal 
1.090 m² Verkaufsfläche in Anspruch nehmen. Darüber hinaus wer
den weiterführende Einschränkungen bzgl. der konkreten Sortimente 

und deren Verkaufsflächen bestimmt. Die zulässige GRZ wird mit 0,8 
festgesetzt. Zudem wurden Baugrenzen festgelegt, unter denen in 
definierten Ausnahmefällen abgewichen werden darf. Hinsichtlich der 
maximal zulässigen Gebäudehöhe wurde das Sondergebiet zweigeteilt; 
für den östlichen Teil wird diese auf 153 m über normal Null, für den 
westlichen Teil auf 157 m über normal Null festgesetzt.

Sanierungs-, Entwicklungs- und Hochwassergebiet

Das Anlageobjekt ist Teil des Sanierungsgebietes „Wörtwiesen“ und 
„Am Bestenheider Weg“. Das baurechtliche Instrument des Sanie
rungs und Entwicklungsgebietes ist wesentlicher Baustein der Stadt
entwicklung in Deutschland und ermöglicht es den Gemeinden, aktiv 
und gezielt in die städtebauliche Entwicklung einzugreifen, um Miss
stände zu beseitigen und geordnete Strukturen zu schaffen. In die
sem Zusammenhang ist auch die Errichtung des SBWarenhauses als 
Teilmaßnahme der städtischen Sanierung anzusehen. Aus der seiner
zeit im Jahr 2006 im Rahmen des vereinfachten Sanierungsverfah
rens zur Errichtung des SBWarenhauses mit der Stadt geschlossenen 
Optionsvereinbarung bestehen u. a. noch die Verpflichtung, dass ggf. 
zum Ausbau der öffentlichen Straßen noch zu vermessende (unwe
sentliche) Grundstücksteile ohne Ausgleichszahlung schuldrechtlich 
und dinglich wirksam an die Stadt Wertheim rückübertragen werden 
müssen. Da ein vereinfachtes Sanierungsverfahren durchgeführt wird, 
kommt eine Kostentragung der Eigentümer nach den §§ 152 – 156a 
BauGB nicht in Betracht. Ausgleichsbeiträge werden nicht erhoben. 
Ferner liegt das Grundstück teilflächig im Bereich des festgesetzten 
Überschwemmungsgebietes (Überflutungen bis zu einem 100jähri
gen Hochwasser) des Main und vollständig innerhalb des Risikogebiets 
des extremen Hochwassers (§ 78 c Wasserhaushaltsgesetz). Insofern 
waren und sind innerhalb des festgesetzten Überschwemmungsge
bietes die Regelungen des § 78 und 78 a des Wasserhaushaltsge
setzes (WHG) zu beachten. Anträge auf Befreiung des Verbotes der 
Errichtung von baulichen Anlagen innerhalb des festgesetzten Über
schwemmungsgebietes (§ 78 Abs. 4 und 5 WHG), sind bei der Stadt 
Wertheim zu beantragen.
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Böden

Die Böden sind je nach Raumnutzung in Fliesen, Estrich, PVC, Lami
nat oder Betonpflaster ausgeführt.

Türen und Fenster

Die verglasten Außentüren sowie Fenster sind je nach Erfordernis in 
Aluminium oder Kunststoffkonstruktion hergestellt. Sämtliche Fens
ter und Türen haben Isolierverglasung. Die Innentüren innerhalb der 
Mietbereiche wurden unterschiedlich ausgeführt, teilweise mit Stahl
zargen und kunststoffbeschichteten Türblättern, weitere Türen, spezi
ell im Bereich der Anlieferungs und der Technikräume wurden regel
mäßig mit ein oder zweiflügeligen Stahltüren ausgestattet.

Heizung- und Warmwasserversorgung

Die Wärmeversorgung erfolgt in den Anlageobjekten Bremerhaven, 
Velbert und Wertheim über Gaszentralheizungen und in den Anlage
objekten in Landau und Leonberg über moderne Wärmetauscher unter 
Nutzung der Abwärme der Kälteanlagen. Die Be und Entlüftung sowie 
die Beheizung der Verkaufsflächen erfolgt über Wand  / Deckenluft
erhitzer. Verschiedene Räume wie Sozial  und Umkleideräume werden 
über auf dem Dach montierte Abluftventilatoren be  bzw. entlüftet. 
Die Warmwasseraufbereitung erfolgt dezentral und bedarfsgerecht.

Parkflächen und Außenanlagen

Die Zufahrten sowie die Parkplatzflächen für Pkw sind überwiegend mit 
Betonpflaster / Verbundsteinpflaster, die Fahrbahnen und im Bereich 
der Anlieferung für Schwerlastverkehr mit Asphalt ausgeführt. Die 
Stellflächen sind mit farbiger Absetzung markiert. Die nicht befes
tigten Flächen sind mit leicht zu pflegenden bodendeckenden Stau
den und Gehölzen bepflanzt.
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8.6 Baubeschreibung

Nachfolgend erfolgt eine kurze Baubeschreibung der Anlageobjekte. 
Aufgrund der überwiegend gleichen Nutzungsformen weisen die Bau
ausführungen große Parallelen auf, so dass in der nachstehenden Auf
zählung objektbezogene Abweichungen  soweit  vorhanden  neben 
den Ausführungen zum Standardbau vermerkt sind.

Gründung und tragende Konstruktion

Die Gebäude sind in massiver Bauweise errichtet. Die tragende Kon
struktion besteht in der Regel aus Stahlbetonfertigteilen. Die Außen
wände und Fachung bestehen aus großflächigen Porenbetonelementen 
oder Mauerwerk. Die Bauwerklasten werden über Einzel, Streifenfun
damente und Stahlbetonbodenplatten in den Untergrund eingeleitet. 
Die tragende Konstruktion, d. h. Stützen, Binder und Unterzüge, ist 
entsprechend den statischen Anforderungen in der Regel aus Stahl
beton hergestellt.

Dach- und Deckenkonstruktion

Die Dächer der Gebäude sind regelmäßig als Flachdächer ausge
führt, wobei in Teilbereichen beim Anlageobjekt in Velbert im gerin
gen Umfang auch Steildachflächen vorhanden sind. Das Dachtragwerk 
besteht aus einer Stahl und Stahlbetonkonstruktion mit Trapez
blechelementen mit einem Dachbelag aus Wärmedämmung und einer 
Abdichtung mit Folieneindeckung bzw. hinsichtlich der Steildachflä
chen mit einer Abdichtung aus Ziegeln. In den Anlageobjekten Leon
berg, Velbert und Wertheim ist auf der Folieneindeckung eine exten
sive Dachbegrünung aufgebracht. Die Entwässerung der Dachflächen 
erfolgt mit Ausnahme des Anlageobjektes in Landau innenliegend mit 
entsprechender Notentwässerung über Durchführungen nach außen.

Wände und Fassade

Die äußeren Gebäudehüllen sind regelmäßig aus gedämmten Stahl
beton oder AluSandwichelementen mit hinterlüfteten Blechfassa
den aus AluminiumWellprofilen, HPLPlatten, Metallkassettenfas
sadenelemente, aus verputzten oder unverputzten Sichtbetonteilen 
erstellt. Ansonsten sind die Eingangsbereiche mittels entsprechender 
PfostenRiegelMetallkonstruktion mit Isolierverglasung errichtet. 
Für die Innenwände werden Stahlbeton, Gasbeton, Mauerwerk sowie 
Trockenbauwände verwendet, welche je nach Gebäudeteil mit Putz, 
Anstrich, Tapete oder Fliesen bekleidet sind.
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VERBRAUCHERMARKT  
LANDAU AN DER ISAR
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netz angebunden und verfügt somit über eine gute Verkehrsanbin
dung. Darüber hinaus ist Landau über ihren Bahnhof über den Schie
nenverkehr mit der Landeshauptstadt München sowie den Städten 
Passau und Landshut verbunden.

Gemäß Landesentwicklungsprogramm des Freistaats Bayern ist die 
Stadt Landau als Mittelzentrum im Regierungsbezirk Niederbayern 
ausgewiesen und weist insoweit im regionalen Kontext eine durch
schnittliche regionale Versorgungsfunktion auf. 

Die Wirtschaftsstruktur von Landau wird insbesondere durch das pro
duzierende Gewerbe geprägt. Rund 65 Prozent der Bruttowertschöp
fung der Stadt gehen auf diesen Wirtschaftsbereich zurück. Die Land
wirtschaft generiert weniger als 3 Prozent der Wirtschaftsleistung 
Landaus. Unter den führenden Arbeitgebern der Stadt befinden sich 
u. a. Einhell (Werkzeughersteller), die Dräxlmeier Group (Automobil
zulieferer) sowie ELDRA (Kunststofftechnik). Mit einem Arbeitszentra
litätsindex von 102 Punkten weist die Stadt Landau auf Bundesebene 
eine leicht überdurchschnittliche Bedeutung im Beschäftigungssektor 

8.3 Anlageobjekt Verbrauchermarkt  
Landau an der Isar (Bayern)

Die Stadt Landau an der Isar verfügt über rund 14.000 Einwohner, liegt 
im Südosten des Freistaats Bayern im unterbayerischen Hügelland im 
Alpenvorland und ist die zweitgrößte Stadt im Landkreis Dingolfing
Landau. Südwestlich von Landau an der Isar liegt in etwa 120 km Ent
fernung die Landeshauptstadt München. Nordwestlich liegt die Stadt 
Regensburg in etwa 75 km Entfernung. Die größere Kleinstadt weist 
mit 167 Einwohnern pro km² eine unterdurchschnittliche Bevölke
rungsdichte auf. Das direkte Umland ist ländlich geprägt und nur dünn 
besiedelt. Der zugehörige Landkreis DingolfingLandau wird als städ
tischer Kreis ausgeschrieben. Das Hauptsiedlungsgebiet befindet sich 
im Zentrum des Stadtgebiets. Der historische Stadtkern ist nur unweit 
von der Isar entfernt. Im näheren Umkreis um das Stadtgebiet befin
den sich im Wesentlichen dünn besiedelte Ortschaften. 

Die Stadt ist durch ihre Anschlüsse an die Bundesautobahn A 92 sowie 
an die Bundesstraße B 20 unmittelbar an das überregionale Verkehrs
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Die Makrolage ist insgesamt als überdurchschnittlich zu bewerten. Die 
sozioökonomischen Rahmendaten weisen insgesamt ein überdurch
schnittliches Basispotenzial auf. Die Stadt profitiert dabei besonders 
von der regionalen Versorgungsfunktion aufgrund der Rolle als Mit
telzentrum und besitzt eine überdurchschnittliche Einzelhandelszen
tralität. Darüber hinaus kann die verkehrliche Anbindung von Landau 
regional sowie überregional als überdurchschnittlich bewertet werden.

 
Mikrostandort – die Lage des Anlageobjektes

Das Anlageobjekt befindet sich in einer Fachmarkt und Gewerbelage 
in der Nähe des Zentrums von Landau und wird im Norden und im 
Osten durch angrenzende Gewerbegrundstücke, im Süden durch ein 
Kaufhaus und im Westen durch die Straubinger Straße begrenzt. Die 
weitere Umgebung ist sowohl durch Gewerbe als auch durch Wohnbe
bauung geprägt. Nördlich und östlich des Fondsobjektes befinden sich 
vorwiegend Gewerbebetriebe und Fachmärkte, darunter eine Werbe
agentur, eine Fahrschule und ein Landmaschinenhändler. Südlich des 

auf. Dies spiegelt sich auch im positiven Pendlersaldo wider (+1.057). 
Die Arbeitslosenquote lag im Jahr 2022 gemäß Arbeitsagenturstatis
tik mit 1,8 Prozent deutlich unter dem Bundesdurchschnitt (5,7 Pro
zent) und unter dem Durchschnitt des Landes Bayern (3,5 Prozent). 
Dies unterstreicht nicht zuletzt auch die wirtschaftliche Stärke der 
Region und die positive soziodemographische Struktur.

Die einzelhandelsrelevante Kaufkraft liegt mit 102 Punkten leicht über 
dem Bundesdurchschnitt. Ferner fällt die Einzelhandelszentralität 
der Stadt mit einem Indexwert von 140 Punkten deutlich überdurch
schnittlich aus. Diese hohe Zentralität unterstreicht die Bedeutung 
des städtischen Einzelhandels für die umliegenden Siedlungsgebiete. 
Analog der bisherigen positiven Bevölkerungsentwicklung geht das 
Statistische Landesamt Bayern bis zum Jahr 2035 von einem weiterhin 
moderaten Bevölkerungszuwachs von 1,4 Prozent aus. Vergleicht man 
diesen Wert mit den Prognosen für den Freistaat Bayern (+ 3,2 Pro
zent) und für die Bundesrepublik ( 2,7 Prozent), liegt der Wert deut
lich über dem Bundesdurchschnitt, allerdings gleichzeitig noch unter 
dem Landesdurchschnitt. 
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testellen werden mehrmals täglich von Bussen der Linie 3 frequen
tiert und verbinden das Anlageobjekt mit den restlichen Siedlungs
bereichen von Landau. Die fußläufige Erschließung ist durch einen 
Fußweg entlang der Straubinger Straße gegeben. Das Anlageobjekt 
wird aufgrund seiner Lage sowohl durch Autokunden als auch durch 
Fußgänger frequentiert.

Durch die offene Lage im Bereich des Kreisverkehrs besitzt das Anla
geobjekt auch insbesondere durch diverse größere Werbeanlagen eine 
überdurchschnittliche Visibilität. Demnach ist der Verbrauchermarkt 
aus Sicht der Straubinger Straße aus beiden Richtungen kommend 
sehr gut wahrnehmbar.

Der Mikrostandort stellt sich in Summe durchschnittlich mit positi
ven Tendenzen dar. Der Standort befindet sich in verkehrsgünstiger 
Lage und ist für PkwKunden aus dem Zentrum und den umliegenden 
Stadtteilen gut erreichbar und gut einsehbar. Der Standort ist darüber 
hinaus gut für fußläufige Kundschaft aus den umliegenden Wohnge
bieten erreichbar. Weiter werden Synergieeffekte mit den Gewerbe 
und Einzelhandelsbetrieben im Umfeld generiert.  

Anlageobjektes befinden sich eine Bank, eine Tankstelle, ein Sonder
preis Baumarkt und Bahngleise. Weiter südlich der Gleisanlage befin
den sich ebenfalls Gewerbetriebe und Einzelhändler, darunter ein dm
Drogeriemarkt, eine DeichmannFiliale und ein Action. Im erweiterten 
Südumfeld verläuft die Isar. Westlich ist die Umgebung durch eine 
Mischung aus Ein und Mehrfamilienhäusern gekennzeichnet. Durch 
die angesiedelten Gewerbe sowie Einzelhandelsbetriebe im direkten 
und weiteren Umfeld werden Synergieeffekte generiert.

Das Anlageobjekt ist sowohl durch den motorisierten Individualver
kehr als auch den öffentlichen Personennahverkehr erschlossen. Der 
Hauptanfahrtsweg des Individualverkehrs verläuft über den Kreis
verkehr zwischen Wiesenweg und Straubinger Straße. Die Straubin
ger Straße mündet in südlicher Richtung in die Harburger Straße, die 
den Standort des Anlageobjektes mit der Bundesstraße B 20 und über 
diese mit der Bundesautobahn A 92 verbindet. Die Grundstückszufahrt 
und abfahrt befindet sich auf der nördlichen Seite des Grundstücks. 
Nördlich und westlich des Anlageobjektes sind jeweils Bushaltestel
len gelegen, mit denen das Anlageobjekt an den öffentlichen Nahver
kehr angeschlossen ist. Die Haltestellen befinden sich fußläufig etwa 
200 Meter vom Eingang des Verbrauchermarkts entfernt. Die Bushal
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Eine gesteigerte Wettbewerbssituation ergibt sich vor allem durch die 
drei an einem Verbundstandort angesiedelten Discounter unweit des 
Kauflands selbst. Hierbei handelt es sich um die drei namhaften Dis
counter Netto, Penny und Aldi, die rd. 2 Kilometer südlich des Anla
geobjektes einen Agglomerationsstandort mit dem Drogisten Müller 
und dem Textiliten AWG bilden. Der Konkurrenzstandort verfügt über 
eine sehr gute verkehrliche Anbindung an die Bundesstraße B 20 der 
als Wettbewerbsstandort mit hoher Wettbewerbsrelevanz zu qualifi
zieren ist. Ein weiterer Wettbewerber im Naheinzugsgebiet befindet 
sich rund 3 Kilometer südlich an der Hauptverkehrsstraße Hochstraße 
innerhalb eines Wohngebietes. Der EDEKAMarkt kann aufgrund sei
ner Lage innerhalb des Naheinzugsgebiets des Anlageobjektes Kun
denpotenziale binden. Es ist davon auszugehen, dass insbesondere 
die umliegende Wohnbevölkerung versorgt wird. Durch seine Lage 
im Zentrum des von der Isar südlichen Teils Landaus und durch seine 
große Sortimentsbreite und tiefe des Angebotes auf einer Verkaufs
fläche von rund 1.840 m² kann er vor allem dortige Kundenpotenzi
ale binden. So stellt der EDEKAMarkt einen Wettbewerbsstandort 
von hoher Relevanz dar.

Unter Berücksichtigung der gegebenen Wettbewerbsobjekte und der 
Siedlungsstruktur wird das potenzielle Einzugsgebiet, aus dem der 
Betreiber durch Abschöpfung der dort vorhandenen Kaufkraft den 
Großteil seiner Umsätze generieren kann, in drei Zonen unterteilt. Das 
Naheinzugsgebiet (Zone I) bildet die 5MinutenFahrzeitisochrone. 
Diese deckt den Nahbereich um den Standort des Anlageobjektes ab. 
Es umfasst im Wesentlichen das Siedlungsgebiet von Landau nörd
lich und teilweise südlich der Isar. Insgesamt befinden sich innerhalb 
des 5MinutenEinzugsgebiets rund 5.400 Einwohner. 

Das Kerneinzugsgebiet (Zone II) bildet die 10MinutenFahrzeitiso
chrone. Diese deckt den erweiterten Nahbereich um den Standort 
des Anlageobjektes ab. Es umfasst die restlichen Kernsiedlungsge
biete von Landau sowie von Pilsting. Insgesamt befinden sich inner
halb des 10MinutenEinzugsgebiets (Zone I + II) kumuliert rund 
16.800 Einwohner.

Die Zone III entspricht einem angepassten 15MinutenFahrzeit radius 
und umfasst umliegende Ortschaften wie Wallersdorf, Simbach und 
Mamming. Insgesamt umfasst die Zone III ein Potenzial von weite
ren rund 18.000 Einwohnern. Der Standort des Anlageobjektes ver
fügt demnach über ein maximales Einzugsgebiet von rund 34.600 Ein
wohnern (Zone I + II + III) mit einer einzelhandelsrelevanten Kaufkraft 
von insgesamt rund 274 Mio. Euro, was einem einzelhandelsrelevan
ten Kaufkraftindex von 106,1 Punkten entspricht. Das Einzugsgebiet 
weist damit ein überdurchschnittliches Basispotenzial im Bereich der 
einzelhandelsrelevanten Kaufkraft auf.

In der Gesamtbewertung können die standort und marktseitigen Rah
menbedingungen für den Verbrauchermarkt in Landau a. d. Isar als 
positiv und potenzialreich bewertet werden. Das Mietniveau erscheint 
günstig, sodass von einer Tragfähigkeit künftiger Mieterhöhungen im 
Rahmen von Indexierungen auszugehen ist. 

Beschreibung des Anlageobjektes

Das Anlageobjekt wurde im Jahr 2014 auf einem rund 12.400 m² gro
ßen Grundstück errichtet und wird als Verbrauchermarkt genutzt. Das 
Gebäude ist weitestgehend eingeschossig errichtet. Zudem befindet 
sich im Bereich des Haupteingangs ein Staffelgeschoss, in welchem 
Sozialräume und Teile der Technikflächen untergebracht sind. 

Die Mietfläche des Anlageobjektes gliedert sich in rund 2.800 m² Ver
kaufsfläche des Kauflands, etwa 200 m² Mallfläche, rund 240 m² Kon
zessionärsflächen sowie ansonsten Lager, Technik, Anlieferungs und 
Nebenflächen. Zu den Konzessionären gehören eine Bäckerei mit Café, 
ein MetzgereiImbiss mit Sitzgelegenheiten, ein weiterer Imbiss auf 
dem Parkplatz, eine LottoAnnahmestelle mit Kiosk und eine Postan
nahme sowie ein Bankautomat. Die Konzessionäre ergänzen das Sor
timent des Verbrauchermarkts und tragen zu einem ausgeglichenen 
Branchenmix bei. Das Gesamtobjekt stellt somit einen wichtigen Ver
sorgungsstandort im nördlichen Stadtgebiet von Landau dar.

Die Parkplätze befinden sich im westlichen Bereich des Grundstücks 
und verbinden das Anlageobjekt mit der Straubinger Straße. Dem Ver
brauchermarkt stehen 180 PkwStellplätze für Kunden zur Verfügung. 
Die Nutzung der Stellplätze ist kostenlos. Darüber hinaus befinden sich 
im südlichen Parkplatzbereich zwei Stellplätze mit Anschluss an eine 
ELadesäule. Im Verhältnis zur Verkaufsfläche verfügt das Anlageob
jekt über 6 Stellplätze je 100 m² Verkaufsfläche. Das Stellplatzange
bot ist demnach für die derzeitige Nutzung ausreichend. Die Anliefe
rung des Anlageobjektes erfolgt im südwestlichen Gebäudeteil über 
eine eigene Zufahrt von der Straubinger Straße aus südlich der Stell
plätze. Die Anlieferung des Verbrauchermarktes erfolgt separat vom 
Kundenverkehr.

Die günstige fußläufige Erreichbarkeit und gute Sichtbarkeit fördern 
die Kundenfrequentierung. Ferner sind die Verkaufsflächen nach dem 
aktuellen Verkaufsflächenkonzept von Kaufland gestaltet und erschei
nen modern. Damit wirkt sich die Grundstücks und Gebäudesituation 
positiv auf die aktuellen Mieter aus und wirken so wettbewerbsför
dernd. Die Anlageobjektsituation ist insgesamt als gut zu bewerten.

Wettbewerbssituation

Der Standort hat sich durch eine langjährige entsprechende Nutzung 
als Einzelhandelsstandort in Landau a. d. Isar und den umliegenden 
Gemeinden etabliert. Trotz der vergleichsweise kleinen Verkaufsflä
che bildet der Kaufland in Kombination mit den angesiedelten Kon
zessionären einen wichtigen Einkaufsstandort im Stadtgebiet. Durch 
die Lage des Anlageobjektes im nördlichen Teilzentrum Landaus ent
lang der Hauptverkehrsachse Straubinger Straße besitzt der Verbrau
chermarkt Standortvorteile. Diese werden vor allem durch umliegende 
Einzelhandels und Dienstleistungsbetriebe generiert. Ein erhöhtes 
Kundenpotenzial ergibt sich auch durch bestehende Wohnbebauung 
im näheren Umfeld. 
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mer bestehen bleibt. Das Vorkaufsrecht ist aufschiebend bedingt dar
auf, dass der Verkäufer eine Rückkaufoption ausgeübt hat, diese jedoch 
wegen der versagten Zustimmung der Verwahrstelle nicht zur Eigen
tumsübertragung geführt hat.

Baulasten

Das Rechtsinstitut der Baulast existiert im Bundesland Bayern nicht. 
Etwaig erforderliche Sicherungen baurechtskonformer Zustände wer
den im Grundbuch eingetragen.

Altlasten

Ausweislich des Schreibens des Landratsamts DingolfingLandau vom 
21.03.2024 liegen nach derzeitigem Kenntnisstand keine Anhaltspunkte 
für eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast auf der Fläche vor. 
Das Flurstück 1080/3 ist nicht im Altlastenkataster ABuDIS erfasst.

Bau- und Planungsrecht

Der Grundbesitz befindet sich im Geltungsbereich des vorhabenbezo
genen Bebauungsplans Nr. 062 „Sondergebiet großflächiger Einzelhan
del an der Straubinger Straße“ der Stadt Landau an der Isar. Der Bebau
ungsplan setzt für das Plangebiet ein Sondergebiet nach § 11 BauNVO 
für großflächigen Einzelhandel fest. Zulässig ist ein Verbrauchermarkt 
mit einer Verkaufsfläche von höchstens 3.200 m² mit (unselbstständi
gen) kleinflächigen Einzelhandels und Dienstleistungsbetrieben (Shops 
und Bäcker, Metzger, Apotheke, Friseur, Post). Die Verkaufsfläche für 
Lebensmittel und Getränke wird auf 2.000 m² und die Verkaufsfläche 
der kleinflächigen Einzelhandels und Dienstleistungsbetriebe wird auf 
200 m² beschränkt. Die maximal zulässige Grundfläche der Gebäude 
wird auf 5.546 m², die maximal zulässige Grundfläche der Stellplätze 
auf 5.068 m² festgesetzt. Die maximale Wandhöhe beträgt 12 m gemes
sen ab natürlicher Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand 
mit der Dachhaut.

Nicht nur unerhebliche dingliche Belastungen 
des Anlageobjektes

In dem in der Tabelle dargestellten Grundbuch sind zulasten des 
Grund stückseigentümers die folgenden Belastungen eingetragen. 

Grundbuchdaten

Der Grundbesitz der aktuellen Eigentümerin wird im Grundbuch von 
Landau/Isar des Amtsgerichts Landau an der Isar in dem Blatt 4778 
geführt und besteht aus den in der untenstehend dargestellten Tabelle 
aufgelisteten Flurstücken mit einer Gesamtfläche von 12.380 m².

Lfd. Nr. Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe in m²

6 1080/3 Straubinger Straße 64, Gebäude und Freifläche, Verkehrsfläche 12.380

Gesamtfläche 12.380

Grundbuchdaten Amtsgericht Landau an der Isar Grundbuch von Landau/Isar, Blatt 4778

Belastungen eingetragen in der Abteilung III des 
Grundbuchs

Blatt 4778 laufende Nr. 5 lastend auf dem Flurstück 1080/3:
Grundschuld über 800.000,00 Euro für SIV ImmobilienHolding GmbH 
& Co. KG, Kreuzbruch, 18 Prozent Zinsen jährlich; 10 Prozent Nebenleis
tung einmalig; vollstreckbar nach § 800 ZPO; gemäß Bewilligung vom 
31.07.2015 (URNr. 1414 Notar Hagen Stavorinus, Fürstenwalde); einge
tragen am 07.08.2015.

Blatt 4778 laufende Nr. 6 lastend auf dem Flurstück 1080/3:
Grundschuld über 7.200.000,00 Euro für SIV ImmobilienHolding GmbH 
& Co. KG, Kreuzbruch, 18 Prozent Zinsen jährlich; 10 Prozent Nebenleis
tung einmalig; gemäß Bewilligung vom 31.07.2015 (URNr. 1415 Notar 
Hagen Stavorinus, Fürstenwalde); eingetragen am 07.08.2015.

Geplante weitere Änderungen

Die vorgenannten Grundschulden dienen bis zur vollständigen Kauf
preiszahlung der Absicherung der die Verkäufer finanzierenden Ban
ken. Die Löschung dieser die Verkäufer betreffenden Grundschulden 
wird mit vollständiger Kaufpreiszahlung durch die Fondsgesellschaft 
an die Verkäufer durch den im Rahmen des Kaufvertrags bevollmäch
tigten Notar beantragt. Darüber hinaus wird zugunsten der die Fonds
gesellschaft finanzierenden Bank eine erstrangige GesamtBuchgrund
schuld in Höhe von 31.000.000 Euro über alle Beleihungsobjekte mit 
einem erstrangigen Teilbetrag in Höhe von 3.100.000 Euro dinglich 
sofort vollstreckbar eingetragen. Ferner hat sich die Fondsgesellschaft 
dazu verpflichtet, zur Absicherung des mit dem Mietvertrag begründe
ten Nutzungsrechts eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Mieter
dienstbarkeit) sowie zur Sicherung des zeitlich befristeten Anspruchs 
auf Rückkauf des veräußerten Anlageobjektes (Rückkaufoption) in Form 
einer Eintragung einer Vormerkung gem. § 883 BGB in das Grundbuch 
eintragen zu lassen. Ferner wird im Grundbuch bzgl. der Rückkaufoption 
ein nicht übertragbares Vorkaufsrecht für den Verkäufer an dem Kauf
gegenstand eingetragen, das für den ersten Verkaufsfall gilt, bei dem 
dem Verkäufer die Ausübung möglich ist und auch für spätere Eigentü
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8.4 Anlageobjekt SB-Warenhaus Bremerhaven  
(Bremen)

Die Stadt Bremerhaven verfügt über rund 115.500 Einwohner und bildet 
eine Exklave im Bundesland Bremen. Nur unweit südlich von Bremer
haven liegt in etwa 60 km Entfernung die Freie Hansestadt Bremen. 
Nördlich liegt die Stadt Cuxhaven in etwa 30 km Entfernung. Bremer
haven ist Teil der Metropolregion Nordwest mit einer Gesamtbevöl
kerung von rund 2,8 Mio. Einwohnern. Die kreisfreie Großstadt weist 
aufgrund ihres dicht besiedelten Stadtgebiets eine hohe Bevölkerungs
dichte auf. Das direkte Umland hingegen ist ländlich geprägt und ent
sprechend dünn besiedelt. Das Hauptsiedlungsgebiet von Bremerhaven 
befindet sich im Zentrum des Stadtgebiets unmittelbar entlang des 
alten Hafens. Der Stadtkern wird vom Hafenbecken sowie der Weser 
und der Geeste eingegrenzt. Im Zentrum sind unterschiedliche Einzel
handelslagen, mehrere Museen und verschiedene Hotels vorzufinden.
Bremerhaven verfügt über eine gute Verkehrsanbindung und ist durch 
die Bundesautobahn A 27 sowie die Bundesstraßen B 6, B 71 und B 212 
unmittelbar an das überregionale Verkehrsnetz angebunden. Außer
dem verfügt die Stadt über einen Hauptbahnhof, welcher stündlich von 
Regionalbahnen und expresszügen frequentiert wird. Diese verbin
den Bremerhaven mit Bremen, Osnabrück, Hannover, Cuxhaven, Bux
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tehude und Twistringen. Bremerhavens Überseehäfen zeichnen den 
Standort aufgrund der internationalen Anbindung aus.

Gemäß Landesplanung des Bundeslandes Bremen ist die Stadt Bre
merhaven in ihrer zentralörtlichen Funktion als eigenständiges Ober
zentrum ausgewiesen, wodurch die zentralörtliche Bedeutung als 
überdurchschnittlich bezeichnet werden kann. Der Stadt mit ihren 
bedeutsamen Verwaltungsorganen und Forschungs und Bildungs
einrichtungen wie der Hochschule Bremerhaven, dem AlfredWege
ner und dem FraunhoferInstitut für Windenergie und Energiesys
temtechnik kommt eine überregional hohe Bedeutung zu.

Die Wirtschaftsstruktur Bremerhavens wird insbesondere durch den 
Dienstleistungssektor geprägt. Rund 30 Prozent der Bruttowertschöp
fung der Stadt gehen auf diesen Wirtschaftsbereich zurück. Die Land
wirtschaft generiert weniger als ein Prozent der Wirtschaftsleistung 
Bremerhavens. Zu den führenden Arbeitgebern der Stadt zählen die 
Stadt Bremerhaven, die Nordsee GmbH (Kettengastronomie), das Klini
kum BremerhavenReinkenheide sowie die deutsche See GmbH (Fisch
handel). Mit einem Arbeitszentralitätsindex von 109 weist die Stadt 
Bremerhaven eine leicht überdurchschnittliche Bedeutung im Beschäf
tigungssektor der Region auf. Dies spiegelt sich auch im positiven Pend



Die Makrolage ist insgesamt als durchschnittlich mit einer leicht posi
tiven Tendenz zu bewerten. Die sozioökonomischen Rahmendaten 
weisen ein durchschnittliches bis überdurchschnittliches Basispoten
zial auf. Die Stadt Bremerhaven profitiert dabei besonders von seiner 
Stadtgröße, zentralörtlichen Einstufung und Einzelhandelszentralität, 
welche allesamt als überdurchschnittlich zu werten sind. Zudem kann 
die Stadt touristische Potenziale erschließen.

 
Mikrostandort – die Lage des Anlageobjektes

Das SBWarenhaus befindet sich in einer Fachmarkt und Gewerbe
lage im Süden der Stadt Bremerhaven. Das Grundstück wird im Nor
den durch die Straße Bohmsiel, im Osten durch die Weserstraße, sowie 
im Süden und Westen durch Grünfläche und benachbarte Gewerbe
grundstücke begrenzt. Das Gewerbegebiet zeichnet sich durch einen 
Branchenmix aus Produktion, Handwerk, Dienstleistung und Einzel
handel aus.

In direkter Nähe, westlich des Anlageobjektes, befindet sich ein De cath
lon Sportfachmarkt. Nördlich des Anlageobjektes befinden sich Ein
zelhandels und Gewerbebetriebe (Lidl, Poco und Großhändler) sowie 

lersaldo (+ 11.367) wider. Allerdings lag die Arbeitslosenquote im Jahr 
2023 gemäß Arbeitsagenturstatistik mit 13,3 Prozent über dem Bun
desdurchschnitt (5,7 Prozent) und über dem Durchschnitt der Hanse
stadt Bremen (10,1 Prozent). Hierdurch zeigt sich zwar eine überge
ordnete Bedeutung Bremerhavens als Beschäftigungsort, gleichzeitig 
schlägt sich jedoch nach wie vor der Strukturwandel der Hafenwirt
schaft seit den 1990er Jahren in der Beschäftigungsstatistik nieder.

Die einzelhandelsrelevante Kaufkraft in Bremerhaven liegt mit 84 
Punkten unter dem Bundesdurchschnitt. Dahingegen liegt die Einzel
handelszentralität der Stadt mit einem Indexwert von 136 Punkten 
deutlich über dem Bundesdurchschnitt, was die Bedeutung des Ein
zelhandels der Stadt im regionalen Kontext unterstreicht.  

Die Stadt kann über die letzten Jahre eine tendenziell steigende Bevöl
kerung vorweisen. Seit 2017 stieg die Bevölkerung in Bremerhaven um 
rund 2,2 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Entwicklung in den 
vergangenen fünf Jahren betrug 0,4 Prozent. Dieser positive Trend soll 
sich gemäß Prognosen des Statistischen Landesamtes Bremen auch in 
den kommenden Jahren fortsetzen. Perspektivisch ist für Bremerha
ven demnach von einem anhaltenden leichten Bevölkerungszuwachs 
von + 0,1 Prozent bis zum Jahr 2035 auszugehen.
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ein Betonwerk und eine Autowaschstraße. Ebenso befindet sich östlich 
der Weserstraße eine Wohnsiedlung mit angrenzenden weitläufigen 
Grünflächen. In südlicher Richtung befinden sich weitere Einzelhan
delsbetriebe wie IKEA oder Hornbach. Westlich ist die Umgebung durch 
eine Mischung aus Gewerbe, Fachmärkten und landwirtschaftlichen 
Flächen geprägt. Durch die angesiedelten Betriebe nahe der Grenze 
zu Niedersachsen, profitiert das Fondsobjekt von Synergieeffekten. 

Der Standort ist sowohl durch den motorisierten Individualverkehr als 
auch den öffentlichen Personennahverkehr erschlossen. Der Hauptan
fahrtsweg des Individualverkehrs verläuft über die Bundesstraße B 6. 
Diese bietet eine Verbindung zur Bundesstraße B 71 mit Anschluss
stelle an die Bundesautobahn A 27. Beide Bundesstraßen erschließen 
das Gewerbegebiet. Die Grundstückszufahrt und abfahrt befindet sich 
auf der nördlichen Seite des Grundstücks. Über die nördlich gelegene 
Bushaltestelle „Bremerhaven CarstenBörgerStraße“ ist das Anlage
objekt an den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen, die das 
Anlageobjekt mit dem übrigen Stadtgebiet von Bremerhaven verbin
det. Die Haltestelle befindet sich fußläufig etwa 120 Meter vom Ein
gang des SBWarenhauses entfernt. Zudem können über einen Fuß
weg entlang der Straße Bohmsiel und der Weserstraße Fußgänger zu 
dem Anlageobjekt gelangen. Der Standort wird aufgrund seiner Lage 
im Gewerbegebiet jedoch überwiegend durch Autokunden frequentiert.

Aufgrund seiner Größe hebt sich das Anlageobjekt von der umliegenden 
Bebauung ab und ist entlang der Straße Bohmsiel gut einsehbar. Ent
lang der Weserstraße wird die Sichtbarkeit des Anlageobjektes hinge
gen durch Hecken und Bäume teilweise eingeschränkt. Insgesamt ver
fügt das Anlageobjekt über eine teilweise eingeschränkte Sichtbarkeit.

Der Mikrostandort stellt sich in Summe durchschnittlich mit positi
ven Tendenzen dar. Der Standort befindet sich in verkehrsgünstiger 
Lage und ist für PkwKunden aus Bremerhaven und den umliegenden 
Gemeinden gut erreichbar. Eine gute Anbindung an den öffentlichen 
Personennahverkehr ist im Umfeld ebenfalls gegeben. Der Standort 
profitiert darüber hinaus von der Grundstücksgröße / zuschnitt und 
von Synergieeffekten durch die umliegenden Einzelhandelsbetriebe.

 

Beschreibung des Anlageobjektes

Das Anlageobjekt wurde im Jahr 1999 auf einem rund 37.413 m² gro
ßen Grundstück errichtet und wird als SBWarenhaus von Kaufland 
genutzt. Das Gebäude ist eingeschossig und mit einem Flachdach aus
gestattet. Im Jahr 2014 fand eine umfassende Erweiterung und Kon
zeptmodernisierung statt, bei der die Sozialräume, die Lagerräume und 
die Kühlbereiche auf gängige Standards angepasst sowie die Anliefe
rung optimiert wurden. Ferner erfolgte eine haus und brandschutz
technische Überarbeitung und der Anbau des Leergutlagers. Die Ver
kaufsflächen sind über den an der westlichen Gebäudeseite befindlichen 
Haupteingang im Erdgeschoss zugänglich. 

Die Mietfläche gliedert sich im Innenbereich des SBWarenhauses in 
rund 6.500 m² Verkaufsfläche des Kauflands, rund 630 m² Mallflä
che sowie rund 1.750 m² Konzessionärsflächen. Der restliche innen
liegende Mietflächenanteil entfällt auf Lager, Technik und sonstige 
Nebenflächen. Weitere Konzessionärsflächen in der Größe von rund 
1.650 m² liegen im Außenbereich des Gebäudes auf dem Grundstück 
des Anlageobjektes. Zu den Konzessionären gehören im Mallbereich 
des SBWarenhauses neben den bekannten Filialisten Takko und Deich
mann, ein Bäcker/Konditor, ein AsiaFoodImbiss, ein Kiosk und eine 
Postannahme, ein Telekommunikationsgeschäft, eine Bankeinheit, 
ein Nagelstudio, eine Schuh und SchlüsseldienstEinheit, ein Friseur 
sowie eine Apotheke. Außerdem ist ein Verkaufsstandort für Sushi in 
die Verkaufsfläche des Kauflands integriert. Auf dem Grundstück des 
Anlageobjektes sind als Konzessionäre außerdem eine Tankstelle, ein 
DönerImbiss und eine weitere GastronomieEinheit und eine Pack
station angesiedelt. Die Konzessionäre ergänzen das Sortiment des 
Kauflands durch weitere Einzelhandels sowie Dienstleistungsangebote 
und tragen so zu einem diversifizierten Branchenmix bei. Das Anla
geobjekt stellt somit einen wichtigen einzelhandelsbezogenen Anker
punkt innerhalb des nördlichen Stadtgebiets von Bremerhaven dar. 

Die Parkplätze befinden sich zentral auf dem Grundstück und werden 
über die Zufahrt im nördlichen Grundstücksbereich angefahren. Dem 
SBWarenhaus stehen 535 PkwStellplätze für Kunden zur Verfügung, 
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darunter 9 MutterKind Parkplätze und 17 Behindertenparkplätze. Die 
Nutzung der Stellplätze ist kostenlos. Im Verhältnis zur Verkaufsflä
che verfügt das Anlageobjekt über 9 Stellplätze je 100 m² Verkaufs
fläche. Das Stellplatzangebot ist demnach für die derzeitige Nutzung 
ausreichend. Die Anlieferung erfolgt auf der nördlichen Gebäude
seite und wird über eine eigene Zufahrt von der Straße „Bohmsiel“ 
aus erschlossen. Die Anlieferung des SBWarenhauses erfolgt sepa
rat vom Kundenverkehr.

Besonders ist die moderne Konzeptgestaltung des SBWarenhauses 
zu nennen. Aufgrund der zahlreichen Konzessionäre besteht ein aus
gewogener Branchenmix, der positive Synergie sowie Agglomerati
onseffekten begünstigt. Die Anlageobjektsituation ist insgesamt als 
gut zu bewerten.

Wettbewerbssituation

Gemäß Einzelhandelsentwicklungskonzept der Stadt Bremerhaven aus 
dem Jahr 2020 verfügt die Stadt über rd. 211.340 m² Verkaufsfläche 
bei einer Bruttoumsatzleistung von ca. 780 Mio. Euro pro Jahr. Die Ein
zelhandelsstruktur Bremerhavens setzt sich aus vier Hauptzen tren, vier 
Stadtteilzentren und verschiedenen Nahversorgungszentren zusammen. 
Das Anlageobjekt befindet sich in der im Süden befindlichen Fachmarkt
agglomeration Bohmsiel. Laut Einzelhandelskonzept ist die Einzelhan
delssituation in Bremerhaven anhand der Quantität als gut zu bewerten. 
Aufgrund der überdurchschnittlichen Einzelhandelszentralität besteht 
für Bremerhaven zukünftig Entwicklungspotenzial, welches allerdings 
durch die Konkurrenzbeziehung mit dem Umland und dem Oberzent
rum Bremen teilweise beschränkt ist. Die nur bedingt mögliche Wei
terentwicklung des Einkaufsstandortes steht den Herausforderungen 
der soziodemographischen Entwicklung und der räumlichen Begren
zung aufgrund der Lage an der Wesermündung gegenüber.

Das Anlageobjekt stellt im Hinblick auf den umliegenden Wettbewerb 
einen etablierten und gefestigten Wettbewerbsstandort dar. Aufgrund 
der zahlreichen Konzessionäre besteht ein ausgewogener Branchen

mix, der positive Synergie sowie Agglomerationseffekten begüns
tigt. Positiv ist auch die verkehrsgünstige Lage des Standorts im süd
lichen Gewerbegebiet Bremerhavens unweit der Autobahnabfahrt 9 
BremerhavenWulsdorf der Bundesautobahn A 27 zu werten. Direkte 
Konkurrenz besteht in der unmittelbaren Umgebung durch die in rund 
200 bis 300 Metern angesiedelten Discounter Lidl und Netto. Die bei
den Märkte mit Verkaufsflächen von rund 800 bis 1.200 m² können 
aufgrund ihrer unmittelbaren Entfernung innerhalb des Naheinzugs
gebiets des Anlageobjektes auf der einen Seite Agglomerationseffekte 
begünstigen, auf der anderen Seite aber auch Kundenpotenziale bin
den. Zusammenfassend stellen diese Märkte aufgrund der daraus resul
tierenden Umsatzerwartung Wettbewerbsstandorte von hoher Rele
vanz dar. Ebenfalls stellt der im Naheinzugsgebiet rund 2,2 Kilometer 
nördlich in der Weserstraße gelegene EDEKA Verbrauchermarkt einen 
Wettbewerbsstandort von sehr hoher Relevanz dar. Auf einer Verkaufs
fläche von rund 2.350 m² bietet der EDEKAMarkt eine dem Kaufland 
entsprechende hohe Sortimentsbreite und tiefe an. Zudem bietet der 
EDEKA Markt mit der vorhandenen Tiefgarage seinen Kunden ein groß
zügiges Stell platzangebot. Ferner befindet sich im erweiterten Einzugs
gebiet in der Pferdebade 6 in BremerhavenLehe das hinsichtlich Flä
chengröße und Sortimentstiefe nächstgelegene SBWarenhaus von 
Kaufland in 10 Kilometer Entfernung. Aufgrund dem identischen Sor
timentsangebot, stellt auch dieser Markt einen Wettbewerbsstandort 
von hoher Relevanz dar, der das Umsatzpotenzial in Richtung Norden 
teilweise begrenzt.

Unter Berücksichtigung der gegebenen Wettbewerbsobjekte und der 
Siedlungsstruktur wird das potenzielle Einzugsgebiet, aus dem der Betrei
ber durch Abschöpfung der dort vorhandenen Kaufkraft den Großteil 
seiner Umsätze generieren kann, in drei Zonen unterteilt. Das Nahein
zugsgebiet (Zone I) bildet der 5 Minuten Fahrzeitradius. Diese deckt 
den Nahbereich um den Standort des Anlageobjektes ab. Es umfasst 
das südliche Bremerhavener Siedlungsgebiet zwischen Weser und Bun
desautobahn A 27. Insgesamt befinden sich innerhalb des 5Minuten
Einzugsgebiets rund 9.500 Einwohner.



Nicht nur unerhebliche dingliche Belastungen  
der Anlageobjekte

In dem in der Tabelle dargestellten Grundbuch sind zulasten des Grund
stückseigentümers die folgenden Belastungen eingetragen.

Belastungen eingetragen in der Abteilung II
des Grundbuchs

Blatt 5187, laufende Nr. 1 lastend auf dem Flurstück 85/1:
Dem Elektrizitätsverband Stade (Zweckverband) in Bremen mit dem 
Sitz in Stade ist das Recht eingeräumt, Hochspannungsleitungen über 
das Grundstück zu führen und Tragekonstruktionen dafür aufzustellen. 
Mit Bezug auf die Eintragungsbewilligung vom 22.08.1966 eingetra
gen am 31.10.1966 und zuletzt übertragen am 24.12.1969.

Blatt 5187, laufende Nr. 9 lastend auf dem Flurstück 85/1:
Dem Elektrizitätsverband Stade (Zweckverband) in Bremen mit dem 
Sitz in Stade ist das Recht eingeräumt, Hochspannungsleitungen über 
das Grundstück zu führen und Tragekonstruktionen dafür aufzustellen. 
Mit Bezug auf die Eintragungsbewilligung vom 22.08.1966 eingetra
gen am 31.10.1966 und zuletzt übertragen am 18.06.1998.

Blatt 5187, laufende Nr. 12 lastend auf dem Flurstück 85/1:
Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Leitungs und Überwegungs
recht) für die Stadt Bremerhaven. Mit Bezug auf die Bewilligung vom 
28.01.1998 und 15.07.1998 im Range vor dem Recht Abt. III Nr. 2 ein
getragen am 14. Oktober 1998.

Blatt 5187, laufende Nr. 14 lastend auf dem Flurstück 85/1:
Recht der E.ON Netz GmbH, Bayreuth, das Flurstück 23/16 Flur 49 mit 
Leitungsseilen für Starkstromleitungen zu überspannen. Das Recht 
kann Dritten zur Ausübung überlassen werden. Mit Bezug auf die Ein
tragungsbewilligung vom 14.12.1970 und 25.03.1971 eingetragen am 
04.05.1971 und übertragen am 14.10.1998. 

Blatt 5187, laufende Nr. 18 lastend auf dem Flurstück 85/1:
Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Transformatorenstationsrecht 
nebst Zubehör) für Wesernetz Bremerhaven GmbH, Bremerhaven. 
Gemäß Bewilligung vom 06.03.2015 (URNr. 368/2015, Notar Hagen 
Stavorinus, Fürstenwalde); eingetragen am 19.03.2015.

Belastungen eingetragen in der Abteilung III
des Grundbuchs

Blatt 5187, laufende Nr. 2 lastend auf dem Flurstück 85/1:
Grundschuld über 7.669.378,22 EUR mit 15 Prozent Jahreszinsen zu Guns
ten der Hamburgische LandesbankGirozentrale, Hamburg. Vollstreckbar 
gemäß § 800 ZPO hinsichtlich zuletzt zu zahlenden Teilbetrages. Mit 
Bezug auf die Bewilligung vom 26.09.1997 eingetragen am 06.11.1997.  

Blatt 5187, laufende Nr. 3 lastend auf dem Flurstück 85/1:
Grundschuld über 250.000,00 Deutsche Mark mit 10 Prozent Jahres
zinsen. Mit Bezug auf die Bewilligung vom 11.02.1969 eingetragen am 
14.10.1998.

Insgesamt birgt das Anlageobjekt ein gutes Wettbewerbspotenzial, ins
besondere durch die Größe seiner Verkaufsfläche nebst hoher Sorti
mentstiefe/ breite und seiner Lage. Insgesamt sind die standort und 
marktseitigen Rahmenbedingungen für das SBWarenhaus in Bremer
haven daher als positiv und potenzialreich zu bewerten. Das Miet niveau 
erscheint günstig, sodass von einer Tragfähigkeit künftiger Mieterhö
hungen im Rahmen von Indexierungen auszugehen ist. 

Grundbuchdaten

Der Grundbesitz der aktuellen Eigentümerin wird im Grundbuch von 
Wulsdorf des Amtsgerichts Bremerhaven in dem Blatt 5187 geführt 
und besteht aus den in der untenstehend dargestellten Tabelle aufge
listeten Flurstücken mit einer Gesamtfläche von 37.413 m².

 

Das Kerneinzugsgebiet (Zone II) bildet der angepasste 10 Minu   
ten Fahr  zeitradius. Diese deckt den erweiterten Nahbereich um den 
Standort des Anlageobjektes ab. Es umfasst die restlichen Kernsied
lungsgebiete von Bremerhaven, sowie Nesse und Stotel im Süden. Ins
gesamt befinden sich innerhalb des 10MinutenEinzugsgebiets (Zone 
I + II) rund 42.000 Einwohner. 

Die Zone III entspricht einem angepassten 15MinutenFahrzeitradius 
und umfasst den Großteil der außenliegenden Ortsteile von Bremerha
ven, Schiffdorf, Donnern, Bexhövede, Loxstedt und Stinstedt im Süd
Osten sowie Klushof, Lehe und Spaden im Norden. Insgesamt umfasst die 
Zone III ein Potenzial von weiteren rund 43.500 Einwohnern. Das maxi
male Einzugsgebiet des Standortes des Anlageobjektes wird demnach 
auf rund 85.500 Einwohner mit einer einzelhandelsrelevanten Kaufkraft 
von insgesamt rund 587 Mio. Euro geschätzt, was einem einzelhandels
relevanten Kaufkraftindex von 91,9 Punkten entspricht.
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Lfd. Nr. Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe in m²

13 85/1 Gebäude und Freifläche, Verkehrsfläche, Bohmsiel 1 37.413

Gesamtfläche 37.413

Grundbuchdaten Amtsgericht Bremerhaven, Grundbuch von Wulsdorf, Blatt 5187, Flur 49



Blatt 5187, laufende Nr. 4 lastend auf dem Flurstück 85/1:
Grundschuld über 300.000,00 Deutsche Mark mit 10 Prozent Jahres
zinsen. Der jeweilige Grundstückseigentümer unterliegt der sofortigen 
Zwangsvollstreckung. Mit Bezug auf die Bewilligung vom 22.05.1969 
eingetragen am 14.10.1998.

Blatt 5187, laufende Nr. 5 lastend auf dem Flurstück 85/1:
Grundschuld über 300.000,00 Deutsche Mark mit 12 Prozent Jah
reszinsen und 5 Prozent einmaliger Nebenlistung. Mit Bezug auf die 
Bewilligung vom 23.10.1980 eingetragen am 14.10.1998.

Blatt 5187, laufende Nr. 6 lastend auf dem Flurstück 85/1:
Brieflose Grundschuld über 76.693,78 Euro mit 18 Prozent Jahres
zinsen und 5 Prozent einmaliger Nebenleistung. Vollstreckbar gemäß 
§ 800 ZPO. Mit Bezug auf die Bewilligung vom 11.12.1996 eingetra
gen am 14.10.1998.

Blatt 5187, laufende Nr. 7 lastend auf dem Flurstück 85/1:
Grundschuld über 9.714.545,74 Euro mit 15 Prozent Jahreszinsen zu 
Gunsten der Hamburgische LandesbankGirozentrale, Hamburg. Mit 
Bezug auf die Bewilligung vom 31.03.1999 eingetragen am 03.03.1999.

Geplante weitere Änderungen

Die vorgenannten Grundschulden dienen bis zur vollständigen Kauf
preiszahlung der Absicherung der die Verkäufer finanzierenden Ban
ken. Die Löschung dieser die Verkäufer betreffenden Grundschulden 
wird mit vollständiger Kaufpreiszahlung durch die Fondsgesellschaft 
an die Verkäufer durch den im Rahmen des Kaufvertrags bevollmäch
tigten Notar beantragt. Darüber hinaus wird zugunsten der die Fonds
gesellschaft finanzierenden Bank eine erstrangige GesamtBuchgrund
schuld in Höhe von 31.000.000 Euro über alle Beleihungsobjekte mit 
einem erstrangigen Teilbetrag in Höhe von 3.100.000 Euro dinglich 
sofort vollstreckbar eingetragen. Ferner hat sich die Fondsgesell
schaft dazu verpflichtet, zur Absicherung des mit dem Mietvertrag 
begründeten Nutzungsrechts eine beschränkt persönliche Dienstbar
keit (Mieterdienstbarkeit) sowie zur Sicherung des zeitlich befriste
ten Anspruchs auf Rückkauf des veräußerten Anlageobjektes (Rück

kaufoption) in Form einer Eintragung einer Vormerkung gem. § 883 
BGB in das Grundbuch eintragen zu lassen. Ferner wird im Grundbuch 
bzgl. der Rückkaufoption ein nicht übertragbares Vorkaufsrecht für 
den Verkäufer an dem Kaufgegenstand eingetragen, das für den ers
ten Verkaufsfall gilt, bei dem dem Verkäufer die Ausübung möglich 
ist und auch für spätere Eigentümer bestehen bleibt. Das Vorkaufs
recht ist aufschiebend bedingt darauf, dass der Verkäufer eine Rück
kaufoption ausgeübt hat, diese jedoch wegen der versagten Zustim
mung der Verwahrstelle nicht zur Eigentumsübertragung geführt hat.

Altlasten

Ausweislich der Auskunft der Stadt Bremerhaven, Umweltschutzamt/
Bodenschutz und Altlastenbehörde, vom 18.03.2024 liegen für den 
Bereich des Flurstücks 85/1 keine Hinweise auf Altlasten oder schäd
liche Bodenveränderungen vor. Ungeachtet dessen besteht aufgrund 
des auf dem Grundstück befindlichen Tankstellenbetriebs das Risiko 
des Vorhandenseins bzw. des künftigen Eintrags von schädlichen 
Bodenverunreinigungen. 

Bau- und Planungsrecht

Der Grundbesitz befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungs
plans Nr. 331 „Bohmsiel“, der Stadt Bremerhaven, in Kraft getreten 
am 30.12.1997. Der Bebauungsplan setzt für das Plangebiet Sonder, 
Gewerbe und Industriegebiete mit jeweils separaten Maßgaben fest. 
Die Fläche des Grundbesitzes sowie des angrenzenden Flurstücks 23/50 
ist als sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO mit der Zweckbe
stimmung SBWarenhaus und einer maximalen Verkaufsfläche von 
8.000 m² festgesetzt worden. Die Grundflächenzahl wird mit 0,5, die 
Geschossflächenzahl mit 0,7 festgesetzt. Die maximale Höhe liegt 
für die Oberkante der baulichen Anlagen bei 22,50 m über Normal 
Null. Von den Höhenbegrenzungen ausgenommen sind Be und Ent
lüftungsanlagen sowie Aufzugschächte, Masten und andere unter
geordnete Bauteile. Ferner wurden Baugrenzen festgesetzt. Zulässig 
ist eine abweichende Bauweise (offene Bauweise) mit Gebäudelängen 
von über 50 m. In den Baugebieten darf eine maximale Versiegelung 
von 80 Prozent der Grundstücksflächen nicht überschritten werden.

Pluswertfonds 182   69 68  Pluswertfonds 182  



 70  Pluswertfonds 182  

SB-WARENHAUS VELBERT
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gesamt als sehr gut zu bewerten. Über die Bahnhöfe „VelbertLangen
berg“ und „VelbertNeviges“ innerhalb der gleichnamigen Stadtbezirke 
ist Velbert darüber hinaus auch an den überregionalen Nah und Fern
verkehr der Deutschen Bahn angeschlossen. 

Gemäß Landesentwicklungsprogramm des Bundeslandes Nordrhein
Westfalen ist die Stadt Velbert als Mittelzentrum ausgewiesen. Die 
Hochschule Bochum bietet an ihrem Campus in Velbert/Heiligenhaus 
verschiedene Informatik und Ingenieurwissenschaftliche Studiengänge 
an. Somit verfügt die Stadt auch überregional über eine hohe Bedeu
tung im Bereich Bildung.

Die Wirtschaftsstruktur von Velbert wird insbesondere durch das pro
duzierende Gewerbe geprägt. Rund 42 Prozent der Bruttowertschöp
fung der Stadt gehen auf diesen Wirtschaftsbereich zurück. Den zweit
größten Bereich bildet mit rund ein Viertel der Bruttowertschöpfung der 
Wirtschaftsbereich Handel, Gastgewerbe und Verkehr. Unter den füh
renden Arbeitgebern der Stadt befinden sich beispielsweise namhafte 
Firmen aus dem Bereich der Schließtechnik wie Huf Hülsbeck & Fürst, 
BKS, CES und WILKA sowie der Autoteilehersteller Witte Automotive. 
Trotz der Vielzahl an ansässigen Unternehmen weist die Stadt mit einem 
Arbeitszentralitätsindex von 91 Punkten eine eher unterdurchschnitt

8.5 Anlageobjekt SB-Warenhaus Velbert  
(Nordrhein-Westfalen)

Makrostandort – Investitionsstandort Velbert

Die Stadt Velbert mit ihren rund 82.500 Einwohnern liegt im Bundes
land NordrheinWestfalen im Städtedreieck Düsseldorf (23 km südwest
lich), Essen (15 km nördlich), Wuppertal (10 km südlich) und gehört zum 
Landkreis Mettmann. Der Landkreis befindet sich in der Metropolregion 
RheinRuhr mit einer Gesamtbevölkerung von über 10 Mio. Einwohnern. 
Trotz der Lage inmitten dieses dicht besiedelten Gebiets, liegt die Stadt 
im Grünen und ist umgeben von Wäldern, Wiesen und Bachauen, die 
die drei Stadtbezirke VelbertMitte, VelbertNeviges und VelbertLan
genberg miteinander verbinden. Der Kreis Mettmann umfasst insgesamt 
eine Fläche von 407,1 km² und verfügt über rund 490.000 Einwohner. 
Der im westlichen Stadtgebiet liegende Siedlungsschwerpunkt Velbert
Mitte der dreigliedrigen Stadt war und ist ein bedeutender Standort der 
Schloss und Beschlägeherstellung. 

Die Stadt ist durch ihre Anschlüsse an die Bundesautobahnen A 44 und 
A 535 sowie an die Bundesstraßen B 224 und B 227 unmittelbar an das 
überregionale Verkehrsnetz angebunden. Die Verkehrsanbindung ist ins

 72  Pluswertfonds 182  

43

224

1

54

40
226

40

2

42

42

52

3

1

45

448

3

59

59

46

44 535

3

44

524

46

46

516

483

229

7

224

229

1

227

2278

224

223

227

226

235

8

Kaufland

Wuppertal

Hagen

Ennepetal

Witten

Mülheim an
der Ruhr

Oberhausen

Gelsenkirchen

Herne

Bochum

Bottrop

Solingen

Remscheid

Düsseldorf

Duisburg

Essen

Dortmund

Schwelm

Gevelsberg

Breckerfeld

Mettmann

Wülfrath

Heiligenhaus

Ratingen

Sprockhövel

Castrop-Rauxel

Wetter (Ruhr)

Herdecke

Flughafen 
Düsseldorf

WESTERBAUER

HASPE

LENNEP

Radevormwald

Hückeswagen

RONSDORF

CRONENBERG

VOHWINKEL

HOCHDAHL

Erkrath

Haan

Hilden

DERENDORF
RATH

KETTWIG

HAMBORN

WATTENSCHEID

WEITMAR

STIEPEL

BREDENEY

LANGENDREER
HOMBRUCH

HASSLINGHAUSEN
WITTLAER

GROSSENBAUM

WEDAU

OBERBARMEN

HOLTHAUSEN

KUPFERDREH

HEISINGEN

BURGALTENDORF

DAHLHAUSEN

Hattingen

STEELE

MEIDERICH/
BEECK

BORBECK
MITTE

KATERNBERG

GRUITEN

LANGERFELD-BEYENBURG
GERRESHEIM

HUCKARDE

LÜTGENDORTMUND

STERKRADE

SCHMACHTEN-
DORF

DÜMPTEN

LINTORF

HÖSEL

Velbert

VOLMARSTEIN

Ruhr
Rhein



Straße, über die die Zu und Abfahrt zum Parkhaus zu erreichen ist. Die 
FriedrichEbertStraße mündet in der Rheinlandstraße / Langenberger
straße, welche das Innenstadtgebiet mit der Autobahn A535 verbindet. 
Über die nördlich gelegene Bushaltestelle „Velbert, Offerstraße“ und die 
südlich gelegenen Haltestellen „Velbert, WillyBrandtPlatz“ und „Vel
bert, Südstraße“ ist das SBWarenhaus an den öffentlichen Nahverkehr 
angeschlossen. Die Haltestellen befindet sich fußläufig zwischen 300 
bis 400 m vom Eingang des Anlageobjektes entfernt. Die Bushaltestel
len werden mehrmals pro Stunde von verschiedenen Buslinien frequen
tiert und verbinden das Anlageobjekt mit den restlichen Siedlungsberei
chen von Velbert und dem Umland. Über die Buslinien ist VelbertMitte 
außerdem mit den Bahnhöfen in VelbertLangenberg sowie VelbertNevi
ges verbunden. Außerdem befindet sich der Zen trale Omnibusbahnhof 
von Velbert in 850 m Entfernung und ist fußläufig vom Anlageobjekt 
in zehn Minuten zu erreichen.

Das Anlageobjekt ist von der FriedrichEbertStraße, der Haupterschlie
ßungsstraße des Anlageobjektes, sehr gut sicht bzw. wahrnehmbar. Die 
Visibilität des Anlageobjektes wird darüber hinaus durch verschiedene 
Werbeschilder im näheren Umfeld des Anlageobjektes zusätzlich erhöht. 
Durch seine versetzte Lage ist das Anlageobjekt auf Seiten der Friedrich
straße im Bereich des Hintereingangs jedoch nur eingeschränkt sichtbar.

Der Mikrostandort stellt sich in Summe überdurchschnittlich dar. Der 
Standort befindet sich in verkehrsgünstiger Lage und ist für den moto
risierten Individualverkehr aus Velbert und den umliegenden Gemein
den gut erreichbar. Eine überdurchschnittlich gute Anbindung an den 
öffentlichen Personennahverkehr ist im Umfeld ebenfalls gegeben. Das 
Anlageobjekt kann aufgrund seiner Lage innerhalb des zentralen Ver
sorgungsbereichs umfassende Agglomerationseffekte hervorrufen.

Beschreibung des Anlageobjektes

Das Anlageobjekt wurde im Jahr 2010 auf einem rund 11.300 m² gro
ßen Grundstück errichtet und wird als SBWarenhaus genutzt. Das in 
Hanglage errichtete und aufgeständerte eingeschossige Gebäude ist mit 
einem Flachdach ausgestattet. Auf der östlichen Grundstücksseite, im 
Bereich des Haupteingangs, befindet sich ein Staffelgeschoss in dem 
sich die Sozialräume befinden und die über ein Treppenhaus vertikal 
erschlossen sind. Die im Untergeschoss befindlichen Stellplätzen sind 
mit dem Mallbereich über zwei Fahrsteige, einen Aufzug und ein wei
teres Treppenhaus verbunden.

Die Mietfläche gliedert sich im Innenbereich des SBWarenhauses in rund 
4.750 m² Verkaufsfläche des SBWarenhauses, ca. 477 m² Mallfläche 
sowie ca. 600 m² Konzessionärsflächen. Der restliche Mietflächenanteil 
fällt auf Lager, Technik und sonstige Nebenflächen. Zu den Konzessionä
ren gehören im Mallbereich des SBWarenhauses eine Bäckerei / Konditor, 
eine Apotheke, ein DönerImbiss, ein Kiosk (Tabak / Lotto / Zeitung), ein 
Telekommunikationsgeschäft, ein Nagelstudio, eine Schuh und Schlüs
seldienstEinheit, ein Friseur, ein Bankautomat und im Außenbereich eine 
Packstation. Die Konzessionäre ergänzen das Sortiment des Kauflands 
durch weitere Einzelhandels sowie Dienstleistungsangebote und tragen 
so zu einem diversifizierten Branchenmix bei. Das Gesamtobjekt stellt 
somit einen wichtigen einzelhandelsbezogenen Ankerpunkt und Versor
gungsstandort innerhalb des zentralen Stadtgebietes von Velbert dar.

liche Bedeutung im Beschäftigungssektor auf. Dies spiegelt sich auch 
im negativen Pendlersaldo (2.917) wider. Die Arbeitslosenquote lag im 
Jahr 2023 gemäß Arbeitsagenturstatistik mit 6,8 Prozent zwar leicht 
über dem Bundesdurchschnitt (5,7 Prozent), aber unterhalb des Durch
schnitts des Landes NordrheinWestfalen (7,3 Prozent).

Mit einer Bewertung der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft von 98,4 
Punkten sowie der Einzelhandelszentralität mit 95,5 Punkten liegen 
diese leicht unterhalb des Bundesdurchschnitts, was nicht zuletzt auf 
die Lage der Stadt in der dicht besiedelten RheinRuhrRegion mit den 
großen Oberzentren zurückzuführen ist. 

Perspektivisch ist nach Prognosen des Statistischen Landesamts Nord
rheinWestfalen für Velbert von einem leichten Bevölkerungsrück
gang von 1,2 Prozent bis zum Jahr 2035 auszugehen. Vergleicht man 
diesen Wert mit den Prognosen des Bundeslandes NordrheinWestfa
len (1,7 Prozent) und für die Bundesrepublik (2,7 Prozent), zeigt sich, 
dass Velbert perspektivisch einen geringeren Bevölkerungsrückgang zu 
verzeichnen hat.  

Die Makrolage ist insgesamt als durchschnittlich mit einer leicht posi
tiven Tendenz zu bewerten. Die sozioökonomischen Rahmendaten wei
sen ein durchschnittliches Basispotenzial auf. Ferner verfügt Velbert 
über eine überdurchschnittliche Verkehrsanbindung und Bevölkerungs
dichte. Velbert profitiert besonders von der Lage im Kreis Mettmann 
und von der Nähe zu der Metropole Düsseldorf. Allerdings konkurriert 
die Stadt teilweise mit umliegenden Mittelzentren wie Mettmann, Hei
ligenhaus und Wülfrath.

Mikrostandort – die Lage des Anlageobjektes

Das Anlageobjekt befindet sich nahe des Innenstadtzentrums, der ein
zelhandelsrelevanten Hauptlage in VelbertMitte. Eingefasst wird das 
Grundstück im Osten durch die Friedrichstraße und im Westen durch 
die FriedrichEbertStraße. Die Friedrichstraße führt in Richtung der 
nördlich gelegenen Velberter Innenstadt samt der Stadtgalerie Velbert. 
Umgeben ist das Anlageobjekt durch ein Nebeneinander von Gewerbe
betrieben und Wohnbebauung. Im direkten Umfeld befinden sich nörd
lich des Anlageobjektes mehrere Arztpraxen, ein Tabakladen, ein Tro
ckenbauunternehmen, ein Nagelstudio, sowie ein Augenoptikergeschäft. 
Südlich des Anlageobjektes befindet sich eine Tankstelle und Wohnbe
bauung mit Mehrfamilienhäusern. In östlicher Richtung sind verschie
dene kleinere Einzelhändler, wie ein Juwelier und ein Computergeschäft 
angesiedelt. Außerdem liegt ein Hotel östlich des Anlageobjektes. Das 
weitere Umfeld wird durch eine Mischung aus Reihen und Mehrfami
lienhäusern gekennzeichnet, zudem befinden sich in westlicher Rich
tung eine Grundschule sowie eine Realschule. Das Anlageobjekt mit 
seiner direkten und weiteren Umgebung kann aufgrund seiner Nähe zu 
weiteren Einzelhandels und Dienstleistungsangeboten Agglomerati
ons und Synergieeffekte generieren. Auch die Schulen und die Wohn
bebauung im Umfeld können zur Kundengenerierung beitragen und so 
als Frequenzbringer dienen.

Das Anlageobjekt ist sowohl durch den motorisierten Individualverkehr 
als auch den öffentlichen Personennahverkehr erschlossen. Der Haupt
anfahrtsweg des Individualverkehrs verläuft über die FriedrichEbert
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Wettbewerbssituation

Insgesamt stellt das Anlageobjekt einen etablierten und gefestigten 
Handelsstandort dar. Aufgrund seiner erheblich größeren Verkaufsflä
chengröße im Vergleich zu den im Nah und Kerneinzugsgebiet ange
siedelten Wettbewerbern besitzt das Anlageobjekt eine exponierte 
Markt und Wettbewerbsstellung. Dies ist auch auf die mit der Ver
kaufsflächengröße einhergehende hohe Sortimentstiefe sowie breite 
des von Kaufland betriebenen SBWarenhaus zurückzuführen. Durch 
die Lage des SBWarenhauses im Zentrum Velberts innerhalb des zen
tralen Versorgungsbereichs besitzt das Anlageobjekt durchaus Stand
ortvorteile gegenüber dem Wettbewerb. Durch die direkte Nähe zu 
weiteren Einzelhandels und Dienstleistungsbetrieben kann das SB
Warenhaus von Synergie und Agglomerationseffekten profitieren.

Innerhalb des unmittelbaren Einzugsgebietes des Anlageobjektes befin
den sich im Kontext der städtischen Strukturen dennoch zahlreiche 
Wettbewerber. Dabei sind insbesondere die Standorte eines in rund 

Das Gebäude ist von der östlichen Grundstücksseite über die Fried
richstraße durch den Haupteingang fußläufig und ebenerdig zugäng
lich. Die Parkplätze befinden sich im Untergeschoss des Anlageobjek
tes und können über die Zufahrt im westlichen Grundstücksbereich 
über die FriedrichEbertStraße angefahren werden. Dem SBWaren
haus stehen 307 PKWStellplätze zur Verfügung. Die Nutzung der 
Stellplätze ist für Kunden kostenlos. Im Verhältnis zur Verkaufsflä
che verfügt das Anlageobjekt über 6 Stellplätze je 100 m² Verkaufs
fläche. Das Stellplatzangebot ist demnach für die derzeitige Nutzung 
ausreichend. Die separat vom Kundenverkehr erfolgende Anlieferung 
erfolgt ebenfalls auf der westlichen Gebäudeseite über eine Zufahrts
rampe in den Außenbereich des Erdgeschosses.

Die Verkaufsflächen sind nach dem aktuellen Verkaufsflächenkonzept 
von Kaufland gestaltet und erscheinen modern. Auch die Außenanlagen 
wirken modern und hochwertig. Insgesamt stellt das Anlageobjekt mit 
den aktuellen Mietern einen modernen Nahversorgungsstandort dar 
und die Anlageobjektsituation ist insgesamt als sehr gut zu bewerten.
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Es umfasst im Wesentlichen den Siedlungskern von VelbertMitte. Ins
gesamt befinden sich innerhalb des 5MinutenEinzugsgebiets rund 
20.000 Einwohner.

Das Kerneinzugsgebiet (Zone II) bildet die 10MinutenFahrzeitiso
chrone. Diese deckt den erweiterten Nahbereich um den Standort des 
Anlageobjektes ab. Es umfasst die restlichen Siedlungsgebiete von Vel
bert, ausgenommen des Ortsteils Neviges. Es wird davon ausgegangen, 
dass der Verbundstandort seinen Umsatz im Wesentlichen aus diesem 
Gebiet generiert. Insgesamt befinden sich innerhalb des 10Minuten
Einzugsgebiets (Zone I + II) rund 52.000 Einwohner. 

Die Zone III entspricht einem angepassten 15MinutenFahrzeitradius 
und umfasst den Ortsteil Neviges sowie Teile der Nachbargemeinden 
Heiligenhaus und Wülfrath und die südlichen Essener Stadtteile Wer
den und Dilldorf. Das Einzugsgebiet wurde in Richtung Wülfrath auf
grund der Überschneidung der Einzugsgebiete mit dem dort befindli
chen Kaufland angepasst. Insgesamt umfasst die Zone III ein Potenzial 
von rund 60.200 Einwohnern.

Der Standort des Anlageobjektes verfügt demnach über ein maxi
males Einzugsgebiet von rund 112.000 Einwohnern (Zone I + II + III) 
mit einer einzelhandelsrelevanten Kaufkraft von insgesamt rd. 856 
Mio. Euro, was einem einzelhandelsrelevanten Kaufkraftindex von 
102,6 Punkten entspricht. Das Einzugsgebiet weist damit ein leicht 
überdurchschnittliches Basispotenzial im Bereich der einzelhandels
relevanten Kaufkraft auf.

In der Gesamtbewertung können die standort und marktseitigen Rah
menbedingungen für das SBWarenhaus der Fondsgesellschaft als 
positiv und potenzialreich bewertet werden. Das Mietniveau erscheint 
günstig, sodass von einer Tragfähigkeit künftiger Mieterhöhungen im 
Rahmen von Indexierungen auszugehen ist.

1,3 Kilometer westlich des Anlageobjektes an der Heidestraße gele
genen REWEVerbrauchermarktes mit rund 2.500 m² Verkaufsfläche 
der regionalen Kaufmannsfamilie Lenk sowie eines rund 1,1 Kilome
ter südöstlich gelegenes EdekaCenters mit rund 3.900 m² Verkaufs
fläche des regionalen Kaufmanns Hundrieser herauszustellen. Beide 
Systemwettbewerber können aufgrund ihrer Entfernung innerhalb 
des Naheinzugsgebiets des Anlageobjektes, ihrer Verkaufsflächenkon
zepte sowie der Sortimentsbreite und tiefe Kundenpotenziale bin
den und sind als Wettbewerbsstandort mit sehr hoher Wettbewerbs
relevanz zu qualifizieren. Im Hinblick auf die Discounter im Umfeld, 
ist die Wettbewerbsrelevanz aufgrund der Sortimentsbreite im Ver
gleich zu Kaufland deutlich geringer. Ferner befindet sich im erweiter
ten Einzugsgebiet in der Weilimdorfer Straße in Wülfrath das hinsicht
lich Flächengröße und Sortimentstiefe nächstgelegene SBWarenhaus 
von Kaufland in 7,8 Kilometer Entfernung. Aufgrund der Verkaufsflä
che von rund 5.100 m² und dem identischen Sortimentsangebot, stellt 
der Markt einen Wettbewerbsstandort von hoher Relevanz dar, der das 
Umsatzpotenzial in Richtung SüdWesten teilweise begrenzt. Ferner 
ist eine zweites im Hinblick auf Verkaufsfläche und Sortimentsbreite 
ähnlich ausgerichtete SBWarenhaus von „mein real“ in Heiligen
haus mit einer Verkaufsfläche von rund 5.700 m² rund 4,7 Kilome
ter westlich zu nennen. Dieses SBWarenhaus stellt jedoch nach der 
Schließung im März 2024 aufgrund der Unternehmensinsolvenz der
zeit keinen Wettbewerber mehr dar. Es ist aber grundsätzlich nicht 
auszuschließen, dass perspektivisch eine Neuansiedlung eines ande
ren Wettbewerbers an dem Standort erfolgt. 

Unter Berücksichtigung der gegebenen Wettbewerbsobjekte und der 
Siedlungsstruktur wird das potenzielle Einzugsgebiet, aus dem der 
Betreiber durch Abschöpfung der dort vorhandenen Kaufkraft den 
Großteil seiner Umsätze generieren kann, in drei Zonen unterteilt. Das 
Naheinzugsgebiet (Zone I) bildet die 5MinutenFahrzeitisochrone. 
Diese deckt den Nahbereich um den Standort des Anlageobjektes ab. 
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Grundbuchdaten

Der Grundbesitz der aktuellen Eigentümerin wird im Grundbuch von 
Velbert des Amtsgerichts Velbert in den Blättern 2290, 3489, 3495, 
5434 und 15513 geführt und besteht aus den in der untenstehend 
dargestellten Tabelle aufgelisteten Flurstücken mit einer Gesamtflä
che von 11.312 m².
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Blatt Lfd. Nr. Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe in m²

2290 10 36 357 Gebäude und Freifläche, Friedrichstraße 262 944

3489 7 36 371 Gebäude und Freifläche, Friedrichstraße 262 322

3495 8 37 539 Gebäude und Freifläche, Kleestraße 580

5434 2 36 337 Gebäude und Freifläche, Friedrichstraße 262 450

5434 3 37 535 Verkehrsfläche, Kleestraße 7

15513 6 37 531 Gebäude und Freifläche, Friedrichstraße 262 914

15513 7 36 340 Gebäude und Freifläche, Friedrichstraße 49

15513 8 36 341 Gebäude und Freifläche, Friedrichstraße 262 1.953

15513 10 36 343 Gebäude und Freifläche, Friedrichstraße 262 504

15513 11 36 344 Gebäude und Freifläche, Friedrichstraße 15

15513 12 36 345 Gebäude und Freifläche, Friedrichstraße 262 1.416

15513 13 36 347 Gebäude und Freifläche, Friedrichstraße 262 208

15513 14 36 349 Gebäude und Freifläche, Friedrichstraße 262 211

15513 15 36 339 Gebäude und Freifläche, Friedrichstraße 262 621

15513 16 36 350 Gebäude und Freifläche, Friedrichstraße 262 427

15513 18 36 351 Gebäude und Freifläche, Friedrichstraße 262 2.691

Gesamtfläche 11.312

Grundbuchdaten Amtsgericht Velbert, Grundbuch von Velbert 

Nicht nur unerhebliche dingliche Belastungen des 
Anlageobjektes

In dem in der Tabelle dargestellten Grundbuch sind zulasten des Grund
stückseigentümers die folgenden Belastungen eingetragen.



Blatt 15513, laufende Nr. 2 lastend auf dem Flurstück 343:
Grunddienstbarkeit – Recht, bis an die Grenze zu bauen – zu Guns
ten des jeweiligen Eigentümers der Grundstücke Flur 36 Flurstücke 
232 und 233 – zurzeit eingetragen in Band 78 Blatt 3200. Im Übri
gen unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 01.02.1960 eingetra
gen am 03.05.1960, von Blatt 36 hierher übertragen am 30.03.2010.

Blatt 15513, laufende Nr. 3 lastend auf dem Flurstück 350:
Grunddienstbarkeit für den jeweiligen Eigentümer des Grundstücks Flur 
36 Flurstück 176/12 – zurzeit eingetragen in Band 75 Blatt 3106 – des 
Inhalts, dass der jeweilige Eigentümer des herrschenden Grundstücks 
berechtigt ist, bis an die gemeinsame Grenze eine Garage zu errichten 
und die auf der Grenze errichtete Stützmauer dabei zu benutzen. Im 
Übrigen unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 01.08.1960 einge
tragen am 03.05.1961, von Blatt 36 hierher übertragen am 30.03.2010.

Blatt 15513, laufende Nr. 5 lastend auf den Flurstücken 
531, 340, 341, 343, 344, 345, 350 und 351:
Vorkaufsrecht für alle Verkaufsfälle für die Stadt Velbert. Bezug: Bewil
ligung vom 15.04.2009 (URNr. 439/2009, Notar Horst K. Benk, Vel
bert). Eingetragen am 30.03.2010. 

Belastungen eingetragen in der Abteilung II 
des Grundbuchs

Blatt 3489, laufende Nr. 1 lastend auf dem Flurstück 371:
Grunddienstbarkeit für den jeweiligen Eigentümer des Grundstücks Flur 
36 Flurstück 177/11 – zurzeit eingetragen in Band 109 Blatt 4120 – des 
Inhalts, dass der jeweilige Eigentümer des herrschenden Grundstücks 
berechtigt ist, bis an die gemeinsame Grenze Garagen zu errichten 
und dabei die auf dieser Grenze errichtete Stützmauer zu benutzen. 
Bewilligung vom 01.08.1960, eingetragen am 03.03.1961 und umge
schrieben am 03.01.1969. Der Inhalt des Rechts ist geändert. Bewil
ligung vom 09.08.1965 eingetragen am 08.09.1965 und umgeschrie
ben am 03.01.1969.

Blatt 15513, laufende Nr. 1 lastend auf den Flurstücken 
340 und 341:
Dem jeweiligen Eigentümer der Parzellen Nr. 5122/774 und 5123/774 ist 
es gestattet, auf die Südwestseite dieses Grundstücks Fenster in belie
biger Zahl und Höhe mit schräger Aussicht auf das belastete Grund
stück anzubringen. Eingetragen unter Bezugnahme auf die Bewilligung 
vom 28.04.1900 zuerst am 09.07.1900, von Blatt 36 hierher übertra
gen am 30.03.2010.
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Blatt 15513, laufende Nr. 6 lastend auf den Flurstücken 
531, 340, 341, 343, 344, 345, 350 und 351:
Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Beachtung des Einzelhandels 
und Zentrenkonzeptes) für die Stadt Velbert. Bezug: Bewilligung vom 
15.04.2009 (URNr. 439/2009, Notar Horst K. Benk, Velbert). Einge
tragen am 30.03.2010. 

Blatt 15513, laufende Nr. 7 lastend auf den Flurstücken 
531, 340, 341, 343, 344, 345, 350 und 351:
Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Gewerbebetriebsbeschränkung) 
für die Stadt Velbert. Bezug: Bewilligung vom 15.04.2009 (URNr. 
439/2009, Notar Horst K. Benk, Velbert). Eingetragen am 30.03.2010. 

Blatt 15513, laufende Nr. 8 lastend auf dem Flurstück 347:
Fensterrecht für den jeweiligen Eigentümer der Parzelle Flur 36 Nr. 
172/11 – zurzeit eingetragen in Velbert, Band 102 Blatt 3895. Mit 
Bezug auf die Bewilligung vom 16.07.1953 eingetragen am 18.07.1953, 
von Blatt 2886 hierher übertragen am 03.12.2010. Das Fensterrecht 
umfasst nach der notariellen Urkunde das Recht, in den südlichen 
Außenmauern der auf der Parzelle 172/11 bereits vorhandenen und 
noch zu errichtenden Gebäude Fenster in beliebiger Anzahl und Größe 
anzubringen und zu unterhalten.

Blatt 15513, laufende Nr. 9 lastend auf dem Flurstück 347:
Grunddienstbarkeit – Fensterrecht – für den jeweiligen Eigentümer des 
Grundstücks Flur 36 Flurstück 9/1 – zurzeit eingetragen in Band 109 
Blatt 4120. Unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 28.06.1954 
eingetragen am 06.07.1954, von Blatt 2886 hierher übertragen am 
03.12.2010. Das Fensterrecht umfasst nach der notariellen Urkunde 
das Recht, in der Giebelmauer des auf der Parzelle 9/1 errichteten 
Gebäudes zum Flurstück 347 hin Fenster in beliebiger Anzahl und 
Größe anzubringen und zu unterhalten.

Blatt 15513, laufende Nr. 10 lastend auf dem Flurstück 349:
Grunddienstbarkeit – Fensterrecht – für den jeweiligen Eigentümer des 
Grundstücks Flur 36 Flurstück 8/1 – zurzeit eingetragen in Band 109 
Blatt 4120. Unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 28.06.1954 
eingetragen am 06.07.1954, von Blatt 2886 hierher übertragen am 
03.12.2010. Das Fensterrecht umfasst nach der notariellen Urkunde 
das Recht, in der Giebelmauer des auf der Parzelle 8/1 errichteten 
Gebäudes zum Flurstück 349 hin Fenster in beliebiger Anzahl und 
Größe anzubringen und zu unterhalten.

Blatt 15513, laufende Nr. 11 lastend auf dem Flurstück 347:
Fensterrecht – für den jeweiligen Eigentümer des Grundstücks Flur 36 
Flurstück 177/11 – zurzeit eingetragen in Band 78 Blatt 3200. Im Übri
gen unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 27.11.1959 eingetra
gen am 19.12.1959, von Blatt 2886 hierher übertragen am 03.12.2010. 
Das Fensterrecht umfasst nach der notariellen Urkunde das Recht, in 
dem neu errichteten Betriebsbüro zum Flurstück 347 hin ein Fenster 
in einer Länge von 4,02 m und in einer Höhe von 0,80 m anzubringen.

Belastungen eingetragen in der Abteilung III 
des Grundbuchs

Blätter 2290, 3489, 3495, 5434 und 15513 Gesamthaft 
über alle Flurstücke 
Grundschuld über zwei Millionen Euro mit 18 Prozent Jahreszinsen ab 
Eintragungsdatum und 10 Prozent Nebenleistung einmalig für die SIV 
ImmobilienHolding GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Kreuzbruch. Voll
streckbar nach § 800 ZPO. Gesamthaft besteht in den Blättern 2290, 
3489, 3495, 5434 und 15513.

Grundschuld über fünfzehn Millionen Euro mit 18 Prozent Jahreszinsen 
ab Eintragungsdatum und 10 Prozent Nebenleistung einmalig für die 
SIV ImmobilienHolding GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Kreuzbruch. 
Gesamthaft besteht in den Blättern 2290, 3489, 3495, 5434 und 15513. 
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Geplante weitere Änderungen

Die vorgenannten Grundschulden dienen bis zur vollständigen Kauf
preiszahlung der Absicherung der die Verkäufer finanzierenden Ban
ken. Die Löschung dieser die Verkäufer betreffenden Grundschulden 
wird mit vollständiger Kaufpreiszahlung durch die Fondsgesellschaft 
an die Verkäufer durch den im Rahmen des Kaufvertrags bevollmäch
tigten Notar beantragt. Darüber hinaus wird zugunsten der die Fonds
gesellschaft finanzierenden Bank eine erstrangige GesamtBuchgrund
schuld in Höhe von 31.000.000 Euro über alle Beleihungsobjekte mit 
einem erstrangigen Teilbetrag in Höhe von 3.100.000 Euro dinglich 
sofort vollstreckbar eingetragen. Ferner hat sich die Fondsgesell
schaft dazu verpflichtet, zur Absicherung des mit dem Mietvertrag 
begründeten Nutzungsrechts eine beschränkt persönliche Dienstbar
keit (Mieterdienstbarkeit) sowie zur Sicherung des zeitlich befristeten 
Anspruchs auf Rückkauf des veräußerten Anlageobjektes (Rückkauf
option) in Form einer Eintragung einer Vormerkung gem. § 883 BGB in 
das Grundbuch eintragen zu lassen. Ferner wird im Grundbuch bzgl. der 
Rückkaufoption ein nicht übertragbares Vorkaufsrecht für den Verkäu
fer an dem Kaufgegenstand eingetragen, das für den ersten Verkaufs
fall gilt, bei dem dem Verkäufer die Ausübung möglich ist und auch für 
spätere Eigentümer bestehen bleibt. Das Vorkaufsrecht ist aufschie
bend bedingt darauf, dass der Verkäufer eine Rückkaufoption ausge
übt hat, diese jedoch wegen der versagten Zustimmung der Verwahr
stelle nicht zur Eigentumsübertragung geführt hat.

Baulasten

Gemäß Schreiben der Stadt Velbert (Bauordnungsamt) vom 21.03.2024 
ist im Baulastenblatt Nr. 2375 für das Grundstück 42551 Velbert, Fried
richstraße 262, Gemarkung Velbert, Flur 36, Flurstücke 337, 339, 340, 
341, 343, 344, 345, 347, 349, 350, 351, 357, 371 und Gemarkung Vel
bert, Flur 37, Flurstücke 531, 535 und 539 folgende Baulast eingetra
gen: Übernahme der Verpflichtung auch zu Lasten des Rechtsnach
folgers, hinsichtlich baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und 
Einrichtungen auf dem Grundstück das öffentliche Baurecht so ein
zuhalten, als ob dieses Grundstück zusammen mit dem angrenzenden 
Grundstück 42551 Velbert, Friedrichstraße 262 Gemarkung Velbert, 
Flur 36, 37 Flurstücke 15/2, 176/12, 254, 312, 337, 339, 349, 347, 341, 
343, 345, 531 und dem neu zu bildenden Flurstück aus den Flurstü
cken 539 (297, 269/93) ein einziges Grundstück bildet (Vereinigungs
baulast nach § 4 Abs. 2 BauO NRW). Eingetragen am 04.04.2011.

Altlasten

Ausweislich der Auskunft des Kreises Mettmann vom 29.05.024 sind 
die Flurstücke 337, 349, 371, 531 und 535 nicht im Altlastenkataster 
des Kreises Mettmann verzeichnet. Es lägen auch keine Erkenntnisse 
oder Hinweise hierzu vor. Die weiteren Flurstücke aus Flur 36 lägen 
ganz bzw. teilweise auf einer Fläche, die mit der Nummer 36488/57 
Ve unter der Bezeichnung „Kleestraße“ im Altlastenkataster als „Alt
last“ eingetragen ist. Im Zuge des Neubaus des SB Warenhauses 
erfolgten entsprechende Untersuchungen, der alte Gebäudebestand 
wurde abgerissen, vorhandene Bodenverunreinigungen beseitigt und 
Grundwassermessstellen errichtet und an eine neue Grundwassersa

nierungsanlage angeschlossen, die über die kommenden Jahre vom 
Grundstückseigentümer fortzuführen sind. Das Flurstück 539 liegt 
teilweise auf einer Fläche, die mit der Nummer 36489/3 Ve unter der 
Bezeichnung „Kleestraße“ im Altlastenkataster als „Sanierte Fläche 
mit Überwachung“ eingetragen ist.

Bau- und Planungsrecht

Der Grundbesitz befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungs
plans Nr. 655 „Kleestraße“ der Stadt Velbert, in Kraft getreten nach 
erneuter Bekanntmachung am 29.02.2012. Der Bebauungsplan setzt 
für das Plangebiet Kern und Mischgebiete fest. Der Grundbesitz ist im 
Kerngebiet (1 MK) belegen. Die Festsetzungen betreffen zum Teil das 
gesamte Plangebiet und zum Teil lediglich die Kerngebiete. Demnach 
sind im gesamten Plangebiet Gartenbaubetriebe sowie Vergnügungs
stätten und Wettbüros nicht zulässig. Werbeanlagen mit wechselnder 
Beleuchtung und Werbeanlagen oberhalb des ersten Obergeschosses 
sind ebenfalls unzulässig. Flachdächer von neu zu errichtenden Gebäu
den sind mindestens zu 10 Prozent der Fläche intensiv oder extensiv zu 
begrünen. Bauvorhaben im Gebiet 1MK sind darüber hinaus schallgut
achterlich zu begleiten. Der Nachweis der Einhaltung der schalltechni
schen Orientierungswerte der DIN 18005 Teil 1, Beiblatt 1 ist im Bau
genehmigungsverfahren zu erbringen. Für den Grundbesitz setzt der 
Bebauungsplan eine GRZ von 1,0 und eine GFZ von 3,0 bei geschlos
sener Bauweise fest. Für den Baukörper auf dem Grundbesitz werden 
zwei Vollgeschosse als zulässig bestimmt. Zudem werden Baugren
zen festgesetzt.  



ESG-Kurzanalysen: Bewertung von ökologischen, sozialen und Governance-Aspekten

zum Ankauf von Immobilien Nachhaltigkeitsfaktoren wie Umweltver
träglichkeit (Environmental), Sozialverträglichkeit (Social) und Fair
ness (Governance) mit einzubeziehen. Vor diesem Hintergrund wer
den nachfolgend einige dieser als ESG Kriterien bezeichneten Aspekte 
zusammenfassend dargestellt:

Feststellung Bewertung / Maßnahmen

Umweltverträglichkeit (Environmental)
 
Energieverbrauch gemäß Energieausweis (EVA) nach Gebäude in Kilowattstunden pro m² und Jahr

Leonberg (Baujahr 2014): EVA (gültig bis 07/2034), EV Wärme  

46 kWh (m²*a), EV Strom 163 kWh (m²*a), Primär EV Gebäude  

376 kWh (m²*a). 

Wertheim (Baujahr 2009): EVA (gültig bis 09/2030, EV Wärme  

52 kWh (m²*a), EV Strom 290 kWh (m²*a)), Primär EV Gebäude  

752 kWh (m²*a) 

Landau (Baujahr 2014): EVA (gültig bis 06/2034), EV Wärme 52 kWh 

(m²*a), EV Strom 54 kWh (m²*a), Primär EV Gebäude 191 kWh (m²*a).

Bremerhaven (Baujahr 1999): EVA (gültig bis 07/2025),  

EV Wärme 77 kWh (m²*a), EVStrom 252 kWh (m²*a), Primär EV  

Gebäude 691 kWh (m²*a). 

Velbert (Baujahr 2010): EVA (gültig bis 09/2030), EV Wärme  

124 kWh (m²*a) EV Strom 238 kWh (m²*a)), Primär EV Gebäude  

565 kWh (m²*a)

Für das Gebäude wurde als Benchmark ein Energieverbrauchskenn

wert im Sinne der Energieeinsparverordnung in Höhe von 52 kWh 

(m²*a) für Wärme und 108 kWh (m²*a) für Strom angegeben. 

Für das Gebäude wurde als Benchmark ein Energieverbrauchskenn

wert im Sinne der Energieeinsparverordnung in Höhe von 70 kWh 

(m²*a) für Wärme und 85 kWh (m²*a) für Strom angegeben.

Für das Gebäude wurde als Benchmark ein Energieverbrauchskenn

wert im Sinne der Energieeinsparverordnung in Höhe von 55 kWh 

(m²*a) für Wärme und 30 kWh (m²*a) für Strom angegeben.

Für das Gebäude wurde als Benchmark ein Energieverbrauchskenn

wert im Sinne der Energieeinsparverordnung in Höhe von 70 kWh 

(m²*a) für Wärme und 85 kWh (m²*a) für Strom angegeben.

Für das Gebäude wurde als Benchmark ein Energieverbrauchskenn

wert im Sinne der Energieeinsparverordnung in Höhe von 95 kWh 

(m²*a) für Wärme und 265 kWh (m²*a) für Strom angegeben.

Leonberg: Heizenergie über Wärmerückgewinnung (Baujahr 2014), 

hydraulischer Abgleich: nein, Heizflächen: Industriefußbodenheizung 

in den Verkaufsflächen, Neben  und Sozialräume mittels Heizkörper. 

Wertheim: Gaskessel (Baujahr 2009), hydraulischer Abgleich: nein

Heizflächen: Verkaufsräume mittels Lufterhitzer, Neben   

und Sozialräume mittels Heizkörper. 

Landau: Heizenergie über Wärmerückgewinnung (Baujahr 2014),  

hydraulischer Abgleich: nein, Heizflächen: Industrie fußbodenheizung 

in den Verkaufs flächen, Neben  und Sozialräume mittels Heizkörper. 

Bremerhaven: 2 Gaskessel (Baujahr 1999/2012), hydraulischer 

Abgleich: nein, Heizflächen: Verkaufsräume mittels Lufterhitzer 

und Neben  und Sozialräume mittels Heizkörper. 

Velbert: Gaskessel (Baujahr 2011), hydraulischer Abgleich: nein

Heizflächen: Verkaufsräume mittels Lufterhitzer, Neben  und  

Sozialräume mittels Heizkörper. 

Um den Primärenergiebedarf zu senken, ist ein regelmäßiger  

hydraulischer Abgleich vorzunehmen. 

Um den Primärenergiebedarf zu senken, ist ein regelmäßiger  

hydraulischer Abgleich vorzunehmen. 

Um den Primärenergiebedarf zu senken, ist ein regelmäßiger  

hydraulischer Abgleich vorzunehmen. 

Um den Primärenergiebedarf zu senken, ist ein regelmäßiger  

hydraulischer Abgleich vorzunehmen. Mittelfristig sollte die 

Heiztechnik erneuert werden. Kosten rd. 150.000 Euro. 

Um den Primärenergiebedarf zu senken, ist ein regelmäßiger  

hydraulischer Abgleich vorzunehmen. Mittelfristig sollte die 

Heiztechnik erneuert werden. Kosten rd. 250.000 Euro. 
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HEIZTECHNIK 

Die Hahn Unternehmensgruppe hat sich im Jahr 2021 der Finanz
initiative Principles for Responsible Investment (PRI) der Vereinten 
Nationen verpflichtet. In diesem Zusammenhang hat sich die Hahn 
Unternehmensgruppe u. a. dazu bekannt, unabhängig von gesetzli
chen Verpflichtungen in den Analyse  und Entscheidungsprozessen 
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Feststellung Bewertung / Maßnahmen

Leonberg: Die Beleuchtung erfolgt bereits überwiegend mit  

LEDRöhren, Feldern und Strahlern. 

Wertheim: Die Beleuchtung erfolgt bereits überwiegend mit  

LEDRöhren, Feldern und Strahlern. 

Landau: Die Beleuchtung erfolgt bereits überwiegend mit  

LEDRöhren, Feldern und Strahlern. 

Bremerhaven: Mit Ausnahme von Technikräumen, des Parkplatzes 

und Teile der Fassaden / Werbeanlagen erfolgt die Beleuchtung 

bereits überwiegend mit LEDRöhren, Feldern und Strahlern.

Velbert: Mit Ausnahme von Technikräumen und Teile der 

Fassaden / Werbeanlagen erfolgt die Beleuchtung bereits 

überwiegend mit LEDRöhren, Feldern und Strahlern.

Es sind keine Maßnahmen erforderlich. 

 

Es sind keine Maßnahmen erforderlich.

Es sind keine Maßnahmen erforderlich. 

 

Austausch der übrigen konventionellen Leucht technik durch  

LED Technik. Kosten rd. 15.000 Euro. 

Austausch der übrigen konventionellen Leucht technik durch  

LED Technik. Kosten rd. 15.000 Euro.

Auf den Grundstücken der Fondsgesellschaft erfolgt bisher keine  

Erzeugung regenerativer Energien.

Aufgrund der Dachkonstruktionen ist das Aufstellen einer PV Anlage  

möglich. Die Dachstatik ist hinsichtlich benötigter Lastreserven für   

den Aufbau von Solaranlagen zu prüfen und mit den Mietern abzu 

stimmen.

Sozialverträglichkeit (Social) 

ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR: Die Grundstücke der Fondsge

sellschaft sind jeweils in fußläufiger Entfernung über Bushalte

stellen an den öffentlichen Personen nahverkehr angeschlossen.

Kein Handlungsbedarf.

E-MOBILITÄT UND -INFRASTRUKTUR: Die Grundstücke der  

Fondsgesellschaft in Landau, Leonberg, Velbert und Wertheim  

verfügen derzeit über Lademöglichkeiten. 

Entsprechend der Mietvertragsregelungen wurde dem Mieter das  

Recht zum Aufbau einer entsprechenden Ladeinfrastruktur zu ge  

standen. Der weitere Ausbau mit ELadesäulen für Pkw und EBikes  

ist mit dem Mieter abzustimmen.

BARRIEREFREIHEIT: Der überwiegende Teil der Grundstücksflächen  

ist barrierefrei zu erreichen. Ferner bestehen barrierefreie WC 

Anlagen und es sind auf den Parkplatzanlagen behinderten  

und familiengerechte Parkplätze ausgewiesen.

Kein Handlungsbedarf.

BIODIVERSITÄT: Der überwiegende Teil der Grundstücksflächen 

ist aufgrund der Bebauung und der asphaltierten / gepflasterten 

Außenflächen versiegelt. Eine Dachbegrünung ist in Teilen bei 

den Objekten in Velbert, Leonberg und Wertheim vorhanden.

Zur Gewährleistung einer natürlichen Versickerung von Regenwas

ser ist bei künftigen Sanierungen der Parkplatzflächen der Verbau 

von versickerungsfähigem Asphalt oder Pflaster und der Einbau von 

Rigolen für eine natürliche Entwässerung der Dachflächen zu prüfen.

Fairness (Governance) 

GREEN-LEASE-VERTRÄGE: Die geschlossenen Mietverträge  

enthalten unter anderem GreenLeaseKlauseln zu den Themen  

Ener gie effizienz, Abfallvermeidung und Recycling.

Es sind keine Maßnahmen erforderlich.

BELEUCHTUNG

BEREITSTELLUNG REGENERATIVER ENERGIEN
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8.7 Information zur Vermietungssituation

Die folgende Tabelle gibt zusammenfassend die Eckdaten der geschlos
senen Mietverträge wieder. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind 
die Mietflächen vollständig vermietet. Mieter der Fondsgesellschaft 
werden in Bremerhaven die Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. 
KG, in Landau a. d. Isar und Wertheim die Kaufland Vertrieb DELTA 
GmbH & Co. KG, in Leonberg die Kaufland Vertrieb 244 GmbH & Co. 
KG und in Velbert die Kaufland Vertrieb KDSG GmbH & Co. KG. Ferner 

wird die Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG in allen Mietverträ
gen als Sicherungsgeber sicherungshalber neben den jeweiligen Mie
tern für alle Zahlungsansprüche der Fondsgesellschaft aus den Miet
verhältnissen haften. Anschließend an die Tabelle erfolgt eine kurze 
Erläuterung der im Rahmen der mit den vorgenannten Gesellschaften 
der Kaufland Unternehmensgruppe abgeschlossenen Mietverträge.

Objekt Miet- 
fläche  
in m²

Miete 
in Euro pro 
m² (netto)

Miete in Euro  
p. a. (netto)

Miet- 
anteil  
in %

Ende der 
Festlauf- 

zeit Miet-
verträge 1)

Option zur 
Ver länge- 

rung in  
Jahren 

Basis  
Indexie-

rung

Restlauf-
zeit in  

Jahren 2)

Bremerhaven 10.924 6,00 786.000 23,1 31.01.2040 3x5 10/70 14,8

Landau 4.687 8,00 450.000 13,3 31.01.2040 3x5 10/70 14,8

Leonberg 7.236 10,23 888.000 26,2 31.01.2040 3x5 10/70 14,8

Velbert 8.347 7,59 760.000 22,4 31.01.2040 3x5 10/70 14,8

Wertheim 6.064 6,99 509.000 15,0 31.01.2040 3x5 10/70 14,8

Gesamt 37.258  3.393.000 100,0   14,8

1) Die Festlaufzeit der Mietverträge beginnt mit Übergang Nutzen und Lasten der für den 01.01.2025 geplant ist.
2) Restlaufzeit (durchschnittliche Restlaufzeit bezogen auf den Mietanteil) in Jahren ab dem Zeitpunkt der geplanten ersten Fondsschließung 

zum 31.03.2025.

Objekte in Landau a. d. Isar und Wertheim, die Kaufland Vertrieb DELTA 
GmbH & Co. KG, einen Bonitätsindex von *140 Punkte*, für die Mieterin 
des Objektes in Leonberg, die Kaufland Vertrieb 244 GmbH & Co. KG, 
einen Bonitätsindex von *223 Punkte*, für die Mieterin des Objektes in 
Velbert, die Kaufland Vertrieb KDSG GmbH & Co. KG, einen Bonitätsin
dex von *145 Punkte* sowie für die Mithaftende, die Kaufland Dienst
leistung GmbH & Co. KG, einen Bonitätsindex von *155 Punkte* aus, was 
einer guten (200250 Punkte) bzw. sehr guten (150199 Punkte) und 
ausgezeichneten Bonität (100 – 149 Punkte) entspricht.

Mietvertrag

Die nachfolgenden Regelungen gelten für sämtliche Mietverträge. 
Soweit nachstehend von „Mieterin“ die Rede ist, ist damit die Mieterin 
des jeweiligen Objektes gemeint. Es gelten die mit Abschluss des nota
riellen Grundstückskaufvertrags am 01.10.2024 beurkundeten Miet
verträge, deren feste Laufzeit von 15 Jahren ab dem Monatsersten, der 
dem Tag des wirtschaftlichen Übergangs von Besitz, Nutzen und Las
ten mit Kaufpreiszahlung folgt, beginnen. Die Mieterinnen können die 
Mietzeit zu den Bedingungen der Mietverträge noch dreimal um jeweils 
fünf Jahre verlängern. Die Ausübung der Option hat schriftlich spätes
tens 15 Monate vor dem Ende der Festlaufzeit bzw. vor Ablauf der vor

Hauptmieterin Kaufland

Betreiber der Fondsimmobilien werden die vor
benannten Konzerntöchter der Kaufland Gruppe 
unter nachrangiger gesamtschuldnerischer Mit
haftung der Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. 
KG, jeweils geschäftsansässig in der Rötelstraße 
35 in 74172 Neckarsulm. Die Unternehmen sind Teil 
der Kaufland Unternehmensgruppe, die mit über 

1.500 Filialen und über 155.000 Mitarbeitern in acht Ländern Euro
pas vertreten ist. Die KauflandGruppe ihrerseits gehört gemeinsam 
mit der discountorientierten LIDLGruppe zum Konzern der Schwarz 
Beteiligungs GmbH. Der im Privatbesitz befindliche Konzern ist der
zeit der größte Handelskonzern Europas und erwirtschaftete über alle 
Geschäftsbereiche mit rund 575.000 Mitarbeitern im Geschäftsjahr 
2023/24 einen Umsatz in Höhe von 167,2 Milliarden Euro. Die Zahl der 
Filialen stieg im Geschäftsjahr um rund 200 auf rund 13.900. 

Die Anbieterin und Prospektverantwortliche hat über die Mieterge
sellschaften und die Mithaftende Creditreform Auskünfte mit Datum 
vom 18.09.2024 eingeholt. Diese Auskünfte weisen für die Mieterin 
des Objektes in Bremerhaven, die Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH 
& Co. KG, einen Bonitätsindex von *237 Punkte*, für die Mieterin der 
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hergehenden Optionszeit zu erfolgen. Das Mietverhältnis verlängert 
sich nach Ablauf der Festmietzeit bzw. der durch Ausübung der Option 
verlängerten Mietzeit um jeweils zwei weitere Jahre, wenn nicht eine 
der Parteien mit einer Frist von mindestens 15 Monaten vor Ablauf 
der Mietzeit kündigt. Die Mietflächen sowie die Nettokaltmiete für die 
Mietobjekte wurden entsprechend vorstehender Tabelle für die Objekte 
vereinbart. Eine Betriebspflicht obliegt der Mieterin nicht.

Wertsicherungsklausel

Jede der Vertragsparteien hat das Recht, eine Anpassung der Miete zu 
verlangen, wenn der vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden ver
öffentlichte Verbraucherpreisindex für Deutschland insgesamt (Basis 
2020 = 100) um mehr als 10 Prozent gegenüber dem Stand ab Beginn 
des Mietvertrags oder gegenüber seinem Stand zum Zeitpunkt der letz
ten Mietanpassung gestiegen oder gefallen ist. Die Angleichung erfolgt 
in Höhe von 70 Prozent der Veränderung des Indexes von dem nächsten 
auf den Zugang des Veränderungsverlangen folgenden Monatsersten an. 

Neben- und Betriebskostenregelungen

Die Mieterinnen tragen die Betriebskosten gemäß § 2 Ziffern 116 der 
Betriebskostenverordnung, namentlich neben den allgemeinen Ver
brauchskosten insbesondere die Grundsteuer und die Kosten der Versi
cherung. Die übrigen Neben und Betriebskosten trägt die Vermieterin. 

Instandhaltungs- und Instandsetzungsklauseln

Die Mieterinnen übernehmen im Bereich des gesamten Mietgegenstands 
alle Kosten der Instandhaltung gemäß DIN 31051, Stand Juni 2019 in 
Verbindung mit DIN EN 13306, Stand Februar 2018 und zwar einschließ
lich der auch vom Vermieter eingebauten technischen Einrichtungen 
einschließlich der Erneuerung technischer und baulicher Anlagen mit 
Ausnahme von Dach und Fach. D.h. die Kosten der Instandhaltung ein
schließlich der Erneuerung für Dach, Blitzschutzanlage, Außenmauer
werk einschließlich darin verlaufender Leitungen, Außenfassade soweit 
mit dem Außenmauerwerk fest verbunden (z.B. Fassadenverkleidung, 
nicht aber Markisen, Jalousien etc.), tragende Wände, Fenster, Fun
dament, Bodenplatte einschließlich darin oder darunter verlaufender 
Leitungen, Keller und Geschossdecken, sowie im Bodenbereich ver
laufender Leitungen und Kanäle trägt die Vermieterin. Ferner sind die 
Mieterinnen hinsichtlich der ihnen obliegenden Gewerke auf ihre Kos
ten zum Abschluss der erforderlichen Wartungs und Inspektionsver
träge verpflichtet. Die übrigen Kosten verbleiben bei der Vermieterin. 

Sonstige Regelungen

Die Vermieterin hat sich im Sinne eines Konkurrenzschutzes verpflich
tet, auf dem Mietgrundstück und im Umkreis von 2 km um die Außen
grenze des Mietgrundstücks kein SBWarenhaus, keinen Verbraucher 
oder Supermarkt, keinen Discounter, Drogerie oder Getränkemarkt 
oder ähnliche Märkte, die das Warenangebot des Mieters in Haupt 
und Nebenartikeln (Nebenartikel: Artikel mit einem Umsatzanteil von 

weniger als 5 Prozent) berühren zu vermieten oder sonst zu überlas
sen, zu begünstigen oder zu betreiben. Ferner hat sich die Vermieterin 
dazu verpflichtet, zur Absicherung des mit dem Mietvertrag begründe
ten Nutzungsrechts eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Mieter
dienstbarkeit) im Grundbuch eintragen zu lassen. Mittels der Mieter
dienstbarkeit räumt der Eigentümer / die Fondsgesellschaft zu Lasten 
des Grundstücks und zu Gunsten des Berechtigten / der Mieterin eine 
beschränkt persönliche Dienstbarkeit ein, nach deren Inhalt der Berech
tigte / die Mieterin das Recht hat, über die Laufzeit der Mietverträge 
die auf dem Grundstück befindlichen Gebäude entsprechend der ver
einbarten Nutzung allein zu nutzen (Alleinnutzungsrecht). Die Dienst
barkeit hat den Zweck, die Mieterin im Falle einer Insolvenz des Eigen
tümers vor einer vorzeitigen Aufhebung der Mietverträge zu schützen.

Rückkaufoption/Vorkaufsrecht

Die Fondsgesellschaft hat der Kaufland Immobilien GmbH & Co. KG als 
Verkäufer der Liegenschaften mit Abschluss des Grundstückskaufver
trags den Anspruch auf Rückerwerb der seitens der Fondsgesellschaft 
erworbenen Immobilien eingeräumt (Rückkaufoption). Der Anspruch auf 
Rückerwerb wurde jeweils in Form eines aufschiebend bedingten / auf
lösend befristeten Kaufver trags gewährt und berechtigt die Kaufland 
Immobilien GmbH & Co. KG ab dem 01.01.2037 bis zum 31.12.2037 die 
Anlageobjekte in einem Paket zurück zu kaufen. Der Kaufpreis für den 
Rückerwerb beträgt das 18Fache der zum Zeitpunkt der Ausübung der 
Rückkaufoption geschuldeten Jahresmiete (netto) sämtlicher Mietver
träge, wobei bei der geschuldeten Jahresmiete nur berechtigte Miet
minderungen berücksichtigt werden, die auf Mietmängeln beruhen, die 
Dach und Fach im Sinne des Mietvertrags betreffen und bei denen die 
berechtigte Mietminderung bei der Ausübung der Option bereits seit 
mehr als 6 (sechs) Mietzahlungen besteht. Ungeachtet der bei Aus
übung der Rückkaufoption geschuldeten Jahresmiete beträgt der Rück
kaufpreis mindestens jedoch das 17,9Fache der Jahresmiete (netto) 
der Immobilien zum Zeitpunkt des Erwerbs bzw. zum Laufzeitbeginn 
der Mietverträge („Mindestkaufpreis“).

Neben dieser Rückkaufoption wurden dem Verkäufer für den beson
deren Fall, dass er seine Rückkaufoption ausübt, jedoch die Fonds
gesellschaft die Eigentumsübertragung auf die Kaufland Immobilien 
GmbH & Co. KG beispielsweise aufgrund der Versagung der Zustim
mung der Verwahrstelle nicht erwirken kann, ein dinglich gesichertes 
Vorkaufsrecht an den erworbenen Immobilien eingeräumt. Demnach 
ist die Kaufland Immobilien GmbH & Co. KG berechtigt, die Immobi
lien zu den Bedingungen eines mit einem Dritten abgeschlossenen 
Kaufvertrags zu erwerben, wenn die Fondsgesellschaft diese veräu
ßert. Sofern die Kaufland Immobilien GmbH & Co. KG von ihrer Rück
kaufoption im Kalenderjahr 2037 keinen Gebrauch macht, entfällt die
ses Vorkaufsrecht. Ferner wurde der Kaufland Immobilien GmbH & Co. 
KG für den Fall, dass vor dem 01.01.2037 über eine verkaufte Immobi
lie ein Zwangsversteigerungsverfahren eröffnet wird, ein für ein Jahr 
befristetes Recht eingeräumt, sämtliche Immobilien in einem einheit
lichen Paketverkauf zurückzukaufen, wobei die Konditionen des Rück
kaufs in diesem Fall entsprechend der Restlaufzeit der Mietvertrags
laufzeiten gestaffelt sind und der Mindestkaufpreis dem ursprünglich 
gezahlten Kaufpreis entspricht.



Investitionsplan der Fondsgesellschaft (Prognose)

 netto in Euro
in % des 

Gesamtaufwandes
in % des 

Eigenkapitals 

1.) Kaufpreis Immobilien a) 55.984.500 78,96 140,31

2.) Anschaffungsnebenkosten b) 3.453.135 4,87 8,65

3.) Finanzierungskosten c) 3.170.000 4,47 7,94

4.) Liquiditätsreserve d) 409.365 0,58 1,03

5.) Fondsabhängige Kosten (Initialkosten) e) 7.883.000 11,12 19,76

  Beteiligungsvermittlung f) 3.800.000 5,36 9,52

  Konzeption g) 4.083.000 5,76 10,23

Gesamtinvestitionskosten h) 70.900.000 100,00 177,69

9. VERMÖGENS-, FINANZ- UND 
ERTRAGSPROGNOSEN

Investitionsplan der Fondsgesellschaft

Im Folgenden werden Prognosen hinsichtlich der geplanten Inves
tition, deren Finanzierung sowie des weiteren Investitionsverlaufs 
bis hin zu einer möglichen Beendigung der Beteiligung darge

stellt. Über die dargestellten Investitionen hinaus sind zum Zeitpunkt 
der Prospekt aufstellung keine weiteren Investitionen geplant. Diese 
in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf dem für das vorlie
gende Beteiligungsangebot erstellten Beteiligungskonzept, das nach 
gegenwärtigen und nach bestem Wissen vorgenommenen Planun
gen und Einschätzungen entwickelt wurde. Die Prognosen beruhen 
im Wesentlichen aber auf Annahmen, wie z. B. denen über die Ent
wicklung der Mieteinnahmen, über mögliche Inflations entwicklungen 
oder auch den Verlauf der prog nostizierten Bewirt schaf tungs oder 
Instandhaltungsaufwendungen. Diese sind von der zukünftigen Ent
wicklung abhängig. Insofern ist mit Abweichungen zu rechnen. Sol
che Abweichungen werden insbesondere Einfluss auf die Auszahlun

gen, die jährlichen steuerlichen Ergebnisse und die Wirtschaftlichkeit 
der Beteiligung haben. Ferner ist da rauf hinzuweisen, dass aufgrund 
der Lang fristigkeit der Prognosen die Prognosesicherheit grundsätz
lich mit zunehmender Dauer eines Invest ments abnimmt. Eine aus
führliche Darstellung der wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen 
Risiken im Zusammenhang mit der Kapitalanlage, einschließlich der 
mit einer Fremd finanzierung einhergehenden Risiken findet sich in 
Kapitel 3 „Risiken der Beteiligung“. Im Folgenden werden der Inves
titions und Finanzierungsplan der Fondsgesellschaft dargestellt, die 
die Mittel verwendung und die Mittelherkunft des Investitionsvorha
bens beschreiben. Anschließend wird im Rahmen der Prognoserech
nung eine mögliche wirtschaftliche Entwicklung des Investments auf
gezeigt. Abschließend werden im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse die 
Auswir kungen von Veränderungen einzelner, der Prognose zugrunde 
liegender, Einflussfaktoren veranschaulicht.

Die nachfolgende Aufstellung ist eine Prognose zum Stand 31.03.2025. Die prognostizierten Werte beruhen auf dem Stand zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung. Warnhinweis: Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Eintrittswahrschein
lichkeit der Prognosen nimmt mit fortschreitendem Zeitverlauf ab.
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In der vorstehenden Tabelle sind die Kosten dargestellt, die im Zusam
menhang mit der geplanten Investition der Fondsgesellschaft prognos
tiziert wer den. Im Rahmen des Investitionsplanes werden alle wäh rend 
der Investitionsphase erwarteten Kosten im Zusammenhang mit dem 
Erwerb der Anteile an der Fondsgesellschaft einschließlich An schaffungs

nebenkosten (Transaktionskosten) sowie der Kosten zu sammen gefasst, 
die der Fondsgesellschaft im Zuge der Platzierung als ge  schlos sener 
PublikumsAIF entstehen. Die Po  sitionen des Investitions planes beru
hen hierbei im Wesentlichen auf geschlossenen Verträgen und gesetz
lichen Vorschriften, ansonsten auf Kostenschätzungen und Annahmen. 

Erläuterungen zum Investitionsplan der Fonds gesell schaft 
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Als Stichtag, zu dem die Anleger ihre Beteiligung erwer ben, wird der 
31.03.2025 unterstellt. Ist dies ganz oder teilweise nicht der Fall, erge
ben sich entsprechende Verschiebungen. Da die Fondsgesellschaft zum 
Abzug der Vorsteuer nach § 15 UStG berechtigt ist, wurden im Rah
men der Berechnungen alle Beträge ohne die Umsatzsteuern, die als 
Vorsteuern abzugsfähig sind, ausgewiesen. 

a) Dargestellt ist der gemäß Grundstückskaufvertrag von der Fonds
gesellschaft an den Verkäufer zu zahlende Gesamtkaufpreis für den 
Erwerb der fünf Liegenschaften in Bremerhaven, Landau an der Isar, 
Leonberg, Velbert und Wertheim. Der Gesamtkaufpreis entspricht 
dem 16,50 Fachen der aktuellen Jahresnettokaltmiete. 

b)  Als Anschaffungsnebenkosten im Zusammenhang mit dem Anteils
erwerb sind hier die Kosten der Ankaufsprüfung (Due Diligence), wie 
die Kosten der rechtlichen und der technischen Prüfung des Kauf
gegenstandes, des Standortgutachtens, der Bewertungsgutachten, 
die im Zusammenhang mit dem Erwerb anfallende Grunderwerb
steuer sowie etwaige Kosten für Notar und Gericht berücksichtigt.

c)  Die Finanzierungskosten beinhalten neben Bearbeitungsgebühren 
auch die mit Auszahlung des langfristigen Darlehens an die kredit
finanzierende Bank zu zahlenden Zinsvorauszahlung (Damnum) in 
Höhe von 10 Prozent der Darlehenssumme zur Zinssicherung des 
langfristigen Darlehens für die Laufzeit bis zum 30.10.2034 (Ende 
des Zinsbindungszeitraums).

d) Die Liquiditätsreserve ist für die Finanzierung von notwendigen 
In standhaltungsmaßnahmen und ansonsten zur Ausschüttungs
glättung oder für ungeplante Instandhaltungsmaßnahmen vorge
sehen.

e) Summe der fondsabhängigen Kosten (Initialkosten), die einmalig 
im Zusammenhang mit der Auflage des Investmentvermögens im 
Zuge der Platzierung als geschlossener PublikumsAIF entstehen. 
Diese Kosten, die sich aus den während der Beitrittsphase anfal
lenden Initialkosten zusammensetzen, dürfen gemäß den Regelun
gen der Anlagebedingungen maximal 25,00 Prozent des Ausgabe
preises betragen. Die Gesamthöhe dieser Provisionen, insbesondere 

Ver mitt lungs provisionen oder vergleichbare Vergütungen, betragen 
ins gesamt zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 7.883.000 Euro. 
Dies entspricht 11,12 Prozent der Gesamtinvestitionskosten oder  
19,76 Prozent des Ausgabepreises und liegt somit unter den in den 
Anlagebedingungen festgesetzten maximalen Vergütungssätzen. Die 
Kosten werden nochmals aufgeschlüsselt unter f) und g) erläutert:

f)  Vergütung der DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH für die Ver
mittlung von Anlegern, die die treuhänderisch gehaltenen Beteili
gungen im Wege des Anteilserwerbs übernehmen. 

g)  Gebühr für die DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH für die Ge  
samtkonzeption des Beteiligungsangebotes inkl. dieses Verkaufspro
spektes in Höhe von 4.083.000 Euro. Die Gebühr enthält u. a. die 
Rechts, Steuerberatungs und Treuhandgebühren, die im Zusam
menhang mit der Konzeption des Beteiligungsangebots entstehen 
und die durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aus ihren Gebüh
ren Dritten gezahlt werden.

h)  Gesamtaufwand inkl. Agio; bezogen auf die Jahresnettokaltmiete 
in Höhe von 3.393.000 Euro entspricht das Gesamtvolumen einem 
Veräußerungsfaktor des 20,90Fachen (mit Agio) der Jahres
nettokaltmiete bzw. des 20,34Fachen ohne Agio. Wesentliche 
Bestandteile sind zum einen die Anschaffungskosten für die Immo
bilie, die dem 16,50Fachen der Jahresnettokaltmiete entsprechen, 
und zum anderen die Anschaffungsnebenkosten inkl. der Finanzie
rungskosten, die dem 1,95Fachen, die Liquiditätsreserve, die dem 
0,12Fachen sowie die fondsabhängigen Kosten (Initialkosten), die 
dem 2,32Fachen der Jahresnettokaltmiete entsprechen.

Finanzierungsplan der Fondsgesellschaft

Die nachfolgende Aufstellung ist eine Prognose zum Stand 31.03.2025. 
Die prognostizierten Werte beruhen auf dem Stand zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung. Warnhinweis: Prognosen sind kein verläss
licher Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Eintritts
wahrscheinlichkeit der Prognosen nimmt mit fortschreitendem Zeit
verlauf ab.

Finanzierungsplan der Fondsgesellschaft (Prognose)

netto in Euro in % des Gesamtaufwandes in % des Eigenkapitals 

1.) Eigenkapital/Kaufpreis 39.900.000 56,28 100,00

Emissionskapital Anleger (Kaufpreis) 34.162.000 48,18 85,62

Eigenkapital Gründungsgesellschafter 3.838.000 5,41 9,62

Agio 1.900.000 2,68 4,76

2.) Fremdkapital 31.000.000 43,72 77,69

3.) Gesamtinvestitionskosten 70.900.000 100,00 177,69
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Entsprechend den Angaben aus der vorstehenden Tabelle werden die 
prognostizierten Gesamtinvestitionskosten der Fondsgesellschaft ne  
ben Eigenkapital auch durch Aufnahme von Fremdkapital finanziert. 
Gemäß den Anlagebedingungen der Fondsgesellschaft ist ein solcher 
Einsatz von Fremdkapital grundsätzlich unter den folgend genann
ten Beschränkungen zulässig.
 
Zulässigkeit von Kreditaufnahmen, Umstän de, unter  
denen das Investment vermö gen Leverage einsetzen kann, 
sonstige Beschrän kungen für den Einsatz von Leverage 
sowie maximaler Umfang des Leverage

Kreditaufnahmen für Rechnung des Investmentvermögens sind gemäß 
§ 263 Absatz 1 KAGB und § 3 der Anlagebedingungen bis zur Höhe von 
150 Prozent des aggregierten eingebrachten Kapitals und noch nicht 
eingeforderten zugesagten Kapitals der Fondsgesellschaft – berechnet 
auf der Grundlage der Beträge, die nach Abzug sämtlicher direkt oder 
indirekt von den Anlegern getragener Gebühren, Kosten und Aufwen
dungen für Anlagen zur Verfügung stehen – unter der Voraussetzung, 
dass die Bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich sind, möglich.

Die Entscheidung über die Kreditaufnahme liegt im Ermessen der 
Ka pital   verwaltungsgesellschaft. Die vorstehenden Grenzen für die 
Kre dit  aufnahme gelten nicht während der Dauer des erstmaligen Ver
triebs der Fondsgesellschaft, längstens jedoch für einen Zeitraum 
von 18 Mo  naten ab Beginn des Vertriebs (§ 263 Absatz 5 KAGB).

Zur Berechnung des Leverage, d. h. des Fremdfinanzierungsan
teils des Fonds, wird sowohl die sogenannte Bruttomethode (ohne 
Verrech nung von Absicherungsgeschäften) als auch die sogenannte 
Commit ment  methode (mit Verrechnung von Absicherungsgeschäf
ten) ange wendet. Absicherungsgeschäfte kann der Fonds mithilfe 
von Derivaten gemäß § 261 Abs. 3 KAGB zur Zinsabsicherung ein
setzen. Die Gesellschaft erwartet, dass das nach der Bruttomethode 
berechnete Risiko des Fonds seinen Nettoinventarwert um maxi
mal das 2,5Fache und das nach der Commitmentmethode berech
nete Risiko des Fonds seinen Netto inventarwert ebenfalls das 2,5
Fache nicht übersteigt. Abhängig von den Marktbedingungen kann 
der Leverage jedoch schwanken, sodass es trotz der ständigen Über
wachung durch die Gesellschaft zu Überschreitungen der angege
benen Höchstmaße kommen kann.

Einsatz von Fremdkapital / Leverage,  
Art und Herkunft des zulässigen Leverage

Die Finanzierung des Erwerbs der Fondsimmobilien soll neben Eigenka
pital auch mittels Darlehen der Sparkasse PaderbornDetmoldHöxter 
finanziert werden. Hierzu besteht zum Zeitpunkt der Prospektaufstel
lung ein langfristig gewährtes Darlehen der Sparkasse PaderbornDet
moldHöxter über insgesamt 31.000.000 Euro, das bis zum 31.12.2039 
gewährt wurde. Das Darlehen wird unter Berücksichtigung einer Zinsvo
rauszahlung (Damnum) von 10 Prozent der Darlehenssumme zu einem 
Zinssatz von nominal 2,22 Prozent p. a. bis zum 30.10.2034 festge
schrieben (entspricht einem Effektivzinssatz von 3,56  Prozent p. a.). 
Mit der bestehenden Finanzierungsstruktur der Fondsgesellschaft wird 
der in den Anlagebedingungen festgeschriebene maximale Umfang der 
Kreditaufnahme / des Leverage in Höhe von 150 Prozent des aggregier
ten eingebrachten Kapitals und noch nicht eingeforderten zugesagten 
Kapitals der Fondsgesellschaft mit Beitritt der Anleger zum 31.03.2025 
unterschritten. Die Fondsgesellschaft wird nach derzeitiger Planung 
darüber hinaus kein weiteres Leverage in Anspruch nehmen. 

Die mit dem Einsatz von Fremdkapital und Leverage verbundenen Risi
ken sind im Abschnitt „Fremdfinanzierung der Fondsgesellschaft“ und 
„Risiken resultierend aus der Fremdkapitalquote, Leverage Effekt“ auf 
den Seiten 14 ff. im Kapitel 3 „Risiken der Beteiligung“ dargestellt. 

Erläuterungen zum Finanzierungsplan  
der Fondsgesellschaft

Als Stichtag, zu dem die Anleger ihre Beteiligung erwerben, wird der 
31.03.2025 unterstellt. Ist dies ganz oder teilweise nicht der Fall, erge
ben sich entsprechende Verschiebungen.

1) Dargestellt ist der gesamte Kapitaleinsatz der Gesellschafter der 
Fondsgesellschaft in Höhe von 39.900.000 Euro. Dieser setzt sich 
zusammen aus den Einlagen der Gesellschafter in Höhe von insge
samt 38.000.000 Eu ro sowie dem im Zuge der Platzierung zu zahlen
den Agio in Höhe von 5,0 Prozent der Einlage (1.900.000 Euro). Von 
den Gesamteinlagen entfallen 34.162.000 Euro auf die im Zuge der 
Vollplatzierung der Fondsgesellschaft beitretenden Anleger / Treu
geber, die insgesamt 89,90 Prozent der Gesellschaftsanteile über
nehmen sowie 3.838.000 Euro auf die verbleibenden Altgesellschaf
ter, die ihrerseits mit 10,1 Prozent der Gesellschaftsanteile an der 
Fondsgesellschaft beteiligt bleiben und die Investition entsprechend 
ihrem Anteil tragen.

 Der Gesamtkapitaleinsatz der beitretenden Anleger / Treugeber 
wird zur Bezahlung des Agios sowie zur Kaufpreiszahlung für den 
Erwerb der zum Kauf stehenden Kommanditanteile und ansonsten 
zur Einzahlung in das Vermögen der Fondsgesellschaft verwendet.

2) Dem dargestellten Fremdkapital der Fondsgesellschaft liegt eine Darle
hensvertrag mit der Sparkasse PaderbornDetmoldHöxter zugrunde. 
Demnach beträgt der Gesamtbetrag der Finanzierung für die Fonds 
ge  sellschaft ab dem Zeitpunkt der voraussichtlichen Fondsschlie
ßung 31.000.000 Euro.
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3) Gesamtfinanzierungsaufwand inkl. des für die beitretenden Anle
ger anfallenden Agios von 5 Prozent ihrer Zeichnungssumme. Die 
Fondsgesellschaft wird die ihr aus Eigen und Fremdkapital zur Ver
fügung stehende Liquidität zur Zahlung der fondsabhängigen Kos
ten und zur Bildung der Liquiditätsreserve verwenden.

Für Zwecke der Prognoserechnung wurde zum Ende der Laufzeit der 
Zinsfestschreibung am 30.10.2034 der Abschluss eines neuen Darle
hens unterstellt. Ab dem Zeitpunkt der Anschlussfinanzierung bis zum 
Ende des Prog nosezeitraums wurde mit einem Anschlusszinssatz von 
4,00 Prozent p. a. und einer Tilgung in Höhe von 1,50 Prozent p. a. zzgl. 
ersparter Zinsen – gerechnet auf die aufvalutierten neuen Darlehensmit
tel – für das Darlehen weitergerechnet. Weitere Darlehen bzw. Fremd
mittel in Form von End oder Zwischenfinanzierungs mitteln bestehen 
nicht. Diese sind auch nicht verbindlich zugesagt.

Handhabung, Art und Umfang von  
Sicherheiten

Die Fondsgesellschaft darf gemäß § 3 der Anlagebedingungen die zu 
dem Fondsvermögen gehörenden Immobilien (Sachwerte) belas ten 
sowie die Abtretung und Belastung von Forderungen auf Rechtsver
hältnisse, die sich auf diese Sachwerte beziehen (wie beispielsweise aus
Mietverträgen) vornehmen. Die Belastung von Vermögens gegen
ständen, die zu der Fondsgesellschaft gehören, sowie die Abtretung 
und Belastung von Forderungen aus Rechtsverhältnissen, die sich 
auf diese Vermögensgegenstände beziehen, sind zulässig, wenn dies 
mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar ist und 
die Verwahrstelle den vorgenannten Maßnahmen zustimmt, weil sie 
die Bedingungen, unter denen die Maßnahmen erfolgen sollen, für 
marktüblich erachtet. Zudem darf die Belastung insgesamt 150 Pro
zent des aggregierten eingebrachten Kapitals und noch nicht ein
geforderten zugesagten Kapitals der Fondsgesellschaft – berechnet 
auf der Grundlage der Beträge, die nach Abzug sämtlicher direkt oder 
indirekt von den Anlegern getragenen Gebühren, Kosten und Aufwen
dungen für Anlagen zur Verfügung stehen – nicht überschreiten. Die 
vorstehenden Grenzen für die Belastungen gelten nicht während der 
Dauer des erstmaligen Vertriebs der Fondsgesellschaft, längstens 
jedoch für einen Zeitraum von 18 Monaten ab Beginn des Vertriebs. 
Frei werdende Sicherheiten können von der Kapitalverwaltungsge
sellschaft für andere zulässige Sicherungszwecke verwendet wer
den. Im Einzelfall kann es auch zu einer Abtretung von Grundschul
den oder zur Sicherungsabtretung von Forderungen an Dritte durch 
den kreditgewährenden Gläubiger kommen.

Hinsichtlich des abgeschlossenen Darlehensvertrages mit der Sparkasse 
PaderbornDetmoldHöxter wurden neben den in Kapitel 8 „Anga
ben zum Anlageobjekt“ im Abschnitt „Grundbuchdaten“ dargestell
ten Buchgrundschulden auch sämtliche gegenwärtigen und künftigen 
Miet / Pachtzinsforderungen einschließlich Nebenforderungen der 
Fondsgesellschaft aus bereits abgeschlossenen oder noch abzuschlie
ßenden Miet und Pachtverträgen abgetreten. Des Weiteren wurde 
mit der Sparkasse PaderbornDetmoldHöxter eine ChangeofCon
trolVereinbarung geschlossen. Demnach bedürfen Änderungen im 
Eigentümerkreis (Kapital bzw. Stimmrechte) der Fondsgesellschaft, 
die einen Wechsel der Kontrolle über den Darlehensnehmer bewir
ken, der vorherigen Abstimmung mit der Bank. Hiervon ausgenom
men ist der Eigentümerwechsel im Zuge der Platzierung der Anteile 
der Fondsgesellschaft im Rahmen dieses Beteiligungsangebots. Ein 
Wechsel der Kontrolle liegt vor, wenn ein bislang nicht mehrheitlich 
beteiligter Gesellschafter oder ein Dritter eine Beteiligung von mehr 
als 50 Prozent hält. Die Zustimmung darf nur aus wichtigem Grund 
versagt werden. Unabhängig von dieser Regelung verpflichtet sich 
der Darlehensnehmer, die Bank über direkte oder indirekte Beteili
gungen natürlicher Personen von mehr als 25 Prozent zu informieren. 

Die sich aus der Handhabung der Sicherheiten ergebenden Risiken 
sind im Abschnitt „Risiko aus der Bestellung von Sicherheiten“ auf 
der Seite 15 im Kapitel 3 „Risiken der Beteiligung“ dargestellt. 

Darlehenskonditionen der Langfristfinanzierung

Gläubiger Sparkasse Paderborn 
DetmoldHöxter

Darlehenssumme 31.000.000 Euro

Auszahlungskurs 90 %

Zinssatz p. a. (nominal /  
effektiv)

2,22 % /  
3,56 %

Zahlungsfälligkeit monatlich, nachträglich

Laufzeit der Zinsfestschreibung 30.10.2034

Tilgung 1,50 % p. a. zzgl. 
ersparte Zinsen ab dem 
31.07.2026



Beträge in Tausend Euro* 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

A. LIQUIDITÄTSRECHNUNG

I. Einnahmen
 Mieteinnahmen 1) 2.545 3.393 3.393 3.393 3.393 3.576 3.637 3.637 3.637 3.637 3.764 3.892 3.892 3.892

 Ertrag Liquiditätsreserve 2) 4 7 9 9 9 9 10 12 14 16 17 17 18 19

II. Ausgaben
 Nicht umlegbare Bewirtschaftungskosten 3) 30 41 41 42 43 44 45 45 46 47 48 49 50 50

 Instandhaltungskosten 4) 98 133 135 138 140 143 145 148 150 153 156 159 162 164

 Kosten der Vermietung 5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.946

 Verwaltungsvergütungen Verwahrstelle und KVG 6)
139 185 186 186 186 195 198 198 198 198 205 211 212 212

 Sonstige Gesellschaftskosten 7) 92 97 99 100 102 104 106 107 109 111 113 115 117 119

 Darlehenszinsen 8) 516 687 678 668 657 646 634 622 611 678 1.060 1.043 1.026 1.007

III. Überschuss 1.674 2.257 2.263 2.269 2.275 2.454 2.520 2.528 2.537 2.466 2.201 2.332 2.345 412

 in % des Eigenkapitals** 4,41 5,94 5,96 5,97 5,99 6,46 6,63 6,65 6,68 6,49 5,79 6,14 6,17 1,09

IV. Tilgung 8) 0 234 475 486 497 508 519 531 543 528 411 428 446 464

 in % des Eigenkapitals** 0,00 0,61 1,25 1,28 1,31 1,34 1,37 1,40 1,43 1,39 1,08 1,13 1,17 1,22

V. Prognostizierte Ausschüttung 9) 1.354 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 0

 in % des Eigenkapitals** 3,56 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 0,00

VI. Veränderung Liquiditätsreserve 320 218 17 21 26 141 196 192 189 133 16 99 94 51

 Kumuliert, Vortrag: 409 730 948 931 910 884 1.025 1.221 1.413 1.602 1.735 1.719 1.818 1.912 1.861

VII. Veränderung Fremdkapital 0 234 475 486 497 508 519 531 543 528 411 428 446 464

 Kumuliert, Vortrag: 31.000 31.000 30.766 30.291 29.806 29.309 28.802 28.282 27.752 27.209 26.681 26.269 25.841 25.396 24.932

B. STEUERLICHE BETRACHTUNG
I. Mieteinnahmen 3.393 3.393 3.393 3.393 3.393 3.576 3.637 3.637 3.637 3.637 3.764 3.892 3.892 3.892

II. Ausgaben 1.166 1.143 1.139 1.133 1.127 1.131 1.128 1.121 1.114 1.187 1.581 1.577 1.565 3.498

 Abschreibungen 10) 4.273 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173

III. Steuerliches Ergebnis 2.046 1.077 1.081 1.087 1.093 1.272 1.336 1.343 1.350 1.277 1.010 1.142 1.154 780

 in % des Eigenkapitals** 5,38 2,83 2,84 2,86 2,88 3,35 3,52 3,53 3,55 3,36 2,66 3,01 3,04 2,05

IV. Kumuliertes steuerliches Ergebnis: Vortrag: 0 11) 2.046 969 112 1.199 2.292 3.565 4.901 6.244 7.594 8.871 9.882 11.024 12.177 11.398

C. SONSTIGE ANGABEN
I. Steuerliches Kapitalkonto; Vortrag: 39.900 12) 13) 36.500 35.772 35.048 34.330 33.618 33.086 32.617 32.155 31.700 31.173 30.378 29.715 29.064 28.284

Wirtschaftlichkeitsberechnung der Fondsgesellschaft (Prognose)*

* Die vorliegende Berechnung bildet die prognostizierten Einnahmen und Ausgaben der Fondsgesellschaft für 100 Prozent der Kommanditbeteiligungen ab und weist alle Beträge  
 gerundet in TEUR aus. Aus diesem Grund kann es bei der Addition der gerundeten Werte zu Rundungsdifferenzen kommen.

Wirtschaftlichkeitsberechnung der Fondsgesellschaft

 
Die nachfolgende Aufstellung ist eine Prognose. Die prognostizierten Werte beruhen auf dem Stand zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung. 
Warnhinweis: Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Eintrittswahrscheinlichkeit der 
Prognosen nimmt mit fortschreitendem Zeitverlauf ab.
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Beträge in Tausend Euro* 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

A. LIQUIDITÄTSRECHNUNG

I. Einnahmen
 Mieteinnahmen 1) 2.545 3.393 3.393 3.393 3.393 3.576 3.637 3.637 3.637 3.637 3.764 3.892 3.892 3.892

 Ertrag Liquiditätsreserve 2) 4 7 9 9 9 9 10 12 14 16 17 17 18 19

II. Ausgaben
 Nicht umlegbare Bewirtschaftungskosten 3) 30 41 41 42 43 44 45 45 46 47 48 49 50 50

 Instandhaltungskosten 4) 98 133 135 138 140 143 145 148 150 153 156 159 162 164

 Kosten der Vermietung 5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.946

 Verwaltungsvergütungen Verwahrstelle und KVG 6)
139 185 186 186 186 195 198 198 198 198 205 211 212 212

 Sonstige Gesellschaftskosten 7) 92 97 99 100 102 104 106 107 109 111 113 115 117 119

 Darlehenszinsen 8) 516 687 678 668 657 646 634 622 611 678 1.060 1.043 1.026 1.007

III. Überschuss 1.674 2.257 2.263 2.269 2.275 2.454 2.520 2.528 2.537 2.466 2.201 2.332 2.345 412

 in % des Eigenkapitals** 4,41 5,94 5,96 5,97 5,99 6,46 6,63 6,65 6,68 6,49 5,79 6,14 6,17 1,09

IV. Tilgung 8) 0 234 475 486 497 508 519 531 543 528 411 428 446 464

 in % des Eigenkapitals** 0,00 0,61 1,25 1,28 1,31 1,34 1,37 1,40 1,43 1,39 1,08 1,13 1,17 1,22

V. Prognostizierte Ausschüttung 9) 1.354 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 0

 in % des Eigenkapitals** 3,56 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 0,00

VI. Veränderung Liquiditätsreserve 320 218 17 21 26 141 196 192 189 133 16 99 94 51

 Kumuliert, Vortrag: 409 730 948 931 910 884 1.025 1.221 1.413 1.602 1.735 1.719 1.818 1.912 1.861

VII. Veränderung Fremdkapital 0 234 475 486 497 508 519 531 543 528 411 428 446 464

 Kumuliert, Vortrag: 31.000 31.000 30.766 30.291 29.806 29.309 28.802 28.282 27.752 27.209 26.681 26.269 25.841 25.396 24.932

B. STEUERLICHE BETRACHTUNG
I. Mieteinnahmen 3.393 3.393 3.393 3.393 3.393 3.576 3.637 3.637 3.637 3.637 3.764 3.892 3.892 3.892

II. Ausgaben 1.166 1.143 1.139 1.133 1.127 1.131 1.128 1.121 1.114 1.187 1.581 1.577 1.565 3.498

 Abschreibungen 10) 4.273 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173

III. Steuerliches Ergebnis 2.046 1.077 1.081 1.087 1.093 1.272 1.336 1.343 1.350 1.277 1.010 1.142 1.154 780

 in % des Eigenkapitals** 5,38 2,83 2,84 2,86 2,88 3,35 3,52 3,53 3,55 3,36 2,66 3,01 3,04 2,05

IV. Kumuliertes steuerliches Ergebnis: Vortrag: 0 11) 2.046 969 112 1.199 2.292 3.565 4.901 6.244 7.594 8.871 9.882 11.024 12.177 11.398

C. SONSTIGE ANGABEN
I. Steuerliches Kapitalkonto; Vortrag: 39.900 12) 13) 36.500 35.772 35.048 34.330 33.618 33.086 32.617 32.155 31.700 31.173 30.378 29.715 29.064 28.284

**  Unter Eigenkapital wird im Rahmen der Prognoserechnung das auf eine Beteiligung von 100 Prozent hochgerechnete Eigenkapital verstanden (38.000.000 Euro = 100 Prozent). 
 Hiervon Anleger / Treugeber 89,90 Prozent oder 34.162.000 Euro.
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Erläuterungen zur Wirtschaftlichkeits berechnung 
der Fondsgesellschaft

Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsberechnung wird eine mögliche  
wirtschaftliche Entwicklung des Investments aufgezeigt. Hierbei stellt 
die Wirtschaftlichkeitsberechnung die Situation dar, wie sie sich auf 
der Grundlage der zahlreichen, von der Prospektverantwortlichen aus 
heutiger Sicht für realistisch gehaltenen Prämissen ergeben würde. 
Da die Wirtschaftlichkeitsberechnung im Wesentlichen auf geschätz
ten Einnahmen (wie z. B. Mieteinnahmen beruhend auf abgeschlos
senen Mietverträgen) und Ausgaben (wie z. B. den prognostizierten 
Bewirtschaftungsaufwendungen) sowie weiteren va riablen Parame
tern, die von der zukünftigen Entwicklung abhängig sind, beruht, ist 
jedoch mit Abweichungen zu rechnen. Solche Abweichungen werden 
insbesondere Einfluss auf die Ausschüttungen, die jährlichen steuer
lichen Ergebnisse und die Wirtschaftlichkeit der Beteiligung haben. 
Zum besseren Verständnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung und ihrer 
Annahmen werden im Folgenden die unterstellten Prämissen der Wirt
schaftlichkeitsberechnung dargestellt. 

Da die Fondsgesellschaft in voller Höhe zum Abzug der Vorsteuer 
nach § 15 UStG berechtigt ist, wurden im Rahmen der Berechnun
gen alle Beträge ohne Umsatzsteuer, die als Vorsteuern abzugsfähig 
sind, ausge wiesen. Kalkulationsgrundlage für alle nutzflächenbezo
genen Ausgabenpositionen ist eine Nutzfläche des Gebäudes von ins
gesamt rd. 37.258 m².

1) Die Wirtschaftlichkeitsberechnung beginnt mit Stichtag 31.03.2025, 
zu dem die Anleger annahmegemäß ihre Beteiligung erwerben. Sie 
unterstellt das mietvertraglich vereinbarte Jahresnettokaltmietauf
kommen (ohne Umsatzsteuern und Nebenkosten) von anfänglich 
insgesamt 3.393.000 Euro (gerundet 3.393 TEuro). Hierbei wurde 
unterstellt, dass bis zum Beitritt der Anleger alle sich aus dem am 
01.10.2024 geschlossenen Grundstückskaufvertrag ergebenden 
Zahlungsvoraussetzungen vorliegen und mit Zahlung des verein
barten Kaufpreises der Übergang von Nutzen und Lasten bewirkt 
wurde und die Mietzahlungspflicht für alle Immobilien bis zum 
Beginn der Prognoserechnung eingetreten ist. Soweit der Übergang 
Nutzen und Lasten für alle oder aber für einzelne Immobilien erst 
zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt, würden sich die Mieteinnah
men entsprechend verringern. Die über den Prognosezeit raum in 
Ansatz gebrachten Mietsteigerungen basieren auf den getroffenen 
Indexregelungen (Wertsicherungsklauseln) der Mietverträge, die in 
Kapitel 8 „Angaben zum Anlageobjekt“ im Rahmen der Beschrei
bungen der Mietverträge bzw. in der Tabelle der Mietübersicht 
dargestellt werden sowie auf der Annahme über die Inflationsent
wicklung. Für Prognosezwecke wurde der der Wertsicherungsklau
sel zugrunde liegende Preisindex auf Basis des zum Zeitpunkt der 
Pros pektaufstellung zuletzt bekannten und veröffentlichten Stan
des der Preisindexreihe fortgeschrieben. Zur Fortschreibung der 
Preis indexreihe wurde vor dem Hintergrund der derzeit aktuellen 
Inflation eine Inflationsrate von 1,8 Prozent p. a. (jeweils bezogen 
auf den Jahresvormonat) über den Prognosezeitraum unterstellt.

 Des Weiteren wurde im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsberech
nung unterstellt, dass die Mietverhältnisse mit Kaufland, deren 
feste Vertragslaufzeiten den Annahmen gemäß im Jahr 2040 und 
somit kurz nach Ende des Prognosezeitraums auslaufen, vorzei
tig zu gleichen Konditionen verlängert werden können. Im Zusam
menhang mit der etwaigen Vertragsverlängerung wurde im letz
ten Jahr der Wirtschaftlichkeitsberechnung Kosten in Höhe von 
einer halben Jahresmiete berücksichtigt (vgl. 5 „Kosten der Ver
mietung“). Sollten Mietverträge anders als unterstellt abgeschlos
sen oder gekündigt werden, ist mit geringeren Mieteinnahmen zu 
rechnen. Zu den hieraus resultierenden Risiken vergleiche u. a. die 
Ausführungen im Abschnitt „Kündigung und Ausfall des Mieters / 
Nachvermietung“ auf der Seite 14 im Kapitel 3 „Risiken der Betei
ligung“.

2) Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsprognose wurde eine Verzin
sung der freien Liquidität zu einem Zinssatz von 1,00 Prozent p. a. 
berücksichtigt.

3) Die von der Fondsgesellschaft ab dem Geschäftsjahr 2025 zu zah
lenden nicht umlagefähigen Bewirtschaftungskosten wurden mit 
40.000 Euro p. a. kalkuliert und in der Wirtschaftlichkeitsberech
nung zeitanteilig ab Beitritt der Anleger berücksichtigt. Eine jähr
liche Anpassung entsprechend der zuvor unter 1) beschriebenen 
Inflationsprognose wurde ab dem Jahr 2026 berücksichtigt.

4) Die Instandhaltungskosten wurden unter Beachtung der getroffe
nen mietvertraglichen Vereinbarungen auf der Grundlage der Erfah
rungswerte der Prospektverantwortlichen grundsätzlich mit jährlich 
3,50 Euro pro m² Miet / Nutzfläche (Regelkostensatz) geschätzt und 
berücksichtigt. Eine jährliche Anpassung entsprechend der zuvor 
unter 1) beschriebenen Inflationsprognose wurde ab dem Jahr 2026 
berücksichtigt. 

  Unterstellt ist, dass die kalkulierten Beträge auch in dem Jahr, für 
das sie kalkuliert wurden, ausgegeben werden, andernfalls erhöhen 
sich die Rücklagen sowie das steuerliche Ergebnis entsprechend.

5) Zusätzlich zu den angesetzten laufenden Instandhaltungskosten 
wurden für eventuelle Kosten im Zusammenhang mit der etwaigen 
Vertragsverlängerung im letzten Jahr der Wirtschaftlichkeitsbe
rechnung Kosten in Höhe von einer halben Jahresmiete kalkuliert. 
Diese zusätzlichen Beträge sollen zur Finanzierung von eventuellen 
Modernisierungsaufwendungen oder anderen Kosten im Zusam
menhang mit einer etwaigen Mietvertragsverlängerung dienen. 
Unterstellt ist, dass die kalkulierten Beträge auch in dem Jahr, für 
das sie kalkuliert wurden, ausgegeben werden, andernfalls erhö
hen sich die Rücklagen.
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6) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält entsprechend den Rege
lungen des Verwaltungsvertrages eine laufende Vergütung in Höhe 
von 5,00 Prozent der geschuldeten Jahresnettokaltmieten der Fonds 
gesellschaft, maximal jedoch 1,90 Prozent der nachstehend defi
nierten Bemessungsgrundlage. Als Bemessungsgrundlage für die 
Berechnung der laufenden Vergütung gilt die Summe aus dem durch
schnittlichen Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft im jeweili
gen Geschäftsjahr und den bis zum jeweiligen Berechnungs stichtag 
von der Fondsgesellschaft an die Anleger geleis teten Auszahlun
gen, maximal aber 100 Prozent des von den Anlegern gezeichne
ten Kommanditkapitals. Ferner erhält die Verwahrstelle für ihre 
Leistungen eine laufende Vergütung in Höhe von 0,026 Prozent 
der Bruttoinvestitionssumme der Fondsgesellschaft (= Summe der 
Sachwerte der Fondsgesellschaft bewertet zu Verkehrswerten), 
maximal jedoch 0,50 Prozent des durchschnittlichen Nettoinven
tarwertes der Fondsgesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr, min
destens jedoch 12.600 Euro p. a.

7) Unter den sonstigen Gesellschaftskosten sind alle weiteren im 
Zu sam menhang mit der Fondsgesellschaft zu fassenden Kosten 
kalkuliert. In diesem Zusammenhang wurden ab dem Jahr 2025 
Kosten in Höhe von insgesamt 52.000 Euro p. a. für beispielsweise 
die Erstellung von Bewertungsgutachten, Jahresberichte und sons
tige Gesellschaftskosten sowie für die Vergütung des Komplemen
tärs und des geschäftsführenden Kommanditisten Kosten in Höhe 
von insgesamt 2.000 Euro p. a. kalkuliert. Zusätzlich wurden ab 
dem Jahr 2025 für die rechtliche Beratung der Fondsgesellschaft 
Kosten in Höhe von 0,50 Prozent der geschuldeten Jahresnetto
kaltmieten der Fonds gesellschaft sowie 10.000 Euro für die Steu
erberatung und 15.000 für die Jahresabschlussprüfung kalkuliert. 
Soweit hinsichtlich dieser Kostenpositionen keine anderweitigen 
vertraglichen Regelungen getroffen wurden, wurde eine jährli
che Anpassung entsprechend der zuvor unter 1) beschriebenen 
Inflationsprog nose ab dem Jahr 2026 berücksichtigt.

8)  Zum Kapitaldienst vgl. die Ausführungen in Kapitel 9 „Vermögens, 
Finanz und Ertragsprognosen“ im Abschnitt „Finanzierungsplan 
der Fondsgesellschaft“. 

9) Die geplanten Barausschüttungen wurden auf Basis des jeweils prog
nostizierten Liquiditätsüberschusses und unter Berücksichtigung 
einer angemessenen Liquiditätsreserve kalkuliert. Demnach wurde 
unterstellt, dass die Fondsgesellschaft ab dem 2. Quartal 2025 eine 
Barausschüttung in Höhe von 4,75 Prozent p. a., jeweils gerechnet 
auf den Anteilskaufpreis bzw. das Eigenkapital (ohne Agio), zahlen 
wird. Die tatsächliche Höhe der möglichen Ausschüttungen wird nach 
Ende des Geschäftsjahres seitens der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
ermittelt und auf Vorschlag der Geschäftsführung der Fondsgesell
schaft von der Gesellschafterversammlung beschlossen. Unterjäh
rige Auszahlungen erfolgen durch die Geschäftsführung der Fonds
gesellschaft in Abstimmung mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft, 
soweit die Liquidität dies zulässt und nach näheren Maßgaben von 
§ 25 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages.

10)  Die Abschreibungsbeträge sind das Ergebnis von Schätzungen der 
Prospektverantwortlichen aufgrund ihrer Erfahrungswerte (siehe 
dazu auch Kapitel 11 „Kurzangaben über die für die Anleger bedeut
samen Steuervorschriften”, Abschnitt „Einkunftsermittlung“). Die 
Position beinhaltet im Geschäftsjahr 2025 auch die Zahlung des 
Disagios an die kreditfinanzierende Bank in Höhe von 10 Pro
zent der Darlehenssumme zur Zinssicherung des langfristigen 
Darlehens für die Laufzeit bis zum 30.10.2034. Die Zahlung des 
Disagios erfolgt mit Zahlung des Kaufpreises für die Immobi
lien und somit annahmengemäß bereits vor Beitritt der Anleger. 
Demnach stellt das Disagio für die Anleger grundsätzlich keine 
sofort abziehbaren Werbungskosten dar. Zur Gleichbehandlung 
aller Anleger wurde jedoch im Rahmen des Gesellschaftsvertra
ges für das Geschäftsjahr 2025 eine abweichende Gewinnabrede 
beschlossen. Demnach wird das Ergebnis der Fondsgesellschaft 
für dieses Geschäftsjahr so verteilt, dass nach Möglichkeit alle 
Gesellschafter das ihrem Anteil entsprechende anteilige Ergeb
nis erhalten. Sofern ein Ausgleich im Geschäftsjahr 2025 nicht 
oder nicht gänzlich erzielt werden kann, sind die anteiligen Kos
ten des Disagios steuerlich auf die Zeit der Zinsfestschreibung bis 
30.10.2034 gleichmäßig zu verteilen oder als Anschaffungskos
ten zu bewerten (vgl. Kapitel 11), womit das steuerliche Ergeb
nis dieser Anleger gegenüber der Darstellung im Geschäftsjahr 
2025 höher und in den Folgejahren geringer ausfallen würde. 

11)  Dieses Ergebnis beinhaltet das steuerliche Ergebnis der Fonds ge
sellschaft in kumulierter Form. Ein steuerlicher Totalüberschuss 
wird gemäß Planungsstand im Geschäftsjahr 2027 erzielt. 

12) Die Beteiligung fällt grundsätzlich unter den Anwendungsbe
reich des § 15 a EStG. Dementsprechend sind steuerlich – neben 
der Ein nah men überschussrechnung – Kapitalkonten für den ein
zelnen Gesell schaf ter zu führen. Anfangskapital ist das über
nommene Eigenkapital zzgl. Agio. Das steuerliche Kapitalkonto 
ändert sich entsprechend der je wei ligen Zuweisung des steuerli
chen Ergebnisses (Hinzurechnen von Gewinn, Abzug von Verlust). 
Ferner wird das Kapitalkonto durch Ausschüttungen gemindert 
sowie durch Einlagen erhöht. Entsteht durch Ausschüttungen 
ein negatives Kapitalkonto oder erhöht sich ein schon negati
ves Kapitalkonto und waren im Jahr der Einlagenminderung und 
in den zehn vorangegangenen Wirtschaftsjahren Verluste aus
gleichs oder abzugsfähig, unter liegen die entsprechenden Aus
schüttungen der Steuerpflicht nach § 15 a EStG. Im vorliegenden 
Fall wird das Kapitalkonto zu kei nem Zeitpunkt negativ. Kosten, 
die den einzelnen Anlegern auf grund eigener Maßnahmen ent
stehen (z. B. Kündigung des Treu hand ver tra ges), wurden ebenso 
wie mögliche Folgekosten nicht darge stellt. 

13) Steuerliches Anfangskapital ist das auf eine 100prozentige Be tei
ligung entfallende Eigenkapital.
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Beträge in Tausend Euro* 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

A. DARSTELLUNG DES WIRTSCHAFTLICHEN ERGEBNISSES

I. Geplante Barausschüttung 1.354 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 0

 in % des Eigenkapitals** 3,56 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 0,00

II. Tilgung 0 234 475 486 497 508 519 531 543 528 411 428 446 464

 in % des Eigenkapitals** 0,00 0,61 1,25 1,28 1,31 1,34 1,37 1,40 1,43 1,39 1,08 1,13 1,17 1,22

III. Veränderung Liquiditätsreserve 320 218 17 21 26 141 196 192 189 133 16 99 94 51

 in % des Eigenkapitals** 0,84 0,57 0,04 0,06 0,07 0,37 0,51 0,51 0,50 0,35 0,04 0,26 0,25 0,14

IV. Überschuss vor Steuern und Tilgung (wertbildender Ertrag) 1.674 2.257 2.263 2.269 2.275 2.454 2.520 2.528 2.537 2.466 2.201 2.332 2.345 412

 in % des Eigenkapitals** 4,41 5,94 5,96 5,97 5,99 6,46 6,63 6,65 6,68 6,49 5,79 6,14 6,17 1,09

V. Steuerliches Ergebnis der Fondsgesellschaft 2.046 1.077 1.081 1.087 1.093 1.272 1.336 1.343 1.350 1.277 1.010 1.142 1.154 780

 Steuerlast bei EStProgression i. H. v. 44,31 % 907 477 479 482 484 564 592 595 598 566 448 506 511 345

 in % des Eigenkapitals** 2,39 1,26 1,26 1,27 1,27 1,48 1,56 1,57 1,57 1,49 1,18 1,33 1,35 0,91

VI. Überschuss nach Steuern 2.581 1.780 1.784 1.788 1.791 1.890 1.927 1.933 1.939 1.900 1.753 1.826 1.834 758

 in % des Eigenkapitals** 6,79 4,68 4,70 4,70 4,71 4,97 5,07 5,09 5,10 5,00 4,61 4,81 4,83 1,99

B. DARSTELLUNG DER FREMDKAPITALENTWICKLUNG

Stand Fremdkapital zum Jahresende 31.000 30.766 30.291 29.806 29.309 28.802 28.282 27.752 27.209 26.681 26.269 25.841 25.396 24.932

 in % der ursprünglichen Fremdkapitalbelastung 100,00 99,25 97,71 96,15 94,55 92,91 91,23 89,52 87,77 86,07 84,74 83,36 81,92 80,43

 Faktorbetrachtung bezogen auf Mieteinnahmen 9,14 9,07 8,93 8,78 8,64 8,05 7,78 7,63 7,48 7,34 6,98 6,64 6,53 6,41

C. DARSTELLUNG MÖGLICHER WERTENTWICKLUNGEN***

I. Eigenkapitalwert – Faktor 15,50 **** 21.795 22.247 22.706 23.170 26.449 28.034 28.749 29.472 30.204 32.818 35.167 35.694 36.234 36.646

 in % des Eigenkapitals** 57,36 58,55 59,75 60,97 69,60 73,77 75,65 77,56 79,48 86,36 92,54 93,93 95,35 96,44

II. Eigenkapitalwert – Faktor 16,00 **** 23.475 23.927 24.385 24.849 28.219 29.834 30.549 31.272 32.004 34.682 37.093 37.620 38.160 38.572

 in % des Eigenkapitals** 61,78 62,97 64,17 65,39 74,26 78,51 80,39 82,30 84,22 91,27 97,61 99,00 100,42 101,51

III. Eigenkapitalwert – Faktor 16,50 **** 25.154 25.606 26.065 26.529 29.989 31.635 32.349 33.072 33.804 36.545 39.020 39.510 39.959 40.499
 in % des Eigenkapitals** 66,20 67,39 68,59 69,81 78,92 83,25 85,13 87,03 88,96 96,17 102,68 103,97 105,16 106,58
IV. Eigenkapitalwert – Faktor 17,00 **** 26.834 27.286 27.744 28.208 31.759 33.435 34.150 34.873 35.605 38.408 40.710 41.148 41.597 42.212

 in % des Eigenkapitals** 70,62 71,80 73,01 74,23 83,58 87,99 89,87 91,77 93,70 101,07 107,13 108,28 109,46 111,08

V. Eigenkapitalwert – Faktor 17,50 **** 28.514 28.965 29.424 29.888 33.529 35.236 35.950 36.673 37.405 40.146 42.347 42.785 43.234 43.849

 in % des Eigenkapitals** 75,04 76,22 77,43 78,65 88,24 92,73 94,61 96,51 98,43 105,65 111,44 112,59 113,77 115,39

D. WERTANSÄTZE ***** 

I. Erbschaft / schenkungsteuerlicher Wert in  % des Eigenkapitals** 35,56 35,87 36,15 36,41 36,64 43,29 45,94 46,55 47,14 47,44 51,25 55,25 55,35 55,05

II.  Nettoinventarwert der Beteiligung in % des Eigenkapitals** 77,26 79,11 80,98 82,87 84,77 87,15 89,69 92,26 94,85 97,26 99,65 102,61 105,61 108,27

Wirtschaftliches Ergebnis, Fremdkapitalentwicklung und mögliche Wertentwicklung (Prognose)*

*  Die vorliegende Berechnung weist alle Beträge gerundet in TEUR aus. Tatsächlich wurde jedoch mit genauen, also nicht gerundeten Werten gerechnet. 
  Aus diesem Grund kann es bei der Addition der gerundeten Werte zu Rundungsdifferenzen kommen.
**  Unter Eigenkapital wird im Rahmen der Prognoserechnung das auf eine Beteiligung von 100 Prozent hochgerechnete Eigenkapital verstanden (38.000.000 Euro = 100 Prozent). 

Hiervon entfallen gemäß Investitionsplan anteilig auf die Anleger / Treugeber 89,90 Prozent oder 34.162.000 Euro. 
***  Eine Rückgabe oder ordentliche Kündigung der Beteiligung während der Fondslaufzeit ist nicht möglich und die Fungibilität der Anteile ist eingeschränkt. Die dargestellten 

Werte sind rein theoretische Werte, die auf zahlreichen Annahmen basieren. Bei einem freihändigen Verkauf der Beteiligungen können die Kaufpreisangebote deutlich von den 
dargestellten Wertansätzen abweichen.

Wirtschaftliches Ergebnis, Fremdkapitalentwick lung und mögliche Wertentwicklung

Die nachfolgende Aufstellung ist eine Prognose. Die prognostizierten Werte beruhen auf dem Stand zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung. Warnhinweis: Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung in der 
Zukunft. Die Eintrittswahrscheinlichkeit der Prognosen nimmt mit fortschreitendem Zeitverlauf ab.
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Beträge in Tausend Euro* 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

A. DARSTELLUNG DES WIRTSCHAFTLICHEN ERGEBNISSES

I. Geplante Barausschüttung 1.354 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 0

 in % des Eigenkapitals** 3,56 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 0,00

II. Tilgung 0 234 475 486 497 508 519 531 543 528 411 428 446 464

 in % des Eigenkapitals** 0,00 0,61 1,25 1,28 1,31 1,34 1,37 1,40 1,43 1,39 1,08 1,13 1,17 1,22

III. Veränderung Liquiditätsreserve 320 218 17 21 26 141 196 192 189 133 16 99 94 51

 in % des Eigenkapitals** 0,84 0,57 0,04 0,06 0,07 0,37 0,51 0,51 0,50 0,35 0,04 0,26 0,25 0,14

IV. Überschuss vor Steuern und Tilgung (wertbildender Ertrag) 1.674 2.257 2.263 2.269 2.275 2.454 2.520 2.528 2.537 2.466 2.201 2.332 2.345 412

 in % des Eigenkapitals** 4,41 5,94 5,96 5,97 5,99 6,46 6,63 6,65 6,68 6,49 5,79 6,14 6,17 1,09

V. Steuerliches Ergebnis der Fondsgesellschaft 2.046 1.077 1.081 1.087 1.093 1.272 1.336 1.343 1.350 1.277 1.010 1.142 1.154 780

 Steuerlast bei EStProgression i. H. v. 44,31 % 907 477 479 482 484 564 592 595 598 566 448 506 511 345

 in % des Eigenkapitals** 2,39 1,26 1,26 1,27 1,27 1,48 1,56 1,57 1,57 1,49 1,18 1,33 1,35 0,91

VI. Überschuss nach Steuern 2.581 1.780 1.784 1.788 1.791 1.890 1.927 1.933 1.939 1.900 1.753 1.826 1.834 758

 in % des Eigenkapitals** 6,79 4,68 4,70 4,70 4,71 4,97 5,07 5,09 5,10 5,00 4,61 4,81 4,83 1,99

B. DARSTELLUNG DER FREMDKAPITALENTWICKLUNG

Stand Fremdkapital zum Jahresende 31.000 30.766 30.291 29.806 29.309 28.802 28.282 27.752 27.209 26.681 26.269 25.841 25.396 24.932

 in % der ursprünglichen Fremdkapitalbelastung 100,00 99,25 97,71 96,15 94,55 92,91 91,23 89,52 87,77 86,07 84,74 83,36 81,92 80,43

 Faktorbetrachtung bezogen auf Mieteinnahmen 9,14 9,07 8,93 8,78 8,64 8,05 7,78 7,63 7,48 7,34 6,98 6,64 6,53 6,41

C. DARSTELLUNG MÖGLICHER WERTENTWICKLUNGEN***

I. Eigenkapitalwert – Faktor 15,50 **** 21.795 22.247 22.706 23.170 26.449 28.034 28.749 29.472 30.204 32.818 35.167 35.694 36.234 36.646

 in % des Eigenkapitals** 57,36 58,55 59,75 60,97 69,60 73,77 75,65 77,56 79,48 86,36 92,54 93,93 95,35 96,44

II. Eigenkapitalwert – Faktor 16,00 **** 23.475 23.927 24.385 24.849 28.219 29.834 30.549 31.272 32.004 34.682 37.093 37.620 38.160 38.572

 in % des Eigenkapitals** 61,78 62,97 64,17 65,39 74,26 78,51 80,39 82,30 84,22 91,27 97,61 99,00 100,42 101,51

III. Eigenkapitalwert – Faktor 16,50 **** 25.154 25.606 26.065 26.529 29.989 31.635 32.349 33.072 33.804 36.545 39.020 39.510 39.959 40.499
 in % des Eigenkapitals** 66,20 67,39 68,59 69,81 78,92 83,25 85,13 87,03 88,96 96,17 102,68 103,97 105,16 106,58
IV. Eigenkapitalwert – Faktor 17,00 **** 26.834 27.286 27.744 28.208 31.759 33.435 34.150 34.873 35.605 38.408 40.710 41.148 41.597 42.212

 in % des Eigenkapitals** 70,62 71,80 73,01 74,23 83,58 87,99 89,87 91,77 93,70 101,07 107,13 108,28 109,46 111,08

V. Eigenkapitalwert – Faktor 17,50 **** 28.514 28.965 29.424 29.888 33.529 35.236 35.950 36.673 37.405 40.146 42.347 42.785 43.234 43.849

 in % des Eigenkapitals** 75,04 76,22 77,43 78,65 88,24 92,73 94,61 96,51 98,43 105,65 111,44 112,59 113,77 115,39

D. WERTANSÄTZE ***** 

I. Erbschaft / schenkungsteuerlicher Wert in  % des Eigenkapitals** 35,56 35,87 36,15 36,41 36,64 43,29 45,94 46,55 47,14 47,44 51,25 55,25 55,35 55,05

II.  Nettoinventarwert der Beteiligung in % des Eigenkapitals** 77,26 79,11 80,98 82,87 84,77 87,15 89,69 92,26 94,85 97,26 99,65 102,61 105,61 108,27

Wirtschaftliches Ergebnis, Fremdkapitalentwicklung und mögliche Wertentwicklung (Prognose)*

****   Ausgewiesen sind reine Wertannahmen. Hierbei erfolgt die Berechnung des Wertansatzes für den Grundbesitz jeweils auf Basis der ausgewiesenen Faktoren als ein Vielfaches 
der erzielbaren Einnahmen. Zur Berechnung vgl. die Erläuterungen zu Punkt 4 „Einfluss verschiedener Verkaufsfaktoren auf den Anteilswert der Beteiligung“ der Sensitivitäts
analyse auf den folgenden Seiten.

*****  Die ausgewiesenen erbschaft und schenkungsteuerlichen Wertansätze beinhalten die jeweiligen steuerlichen Bemessungsgrundlagen vor Abzug von persönlichen Freibeträgen und 
etwaigen Refinanzierungen des Eigenkapitals auf Ebene des Anlegers. Der Berechnung wurde ein Liegenschaftszinssatz von 6,00 Prozent sowie ein Bodenrichtwert für Bremerhaven 
von 150 Euro, für  Landau an der Isar von 125 Euro, für Leonberg von 350 Euro, für Velbert von 306 Euro und für Wertheim von 150 Euro pro m² zugrundegelegt. Änderungen dieser 
Parameter sind möglich und können sich steuerlich nachteilig für den Anleger aus wir ken. Bitte beachten Sie diesbezüglich die Hinweise zur Erbschaft und Schenkungsteuer im Kapitel 
11 „Kurzangaben über die für die Anleger bedeutsamen Steuervorschriften“.  Bzgl. der Angaben zum Nettoinventarwert berücksichtigen diese im Gegensatz zu den unter Buchstabe C 
aufgeführten Wertansätzen nicht die Kosten im Zusammenhang mit einer Veräu ßerung.
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Sensitivitätsanalyse

Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung in 
der Zukunft. Wie im Rahmen der vorhergehenden Prognosen bzgl. des 
wirtschaftlichen Verlaufs bereits hervorgehoben, werden Prognosen 
mit fortschreitendem Zeitverlauf zwangsläufig immer unsicherer. Dies 
ist dem Umstand geschuldet, dass die Erstellung der Wirtschaftlich
keitsberechnung notwendigerweise voraussetzt, dass Annahmen über 
die künftige Entwicklung von Faktoren getroffen werden, die auch die 
Werthaltigkeit der Immobilie und die Rentabilität der Kapitalanlage 
betreffen. Auch wenn diese Annahmen auf Grundlage von Erfahrungs
werten nach bestem Wissen und Gewissen getroffen wurden, kann 
jedoch keine Garantie für deren Eintreten gegeben werden. Vielmehr 
gehört es zu den typischen Merkmalen dieser langfristig ausgerich
teten unternehmeri schen Beteiligung, dass es während der Laufzeit 
zu Abweichungen von den Kalkulationsprämissen kommt, die sich auf 
den mit der Beteiligung zu erzielenden Ertragswert auswirken kön
nen. Im Folgenden werden daher nochmals die wichtigsten Annahmen 
der Wirtschaftlichkeitsberechnung erläutert und die Auswirkungen 
von Veränderungen dieser Einflussfak toren im Rahmen einer Sensi
tivitätsanalyse veranschaulicht. Hierbei ist zu beachten, dass es sich 
bei den gewählten Positiv und Negativszenarien lediglich um Bei
spiele handelt, die den Einfluss einzelner Faktoren verdeutlichen sol
len und deren Eintrittswahrscheinlichkeiten nicht abschätzbar sind. 
Die hierbei erzielten Ergebnisse sollen jedoch eine Einschätzung dar
über ermöglichen, wie stark sich Abweichungen auf das Anlageergeb
nis auswirken. Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass 
sich Einflussfaktoren über die gewählte Bandbreite hinaus verändern 
und somit zu deutlich schlechteren oder besseren Ergebnissen führen. 

Bei der Änderung mehrerer Einflussfaktoren können sich diese im Ergeb
nis gegenseitig ausgleichen, aber auch kumulativ verstärken. Vergleichs
parameter für die Auswirkungen der einzelnen Szenarien sind die über 
eine Laufzeit von 13,75 Jahren prognostizierten Auszahlungen vor Steu
ern in Prozent des Eigenkapitals. Hierbei wurde der Auszahlungsverlauf 
im Rahmen der einzelnen Szenarien so angepasst, dass der jeweilige 
Stand der Liquiditätsreserve dem Verlauf der in Kapitel 9 abgebildeten 
Wirtschaftlichkeitsberechnung entspricht. Als weitere Vergleichspa
rameter wurden die für den 31.12.2038 prog nostizierten Anteilswerte 
(vgl. auch die Tabelle „Veräußerungsszenario“ auf der Seite 96) sowie 
die sich auf Basis dieser Annahmen ergebende Rendite vor und nach 
Steuern (vgl. auch Kapitel 13 „Muster für unverbindliche Anteilswertbe
rechnungen“) angegeben. Zur besseren Veranschaulichung der Auswir
kungen wurde anschließend an die tabellarischen Ergebnissammlungen 
für jedes der gewählten Szenarien die Bandbreite des ermittelten Aus
schüttungsverlaufs vor Steuern sowie der sich hier aus ergebende Ver
mögenszuwachs – verstanden als kumulierte Ausschüttung vor Steu
ern – nochmals grafisch dargestellt. 

1. Einfluss der Preisentwicklung

Die Entwicklung des Preisniveaus ist einer der wichtigsten Para
meter des wirtschaftlichen Handelns und wird sich insoweit auch 
nachhaltig auf die Wirtschaftlichkeit der angebotenen Beteiligung 
auswirken. Sie wird hierbei zum einen Einfluss auf die seitens der 

Fondsgesellschaft zu tragenden Kosten haben. Zum anderen aber 
vor allem auch auf die vertraglich geschuldeten Mietzahlungen, da 
diese zur Absicherung ihrer Werthaltigkeit im Rahmen von soge
nannten Wertsicherungsklauseln an die künftige Preisentwicklung 
gekoppelt wurden. Vor dem Hintergrund des hohen Stellenwertes 
der Preisentwicklung für das gesamte wirtschaft liche Handeln ist 
die Sicherung der Preisniveau stabilität eine Kern auf gabe der Geld 
und Währungspolitik sowohl der Deutschen Bundes bank als auch 
der Europäischen Zen tralbank. Hierbei wird seitens der Institutio
nen ei ne Inflationsrate von 2 Prozent p. a. zur Sicherung der Preis
niveaustabili tät angestrebt. 

Durchschnittliche Inflationsentwicklung

Wie die vorstehende Darstellung jedoch zeigt, schwankt die Inflations
rate historisch betrachtet um den Wert von 2 Prozent p. a., wobei nach 
einer Phase mit sehr niedriger Inflationsrate deutlich unterhalb der 
Zielmarke von 2 Prozent aktuell aufgrund eines Anstiegs der Energie 
und Lebensmittelpreise wieder Inflationsraten über der 2Prozent
Marke zu verzeichnen sind. Vor diesem Hintergrund wurde mit einer 
Inflationsrate von 1,80 Prozent p. a. kalkuliert. Aufgrund der langfris
tigen Vermietung der Immobilie basieren die in der Wirtschaftlich
keitsberechnung unter stellten Miet einnahmen im Wesentlichen auf 
den vertraglich vereinbarten Wertsicherungsklauseln und nicht auf 
Erhöhungen aus Anschluss ver mietungen (vgl. hierzu auch die vorste
henden Ausführungen im Abschnitt „Erläuterungen zur Wirtschaft
lichkeitsberechnung der Fondsgesellschaft“ dieses Kapitels). Sofern 
die Inflationsentwicklung einen anderen als den in der Prognose 
unterstellten Verlauf nimmt, hätte dies somit Einfluss auf die Höhe 
der Mietzahlungsverpflichtungen. Im Rahmen der Sensitivitätsana
lyse wurde beispielhaft angenommen, dass abweichend zu der für die 
Wirtschaftlichkeitsberechnung getroffenen Annahme die Inflations
rate im Rahmen einer negativen Abweichung nur um 1 Prozent p. a. 
und im Rahmen einer positiven Abweichung um 3 Prozent ansteigt.
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In den letzten 60 Jahren 2,71 % p. a.

In den letzten 50 Jahren 2,54 % p. a.

In den letzten 40 Jahren 1,98 % p. a.

In den letzten 30 Jahren 1,82 % p. a.

In den letzten 20 Jahren 1,99 % p. a.

In den letzten 10 Jahren 2,31 % p. a.

In den letzten 12 Monaten 2,43 % p. a.
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3. Einfluss von Vermietungs- / Modernisierungskosten

Im Rahmen der Prognoserechnung wurde unterstellt, dass die Miet
verträge, deren feste Vertragslaufzeiten den Annahmen gemäß im Jahr 
2040 und somit kurz nach Ende des Prognosezeitraums auslaufen, vor
zeitig verlängert werden können. Hierbei wird bzgl. der Einzelhandels
flächen grundsätzlich unterstellt, dass die Standorte der Immobilien 
den entsprechenden Zuspruch erfahren und die Wirtschaftlichkeit der 
Betriebe seitens der Mieter gegeben ist. Unter die sen Annahmen zeigen 
die Erfahrungswerte der Hahn Gruppe, dass solche Ver tragspartner ein 
großes Interesse haben, den Standort auch über die gewährten vertrag
lichen Optionsrechte hinaus langfristig zu si chern und so diese Stand
orte vor dem Zugriff von Konkurrenten zu schützen. Insofern besteht 
grundsätzlich die Möglichkeit, vor Auslauf der Festlaufzeiten von Miet
verträgen beispielsweise und im Vorfeld zum Fristablauf der Options
ausübung bereits Verhandlungen über vorzeitige Vertragsverlängerun
gen bzw. erneuerungen zu führen und so für die Fondsgesellschaft 
die Planungssicherheit zu erhöhen und den Marktwert der Immobilie 
entsprechend anzuheben. Wie die Erfah rungen zeigen, werden solche 
Vertragsverlängerungen seitens der Mieter oftmals auch zum Anlass 
genommen, den Marktauftritt mittels nen nens werter Investitionen ent
sprechend anzupassen. Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen der 
Wirtschaftlichkeitsberechnung hinsichtlich der Vertragsverlängerungen 
im letzten Jahr der selben zusätzlich zu dem angesetzten und indexier
ten Regelkostensatz für Instandhaltungsaufwendungen mit einmaligen 
Kosten in Höhe einer halben Jahresmiete kalkuliert. 

2. Einfluss von Instandhaltungskosten

Gemäß den getroffenen Vereinbarungen mit den Mietern obliegt der 
Fondsgesellschaft vor allem die Instandhaltung und Instandsetzung des 
Bereichs Dach und Fach. Für diese Instandhaltungs und Instandset
zungsverpflichtungen wurden unter Berücksichtigung der Größe und 
Nutzung der Objekte in der Wirtschaftlichkeitsberechnung jährliche 
Kosten in Höhe von anfänglich 3,50 Euro pro m² Nutzfläche (Regel
kostensatz) kalkuliert und entsprechend der Inflationsannahme über 
den Prognosezeitraum gesteigert (vgl. hierzu die vorstehenden Aus
führungen im Abschnitt „Erläuterungen zur Wirtschaftlichkeitsbe
rechnung der Fondsgesellschaft“ dieses Kapitels). Hierbei wurden die 
Instandhaltungskosten unter Zugrundelegung von langjährigen Erfah
rungswerten der Hahn Gruppe aus der Bewirtschaftung von über 190 
Fonds angesetzt. Sofern die Instandhaltungskosten jedoch höher oder 
niedriger ausfallen, wird dies die Liquidität der Fondsgesellschaft und 
somit auch das wirtschaftliche Ergebnis der Fondsgesellschaft ent
sprechend verschlechtern bzw. verbessern. Im Rahmen der Sensiti
vitätsanalyse wurde beispielhaft angenommen, dass abweichend zu 
der für die Wirtschaftlichkeitsberechnung getroffenen Annahme die 
jährlich anfallenden Instandhaltungs und Instandsetzungskosten im 
Rahmen einer negativen Abweichung über den gesamten Prognose
zeitraum 5,00 Euro pro m² Nutzfläche und im Rahmen einer positiven 
Abweichung über den gesamten Prog nosezeitraum nur 2,00 Euro pro 
m² Nutzfläche betragen. Die vorgenannten Kostenansätze wurden ent
sprechend der Inflationsannahme über den Prognosezeitraum gesteigert.

Inflationsentwicklung in Deutschland 1951–2023 in Prozent
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Sofern solche zur Finanzierung von eventuellen Modernisierungsauf
wendungen oder anderen Kosten im Zusammenhang mit einer etwai
gen Mietvertragsverlängerung kalkulierten zusätzlichen Beträge jedoch 
höher oder niedriger ausfallen, wird dies die Liquidität der Fondsge
sellschaft und somit auch das wirtschaftliche Ergebnis der Fonds
gesellschaft entsprechend verschlechtern bzw. verbessern. Im Rah
men der Sensitivitätsanalyse wurde beispielhaft angenommen, dass 
abweichend zu der für die Wirtschaftlichkeitsberechnung getroffe
nen Annahme sich diese Kosten in dem entsprechenden Jahr im Rah
men einer negativen Abweichung insgesamt verdoppeln und im Rah
men einer positiven Abweichung gar nicht anfallen.

4. Einfluss verschiedener Verkaufsfaktoren auf den 
Anteilswert der Beteiligung

Der Anteilswert der Beteiligung wird maßgeblich durch den Verkehrs
wert der Immobilien als wesentliche Vermögensposition der Fonds
gesellschaft bestimmt. Zur Ermittlung des Anteilswertes wurde im 
Rahmen der nach stehenden Tabelle „Veräußerungsszenario“ der Ver
kehrswert der Immobilien als ein Vielfaches ihrer Mieteinnahmen 
ermittelt. Die in der nachstehen den Tabelle aufgeführten Werte 
stellen die auf Grundlage der Prognoseannah men ermittelten Liqui
dationswerte dar, die sich unter der Annahme er geben, dass das 

Veräußerungsszenario zum Ende der Fondslaufzeit (Prognose) 
 
Beträge netto in Tausend Euro; Warnhinweis: Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung

Zeitpunkt der Veräußerung: 31.12.2038 Verschlechterung Prognosefall Verbesserung

Veräußerungsannahmen

Prognostizierte Nettokaltmiete im Jahr 2039 3.891,65 Euro 3.891,65 Euro 3.891,65 Euro

multipliziert mit Verkaufsmultiplikator 15,50fach 16,50fach 17,50fach

= Veräußerungspreis 60.320,61 Euro 64.212,26 Euro 68.103,91 Euro

abzüglich Kosten der Veräußerung* 603,21 Euro 642,12 Euro 1.183,30 Euro

abzüglich der Darlehensrückführungen 24.931,87 Euro 24.931,87 Euro 24.931,87 Euro

zuzüglich der Liquiditätsreserve 1.860,60 Euro 1.860,60 Euro 1.860,60 Euro

= Auszahlung an Anleger (Liquidationserlös) 36.646,12 Euro 40.498,86 Euro 43.849,33 Euro

in % des Eigenkapitals 96,44 Prozent 106,58 Prozent 115,39 Prozent

* Berücksichtigt wurden die Vergütungen des Liquidators für die Abwicklung der Fondsgesellschaft (vgl. im Kapitel 10 den Abschnitt „Kosten und Gebühren, die 

seitens der Kapitalverwaltungsgesellschaft dem Investmentvermögen belastet werden“). Weitere mögliche Kosten im Zusammenhang mit der Veräußerung, wie 

beispielsweise Maklerkosten, Gerichtskosten oder etwaige Steuern, wurden nicht berücksichtigt. 

Fondsvermögen zum jeweiligen Jahresende durch Ver kauf aufge
löst wurde. Diese Liquidationswerte entsprechen hierbei dem aus
schüt tungs fähigen Barüberschuss, der sich aus dem Verkaufserlös 
des Im mo bilienvermögens der Fondsgesellschaft, zzgl. des sonstigen 
Vermögens (Li qui ditätsreserve), abzgl. der Verbindlich keiten (Fremd
kapital) sowie abzgl. der Liquidationskosten (Vergütung des Liqui
dators) ergibt. Entsprechende Veränderungen der Verkehrswerte 
haben somit wesentlichen Einfluss auf den Anteilswert der Betei
ligung und auf die Rendite des Anlegers. Zum besseren Verständ
nis der Berechnungs methodik sowie der Auswirkung unterschied
licher Veräußerungsfaktoren erfolgt in der nachstehenden Tabelle 
die schrittweise Berechnung der Liquida tionswerte zum Jahresende 
2038. Ausgehend von dem unterstellten Prognosefall – Verkauf auf 
Basis des 16,50Fachen – wurden auch die Berechnungen für den 
Fall einer negativen Abweichung auf Basis des 15,50Fachen und 
einer positiven Abweichung auf Basis des 17,50Fachen dargestellt.

Der in den einzelnen Szenarien dargestellte Veräußerungspreis für 
das Immobilienvermögen der Fondsgesellschaft ergibt sich aus den 
prog nostizierten Nettomieteinnahmen, die zum Zeitpunkt des unter
stellten Verkaufs für das folgende Geschäftsjahr (2039) prognosti
ziert werden, und dem unterstellten Vervielfältiger dieser Jahres
miete (Ver kaufsmultiplikator). Im Ausgangsszenario (Prognosefall) 
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wurde unterstellt, dass die Immobilien zum 16,50Fachen veräu
ßert werden können (zum Vergleich: der Kaufpreis der Immobilien 
bei Erwerb der Anlage in Höhe von 55.984.500 Euro entspricht dem 
16,50Fachen der Jahresnettokaltmiete; vgl. Seite 84 f.). Hierbei ent
spricht der genannte Verkaufsmultiplikator dem aus heutiger Sicht 
bei einem Verkauf der Immobilien realisierbaren Faktor. Da diese 
Annahme jedoch nicht gesichert ist und die Realisierbarkeit des Ver
kaufs zu den genannten Konditionen nicht vorhersehbar ist, wurden 
die Auswirkungen von Abweichungen anhand von weiteren Verkaufs
szenarien mit jeweils einem schlechteren und einem besseren Ver
kaufsfaktor abgebildet. Aber auch hierbei ist anzumerken, dass keine 
Garantie dafür übernommen werden kann, dass auch nur eines die
ser aufgezeigten Szenarien im Sinne einer „Worst Case / Best Case“ 
Betrachtung zum Zeitpunkt des Verkaufs eintritt.

Exkurs: Anlagehorizont und  
Veräußerungsstrategien

Obgleich für die Fondsgesellschaft eine feste Laufzeit bis zum 31.12.2038 
festgelegt wurde, ist ein Verkauf der Immobilien zu diesem Zeitpunkt 
nicht gesichert und ggf. auch nicht sinnvoll. Vor diesem Hintergrund 
besteht für die Geschäftsführung bzw. die Kapitalverwaltungsgesell
schaft auch die Möglichkeit, dass die Immobilien jederzeit zu einem 
früheren Zeitpunkt, aber auch mit Beschluss der Anleger und auf Emp
fehlung der Geschäftsführung bzw. der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
zu einem späteren Zeitpunkt veräußert wird. Vor diesem Hintergrund 
sollen im Rahmen dieses Exkurses unterschiedliche Überlegungen / 
Szenarien zur Bestimmung eines möglichen Verkaufszeitpunktes mit 
ihren Auswirkungen für den Anleger beispielhaft skizziert werden:

Einfluss von Spekulationsfrist bzw. Gewinn- 
besteuerung auf den Veräußerungszeitpunkt

Grundsätzlich unterliegen Gewinne in Deutschland der Besteuerung. In 
Bezug auf Immobilieninvestments wie das Vorliegende bedeutet dies, dass 
der laufende Überschuss aus der Vermietung der Immobilien, sprich der 
Überschuss aus den Einnahmen abzgl. der Ausgaben und der Gebäude
abschreibung (vgl. hierzu auch die Ausführungen in Kapitel 11., u. a. 
den Abschnitt „Einkunftsermittlung“) seitens des Anlegers mit seinem 
Einkommensteuersatz zu versteuern ist. Dies gilt grundsätzlich auch für 

Gewinne, die sich aus einem Verkauf der Immobilien bzw. durch den Ver
kauf der Beteiligung ergeben. Dieser Verkaufsgewinn errechnet sich ver
einfacht dargestellt aus dem erzielten Verkaufspreis abzgl. dem Buch
wert der Immobilien zum Verkaufszeitpunkt, sprich die um die geltend 
gemachten Abschreibungen reduzierten historischen Anschaffungskosten.  
Die Besonderheit des deutschen Steuerrechts gewährt aber eine Frei
stellung von dieser Gewinnbesteuerung, soweit die Immobilien bzw. 

Verkaufserlös vor und nach Steuern bei einem Verkauf vor und nach Ablauf der Spekulationsfrist (Prognose) 
 
Warnhinweis: Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung

Steuerbelastungen wurden mit 42 Prozent Einkommensteuerbelastung zzgl. 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag kalkuliert.

Anlagezeitraum < 10 Jahre = steuerpflichtiger Verkauf Ablauf der Spekulationsfrist = steuerfreier Verkauf

Ve
rk

au
fs

er
lö

s 
in

 T
€

N
et

to
er

lö
s 

in
 %

 d
es

 V
er

ka
uf

sp
re

is
es

Gewinn nach Steuern Gewinnbesteuerung Nettoerlös in % des Verkaufspreises

2033 20362034 20372035 2038

65.000

64.000

63.000

62.000

61.000

60.000

59.000

58.000

101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

Ablauf der Spekulationsfrist: 01.04.2035

Pluswertfonds 182   97 96  Pluswertfonds 182  



die Beteiligung länger als zehn Jahre gehalten wurde. Aufgrund dieses 
bedeutenden steuerlichen Vorteils ist ein Verkauf der Immobilien vor 
Ablauf dieser sogenannten Spekulationsfrist in der Regel wirtschaft
lich nicht ratsam, womit ein Verkauf der Fondsimmobilien seitens der 
Fondsgesellschaft vor dem Hintergrund des Beitritts der Anleger und 
dem Übergang der Immobilien im Geschäftsjahr 2025 nicht vor Ablauf 
des Geschäftsjahres 2035 sinnvoll erscheint. Dieser steuerliche Vorteil 
einer Veräußerung nach bzw. Nachteil einer Veräußerung vor Ablauf 
der Spekulationsfrist soll exemplarisch an der unten stehenden Gra
fik verdeutlicht werden.

Unterstellt wurde, dass in den Jahren 2033 bis 2038 der zum Ende der 
Fondslaufzeit im mittleren Szenario prognostizierte Verkaufspreis in 
Höhe von 64,2 Mio. Euro bei Verkauf der Immobilien jeweils zum Jah
resende erzielt werden kann. Ferner wurde der in den einzelnen Jah
ren zu versteuernde Gewinn unter Berücksichtigung des im Prognose
fall fortgeschriebenen Buchwerts ermittelt. Wie die Grafik anschaulich 
zeigt, sinkt der Nettoerlös bis zum Ablauf der Spekulationsfrist auf
grund einer steigenden Steuerlast, sodass im gewählten Beispiel ein 
Jahr vor dem Ablauf der Spekulationsfrist lediglich 94,3 Prozent des 
Verkaufspreises nach Steuern verbleiben. Mit steigendem Gewinn ver
stärkt sich dieser Effekt entsprechend. Sofern also keine anderweitigen 
Gründe für einen Verkauf vor Ablauf der Spekulationsfrist sprechen, 
ist von einem vorzeitigen Verkauf der Fondsimmobilien vor Ablauf der 
Spekulationsfrist abzuraten.
 
 

Weitere Überlegungen hinsichtlich eines  
optimalen Zeitfensters für einen Verkauf
 
Neben den steuerlichen Überlegungen sind auch immobilienspezifi
sche bzw. vertragliche Faktoren bei der Terminierung eines optimalen 
Verkaufszeitpunktes zu berücksichtigen. Im vorliegenden Fall hat die 
Fondsgesellschaft der Kaufland Immobilien GmbH & Co. KG als Verkäu
fer der Liegenschaften mit Abschluss des Grundstückskaufvertrags den 
Anspruch auf Rückerwerb der seitens der Fondsgesellschaft erworbenen 
Immobilien eingeräumt (Rückkaufoption). Der Anspruch auf Rückerwerb 
wurde in Form eines aufschiebend bedingten / auflösend befristeten 
Kaufvertrags gewährt und berechtigt die Kaufland Immobilien GmbH 
& Co. KG, den Rückerwerb der verkauften Immobilien durch Ausübung 
des Opti onsrechts im Kalenderjahr 2037 als Paket zu verlangen. Der 
Kaufpreis für den Rückerwerb beträgt das 18Fache der zum Zeitpunkt 
der Ausübung der Rückkaufoption geschuldeten Jahresmiete netto 
sämtlicher Mietverträge, wobei bei der geschuldeten Jahresmiete nur 
berechtigte Mietminderungen berücksichtigt werden, die auf Mietmän
geln beruhen, die Dach und Fach im Sinne des Mietvertrags betreffen 
und bei denen die berechtigte Mietminderung bei der Ausübung der 
Option bereits seit mehr als 6 (sechs) Mietzahlungen besteht. Unge
achtet der bei Ausübung der Rückkaufoption geschuldeten Jahresmiete 
beträgt der Rückkaufpreis mindestens jedoch das 17,9Fache der Jah
resmiete netto der Immobilien zum Zeitpunkt des Erwerbs bzw. zum 
Laufzeitbeginn der Mietverträge („Mindestkaufpreis“). Demnach ist 
es nicht unwahrscheinlich, dass Kaufland im Rahmen ihrer Standort
sicherung von diesem Recht Gebrauch macht und die Objekte im Zeit
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Exkurs: Ausübung der Rückkaufoption (Prognose) 
 
Beträge netto in Tausend Euro; Warnhinweis: Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung

Zeitpunkt der Veräußerung: 31.12.2037 Mindestkaufpreis bei Vorliegen 
von schwerwiegenden Mängeln Rückkaufpreis 

Veräußerungsannahmen

Prognostizierte Nettokaltmiete im Jahr 2037 3.393,00 Euro 3.891,65 Euro

multipliziert mit Verkaufsmultiplikator 17,90fach 18,00fach

= Veräußerungspreis 60.734,70 Euro 70.049,74 Euro

abzüglich Kosten der Veräußerung* 607,35 Euro 1.694,71 Euro

abzüglich der Darlehensrückführungen 25.395,61 Euro 25.395,61 Euro

zuzüglich der Liquiditätsreserve 1.911,97 Euro 1.911,97 Euro

= Auszahlung an Anleger (Liquidationserlös) 36.643,72 Euro 44.871,39 Euro

in % des Eigenkapitals 96,43 Prozent 118,08 Prozent

Summe Ausschüttungen bis 2037 23.013,75 Euro 23.013,75 Euro

Vermögenszuwachs 59.657,47 Euro 67.885,14 Euro

Durchschnittlicher Vermögenszuwachs vor Steuern p.a. 4,08 Prozent 5,78 Prozent

* Berücksichtigt wurden die Vergütungen des Liquidators für die Abwicklung der Fondsgesellschaft (vgl. im Kapitel 10 den Abschnitt „Kosten und Gebühren, die 

seitens der Kapitalverwaltungsgesellschaft dem Investmentvermögen belastet werden“). Weitere mögliche Kosten im Zusammenhang mit der Veräußerung, wie 

beispielsweise Maklerkosten, Gerichtskosten oder etwaige Steuern, wurden nicht berücksichtigt. 
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raum 01.01.2037 bis zum 31.12.2037 erwirbt. Die nachstehende Tabelle 
zeigt exemplarisch den Gesamtmittelrückfluss bei Ausübung der Rück
kaufoption zum Jahresende 2037 bei einem unterstellten Verkauf zum 
18 Fachen der im Prognosefall kalkulierten Mieten bzw. im schlech
testen Fall, wenn zum Zeitpunkt des Rückerwerbs die Mietzahlungen 
aufgrund von erheblichen Mängeln an Dach und Fach soweit berech
tigt gemindert sind, dass der Rückerwerb auf Grundlage des Mindest
kaufpreises erfolgen würde.

5. Einfluss von Finanzierungszinsen

Da der Gesamtaufwand der Investition zu einem wesentlichen Teil auch 
über Hypothekendarlehen finanziert wird und dessen Zinssatz nur bis 
zum 30.10.2034 festgeschrieben wurden, hängt der wirtschaftliche Ver
lauf der Investition auch von der Entwicklung der Hypothekenzinsen bis 
zum Zeitpunkt des Ablaufs der Zinsbindung ab. Wie die nachste hende 
Grafik zeigt, haben sich die Hypothekenzinsen für zehnjährige Mittel 
in den letzten 10 bis 20 Jahren tendenziell fast ohne Unterbrechung 
bis zum Jahresende 2021 nach unten bewegt. Wie die sich anschlie
ßenden Jahre zeigen, kann langfristig ein Anstieg des Zinsniveaus aber 
nicht ausgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund wurde für den 
Zeitraum ab dem 01.11.2034 bis zum Ende des Prognosezeitraumes 
für die Anschlussfinanzierung mit Zinsen von 4,00 Prozent p. a. wei
tergerechnet. Sollten die zu diesem Zeitpunkt erzielbaren Konditionen 
von den geplanten Werten abweichen, hätte dies somit Einfluss auf 
die Höhe der zu zahlenden Zinsen und somit auf den ausschüttungs
fähigen Barüberschuss der Fondsgesellschaft. Im Rahmen der Sensiti

vitätsanalyse wurde beispielhaft angenommen, dass – abweichend zu 
der für die Wirtschaftlichkeitsberechnung getroffenen Annahme – der 
Anschlussfinanzierungszinssatz im Rahmen einer negativen Abweichung 
mit 6,00 Prozent p. a. und im Rahmen einer positiven Abweichung mit 
2,00 Prozent p. a. festgeschrieben werden kann.
 
6. Kumulatives Eintreten der obigen Einflussfaktoren

Es ist nicht auszuschließen, dass mehrere negative Ereignisse kumula
tiv eintreten, mit der Folge, dass sich insbesondere die Auszahlung oder 
der angenommene Veräußerungserlös verringert. Um die sich hieraus 
ergebenden Folgen besser abschätzen zu können, wurde im Rahmen 
dieses Szenarios unterstellt, dass im Fall der negativen Abweichungen 
sämtliche vorstehend einzeln beschriebenen Faktorabweichungen (wie 
1. Preisentwicklung, 2. Instandhaltungskosten, 3. Modernisierungszu
schuss, 4. Anteilswert und 5. Anschlussfinanzierung) in ihrer jeweili
gen negativen bzw. im Fall der positiven Abweichungen in ihrer jewei
ligen positiven Ausprägung kumulativ eintreten. Diese Szenarien sind 
zugleich auch Gegenstand des im Basisinformationsblatt dargestellten 
Performance Szenarios, wobei das dort dargestellte mittlere Szenario 
dem im Verkaufsprospekt dargestellten wirtschaftlichen Prognosever
lauf entspricht und die beiden Szenarien, bei denen alle negativen bzw. 
positiven Abweichungen kumulativ eintreten, dem im Basisinformati
onsblatt dargestellten pessimistischen bzw. optimistischen Szenario. 
Zur Ermittlung des als Stressszenario aufgeführten Szenarios wurde 
abweichend zum pessimistischen Szenario ein Verkauf der Immobi
lien zum 10Fachen der Jahresmiete zum Laufzeitende angenommen.   

Zinsentwicklung für 10-jährige Baufinanzierungen (2010–heute) in Prozent p. a.

Quelle: www.interhyp.de, DGZFPfandbriefkurve – Refinanzierung von Immobiliendarlehen
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Szenario 1: Einfluss der Preisentwicklung

Ergebnisüberblick (Prognose / Abweichungen von der Prognose)

Bandbreitenbetrachtung Ausschüttungsverlauf vor Steuern in Prozent des Eigenkapitals  
(Prognose / Abweichungen von der Prognose)

Bandbreitenbetrachtung kumulierter Vermögenszuwachs in Prozent des Eigenkapitals  
(Prognose / Abweichungen von der Prognose)

 Verschlechterung Prognosefall Verbesserung

Annahmen Inflationsentwicklung 1,00 % 1,80 % 3,00 %

Auszahlung vor Steuern 57,21 % 60,56 % 66,23 %

Anteilswert im Jahr 2038 1) 95,63 % 106,58 % 126,95 %

IRR vor Steuern 2) 3,59 % p. a. 4,43 % p. a. 5,78 % p. a.

IRR nach Steuern 2) 2,73 % p. a. 3,53 % p. a. 4,81 % p. a.

1) Der prognostizierte Anteilswert im Jahr 2038 ist eine reine Wertbetrachtung ent
sprechend der getroffenen Annahmen: (Verkaufsfaktor x kalkulierte Jahresmiete für 
das Jahr 2039 – Restschuld des Objektkredites + Liquiditätsreserve – Liquidationskos
ten)  / Eigenkapital in Prozent. Wirtschaftliche und steuerliche Folgen einer konkreten 
Veräußerung, wie mögliche Maklerprovisionen oder eine etwaige Steuerpflicht von 
Veräußerungsgewinnen, sind nicht berücksichtigt.

2)  Die nach der Methode des „Internen Zinsfußes“ ermittelte Rendite der Investition ist 
hinsichtlich Sicherheit und Kalkulierbarkeit nicht mit der Rendite festverzinslicher 
Wert papiere vergleichbar. Die Berechnung des „Internen Zinsfußes“ (IRRMethode) 
drückt die Verzinsung des jeweils rechnerisch gebundenen Kapitals während der Lauf

zeit aus. Dabei wird neben der Höhe der Zu und Abflüsse auch deren zeitlicher Bezug 
berücksichtigt. Folgende Zahlungszeitpunkte wurden für die Berechnung des Internen 
Zinsfußes zugrunde gelegt: Einzahlung der Einlage zum 31.03.2025; Ausschüttungen 
jeweils zum Ende eines Quartals, erstmalig zeitanteilig ab Beitritt der Anleger zum 
30.06.2025; Steuerwirkung zum 30.06. des Folgejahres und Ausschüttung des Anteils
wertes zum 31.12.2038. Die Renditeberechnung nach IRR bezieht sich somit auf das 
durchschnittliche, rechnerisch ge bundene und nicht auf das ursprünglich eingesetzte 
Kapital. Es besteht daher auch keine unmittelbare Vergleichbarkeit mit Renditen an
derer Kapitalanlagen, z. B. fest verzinslicher Wertpapiere. Ferner wurde in Bezug auf 
die Angaben nach Steuern eine Ein kom mensteuerProgression für die Jahre 2025 bis 
2038 in Höhe von 42 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag unterstellt.
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Bandbreitenbetrachtung Ausschüttungsverlauf vor Steuern in Prozent des Eigenkapitals  
(Prognose / Abweichungen von der Prognose)

Bandbreitenbetrachtung kumulierter Vermögenszuwachs in Prozent des Eigenkapitals  
(Prognose / Abweichungen von der Prognose)

 Verschlechterung Prognosefall Verbesserung

Annahmen Instandhaltungskosten 5,00 €/m² p. a. 3,50 €/m² p. a. 2,00 €/m² p. a.

Auszahlung vor Steuern 58,28 % 60,56 % 62,84 %

Anteilswert im Jahr 2038 1) 106,58 % 106,58 % 106,31 %

IRR vor Steuern 2) 4,26 % p. a. 4,43 % p. a. 4,58 % p. a.

IRR nach Steuern 2) 3,43 % p. a. 3,53 % p. a. 3,60 % p. a.

Szenario 2: Einfluss von Instandhaltungskosten

Ergebnisüberblick (Prognose / Abweichungen von der Prognose)

1) Der prognostizierte Anteilswert im Jahr 2038 ist eine reine Wertbetrachtung ent
sprechend der getroffenen Annahmen: (Verkaufsfaktor x kalkulierte Jahresmiete für 
das Jahr 2039 – Restschuld des Objektkredites + Liquiditätsreserve – Liquidationskos
ten)  / Eigenkapital in Prozent. Wirtschaftliche und steuerliche Folgen einer konkreten 
Veräußerung, wie mögliche Maklerprovisionen oder eine etwaige Steuerpflicht von 
Veräußerungsgewinnen, sind nicht berücksichtigt.

2)  Die nach der Methode des „Internen Zinsfußes“ ermittelte Rendite der Investition ist 
hinsichtlich Sicherheit und Kalkulierbarkeit nicht mit der Rendite festverzinslicher 
Wert papiere vergleichbar. Die Berechnung des „Internen Zinsfußes“ (IRRMethode) 
drückt die Verzinsung des jeweils rechnerisch gebundenen Kapitals während der Lauf

zeit aus. Dabei wird neben der Höhe der Zu und Abflüsse auch deren zeitlicher Bezug 
berücksichtigt. Folgende Zahlungszeitpunkte wurden für die Berechnung des Internen 
Zinsfußes zugrunde gelegt: Einzahlung der Einlage zum 31.03.2025; Ausschüttungen 
jeweils zum Ende eines Quartals, erstmalig zeitanteilig ab Beitritt der Anleger zum 
30.06.2025; Steuerwirkung zum 30.06. des Folgejahres und Ausschüttung des Anteils
wertes zum 31.12.2038. Die Renditeberechnung nach IRR bezieht sich somit auf das 
durchschnittliche, rechnerisch ge bundene und nicht auf das ursprünglich eingesetzte 
Kapital. Es besteht daher auch keine unmittelbare Vergleichbarkeit mit Renditen an
derer Kapitalanlagen, z. B. fest verzinslicher Wertpapiere. Ferner wurde in Bezug auf 
die Angaben nach Steuern eine Ein kom mensteuerProgression für die Jahre 2025 bis 
2038 in Höhe von 42 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag unterstellt.
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 Verschlechterung Prognosefall Verbesserung

Annahmen Vermietungs / Modernisierungskosten verdoppelt 6 Monatsmieten keine

Auszahlung vor Steuern 55,44 % 60,56 % 65,68 %

Anteilswert im Jahr 2038 1) 106,58 % 106,58 % 105,99 %

IRR vor Steuern 2) 4,14 % p. a. 4,43 % p. a. 4,67 % p. a.

IRR nach Steuern 2) 3,35 % p. a. 3,53 % p. a. 3,66 % p. a.

1) Der prognostizierte Anteilswert im Jahr 2038 ist eine reine Wertbetrachtung ent
sprechend der getroffenen Annahmen: (Verkaufsfaktor x kalkulierte Jahresmiete für 
das Jahr 2039 – Restschuld des Objektkredites + Liquiditätsreserve – Liquidationskos
ten)  / Eigenkapital in Prozent. Wirtschaftliche und steuerliche Folgen einer konkreten 
Veräußerung, wie mögliche Maklerprovisionen oder eine etwaige Steuerpflicht von 
Veräußerungsgewinnen, sind nicht berücksichtigt.

2)  Die nach der Methode des „Internen Zinsfußes“ ermittelte Rendite der Investition ist 
hinsichtlich Sicherheit und Kalkulierbarkeit nicht mit der Rendite festverzinslicher 
Wert papiere vergleichbar. Die Berechnung des „Internen Zinsfußes“ (IRRMethode) 
drückt die Verzinsung des jeweils rechnerisch gebundenen Kapitals während der Lauf

zeit aus. Dabei wird neben der Höhe der Zu und Abflüsse auch deren zeitlicher Bezug 
berücksichtigt. Folgende Zahlungszeitpunkte wurden für die Berechnung des Internen 
Zinsfußes zugrunde gelegt: Einzahlung der Einlage zum 31.03.2025; Ausschüttungen 
jeweils zum Ende eines Quartals, erstmalig zeitanteilig ab Beitritt der Anleger zum 
30.06.2025; Steuerwirkung zum 30.06. des Folgejahres und Ausschüttung des Anteils
wertes zum 31.12.2038. Die Renditeberechnung nach IRR bezieht sich somit auf das 
durchschnittliche, rechnerisch ge bundene und nicht auf das ursprünglich eingesetzte 
Kapital. Es besteht daher auch keine unmittelbare Vergleichbarkeit mit Renditen an
derer Kapitalanlagen, z. B. fest verzinslicher Wertpapiere. Ferner wurde in Bezug auf 
die Angaben nach Steuern eine Ein kom mensteuerProgression für die Jahre 2025 bis 
2038 in Höhe von 42 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag unterstellt.
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Szenario 3: Einfluss von Vermietungs- / Modernisierungskosten

Ergebnisüberblick (Prognose / Abweichungen von der Prognose)

Bandbreitenbetrachtung Ausschüttungsverlauf vor Steuern in Prozent des Eigenkapitals  
(Prognose / Abweichungen von der Prognose)

Bandbreitenbetrachtung kumulierter Vermögenszuwachs in Prozent des Eigenkapitals  
(Prognose / Abweichungen von der Prognose)
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Szenario 4: Einfluss verschiedener Verkaufsfaktoren

1) Der prognostizierte Anteilswert im Jahr 2038 ist eine reine Wertbetrachtung ent
sprechend der getroffenen Annahmen: (Verkaufsfaktor x kalkulierte Jahresmiete für 
das Jahr 2039 – Restschuld des Objektkredites + Liquiditätsreserve – Liquidationskos
ten)  / Eigenkapital in Prozent. Wirtschaftliche und steuerliche Folgen einer konkreten 
Veräußerung, wie mögliche Maklerprovisionen oder eine etwaige Steuerpflicht von 
Veräußerungsgewinnen, sind nicht berücksichtigt.

2)  Die nach der Methode des „Internen Zinsfußes“ ermittelte Rendite der Investition ist 
hinsichtlich Sicherheit und Kalkulierbarkeit nicht mit der Rendite festverzinslicher 
Wert papiere vergleichbar. Die Berechnung des „Internen Zinsfußes“ (IRRMethode) 
drückt die Verzinsung des jeweils rechnerisch gebundenen Kapitals während der Lauf

zeit aus. Dabei wird neben der Höhe der Zu und Abflüsse auch deren zeitlicher Bezug 
berücksichtigt. Folgende Zahlungszeitpunkte wurden für die Berechnung des Internen 
Zinsfußes zugrunde gelegt: Einzahlung der Einlage zum 31.03.2025; Ausschüttungen 
jeweils zum Ende eines Quartals, erstmalig zeitanteilig ab Beitritt der Anleger zum 
30.06.2025; Steuerwirkung zum 30.06. des Folgejahres und Ausschüttung des Anteils
wertes zum 31.12.2038. Die Renditeberechnung nach IRR bezieht sich somit auf das 
durchschnittliche, rechnerisch ge bundene und nicht auf das ursprünglich eingesetzte 
Kapital. Es besteht daher auch keine unmittelbare Vergleichbarkeit mit Renditen an
derer Kapitalanlagen, z. B. fest verzinslicher Wertpapiere. Ferner wurde in Bezug auf 
die Angaben nach Steuern eine Ein kom mensteuerProgression für die Jahre 2025 bis 
2038 in Höhe von 42 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag unterstellt.
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Ergebnisüberblick (Prognose / Abweichungen von der Prognose)

Bandbreitenbetrachtung Ausschüttungsverlauf vor Steuern in Prozent des Eigenkapitals  
(Prognose / Abweichungen von der Prognose)

Bandbreitenbetrachtung kumulierter Vermögenszuwachs in Prozent des Eigenkapitals  
(Prognose / Abweichungen von der Prognose)

 Verschlechterung Prognosefall Verbesserung

Annahmen Verkaufsmultiplikatoren 15,50fach 16,50fach 17,50fach

Auszahlung vor Steuern 60,58 % 60,56 % 60,54 %

Anteilswert im Jahr 2038 1) 96,44 % 106,58 % 115,40 %

IRR vor Steuern 2) 3,87 % p. a. 4,43 % p. a. 4,88 % p. a.

IRR nach Steuern 2) 2,92 % p. a. 3,53 % p. a. 4,01 % p. a.
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Szenario 5: Einfluss von Finanzierungszinsen

1) Der prognostizierte Anteilswert im Jahr 2038 ist eine reine Wertbetrachtung ent
sprechend der getroffenen Annahmen: (Verkaufsfaktor x kalkulierte Jahresmiete für 
das Jahr 2039 – Restschuld des Objektkredites + Liquiditätsreserve – Liquidationskos
ten)  / Eigenkapital in Prozent. Wirtschaftliche und steuerliche Folgen einer konkreten 
Veräußerung, wie mögliche Maklerprovisionen oder eine etwaige Steuerpflicht von 
Veräußerungsgewinnen, sind nicht berücksichtigt.

2)  Die nach der Methode des „Internen Zinsfußes“ ermittelte Rendite der Investition ist 
hinsichtlich Sicherheit und Kalkulierbarkeit nicht mit der Rendite festverzinslicher 
Wert papiere vergleichbar. Die Berechnung des „Internen Zinsfußes“ (IRRMethode) 
drückt die Verzinsung des jeweils rechnerisch gebundenen Kapitals während der Lauf

zeit aus. Dabei wird neben der Höhe der Zu und Abflüsse auch deren zeitlicher Bezug 
berücksichtigt. Folgende Zahlungszeitpunkte wurden für die Berechnung des Internen 
Zinsfußes zugrunde gelegt: Einzahlung der Einlage zum 31.03.2025; Ausschüttungen 
jeweils zum Ende eines Quartals, erstmalig zeitanteilig ab Beitritt der Anleger zum 
30.06.2025; Steuerwirkung zum 30.06. des Folgejahres und Ausschüttung des Anteils
wertes zum 31.12.2038. Die Renditeberechnung nach IRR bezieht sich somit auf das 
durchschnittliche, rechnerisch ge bundene und nicht auf das ursprünglich eingesetzte 
Kapital. Es besteht daher auch keine unmittelbare Vergleichbarkeit mit Renditen an
derer Kapitalanlagen, z. B. fest verzinslicher Wertpapiere. Ferner wurde in Bezug auf 
die Angaben nach Steuern eine Ein kom mensteuerProgression für die Jahre 2025 bis 
2038 in Höhe von 42 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag unterstellt.
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Ergebnisüberblick (Prognose / Abweichungen von der Prognose)

Bandbreitenbetrachtung Ausschüttungsverlauf vor Steuern in Prozent des Eigenkapitals  
(Prognose / Abweichungen von der Prognose)

Bandbreitenbetrachtung kumulierter Vermögenszuwachs in Prozent des Eigenkapitals  
(Prognose / Abweichungen von der Prognose)

 Verschlechterung Prognosefall Verbesserung

Annahmen Anschlussfinanzierungssatz 6,00 % 4,00 % 2,00 %

Auszahlung vor Steuern 54,70 % 60,56 % 66,43 %

Anteilswert im Jahr 2038 1) 106,78 % 106,58 % 105,65 %

IRR vor Steuern 2) 4,09 % p. a. 4,43 % p. a. 4,71 % p. a.

IRR nach Steuern 2) 3,32 % p. a. 3,53 % p. a. 3,68 % p. a.
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Szenario 6: Kumulatives Eintreten aller unter 1. bis 5. genannten Einflussfaktoren

1) Der prognostizierte Anteilswert im Jahr 2038 ist eine reine Wertbetrachtung ent
sprechend der getroffenen Annahmen: (Verkaufsfaktor x kalkulierte Jahresmiete für 
das Jahr 2039 – Restschuld des Objektkredites + Liquiditätsreserve – Liquidationskos
ten)  / Eigenkapital in Prozent. Wirtschaftliche und steuerliche Folgen einer konkreten 
Veräußerung, wie mögliche Maklerprovisionen oder eine etwaige Steuerpflicht von 
Veräußerungsgewinnen, sind nicht berücksichtigt.

2)  Die nach der Methode des „Internen Zinsfußes“ ermittelte Rendite der Investition ist 
hinsichtlich Sicherheit und Kalkulierbarkeit nicht mit der Rendite festverzinslicher 
Wert papiere vergleichbar. Die Berechnung des „Internen Zinsfußes“ (IRRMethode) 
drückt die Verzinsung des jeweils rechnerisch gebundenen Kapitals während der Lauf

zeit aus. Dabei wird neben der Höhe der Zu und Abflüsse auch deren zeitlicher Bezug 
berücksichtigt. Folgende Zahlungszeitpunkte wurden für die Berechnung des Internen 
Zinsfußes zugrunde gelegt: Einzahlung der Einlage zum 31.03.2025; Ausschüttungen 
jeweils zum Ende eines Quartals, erstmalig zeitanteilig ab Beitritt der Anleger zum 
30.06.2025; Steuerwirkung zum 30.06. des Folgejahres und Ausschüttung des Anteils
wertes zum 31.12.2038. Die Renditeberechnung nach IRR bezieht sich somit auf das 
durchschnittliche, rechnerisch ge bundene und nicht auf das ursprünglich eingesetzte 
Kapital. Es besteht daher auch keine unmittelbare Vergleichbarkeit mit Renditen an
derer Kapitalanlagen, z. B. fest verzinslicher Wertpapiere. Ferner wurde in Bezug auf 
die Angaben nach Steuern eine Ein kom mensteuerProgression für die Jahre 2025 bis 
2038 in Höhe von 42 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag unterstellt.
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Ergebnisüberblick (Prognose / Abweichungen von der Prognose)

Bandbreitenbetrachtung Ausschüttungsverlauf vor Steuern in Prozent des Eigenkapitals  
(Prognose / Abweichungen von der Prognose)

Bandbreitenbetrachtung kumulierter Vermögenszuwachs in Prozent des Eigenkapitals  
(Prognose / Abweichungen von der Prognose)

 Verschlechterung Prognosefall Verbesserung

Auszahlung vor Steuern 44,41 % 60,56 % 80,37 %

Anteilswert im Jahr 2038 1) 86,36 % 106,58 % 134,35 %

IRR vor Steuern 2) 2,11 % p. a. 4,43 % p. a. 6,79 % p. a.

IRR nach Steuern 2) 1,58 % p. a. 3,53 % p. a. 5,59 % p. a.
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10. BESCHREIBUNG DER  
WICHTIGSTEN RECHTLICHEN 
AUSWIRKUNGEN DER FÜR  
DIE TÄTIGUNG DER ANLAGE  
EINGE GANGENEN  
VERTRAGSBEZIEHUNGEN

Mithilfe der folgenden Ausführungen soll dem Anleger ein Über
blick über die wichtigsten rechtlichen Auswirkungen gegeben 
werden, die sich im Zusammenhang mit diesem Beteiligungs

angebot ergeben. Hierbei versteht sich das Kapitel als eine Zusammen
fassung der we sentlichen rechtlichen Aspekte und ersetzt nicht das 
gründliche Stu dium des gesamten Beteiligungsangebotes. Grundlagen 
für die Betei ligung jedes Anlegers an der Fondsgesellschaft sind der im 
An hang des Prospektes abgedruckte Gesellschaftsvertrag, die An lage
bedin gungen und der Treu handvertrag sowie die Zeichnungs unterlagen 
wie insbesondere der Kaufauftrag, die jeweils Bestand teile des Be tei
ligungsangebotes sind. Materiell ausgefüllt wird der Inhalt der Beteili
gung darüber hinaus durch die im Pro spekt dargestellten weiteren Ver
träge, wie der Verwaltungsvertrag und der Mietvertrag. Im Folgen den 
werden daher neben den all gemeinen Angaben zur Kapitalanlage, zur 
Fondsgesellschaft und zu ihrem Anlageobjekt vor allem auch die maß
geblichen Inhalte und Be son der heiten dieser Verträge und darüber hin
aus die Inhalte der weiteren, zwischen der Fondsgesellschaft und Drit
ten geschlossenen Verträge zusammenfassend dargestellt.

Angaben über die Kapitalanlage

Gegenstand der Beteiligung, Art der Kapitalanlage

Gegenstand dieser Kapitalanlage ist die Beteiligung an einem ge  schlos
senen Immobilienfonds im Wege eines Beteiligungserwerbs an einer 
Kom manditgesellschaft (GmbH & Co. KG), der Hahn Pluswertfonds 182 
GmbH & Co. geschlosseneInvestmentKG. Im Rahmen des vorliegenden 
Beteiligungsangebotes kön nen sich An  leger als Treugeber über die Dr. 
Wassermann & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Rütten
scheider Straße 199, 45131 Essen (nach  fol gend auch „Treuhänderin“ 
genannt), an der Fonds gesell schaft be tei li gen. Die Treugeber sind dabei 
direkt beteiligten Kom man   di tis ten wirtschaftlich gleichgestellt. Opti
onal ist auch eine Direkt betei ligung als Kommanditist an der Fondsge
sellschaft möglich. Die Fondsgesellschaft wird Eigentümerin eines rund 
37.413 m² großen Grundstücks in der Straße Bohmsiel 1 in 27572 Bre

merhaven, eines rund 12.380 m² großen Grundstücks in der Straubin
ger Straße 64 in 94405 Landau an der Isar, eines rund 10.983 m² gro
ßen Grundstücks in der Römerstraße 34 in 71229 Leonberg, eines rund 
11.312 m² großen Grundstücks in der Friedrichstraße 262 in 42551 Vel
bert sowie eines rund 10.779 m² großen Grundstücks in der Bismarck
straße 26 in 97877 Wertheim, die ihrerseits jeweils mit einem SBWaren
haus mit Stellplätzen und Außenanlagen bebaut sind und die langfristig 
an die Kaufland Unternehmensgruppe vermietet sind. 

Beitritt der Anleger, Kaufauftrag

Der Beitritt der Anleger erfolgt im Rahmen des Angebotes mittel bar über 
die Treuhänderin. Hierzu bietet der Anleger durch Unter zeich  nung des 
Kaufauftrages der Treuhänderin den Abschluss eines Treuhand vertrages 
an, durch den die Treuhänderin beauftragt wird, für den An  le  ger / Treu
geber eine treuhänderisch gehaltene Beteiligung an der Fonds gesell
schaft entsprechend den Festlegungen des Kauf auftrages und des Treu
handvertrages im eigenen Namen, aber auf Rechnung des Anlegers von 
der HAHN Beteiligungsholding GmbH zu erwerben und zu halten. Der 
Treuhandvertrag kommt mit Annahme des Kaufauftrages durch die Treu
händerin zustande. Optio nal ist auch die Beteiligung als Di rektkomma
nditist an der Fondsgesellschaft möglich. Dabei wird zunächst die Betei
ligung treuhänderisch über die Treuhänderin erwor ben, verbunden mit 
der Anweisung, den zunächst treuhänderisch gehal te nen Kommanditan
teil, aufschiebend bedingt durch die Eintra gung des jeweiligen Anlegers 
als Kommanditist in das Handelsregister, auf den Anleger zu übertragen. 
Welche Beteili gungsart der Anleger wünscht, kann auf dem Kaufauftrag 
durch entsprechendes An kreu zen der Be  teili gungs  optionen vermerkt 
werden. Der Anleger bestätigt mit Un  terzeich   nung des Kaufauftrages, 
dass er den Gesellschaftsvertrag und die An lage  bedingungen der Fonds
gesellschaft, den Treuhand ver trag, das Basisinformationsblatt und die
sen Verkaufs pros pekt erhalten hat. Er verpflichtet sich zur Erbringung 
der Leistungen, die sich aus dem Kaufauftrag er geben. Gerät der Anle
ger mit den von ihm zu leistenden Zahlungen ganz oder teilweise in Ver
zug, ist die Treu hän  derin berechtigt, von dem Treuhandvertrag und dem 
Be teiligungs erwerb durch den Anleger zurückzutreten.
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Rechtsstellung der Anleger als Treugeber  
in der Fondsgesellschaft

Die Anleger beteiligen sich an der Fondsgesellschaft als Treugeber. Die 
Beteiligung erfolgt nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages und der 
Anlagebedingungen der Fondsgesellschaft, die die Rechte und Pflich
ten zwischen den Anlegern und der Fondsgesellschaft sowie den Gesell
schaftern untereinander regeln. Zudem erfolgt die mittelba re Betei li
gung der Anleger als Treugeber nach Maßgabe des Treuhandver trages. 
Im Innenverhältnis zu den Treugebern übernimmt und verwaltet die Treu
handkommanditistin treuhänderisch die im Auftrag, im Interesse und 
für Rechnung der Treugeber gehaltenen Kapitalanteile an der Fonds  ge
sellschaft. Sie ist als Kommanditistin in das Handelsregister ein getragen, 
hält im Außenverhältnis die jeweiligen Kapitalanteile als einheit lichen 
Komman dit anteil und tritt im eigenen Namen auf. 

Die Treugeber haben wirtschaftlich die Stellung von Kommanditisten der 
Fondsgesellschaft. Die Treuhandkommanditistin nimmt alle zur Verwal
tung der Kommanditbeteiligung erforderlichen Maßnahmen vor. Sie erteilt 
jedem Treugeber unwiderruflich Vollmacht zur Aus übung des Stimm
rechts aus dem für ihn treuhänderisch gehalte nen Teil ihrer Komman
ditbeteiligung und der ihr zustehenden In for  ma tions, Kontroll und 
Widerspruchsrechte. Sie übt ihre mit glied schaft lichen Rechte nicht aus, 
soweit der Treugeber aufgrund der Be voll mächtigung unmittelbar han
delt. Andernfalls übt sie diese Rech te nach seiner Weisung aus. Die 
Treuhänderin darf an den der Ge sell schafterversammlung der Fonds
gesellschaft zugewiesenen Beschlussfassungen nicht ohne vorherige 
Unterrichtung des Treuge bers teilnehmen. Sie hat zu diesem Zweck die 
Ta gesordnung so wie weitere ihr von der Fondsgesellschaft im Zu samm
enhang mit der Be schluss fassung zugeleitete Unterlagen dem Treu geber 
unter Mit tei lung der von ihr zu den einzelnen Tages ord nungspunkten 
beab sichtigten Stimmabgabe zuzusenden. Erfolgt keine Weisung durch 
den Treugeber, so erfolgt die Stimmabgabe durch die Treuhänderin – 
sofern im Einzelfall nicht andere gesetzliche und gesellschaftsrechtli
che Be stimmungen gelten – wie angekündigt. 

Die Treuhandkommanditistin tritt dem Treugeber ihre Ansprüche aus dem 
für ihn gehaltenen Ka pi tal anteil auf festgestellte Gewinne, beschlos
sene Auszahlungen und Auseinandersetzungsguthaben in dem Umfang 
ab, wie diese An  sprü che ihm wirtschaftlich zustehen. Der Treugeber 
stellt die Treu hand kom manditistin im Gegenzug von allen Verbindlich
keiten frei, die bei pflichtgemäßer Erfüllung ihres Treuhandauftrages 
im Zu sam men hang mit der Übernahme und Verwaltung seines Kapital
anteils entstehen. Die Treuhänderin haftet für Pflichtverletzungen ent
sprechend der gesetzlichen Vorschriften. Weitere Einzel heiten zu dem 
Treuhandvertrag finden sich im nachfolgenden Abschnitt „Treuhände
rischer Anteilserwerb, Treu handvertrag“.

Wechsel eines Treugebers in die Kommanditistenstellung

Die Kündigung des Treuhandvertrages in Verbindung mit einem Wech
sel in die Kommanditistenstellung ist jederzeit möglich. Kün digt der 
Treugeber, wird die Treuhandkommanditistin den für den Treu geber ge 
hal tenen Teil ihrer Kommanditbeteiligung auf die sen über tragen. Die 
Über tragung ist bis zur Eintragung der Haft einlage des Treugebers in 
das Han dels register aufschiebend bedingt. Infolge der Umwandlung der 
treuhänderischen Beteiligung des Treugebers in eine Direktbeteiligung 

ist der Anleger verpflichtet, der geschäftsführenden Kommanditistin 
gemäß § 17 Abs. 9 des Gesellschaftsvertrages eine notariell beglau
bigte Handelsregistervollmacht zu erteilen. Diese Verpflichtungen tref
fen auch die Rechtsnachfolger eines Kom manditisten. Darüber hinaus 
hat der wechselnde Treugeber die Kos ten seiner Eintragung in das Han
delsregister zu tragen. 

Art und Hauptmerkmale der Anteile der  
Anleger / Rechte und Pflichten der Anleger

Den Gesellschaftern zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sowie den 
zukünftigen Kommanditisten bzw. Treugebern erwachsen aus der Betei
ligung an der Fondsgesellschaft Rechte und Pflichten, die sich zum einen 
aus dem Gesellschafts und dem Treuhandvertrag und zum anderen aus 
den allgemeinen gesetzlichen Regelungen ergeben. Diese Rechte und 
Pflichten bilden die Hauptmerkmale der Anteile, die im Folgenden dar
gestellt werden.

Rechte der Anleger

Zu den Rechten der Anleger zählen die Stimm, Kontroll und Mit wir
kungsrechte, die Informationsrechte, das Recht an der Beteili gung am 
und der Entnahme von Gewinn, der Beteiligung an Verlusten, an Aus
einandersetzungsguthaben sowie Liquidationserlösen sowie die Kündi
gungs und Verfügungsrechte.

Stimm-, Kontroll- und Mitwirkungsrechte

Den Anlegern ste hen die Stimm und Kontrollrechte eines Komman  di
tisten in der Fonds gesellschaft zu, wobei je 0,01 Euro Haft einlage eine 
Stimme gewähren. Die Anleger können über die Treu hän de rin oder im Falle 
der Direkt beteiligung unmittelbar das Stimm recht bei Gesellschafterbe
schlüssen ausüben, z. B. bei Entlas tung der Ge schäfts führung / ggf. des 
Beirates, Wahl des Abschluss prü fers, Feststellung des Jahresabschlus
ses, Verwendung des Jahres über schus ses und Ent nah men, Änderungen 
des Gesellschafts vertrages oder der Anlage be din gungen, Auflösung der 
Gesell schaft. Beschlussfassungen der Gesellschafter werden in Gesell
schafterversammlungen gefasst. Diese können auch durch schriftliche 
Beschlussfassung ersetzt werden, wenn nicht von Gesellschaftern, die 
mindestens 20 Prozent der Hafteinlagen vertreten, widersprochen wird. 
Anleger können Gesell schafterbeschlüsse inner halb einer Frist von einem 
Monat, beginnend mit dem Tage der Versen dung des Protokolls oder des 
Ergebnisses der schriftlichen Beschluss fas sung, anfechten. 

Informationsrechte

Den Anlegern stehen die Informationsrechte eines Kommanditisten zu. 
Sie haben das Recht zur persönlichen Teil nahme an Versammlungen, 
kön nen sich vertreten lassen oder der Treu hän derin eine Ab stimmungs
wei sung erteilen. Ferner können mit min destens 20 Prozent der Stim
men aller Gesellschafter außerordentliche Gesellschafterver samm lun
gen einberufen werden. 
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Beteiligung am und Entnahmen vom Gewinn,  
Beteiligung an Verlusten, Auseinandersetzungsgut haben 
sowie Liquida tions erlös

Die Anleger sind am Vermögen, an den Gewinnen und Verlusten und 
am Liquidationserlös der Gesellschaft im Verhältnis ihrer Beteiligun gen 
beteiligt (§ 25 des Gesellschaftsvertrages). Sie haben An spruch auf ein 
Auseinandersetzungsguthaben gemäß § 16 des Ge sellschafts vertrages.

Kündigungs- und Verfügungsrechte

Anleger können während der befristeten Laufzeit der Fondsgesellschaft 
ihr Gesellschaftsverhältnis nur aus wichtigem Grund kündigen (§ 11 des 
Gesellschaftsvertrages). Eine Übertragung, Verpfändung und sons tige 
Belastung der Anteile ist mit vorheriger Zustimmung der Ge schäftsfüh
rung jeweils zum Wechsel eines Geschäftsjahres zulässig (§ 12 des Gesell
schaftsvertrages).

Pflichten der Anleger

Daneben gehören zu den Anlegerpflichten die termingerechte Zahlung 
des Zeichnungsbetrages zzgl. Agio, die Übernahme der Haftung im Rah
men der ge setz lichen Bestimmungen in Höhe der jeweils übernomme
nen Haft ein lage (0,1 Prozent des jeweiligen Zeichnungsbetrages), die 
Erteilung von Handelsregistervollmachten im Falle der unmittelbaren 
Beteiligung, der Ausgleich von etwaigen Kosten im Zusammenhang mit 
Übertragungen sowie die Freistellung der Treuhandkommanditistin von 
etwaigen Haf tungsansprüchen.

Einzahlungen

Der Anleger schuldet den Zeichnungsbetrag sowie das Agio für die Ver
mittlung der Beteiligung zu den jeweiligen Fäl lig keits terminen, die ihm 
seitens der Dr. Wassermann & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsge
sellschaft mit geteilt werden. 

Handelsregistervollmacht

Mit Ausnahme der Dr. Wassermann & Partner GmbH Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft haben alle Gesellschafter gemäß § 17 Abs. 9 des Gesell
schaftsvertrages der jeweiligen geschäftsführenden Kommanditistin in 
notariell beglau big ter Form Handelsregistervollmacht zu ihrer Vertre
tung gegenüber dem Handelsregistergericht zu erteilen.

Kosten- und Haftungsfreistellung

Kosten und Aufwendungen, aber auch Steuern, die der Fondsgesellschaft 
aus und im Zusammenhang mit der Übertragung, Verpfändung oder 
sonstigen Belastung von Gesellschaftsanteilen, treuhänderisch gehal
tenen Gesellschaftsanteilen oder Teilen von Gesellschaftsanteilen, der 
Auflösung von Treuhandverhältnissen und der Übertragung von Treu
handverhältnissen entstehen, sind der Fondsgesellschaft durch die an 
den entsprechenden Vorgängen beteiligten Gesellschafter und Treu
geber zu ersetzen. Entsteht nach Maßgabe der Regelung des § 1 Abs. 
2 a, Abs. 3 oder Abs. 3 a GrEStG von der Fondsgesellschaft zu tragende 
Grund er werb steuer, ist diese der Fondsgesellschaft durch alle an denje
nigen Vor gängen Beteiligten zu ersetzen, die einzeln oder in der Summe 
zu der Ent  stehung der Grund erwerbsteuerschuld geführt haben. Fer

ner haben Anleger, die sich als Treugeber über die Dr. Wassermann & 
Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beteiligen, gemäß § 7 
des Treu hand vertrages diese von allen Ansprüchen Dritter freizu stellen, 
die gegen die se in ihrer Eigenschaft als Inhaberin des Kom manditan teils 
oder im Zu sammenhang mit ihrer Tätigkeit für den Treugeber erhoben 
werden. Wird die Treuhänderin in Anspruch ge nom men, hat der Treu
geber vollen Ersatz zu leisten. Dies gilt auch bzgl. Forderungen, die die 
Finanz be hörden gegen die Treuhänderin geltend machen, auch solche, 
die im Rahmen der Auflösung oder Übertragung des Treuhandverhält
nisses gel tend gemacht werden. 

Die Anteile sind nicht verbrieft und es werden keine Anteilsscheine oder 
Einzelurkunden ausgegeben. Die Anteile lauten auf den Namen. Die Min
destbeteiligung beträgt 5.000 Euro zzgl. 5 Prozent Agio. Ferner müssen 
Zeichnungs beträge stets durch 100 teilbar sein. Neben der Mindestzeich
nung von 5.000 Euro sowie der auf 100 Euro lautenden Stückelung beste
hen keine weiteren Einschränkungen bzgl. der Stückelung von Anteilen. 
Abweichungen der Hauptmerkmale zwischen den Gesellschaftern zum 
Zeit punkt der Prospektaufstellung und den zukünftigen Gesell schaf tern 
bestehen mit Ausnahme der zwingenden und funktions beding ten Beson
derheiten in Bezug auf die Komplementärin, die ge schäfts führende Kom
manditistin und die Treuhänderin wie dem Recht der handelsregisterlichen 
Vertretung, dem Recht auf Kosten ersatz und Ver gütungen, der Befugnis 
zur Geschäftsführung sowie den Kündigungs und Übertragungsrechten 
ausdrücklich nicht. Zu den detaillierten Re ge lungsinhalten des Gesell
schaftsvertrages, der Anlagebedingungen sowie des Treuhandvertrages 
wird auf die im Anhang abgebildeten Ver tragstexte verwiesen.

Faire Behandlung der Anleger

Die DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH ist in ihrer Funktion als 
Kapitalverwaltungsgesellschaft der Fondsgesellschaft gesetzlich dazu 
verpflichtet, die Anleger der Fondsgesellschaft fair zu behandeln. Sie 
verwaltet die von ihr aufgelegten Investmentvermögen nach dem Prin
zip der Gleichbehandlung, indem sie bestimmte Investmentvermö gen 
und Anleger der Investmentvermögen nicht zu Lasten an derer bevorzugt 
behandelt. Die Gleichbehandlung wird auf allen Ebenen der Verwaltung 
des Investmentvermögens sichergestellt. Die Entschei dungs prozesse und 
organisatorischen Strukturen der Kapital verwal tungs gesellschaft sind 
entsprechend ausgerichtet.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass jeder Anleger die 
gleichen Zugangsmöglichkeiten und Voraussetzungen für den Zu gang zum 
Investmentvermögen hat und es gibt in Bezug auf die Fonds  ge sell schaft 
keine Sonderrechte für bestimmte Anlegergruppen. Demnach haben alle 
Anteile gleiche Ausgestaltungsmerkmale, ver schiedene Anteilklassen 
gemäß §§ 149 Absatz 2 i. V. m. 96 Absatz 1 KAGB werden nicht gebildet 
und Ansprüche einzelner Anleger auf Vor zugsbehandlung bestehen nicht. 

Ferner hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft zur Sicherung der An 
leger interessen entsprechende Leitsätze zum Umgang mit mög lichen 
In teress enkonflikten im Rahmen ihrer ComplianceGrundsät ze festge
schrieben. Diese umfassen Maßnahmen zur Vermeidung, der Fest stellung 
und Offen legung sowie dem Manage ment von Interessen kon flik ten. In 
diesem Sinne hat die Kapital verwaltungs gesell  schaft u. a. die Funktion 
eines Com pliance Beauf trag ten in  stalliert, der die allgemeinen, orga
nisatorischen und prozessualen Vorkehrungen zur Iden tifikation, Prä
vention und Lösung von Inte ressen konflikten umsetzt.
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Übertragungsmöglichkeiten von Fondsanteilen,  
Börsen und Märkte, Einschränkungen der Handelbarkeit,  
Tod eines Anlegers

Die Anteile an der Fondsgesellschaft sind nicht zum Handel an einer 
Börse zugelassen und es existiert zum Zeitpunkt der Prospektaufstel
lung auch kein sonstiger geregelter (börsenähnlicher) Markt für den Han
del mit Gesellschaftsanteilen von Personengesellschaften, sodass der 
Anle ger auf seine individuellen Veräußerungsmöglichkeiten an ge wiesen 
ist. Ungeachtet dessen besteht die Möglichkeit, dass der Han del mit 
Anteilen an der Fondsgesellschaft über einen sogenannten Zweitmarkt 
erfolgt. Jedoch ist bei einem Verkauf über solche Handels plattformen 
aufgrund der Handelsenge nicht auszuschließen, dass die hierbei erziel
baren Zweitmarktpreise von dem eigentlichen Anteilswert abweichen. 

Nach dem Treuhandvertrag sind die von der Treuhänderin für den An 
leger gehaltenen Kommanditbeteiligungen nur mit Wirkung zum Ende 
eines Geschäftsjahres und nur einschließlich der Rechte und Pflichten 
aus dem Treuhandverhältnis insgesamt im Wege der Abtretung z. B. 
durch Verkauf oder Schenkung übertragbar. Die Übertragung bedarf 
der schriftlichen Zustimmung der Treuhänderin, wobei die Treuhänderin 
diese nur aus wichtigem Grund versagen kann. Nach dem Gesellschafts
vertrag ist die Übertragung nur mit Wirkung zum Ende eines Geschäfts
jahres und nur mit der Zustimmung des jeweiligen geschäftsführenden 
Gesellschafters, die jedoch nur aus wichtigem Grunde versagt werden 
darf, zulässig. Als wichtiger Grund gilt insbesondere, wenn durch die 
Übertragung Gesellschaftsanteile entstehen oder übertragen würden, 
deren Gesamt einlage nicht mindestens 5.000 Euro betragen oder mit der 
Übertragung der Fondsgesellschaft eine Belastung mit Auf wendungen, 
insbesondere Steueraufwendungen drohen. 

Ferner ist im Zusammenhang mit Über tragungshandlungen seitens des 
Kommanditisten bzw. Treu gebers das gemäß § 12 Ziffer 3 des Gesell
schaftsvertrages bestehen de Vor erwerbsrecht der geschäftsführenden 
Kommanditistin zu beachten, welches sie berechtigt, innerhalb einer 
Frist von zwei Wochen in ei nen entsprechenden Übertragungsvertrag 
als Käufer einzutreten. Von dem Vorerwerbsrecht ausgeschlossen sind 
Schenkungen und Übertragungen an Familienangehörige sowie Übertra
gungen von der Treuhandkommanditistin auf den jeweiligen Treugeber.

Die Anteile an der Fondsgesellschaft sind vererblich. Die Fondsgesell
schaft bzw. das Treuhandverhältnis des Treugebers wird mit den Erben 
des Kommanditisten bzw. Treugebers fortgesetzt. Sind mehrere Erben 
vorhanden, so sind diese verpflichtet, einen gemeinschaftlichen Vertre
ter zu bestellen, der bis zur Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft 
alle Rechte aus der Beteiligung für diese wahrnimmt. Bis zur Bestellung 
eines gemeinsamen Vertreters ruhen alle Mitwirkungsrechte der Erben. 
Sofern durch die Zahl und Quote der Erben oder Vermächtnisnehmer 
im Rahmen der Auseinandersetzung die entsprechende Gesamteinlage 
von 5.000 Euro unterschritten würde, sind diese verpflichtet, sich derart 
auseinanderzusetzen, dass die vorstehende Voraussetzung für diejeni
gen erfüllt ist, welche die Beteiligung ganz oder teilweise übernehmen.

Die im Falle der Übertragung von (treuhänderisch gehaltenen) Komman   
dit anteilen – oder Teilen hiervon – entstehenden Kosten und Auf wen
dungen sind von dem jeweiligen Anleger selbst zu tragen. An sonsten 
ist die Handelbarkeit der Kapitalanlage in keiner Weise eingeschränkt.

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, Zeichnungsfrist, 
Zahlung des Zeichnungs- oder Erwerbspreises

Die Ausgabe von Anteilen erfolgt mittels Zeichnung des Anteils im Rah
men des Kaufauftrages durch den Anleger, Annahme des Kauf auf trages 
durch die Treuhänderin Dr. Wassermann & Partner GmbH Wirtschafts
prüfungsgesellschaft und Abschluss des Anteilskaufvertrages mit Schlie
ßung bzw. Teilschließung des Fonds. Eine Rücknahme oder der Um tausch 
von Anteilen durch die Fondsgesellschaft ist nicht vorge sehen (vgl. hierzu 
auch die Ausführungen im Abschnitt „Berech nung des Ausgabe und 
Rücknahmepreises der Anteile“).

Das Angebot der Kapitalanlage erfolgt ausschließlich in der Bundesre
publik Deutschland, demnach werden keine Teilbeträge außer  halb der 
Bundesrepublik Deutschland angeboten. Die Zeichnungs frist beginnt 
mit der Mitteilung der Bundesanstalt für Finanz dienst leistungsaufsicht, 
dass die Kapitalverwaltungsgesellschaft mit dem Vertrieb der Anteile 
an dem Investmentvermögen beginnen darf und endet mit Vollplatzie
rung der zum Verkauf stehenden Anteile. 

Es ist eine voraussichtliche Zeichnungsfrist bis zum 31.12.2025 mit 
Beitrittsmöglichkeiten jeweils zum Ende eines Quartals, erstmals zum 
31.03.2025 vorgesehen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft behält sich 
das Recht vor, im Falle einer Teilplatzierung zum 31.03.2025 weitere 
Abwicklungen zu späteren Zeitpunkten vorzunehmen. Die Zeichnungs
frist wird vorzeitig beendet, wenn alle Anteile platziert sind. Darüber 
hinaus besteht keine Möglichkeit, die Zeichnung vorzeitig zu schließen 
oder Zeichnungen, Anteile oder Beteiligungen zu kürzen. Der Erwerbs
preis entspricht dem jeweiligen Zeichnungsbetrag und beträgt bei einer 
Zeichnung des Mindestzeichnungsbetrages 5.000 Euro. Ferner müssen 
Zeichnungsbeträge stets durch 100 teilbar sein.

Die Kaufaufträge sind an die DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH, 
Buddestraße 14, 51429 Bergisch Gladbach, zu richten, die Zeich  nun gen 
oder auf den Erwerb von Anteilen oder Beteiligungen gerich tete Wil
lenserklärungen des Publikums entgegennimmt. Die Kauf aufträge wer
den nach Prüfung durch die DeWert Deutsche Wert investment GmbH 
von der Dr. Wassermann & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell
schaft, Rüt ten  scheider Straße 199, 45131 Essen, als Treu hän derin (Zeich
nungs  stel le) angenommen. Diese wird den Anlegern die Annahme des 
Kaufauftrages sowie die Annahme des Angebotes zum Abschluss eines 
Treuhandvertrages mitteilen und eine Kopie ent spre chend gegen ge
zeichneter Unterlagen zusenden. Die Einzahlung des Zeich nungs be  tra ges 
(Erwerbs preis) sowie des Agios in Höhe von 5 Prozent auf das Anderkonto 
der Treuhänderin erfolgt grundsätzlich gemäß schriftlicher Aufforde
rung der Treuhänderin nach Eingang bzw. Annahme des Kaufauftrages 
durch die Treuhänderin. Hierbei ist vorgesehen, das Kapital in zwei Teil
zahlungen einzufordern. Nach Eingang der Zeich nungsunterlagen ist auf 
Anforderung der Treu hän derin inner halb von 14 Tagen ein erster Teil
betrag in Höhe von 10 Pro zent des Zeich nungsbetrages auf das Ander
konto der Treu hän derin bei der 

Na tio nal Bank AG, Essen
BIC NBAGDE3E
IBAN DE63 3602 0030 0005 1763 79

einzuzahlen (Vorabbetrag). Der Rest betrag in Höhe von 90 Prozent des 
Zeichnungsbetrages sowie das Agio von 5 Prozent sind dann 14 Tage 
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vor Beitrittsabwicklung und nach schriftlicher Aufforderung durch die 
Treu händerin auf das Treu hand anderkonto einzuzahlen. Die Treuhände
rin wird den Beteiligungsauftrag nur dann ausführen, wenn die Durch
führung des prospektierten Anteilserwerbs sichergestellt ist; bis dahin 
behält sie sich die Ablehnung des Kaufauftrages bzw. den Rücktritt von 
dem etwa angenommenen Kaufauftrag / Treuhandvertrag vor. Zur Erfül
lung des Anteilserwerbs wird die Treuhänderin am jeweiligen Tag der 
Abwicklung des Anteilserwerbs den vom Anleger eingezahlten Zeich
nungsbetrag sowie den bis zum Tag der Abwicklung entstandenen und 
an sie treuhänderisch für den Anleger gezahlten anteiligen Ausschüt
tungsanspruch auftragsgemäß zur Zahlung des Anteilskaufpreises ver
wenden, so dass der vom Anleger noch zu erbringende Kaufpreis stets 
dem Zeichnungsbetrag entspricht. Für Anleger, die zum 31.03.2025 
ihre Anteile erwerben, beträgt der Anteilskaufpreis demnach insge
samt 101,1875 Prozent des Zeichnungsbetrags zzgl. vereinbartem Agio, 
bei Beitritt zum 30.06.2025 beträgt der Anteilskaufpreis 102,3750 Pro
zent des Zeichnungsbetrags zzgl. vereinbartem Agio, zum 30.09.2025 
beträgt der Anteilskaufpreis 103,5625 Prozent des Zeichnungsbetrags 
zzgl. vereinbartem Agio und zum 30.12.2025 beträgt der Anteilskauf
preis 104,7500 Prozent des Zeichnungsbetrags zzgl. vereinbartem Agio.

Verwendung der Nettoeinnahmen aus dem  
Beteiligungsangebot

Die zum Kauf stehenden Beteiligungen in Höhe von 89,90 Prozent des 
Kom man ditkapitals an der Fondsgesellschaft hält die HAHN Beteili
gungs holding GmbH, eine 100prozentige Tochter der HAHNImmo
bilienBeteiligungs AG, über die Treuhänderin Dr. Wassermann & Part
ner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Mit Fondsschließung und 
Ab wick lung wird die HAHN Beteiligungsholding GmbH ihre zum Ver
kauf stehenden, treu hände risch gehaltenen Beteiligungen an die Anle
ger verkaufen und auf diese über tragen. Die Nettoeinnahmen aus dem 
Beteiligungsangebot werden zusammen mit den für den erworbenen 
Anteil von der Treuhänderin vereinnahmten Ausschüttungen zur Zah
lung des für den Anteilskauf geschuldeten Kaufpreises an die HAHN 
Beteiligungsholding GmbH verwendet, die ihrerseits zur Umsetzung des 
im Kapitel 9 „Vermögens, Finanz und Ertrags prognosen“ dargestell
ten In ves titionsplanes aus den Kaufpreis zah lungen entsprechende Ein
lagen in das Gesell schafts vermögen der Fonds  gesellschaft leisten wird. 

Da die Nettoeinnahmen allein nicht für die Realisierung der Anlage
strategie und Anlagepolitik ausreichen, hat die Fondsgesellschaft das 
in Kapitel 9 im Abschnitt „Finanzierungsplan der Fondsgesell schaft“ 
beschriebene langfristige Darlehen mit der Sparkasse PaderbornDet
moldHöxter abgeschlossen.

Die zum Zeitpunkt der Fondsschließung mittels der aus den Nettoein
nahmen der Fondsgesellschaft zur Verfügung gestellten Einlagen wer
den von dieser zur Zahlung des an den Verkäufer der Immobilie zu zah
lenden Kaufpreises, ansonsten zur Zahlung der von ihr geschuldeten 
Gebühren wie Beteiligungsvermittlung und Fondskonzeption sowie zur 
Zahlung der weiteren An schaf fungs nebenkosten wie bspw. Grunder
werbsteuer, Notar und Ge  richts  kosten, Kos ten der An kaufs prüfung etc. 
und zur Bildung einer ent spre chenden Li quiditätsreserve verwendet. 

Diese Verwendung der Nettoeinnahmen zur Umsetzung des im Ka pi tel 9 
„Vermögens, Finanz und Ertragsprognosen“ dargestellten In ves ti tions
planes wird durch den Anteilskaufvertrag, mit dem die Gesell schafts

anteile an der Fondsgesellschaft durch die Treuhänderin im Auftrag der 
Anleger von der HAHN Beteiligungsholding GmbH erworben werden, 
sichergestellt, sodass der Übergang der (treu händerischen) Beteiligun
gen auf die Anleger rechtswirksam erfolgen kann. Für sonstige Zwecke 
werden keine Nettoeinnahmen aus dem Beteiligungsangebot genutzt.

Die Fondsgesellschaft

Firma, Sitz, Gründung, Kapital

Bei der Fondsgesellschaft, an der sich die Anleger mittelbar über die 
Treuhänderin als Treugeber bzw. unmittelbar als Kommanditisten be teili
gen, handelt es sich um die Hahn Pluswertfonds 182 GmbH & Co. ge 
schlosseneInvestmentKG, eine Personengesellschaft in der Rechtsform 
einer deutschen Kommanditgesellschaft. Sie hat ihren Sitz in Bergisch 
Gladbach (Geschäftsanschrift: Buddestraße 14, 51429 Bergisch Glad
bach) und wurde im Jahr 2024 anlässlich des Ankaufs der Fondsimmo
bilien gegründet. 

Der Gesamtbetrag der von den zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
und im Folgenden als Altgesellschafter bezeichneten Gesellschafter 
gezeichneten und voll eingezahlten Einlagen (= Hafteinlage) beträgt 
38.000 Euro und besteht aus Kommanditanteilen. Altgesellschafter sind 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung als persönlich haftende Gesell
schafterin die Hahn Dritte Beteiligungs GmbH mit Sitz in Bergisch Glad
bach (Geschäftsanschrift: Buddestraße 14, 51429 Bergisch Gladbach) 
ohne Einlage sowie als Kommanditisten die DeWert Deutsche Wert
investment GmbH mit Sitz in Bergisch Gladbach (Geschäftsanschrift: 
Buddestraße 14, 51429 Bergisch Gladbach) mit einer gezeichneten und 
eingezahlten Einlage im Gesamtbetrag von 38,00 Euro und die Dr. Was
sermann & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in 
Essen (Geschäftsanschrift: Rüttenscheider Straße 199, 45131 Essen) 
mit einer gezeichneten und eingezahlten Einlage im Gesamt betrag von 
37.962,00 Euro. Die Dr. Wassermann & Partner GmbH Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft hält ihre Anteile derzeit u. a. als Treuhänderin für die 
HAHN Beteiligungsholding GmbH.

Die Fondsgesellschaft unterliegt deutschem Recht und somit ins be
sondere den Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), des 
Handelsgesetzbuches (HGB) sowie aufgrund ihrer Qualifizierung als 
geschlossene Investmentkommanditgesellschaft im Sinne des Kapital
anlagegesetzbuches (KAGB) den Regelungen des KAGB.

Gegenstand des Unternehmens der Fondsgesellschaft

Die Fondsgesellschaft ist ein geschlossener inländischer PublikumsAIF 
im Sinne des § 1 KAGB. Gegenstand der Fondsgesellschaft ist ausschließ
lich die Anlage und Verwaltung eigenen Vermögens nach einer fest
gelegten Anlagestrategie zur gemeinschaftlichen Kapi tal anlage nach 
den §§ 261 bis 272 KAGB zum Nutzen ihrer Ge sell schafter bzw. Anle
ger entsprechend den von der Fonds ge sell schaft erstellten Anlagebe
dingungen in der jeweils gültigen Fassung. Im Rahmen dieses Gegen
standes erwirbt, hält, verwaltet – insbesondere durch Vermietung und 
Verpachtung – und verwertet die Fondsgesellschaft Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte. Darüber hinaus kann die Fondsgesellschaft 
vorhandene oder noch zu er wer bende Liquiditätsreserven entsprechend 
den Bestimmungen der Anlagebedingungen anlegen. Die Fondsgesell
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schaft ist nicht gewerblich tätig. Die Fondsgesellschaft ist berechtigt, 
alle Geschäfte zu tätigen und Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem 
Unternehmensgegenstand unmittelbar oder mittelbar zusammenhängen, 
sofern diese im Einklang mit den Anlagebedin gungen stehen.

Geschäftsjahr, Laufzeit der Fondsgesellschaft

Das Geschäftsjahr der Fondsgesellschaft ist das Kalenderjahr. Die Fonds 
ge sellschaft wurde auf bestimmte Zeit gegründet und ist ent spre chend 
dem Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft bis zum 31.12.2038 befristet. 
Die Gesellschaft wird nach Ablauf dieser Dauer aufgelöst und abgewickelt 
(liquidiert), es sei denn, die Gesellschafter beschließen mit der im Gesell
schaftsvertrag hierfür vorgesehenen Stimmenmehrheit etwas anderes. 
Sofern nach Einschätzung der Geschäfts füh rung der Fonds gesellschaft 
davon auszugehen ist, dass das Liqui da tions ergebnis im Falle eines Ver
kaufs der Vermögensgegenstände zum Ende der vor genannten Laufzeit 
zu einem Ergebnis unterhalb des von den Anlegern gezeichneten Kom
manditkapitals führen würde, hat sie das Recht, die vorgenannte Befris
tung um zweimal drei Jahre zu verlängern, sofern dieser Verlängerung 
zuvor durch einen Gesellschafterbeschluss, der die Zustimmung der ein
fachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen bedarf, genehmigt wurde. 

Geschäftsführung der Fondsgesellschaft

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung obliegt die Geschäftsführung der 
Fondsgesellschaft den Herren Torsten Klotz, Thomas Mitzel und Marcel 
Schendekehl, jeweils geschäftsansässig in der Budde straße 14 in 51429 
Bergisch Glad bach. Ihnen obliegt die Ge schäfts  führung der Fondsgesell
schaft als zur Vertretung berech tigte Geschäftsführer der geschäftsfüh
renden Komman ditistin, der DeWert Deutsche Wert investment GmbH, 
welche zugleich die Kapital verwaltungs gesellschaft der Fondsgesell
schaft ist. Die DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH wird gerichtlich 
und außergerichtlich von zwei Geschäftsführern oder einem Geschäfts
führer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Ein Beirat oder 
ein Aufsichtsgremium existieren bei der Fondsgesellschaft zurzeit nicht.

Jahresabschluss, Lagebericht, Abschlussprüfer

Die Fondsgesellschaft hat für den Schluss eines jeden Geschäftsjah
res einen Jahresbericht (im Wesentlichen bestehend aus Jahresab
schluss, Lagebericht, Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers und 
Bilanzeid der gesetzlichen Vertreter) unter Beachtung der maßgeb
lichen Vor schriften, insbesondere des § 135 KAGB, aufzustellen und 
prüfen zu lassen. Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresab
schluss fest. Die Wahl des Abschlussprüfers erfolgt ebenfalls durch die 
Ge sell schafter ver sammlung. Für das Geschäftsjahr 2024 wurde mit der 
Prü fung des Investmentvermögens einschließlich des Jah res be rich tes 
als Ab schlussprüfer die Nexia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main (Ge  schäfts
an schrift: Ulmenstraße 3739, 60325 Frankfurt am Main) be auf tragt.  
Der Jahresbericht ist spätestens neun Monate nach Ende des Ge 
schäfts   jahres offenzulegen und wird von der Geschäftsführung im 
elek   tro  nischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Darüber hinaus kön  
nen die Jahresberichte telefonisch, per Post oder per EMail bei der 
De Wert Deutsche Wertinvestment GmbH angefordert werden. 

Ferner wird die Kapitalverwaltungsgesellschaft die gemäß § 300 Abs. 
1 KAGB erforderlichen Informationen zur Fondsgesellschaft zu dem 

pro zentualen Anteil der Vermögensgegenstände der Fonds gesellschaft, 
die schwer zu liquidieren sind und für die deshalb besondere Regelun
gen gelten, zu jeglichen neuen Regelungen zum Li qui ditätsmanagement 
der Fondsgesellschaft sowie über das aktuelle Risikoprofil der Fonds
gesellschaft und die von der Kapital verwaltungsgesellschaft zur Steu
e rung dieser Risiken ein ge   setzten Risiko Managementsysteme offen
legen. Darüber hinaus wird die Kapitalverwaltungsgesellschaft gemäß 
§ 300 Abs. 2 KAGB alle Änderungen des maximalen Umfangs, in dem 
die Kapital verwaltungsgesellschaft für Rechnung der Fonds gesellschaft 
Leverage einsetzen kann sowie etwaige Rechte zur Wiederverwendung 
von Sicherheiten oder sonstige Garantien, die im Rahmen von Leverage 
Geschäften gewährt wurden, und die Gesamthöhe des Leverage des 
betref fen den AIF offenlegen. Dies erfolgt jeweils im Rahmen der Veröf
fentlichung des Jahresberichts spätestens zum 30.09. des folgenden 
Geschäftsjahres.

Vermögens- und Ergebnisbeteiligungen, Ermittlung und 
Verwendung von Erträgen, Ausschüttungen

Die Anleger der Fondsgesellschaft sind am Vermögen, an den Gewin
nen und Verlusten und am Liquidationserlös der Fondsgesellschaft im 
Ver hältnis ihrer Beteiligungen beteiligt. Hierbei sollen grund sätz lich 
die liquiden Überschüsse aus der Bewirtschaftung des Komman dit 
anlagevermögens – d. h. die ordentlichen Erträge aus der Vermietung des 
Immobilienvermögens, etwaige Zinserträge aus Liquiditäts anla gen sowie 
außerordentliche Erträge aus dem Verkauf des Immo bilien v ermögens 
der Fondsgesellschaft – nach angemessener Rücklagen dotierung an die 
Anleger jeweils quartalsweise nachschüssig zum 30.03., 30.06., 30.09. 
und 30.12. eines Geschäftsjahres ausgeschüttet werden. Bei den Aus
schüttungen handelt es sich recht lich und steuer lich um Entnahmen. 
Der diesbezügliche Zahlungs verkehr erfolgt durch die Fondsgesellschaft 
von deren Konto.

Der zu Ausschüttungszwecken verwendbare verteilungsfähige Ge winn 
wird von der Kapitalverwaltungsgesellschaft entsprechend den Rege
lungen des § 25 des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft nach 
Ende eines Geschäftsjahres bestimmt. Die Feststellung des ver teilungs
fähigen Gewinns und der Zulässigkeit von Entnahmen erfolgt dann im 
Rahmen von Gesellschafterversammlungen. Unge achtet dessen ist die 
geschäftsführende Kommanditistin berech tigt, quartals weise Zahlun
gen als Vorschüsse auf den für das laufende Ge schäfts jahr erwarteten 
ver teilungsfähigen Gewinn an die Gesell  schafter zu leisten; insoweit 
bedarf es keines Gesell schafter  beschlusses.

Gesellschafterversammlung und Beschlussfassung

Beschlussfassungen der Gesellschafter werden in Gesellschafter ver
samm lungen gefasst. Eine ordentliche Gesellschafterversammlung fin det 
nach Möglichkeit innerhalb von neun Monaten nach dem Schluss eines 
Geschäftsjahres statt. Sie kann auch durch schriftliche Be schluss fas
sung ersetzt werden, wenn nicht von Gesellschaftern, die min des tens 
20 Prozent der Hafteinlagen vertreten, widersprochen wird. Die Gesell
schafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Personen, die die Mehr
heit der Stimmen der Gesellschafter repräsentieren, an  we send oder ver
treten sind. Gesellschafter dürfen sich durch schrift  lich be voll mächtigte 
Dritte vertreten lassen. Der Entscheidung der Gesell schaf ter ver sammlung 
unterliegen insbesondere folgende Angele gen heiten:
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a. Entlastung der Komplementärin, der geschäftsführenden Komman
ditistin und eines Beirates

b. Wahl des Abschlussprüfers
c. Feststellung des geprüften und testierten Jahresabschlusses
d. Feststellung des verteilungsfähigen Gewinns und Zulässigkeit von 

Ent nahmen (für unterjährige Auszahlungen als Vorschüsse auf den 
ver teilungsfähigen Gewinn bedarf es gem. § 25 Abs. 4 des Ge sell
schaftsvertrages keines Beschlusses der Gesellschafter versammlung)

e. Auflösung der Gesellschaft
f. Maßnahmen, mit denen Rechte gegen einen Gesellschafter und /  

oder die Geschäftsführer der Komplementärin oder der ge schäfts
führenden Kommanditistin geltend zu machen sind

g. Beendigung des Verwaltungsvertrages mit der Kapitalverwaltungs
gesellschaft und Abschluss eines Verwaltungsvertrages mit einer 
neuen Kapitalverwaltungsgesellschaft

h. Maßnahmen, mit denen Rechte gegenüber der Kapitalverwaltungs
gesellschaft und / oder deren Geschäftsführern geltend gemacht 
werden sollen

i. Veräußerung von Grundstücken, wobei die Kapitalverwaltungs
gesellschaft nach pflichtgemäßem Ermessen berechtigt ist, einer 
Ver äußerung zu widersprechen oder eine Veräußerung entgegen 
einem abweichenden Beschluss der Gesellschafterversammlung vor
zunehmen, wenn dies nach ihrer gewissenhaften Beurteilung gemäß 
den gesetzlichen Vorgaben bzw. den Grundsätzen ihres Portfolio und 
Risiko Managements geboten ist

Gesellschafterbeschlüsse in Gesellschafterversammlungen sowie im 
schriftlichen Verfahren werden mit einfacher Mehrheit der ab ge gebenen 
Stimmen gefasst, wobei Enthaltungen und nicht abge gebene Stimmen 
bei der Auszählung nicht berücksichtigt werden. Für Änderungen des 
Gesellschaftsvertrages und für die Auflösung der Gesellschaft ist eine 
qualifizierte Mehrheit von mehr als drei Vierteln der abgegebenen Stim
men notwendig. Je eingezahlte volle 0,01 Euro einer Haft einlage gewährt 
eine Stimme. Der Treuhänderin steht das Recht zur gespaltenen Stimm
abgabe zu. 

Die Unwirksamkeit eines Beschlusses kann nur innerhalb einer Aus
schlussfrist von einem Monat nach Versendung des Protokolls der Gesell
schaf  terversammlung oder des Ergebnisses der schriftlichen Beschluss
fassung durch Klage geltend gemacht werden. Nach Ab lauf der Frist gilt 
ein etwaiger Mangel als geheilt.

Auflösung und Übertragung des Investmentvermögens

Die Fondsgesellschaft wird zum Ende ihrer Laufzeit sowie durch Be 
schluss der Gesellschafterversammlung mit einer qualifizierten Mehr   heit 
von mehr als drei Vierteln der abgegebenen Stimmen auf ge löst. Im Falle 
der Auflösung der Fondsgesellschaft erfolgt die Liqui dation durch die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft als Liquidator. Aus dem Verwertungser
lös werden zunächst die Verbindlichkeiten der Fonds  gesellschaft gegen
über Drittgläubigern ausgeglichen. Sie hat als Liqui dator das Gesell
schaftsvermögen bestmöglich zu verwerten, sämtliche Forderungen der 
Fondsgesellschaft einzuziehen und den Verwertungserlös nach Beglei
chung der Verbindlichkeiten der Fonds gesellschaft an die Gesellschafter 
im Verhältnis ihrer geleisteten Haft einlagen nach Maßgabe des jeweili
gen Kapitalkontos zueinander zu verteilen.

Auch entscheidet die Ge sell schafter ver sammlung bei Been di gung des 
Verwaltungs und Ver  fügungsrechts der bisherigen Kapital verwaltungs
gesellschaft (beispiels weise auf grund einer Kündigung) über die Über
tragung des Invest ment vermö gens bzw. des Verwaltungs rechts. Soweit 
das Verwaltungs und Verfü gungs recht der bisherigen Kapitalverwal
tungsgesellschaft endet, geht dieses gemäß den Regelungen des § 154 
KAGB nur dann auf die Ver wahr stelle zur Abwicklung über, soweit sich 
die geschlossene Invest ment kommanditgesellschaft nicht in eine intern 
verwaltete geschlos sene Investmentkommanditgesellschaft umwandelt 
oder keine andere ex terne AIFKapitalverwaltungsgesellschaft benennt 
und dies jeweils von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf
sicht genehmigt wird.

Zuständige Gerichte, anwendbares Recht,  
Aussergerichtliche Streitschlichtung

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Gesellschaftsverhältnis 
ist das für den Sitz der Fondsgesellschaft zuständige Gericht. Es fin det 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Für die Beile
gung von Streitigkeiten aus der Anwendung des Bürger lichen Gesetz
buches in Bezug auf Fernabsatzverträge über Finanz dienst leis  tungen 
können Anleger unbeschadet ihres Rechtes, die Gerichte anzurufen, die 
Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank anrufen. Deren Kontakt
daten lauten wie folgt: 

Deutsche Bundesbank, Schlichtungsstelle 
Postfach 10 06 02 | 60006 Frankfurt am Main
Telefon:  069 956633232 | Telefax: 069 7090909901  
EMail:  schlichtung@bundesbank.de
Internet: https://www.bundesbank.de/de/service/schlichtungsstelle

Ferner haben sich die Prospektverantwortliche und die Fondsgesellschaft 
dem Schlichtungsverfahren der Ombudsstelle für Sachwerte und Invest
mentvermögen e. V. angeschlossen und unterwerfen sich der gültigen 
Verfahrensordnung sowie den Schlichtungssprüchen der Ombudsper
son, die im Rahmen dieser Verfahrensordnung ergehen. Insofern haben 
Anleger der Fonds gesellschaft die Möglichkeit, im Falle von Streitig
keiten ihre Beschwerden schriftlich an die Ombudsstelle für Sachwerte 
und Investmentvermögen e. V. zu richten und damit ein außergericht
liches Schlichtungsverfahren einzuleiten. Das Verfahren wird schriftlich 
geführt. Soweit sich die Parteien nicht während des Verfahrens einigen, 
ergeht als Ergebnis der Prüfung ein Schlich tungsspruch der Ombuds
person. Nach der Verfahrensordnung der Ombudsstelle für Sachwerte 
und Investmentvermögen e. V. ist die Beschwerdegeg nerin an einen 
Schlich tungsspruch der Ombudsperson gebunden, sofern der Be schwerde
gegenstand 10.000 Euro nicht übersteigt und die Streitigkeit weder 
Gesellschafterbeschlüsse der Fondsgesellschaft noch kaufmännische 
Entscheidungen, insbesondere aus der Geschäftsführung der Fonds
gesellschaft, noch die Klärung einer grundsätzlichen Rechtsfrage noch 
ein Musterverfahren zum Gegenstand hat. Die Berechnung der Hö he 
des Beschwerdegegenstandes richtet sich nach der von dem beschwer
deführenden Investor geltend gemachten Forderung. Das bedeutet, dass 
bei einem Beschwerdegegenstand von bis zu 10.000 Euro die Beschwer
degegnerin einer Entscheidung der Ombudsperson, die die Beschwer
degegnerin verpflichtet, nachkommen muss und gegen den Schlich
tungsspruch den ordentlichen Rechtsweg nicht beschreiten kann. Bei 
Beschwerden mit einem höheren Beschwerdegegenstand als 10.000 Euro 
gibt die Ombudsperson eine Empfehlung ab. Dem Anleger steht es immer 
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frei, den ordentlichen Rechtsweg zu beschreiten. Für nähere Informa
tionen zur Ombudsperson und dem Schlich tungsverfahren kontaktie
ren Sie bitte: 

Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e. V. 
Postfach 61 02 69 | 10924 Berlin
Telefon: 030 257 616 90 | Telefax: 030 257 616 91
EMail:  info@ombudsstelle.com

Die Verfahrensordnung und weitergehende Informationen finden Sie 
zudem im Internet unter www.ombudsstelle.com.

Rechtliche Hinweise zum Anlageobjekt

Anlageobjekt

Einzige Anlageobjekte der Fondsgesellschaft werden das rund 37.413 m² 
große Grundstück in der Straße Bohmsiel 1 in 27572 Bremerhaven, das 
rund 12.380 m² große Grundstück in der Straubinger Straße 64 in 94405 
Landau an der Isar, das rund 10.983 m² große Grundstück in der Römer
straße 34 in 71229 Leonberg, das rund 11.312 m² große Grundstück in 
der Friedrichstraße 262 in 42551 Velbert sowie das rund 10.779 m² große 
Grundstück in der Bismarckstraße 26 in 97877 Wertheim, die ihrerseits 
jeweils mit einem SB Warenhaus mit Stellplätzen und Außenanlagen 
bebaut sind und die langfristig an die Kaufland Unternehmensgruppe 
vermietet sind. Eine detaillierte Beschreibung der Anlageobjekte findet 
sich in Kapitel 8 „Angaben zum Anlageobjekt“.

Verträge, die die Kapitalverwaltungsgesellschaft über die 
Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte oder 
wesentlicher Teile davon geschlossen hat

Die Fondsgesellschaft hat am 01.10.2024 mit der Kaufland Immobilien 
GmbH & Co. KG, Liebenwalde Ortsteil Kreuzbruch, einen Grundstücks
kaufvertrag über den in Kapitel 8 beschriebenen Grundbesitz in Bre
merhaven, Landau an der Isar, Leonberg, Velbert sowie Wertheim abge
schlossen. Vorbehaltlich der Ausübung etwaiger gesetzlich bestehender 
Vorkaufsrechte der Städte und Kommunen sowie dem Eintritt der Fäl
ligkeitsvoraussetzungen ist die Übergabe von Nutzen und Lasten mit 
Kaufpreiszahlung zum 01.01.2025 geplant. Der Kaufvertrag sieht vor, 
dass der Paketverkauf nur insoweit wirksam wird, soweit der Verkäufer 
zumindest drei der fünf Objekte an den Käufer übertragen kann. Im Rah
men des Grundstückskaufvertrags wurde mit Verweis auf die erfolgte 
Prüfung des Kaufgegenstandes (Due Diligence) sowie den geschlosse
nen Mietverträgen mit umfassenden Instandhaltungspflichten zu Lasten 
der zum Konzern des Verkäufers gehörenden Mieter ein weitreichender 
Haftungsausschluss des Verkäufers vereinbart. Ferner sieht der Kauf
vertrag zu Gunsten des Verkäufers das Recht vor, dass dieser sämtliche 
Fondsobjekte in einem einheitlichen Paketvertrag zurückkaufen (Rück
kaufoption) kann. Demnach kann Kaufland ab dem 01.01.2037 bis zum 
31.12.2037 die Anlageobjekte in einem Paket und zu einem Kaufpreis 
auf Grundlage des 18Fachen der zum Zeitpunkt der Ausübung der 
Rückkaufoption geschuldeten Jahresmiete netto, mindestens jedoch zu 
einem Kaufpreis auf Grundlage des 17,9Fachen der Jahresmiete netto 
zum Laufzeitbeginn des jeweiligen Mietvertrags zurückkaufen. Bei der 
geschuldeten Jahresmiete werden nur berechtigte Mietminderungen 
berücksichtigt, die auf Mietmängeln beruhen, die Dach und Fach i.S. 

des Mietvertrags betreffen und bei denen die Mietminderung bei Aus
übung der Option bereits seit mehr als sechs Mietzahlungen erfolgt. Die 
Rückkaufoption wurde jeweils als aufschiebend/auflösend befristeter 
Kaufvertrag ebenfalls am 01.10.2024 beurkundet. Zur Absicherung von 
Kaufland wird die Rückkaufoption entsprechend grundbuchlich abge
sichert. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat über die Anschaffung 
oder Herstellung des Anlageobjektes oder wesentlicher Teile davon keine 
weiteren oder sonstige Verträge geschlossen.

Dingliche Belastungen, rechtliche und tatsächliche 
Beschränkungen der Verwendungsmöglichkeit des  
Anlageobjektes und behördliche Genehmigungen

Die bestehenden dinglichen Belastungen der Anlageobjekte sind in Kapi
tel 8 „Angaben zu den Anlageobjekten“ im Abschnitt „Grundbuchdaten“ 
vollständig aufgeführt. Darüber hinaus bestehen keine nicht nur uner
heblichen dinglichen Belastungen der Anlageobjekte. Neben den ding
lichen Belastungen unterliegen die Anlageobjekte grundsätzlich auch 
den rechtlichen Beschränkungen der jeweils für die Grundstücke gel
tenden und im Kapital 8. „Angaben zu den Anlageobjekten“ im jeweili
gen Abschnitt „Bau  und Planungsrecht“ dargestellten Bebauungspläne. 
Zu den Einzelheiten der getroffenen Vereinbarungen sowie der in den 
Bebauungsplänen festgeschriebenen Festsetzungen und den hieraus 
resultierenden Risiken vgl. auch Kapitel 3 „Risiken der Beteiligung“ und 
dort den Abschnitt „Baurechtliche Einschränkungen, Baunutzungsver
ordnung“ auf der Seite 16.

Im Hinblick auf das Erreichen des Anlageziels und die Umsetzung der 
Anlagestrategie /  politik waren die Baugenehmigungen zur Errichtung 
der Gebäudekörper erforderlich. Durch die erteilten Baugenehmigungen 
wurde die Genehmigung zur Errichtung der Gebäude sowie deren fort
laufenden baulichen Anpassungen in der zum Zeitpunkt der Prospekt
aufstellung errichteten Form erteilt. Mit der Erteilung der vorgenannten 
Baugenehmigungen liegen alle erforderlichen behördlichen Genehmi
gungen für die derzeitige Nutzung der Grundbesitze vor. Weitere recht
liche oder tatsächliche Beschränkungen der Verwendungsmöglichkeiten 
der Anlageobjekte, insbesondere im Hinblick auf das Anlageziel und die 
Anlagestrategie /  politik, existieren nicht.

Gesamtkosten der Anlageobjekte und deren Finanzierung

Die voraussichtlichen Gesamtkosten der Anlageobjekte inkl. der sons
tigen Kosten im Zusammenhang mit der Kapitalanlage belau fen sich 
auf insgesamt 70.900.000 Euro. Die voraussichtlichen Ge samt kos ten 
der Anlageobjekte werden in Kapitel 9 „Vermögens, Finanz und Er 
tragsprog nosen“ im Abschnitt „Investitionsplan der Fonds gesell schaft“ 
in einer Aufgliederung, die insbesondere die An schaf fungs und Her
stell kosten sowie die sonstigen Kosten ausweist, dargestellt und erläu
tert. Die Fondsgesellschaft finanziert die Kosten im Zusam men hang mit 
ihrem Anlageobjekt neben Eigen kapital über Darlehen der Sparkasse 
PaderbornDetmoldHöxter in Höhe von insgesamt 31.000.000 Euro. 
Die Fremdkapitalquote bezogen auf den Ge samt  auf wand der Investition 
inkl. Agio beträgt somit 43,7 Prozent oder 122,1 Prozent des aggregierten 
eingebrachten Kapitals und noch nicht ein ge  for  der ten zugesagten Kapi
tals der Fondsgesellschaft. Der Einsatz von Fremdkapital zur Finanzie
rung der Anlageobjekte erfolgt u. a. mit dem Ziel, die Eigen kapitalrendite 
der Investition im Vergleich zu einer ausschließlichen Finan zierung über 
Eigenkapital zu steigern. Dies trifft jedoch nur zu, soweit das Fremd

Pluswertfonds 182   113 112   Pluswertfonds 182  



kapital zu günstigeren Kondi tio nen aufgenommen werden kann als die 
Inves tition an Ge samt ka pi tal  ren ta bi li tät (sogenannter positiver Leverage 
Effekt) erzielt. In Ab   hän  gig  keit zur Fremdkapitalquote können jedoch 
auch Ver schlech te run  gen der Fremd kapitalzinsen oder eine Verschlech
terung der Ge samt   rentabilität der Anlageobjekte starke negative Aus
schläge bei der Eigenkapitalren tabilität erzeugen. Zu den hieraus resul
tierenden Risiken vgl. die Ausführungen im Abschnitt „Fremdfinanzierung 
der Fondsgesellschaft“ und „Risiken resultierend aus der Fremdkapital
quote, Leverage Effekt“ auf den Seiten 14 f. im Kapitel 3 „Risiken der 
Beteiligung“. Die geplante Finanzierung der voraussichtlichen Gesamt
kosten wird in Ka pitel 9 „Vermögens, Finanz und Ertragsprognosen“ 
im Abschnitt „Fi nanzierungsplan der Fondsgesellschaft“ in einer Aufglie
derung, die Eigen und Fremdmittel ausweist, dargestellt und erläutert. 
Des Wei teren findet sich dort die Untergliederung der Zwischen und 
End fi nanzierungsmittel mit An gabe der Finanzierungshöhe, der Fällig
keiten und der Finan zierungspartner. 

Treuhänderischer Anteilserwerb, Treuhandvertrag

Der Beitritt der Anleger zur Fondsgesellschaft erfolgt im Wege des 
An teils kaufs mittelbar über die Treuhänderin. Hierbei wird die Treuhän
derin Dr. Wassermann & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
mit Sitz in Essen (geschäftsansässig: Rüttenscheider Straße 199, 45131 
Essen) seitens des Anlegers beauftragt, für Rechnung der Anleger, aber 
in ihrem Namen, Anteile an der Fondsgesellschaft von der HAHN Be teili
gungs holding GmbH zu erwerben. Optional ist auch die Be teili gung als 
direkt beteiligter Kommanditist (Direktkommanditist) an der Fonds gesell
schaft möglich. Dabei wird zunächst die Beteiligung treu hän derisch über 
die Treuhänderin erworben, verbunden mit der Anweisung, den zunächst 
treuhänderisch gehaltenen Kommanditanteil – aufschiebend bedingt 
durch die Eintragung des jeweiligen Anlegers in das Handelsregister der 
Fondsgesellschaft – auf den Anleger zu übertragen. 

Aufgaben der Treuhänderin, Rechtsgrundlage ihrer  
Tätigkeit und wesentliche Rechte und Pflichten der  
Treuhänderin

Die Aufgabe der Treuhänderin Dr. Wassermann & Partner GmbH Wirt
schaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Essen besteht darin, im eigenen 
Namen, aber für Rechnung des Treugebers die Kapitalanlage zu erwerben 
und treuhänderisch für den Treugeber zu verwalten. Die Rechtsgrund
lage ihrer Tätigkeit bildet dabei der Treuhandvertrag, dessen Abschluss 
der Anleger im Rahmen der Erteilung des Kaufauftrages anbietet. Der 
Wort laut des Treuhandvertrages ist in diesem Verkaufsprospekt als An 
lage „Treuhandvertrag“ abgebildet. Die wesentlichen Rechte und Pflich ten 
der Treuhänderin bestehen darin, Kapitalanteile in Höhe des jewei ligen 
Beteiligungsbetrages der Anleger / Treugeber für diese zu erwerben, zu 
halten und zu verwalten. Ferner ist sie zum Abruf von Fi nan zierungen 
der Anleger / Treugeber und zur Ausübung von Stimm rechten vorbehalt
lich von Weisungen bevollmächtigt. Sie hat die jeweiligen treuhände
risch gehaltenen Beteili gungen getrennt von ihrem übrigen Vermögen 
zu verwalten. Der je weilige Treugeber ist verpflich tet, die Treuhänderin 
von allen An sprüchen Dritter, die gegen sie wegen und im Zusammen
hang mit ihrer Treuhänderstellung geltend gemacht werden, freizustel
len sowie etwa getätigte Aufwendungen in diesem Zusammenhang zu 
ersetzen. Die Treuhänderin haftet für Pflichtverletzungen entsprechend 
der gesetzlichen Vorschriften.  

Der Treuhandvertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann von 
jeder Partei unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Jahr zum 
Jahresende gekündigt werden. Die Treuhänderin wird jedoch das Treu
handverhältnis auf einen Zeitpunkt, der vor dem 31.12.2038 liegt, nur 
aus wichtigem Grund kündigen. Etwa anfallende Kosten und Steuern, 
auch soweit diese bei der Fondsgesellschaft anfallen, trägt der Treu
geber / Anleger.

Vergütung der Treuhänderin

Die Treuhänderin erhält für ihre Treuhandtätigkeit im Zusammenhang 
mit der Fondsgesellschaft bis zum 31.12.2025 und für den Zeitraum der 
Durchführung des Investitionsvorhabens unabhängig von der Anzahl 
der Treugeber eine einmalige Vergütung in Höhe von 207.000 Euro zzgl. 
gesetzlicher Umsatzsteuer sowie für die Zeit ab dem 01.01.2026 eine 
laufende Vergütung in Höhe von 0,50 Prozent p. a. zzgl. gesetzlicher 
Umsatzsteuer der von den Mietern des Grundbesitzes der Fondsgesell
schaft geschuldeten Jahresnettokaltmiete. Die Vergütung wird durch 
die DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH als Kapitalverwaltungs
gesellschaft der Fondsgesellschaft aus ihren Vergütungen bezahlt. Der 
Gesamtbetrag der für die Wahrnehmung der Aufgaben vereinbarten Ver
gütungen beträgt gemäß den getroffenen Annahmen bis einschließlich 
des Geschäfts jah res 2038 (Prognosezeitraum) insgesamt 442.678 Euro 
zzgl. gesetzlicher Um satzsteuer. 

Umstände oder Beziehungen, die einen  
Interessenkonflikt begründen können

Die Dr. Wassermann & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
und mit ihr verbundene Unternehmen im Sinne von § 15 AktG sind bei 
rund 100 weiteren Fondsgesellschaften der Hahn Grup pe als Treuhän
der, Mittelverwendungskontrolleu r und Steuer berater tätig. Ansonsten 
bestehen keine Umstände oder Beziehungen, die In te ressen  kon flikte der 
Treuhänderin be grün den können.

Weitere Verträge im Zusammenhang mit dem 
Beteiligungsangebot

Vermietungs- und Objektentwicklungsmanagementvertrag

Die HAHN Fonds und Asset Management GmbH ist exklusiv mit dem 
Vermietungs und Objektentwicklungsmanagement beauftragt. Zu den 
Aufgaben gehören insbesondere das Vermietungs und Nachtragsma
nagement, die Mietvermittlung, Konzeption und Umsetzung etwa erfor
derlicher neuer Vermietungskonzepte einschließlich etwaiger Projekt ent
wick lungsmaßnahmen. Der Vertrag wird zunächst fest abgeschlossen 
bis zum 31.12.2038. Er verlängert sich um weitere drei Jahre, sofern die 
Fondsgesellschaft nicht auf ge löst oder der Vertrag nicht ein Jahr vor 
Ablauf gekündigt wird. Die Honorierung erfolgt tä tig keits bzw. pro
jektbezogen, ein lau fen des Honorar ist nicht geschuldet. Für die einzel
nen Tätigkeitsbereiche werden die nachstehenden Vergütun gen verein
bart. Diese verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe 
und sind jeweils nach Leistungserbringung und entspre chender Rech
nungsstellung zur Zahlung fällig. 
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Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und  
Erneuerungs maß nahmen

Bei Ausschreibung, Auswahl und Beauftragung dritter Unternehmen 
für Instandhaltungs, Instandsetzungs und Erneuerungs maßnahmen 
mit einem Auftragsvolumen von über netto 50.000 Euro p. a. erhält 
die HAHN Fonds und Asset Management GmbH 10 Prozent des über
stei genden Betrages.

Vermietungs- und Nachtragsmanagement,  
Mietvermittlung

Für die Verhandlung von neu abzuschließenden Mietverträgen oder Nach
trägen zu bestehenden Mietverträgen die mit der Verlängerung der Fest
laufzeit der Mietverträge verbunden sind, erhält die HAHN Fonds und 
Asset Management GmbH eine Vergütung, die sich an der Festlaufzeit 
bzw. deren Verlängerung orientiert. Die Vergütung wird zeitanteilig auf 
der Grundlage eines Honorarsatzes von 3 Monatsnettokaltmieten bei 
einer Festlaufzeit von 10 Jahren errechnet. Soweit der Abschluss eines 
Mietvertrages unter Einbindung eines Maklers erfolgt, erhält die HAHN 
Fonds und Asset Management GmbH für die Verhandlung der Mietver
träge ebenfalls eine Vergütung in Abhängigkeit von der erreichten Fest
laufzeit, die sich auf der Grundlage eines Honorarsatzes von 1 Monats
nettokaltmiete bei einer Festlaufzeit von 10 Jahren errechnet. Für alle 
anderen Mietvertragsnachträge die keine Verlängerung der Festlauf
zeit zum Gegenstand haben, erhält die HAHN Fonds und Asset Manage
ment GmbH eine pauschale Vergütung von 1.000 Euro pro Nachtrag. 

Neben den vorstehenden Vergütungssätzen erhält die HAHN Fonds und 
Asset Management GmbH Ersatz für von ihr verauslagte Kosten für ein
geschaltete Gutachter, Architekten, Fachingenieure, Anwälte und Steu
erberater sowie für weiterer Kosten wie Reisekosten, Kosten für Vermie
tungsanzeigen und sonstige Akquisitionshilfen gegen Nachweis.

Um- und Restrukturierungsmaßnahmen

In den Fällen, in denen größere Umstrukturierungen erforderlich werden, 
erhält die HAHN Fonds und Asset Management GmbH für die Anferti
gung eines ersten Konzept entwurfs mit Wirtschaftlichkeits berechnung 
als Grundlage für die weitere Vorgehensweise eine pau schale Vergü
tung in Höhe von 5.000 Euro. Für die Schaffung des notwendigen Bau
rechts, die Projektsteuerung, die Phase der Beantragung der Baugeneh
migung bis zur Übernahme des Objektes durch die Fondsgesellschaft 
erhält die HAHN Fonds und Asset Management GmbH eine Vergütung 
in Höhe von 3 Prozent der NettoGesamtinvestitionskosten. Die Netto
Ge samt investitionskosten umfassen hierbei alle Kosten, die erforderlich 
sind, um das Vorhaben von der Konzeptio nierung bis zur Übergabe fer
tigzustellen, ein schließlich der Finanzierungskosten mit Ausnahme von 
Honoraren, die der HAHN Fonds und Asset Management GmbH bzw. 
zu ihrer Unternehmensgruppe zugehörigen Gesellschaften für sonstige 
Tätigkeiten bereits zugeflossen sind.

Erweiterungsmanagement

In den Fällen, in denen die HAHN Fonds und Asset Management GmbH 
geeignete und genehmigungsfähige Konzepte zur Schaffung zusätz
licher Mietflächen z. B. durch Erweiterungsbauten auf dem Grund
stück der Fondsgesellschaft entwickelt und die Umsetzung seitens der 

Gesellschafter versammlung genehmigt wird, erhält die HAHN Fonds und 
Asset Management GmbH eine gesonderte Vergütung. Die Vergütung 
richtet sich hierbei nach dem Verhältnis der durch die Maßnahme rea
lisierten Wertschöpfung und den im Zusammenhang mit der Realisie
rung stehenden Kosten (wie die Planungs, Bau und Bauneben, Mak
lerkosten etc.). Die Vergü tung der HAHN Fonds und Asset Management 
GmbH entspricht hierbei 50 Prozent des positiven Differenzbetrages 
(Wertschöpfung abzgl. Kosten), mindestens jedoch eine Jahresnetto
kaltmiete. Die Vergütung ist jeweils nach Übergabe der Mietflächen an 
die Mieter und End abrech nung der Maßnahme zahlbar. 

Versicherungen der Fondsgesellschaft

Grundsätzlich werden für die Objekte der Fondsgesellschaft die übli
chen Versicherungsverträge abgeschlossen. Die Prospektverantwortli
che geht davon aus, dass alle üblichen Risiken damit abgedeckt sind. 
Soweit die entstehenden Kosten aus der Versicherungsleistung nicht 
umlagefähig sind, trägt sie die Fondsgesellschaft als Vermieterin. Die 
Kosten sind im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsberechnung auf Grund
lage von Schätz werten berücksichtigt. 

Wartungsverträge

Üblicherweise werden für Gewerbeimmobilien, soweit erforderlich, für 
beispielsweise Tür und Tor, Elektro, Blitzschutz, RWA, Brand melde 
und Brandschutz, Einbruchmelde, Sprinkler, Abscheider, Dach anlagen 
und Heizungs und raumlufttechnische Anlagen Wartungs verträge abge
schlossen. Die für die Wartung anfallenden Kosten werden je nach miet
vertraglicher Regelung von den Mietern oder von der Fonds gesellschaft 
als Vermieterin getragen. 

Angaben zu den Kosten

Berechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises  
der Anteile

Der Ausgabepreis für einen Anleger entspricht der Summe aus seiner 
Kommanditeinlage in die Fondsgesellschaft und dem Ausgabeaufschlag. 
Der Mindestausgabepreis beträgt gemäß § 6 der Anlagebedingungen 
5.000 Euro. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5 Prozent der Kommandit
einlage und stellt einen Teil der Vergütung für den Vertrieb der Anteile 
an dem Investmentvermögen dar. Es steht der Kapitalverwaltungsge
sellschaft bzw. den mit dem Vertrieb der Anteile betrauten Vermittlern 
frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen. 

Über die im Rahmen dieses Verkaufsprospektes angebotenen Anteile 
werden nach Abschluss der Platzierungsphase des Zeichnungskapitals 
keine weiteren Kommanditanteile ausgegeben, sodass Angaben zur 
Berechnung sowie Angaben zur Art, dem Ort und der Häufigkeit der 
Veröffentlichung des Ausgabepreises entfallen. Eine Rücknahme oder 
der Umtausch von Anteilen durch die Fondsgesellschaft ist nicht vor
ge sehen. Ungeachtet dessen ist eine Rücknahme von Antei len in Aus
nahmefällen dann möglich, wenn während des erstmaligen Vertriebs 
der Anteile ein Anleger nicht fristgerecht oder nicht in voller Höhe 
sei nen Ein zahlungsverpflichtungen gegenüber der Fondsgesellschaft 
nachkommt. In diesen Fällen kann die Geschäftsführung der Fonds
gesellschaft den säumigen Kommanditisten nach den gesellschafts
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vertraglichen Rege lungen der Fondsgesellschaft aus der Fondsgesell
schaft ausschließen und die Anteile des Gesellschaf ters zurücknehmen. 
Ferner kann es zu einer Rücknahme von Antei len in den Fällen kommen, 
in denen ein Gesell schafter aus wich ti gem Grund, wie bei spiels weise 
einem groben Verstoß gegen die Be stim mungen des Gesell schafts ver
trages, aus der Fondsgesellschaft ausgeschlossen wird. In solchen Fäl
len erfolgt die Berechnung des Rücknahmepreises entsprechend der 
Bestimmungen des § 16 des Gesellschaftsvertrages. 

Sonstige vom Anleger im Zusammenhang mit der  
Beteiligung zu zahlende Kosten und Gebühren

Zusätzlich zum Zeichnungsbetrag (Kaufpreis) und dem Ausgabeauf
schlag von 5 Prozent des Zeichnungsbetrages / Erwerbspreises für die 
Vermittlung der Beteiligung können im Zuge der gesetzlich vorgeschrie
benen Identitätsprüfung für den Anleger Kos ten entstehen, sofern diese 
nicht durch den Vermittler selbst er folgt. Darüber hinaus hat der Anle
ger im Falle einer gewünschten Direkt be  teiligung anstelle einer Treu
handbeteiligung die Notarkosten im Zu  sam menhang mit der hierfür 
erforderlichen Handelsregistervollmacht sowie die Re gis ter gerichts kos
ten für die Eintragung seiner Person als Kom man  ditist der Fondsgesell
schaft im Handelsregister zu tragen.
 
Ferner sind Kosten und Aufwendungen, aber auch Steuern, die der Fonds
gesellschaft aus und im Zusammenhang mit der Übertragung, Verpfän
dung oder sons tigen Belastung von Gesellschaftsanteilen, treu händerisch 
ge haltenen Gesellschaftsanteilen oder Teilen von Ge sell  schaftsanteilen, 
der Auflö sung von Treuhandverhältnissen und der Über tragung von Treu
hand verhältnissen für Tatbestände ab dem Ta g der Schließung des Fonds 
entstehen, der Gesellschaft durch die an den entsprechenden Vorgän
gen beteiligten Anleger zu ersetzen. Ferner hat der Anleger sämtliche 
bei ihm anfallenden Porto und Tele kom munikationskosten im Zusam
menhang mit seiner Betei li gungs verwaltung ebenso wie etwaige auf sei
ner Ebene anfallenden Kosten des Geldverkehrs und Steuern zu tragen. 

Sonstige vom Investmentvermögen im Zusammen hang  
mit der Beteiligung zu zahlende Kosten und Gebühren

Neben den vom Anleger unmittelbar zu tragenden sonstigen Kosten oder 
Gebühren werden dem Investmentvermögen die folgenden ge nannten 
sonstigen Kosten oder Gebühren unmittelbar belastet: 

Kosten und Gebühren, die seitens der Kapital verwaltungs-
gesellschaft dem Investmentvermögen belas tet werden

Neben dem seitens der Anleger der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
geschuldeten Ausgabeaufschlag erhält die Kapitalverwaltungsgesell
schaft für den Vertrieb des Kommanditkapitals von der Fondsgesell
schaft eine einmalige Provision von 5 Prozent des gezeichneten Kom
manditkapitals. Die Vergütung ist gemäß den geltenden Bestimmungen 
von der Umsatzsteuer befreit und ist mit Fondsschließung fällig, nicht 
jedoch vor Rechnungsstellung an die Fondsgesellschaft.

Für die Gesamtkonzeption des Beteiligungsangebotes inkl. der Erstel
lung des Verkaufsprospektes und des Basisinformationsblatts sowie der 
Begleitung des Vertriebsanzeigeverfahrens erhält die Kapital ver wal

tungs gesellschaft von der Fondsgesellschaft eine Pau schal  ver gütung 
in Höhe von 4.083.000 Euro zzgl. Umsatzsteuer. Die Leistung gilt mit 
Gestattung des Verkaufsprospekts als vollständig erbracht.

Ungeachtet der vorgenannten Einzelbeträge darf die Summe aus dem 
Ausgabeaufschlag und den während der Beitrittsphase an fal len den Ini 
tial  kosten (wie den vorgenannten Kosten für die Gesamt konzeption des 
Beteiligungsangebotes) gemäß den Regelungen der Anlagebedingun
gen in Summe einen Betrag von 25,00 Prozent des Ausgabepreises 
nicht übersteigen.

Für die laufende Verwaltung der Fondsgesellschaft (u. a. Portfolio und 
Risiko Management) erhält die Kapitalverwaltungsgesellschaft eine jähr
liche Verwaltungsvergütung in Höhe von 5,00 Prozent zzgl. ge setz licher 
Umsatzsteuer der von den Mietern der Fondsgesellschaft ge schuldeten 
Jahresnettokaltmiete, maximal jedoch 1,90 Prozent in klusive der ge setz
lichen Umsatzsteuer der nachstehend definierten Bemessungsgrund
lage sowie in ihrer Funktion als geschäftsführende Kommanditistin der 
Fondsgesellschaft gemäß § 17 Absatz 7 des Gesellschaftsvertrages eine 
Vergütung für ihre Geschäftsführungstätigkeit in Höhe von 1.000 Euro 
p. a., maximal jedoch 0,1 Prozent der nachstehend definierten Bemes
sungsgrundlage. Ferner erhält die persönlich haftende Gesellschafterin 
der Fondsgesellschaft gemäß § 17 Absatz 8 des Gesellschaftsvertrages 
eine Haftungsvergütung für die Übernahme der persönlichen Haftung 
in Höhe von 1.000 Euro p. a., maximal jedoch 0,1 Prozent der nachste
hend definierten Bemessungsgrundlage.

Als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der laufenden Ver wal
tungsvergütung gilt die Summe aus dem durch schnittlichen Netto  in
ven tarwert der Fondsgesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr und den 
bis zum jeweiligen Berechnungsstichtag von der Fondsgesellschaft an 
die Anleger geleisteten Auszahlungen, maximal aber 100 Prozent des 
von den Anlegern gezeichneten Kommanditkapitals.

Ferner erhält die Kapitalverwaltungsgesellschaft zusätzlich zu den vor 
genannten Vergütungen im Falle des Verkaufs eines Vermögens ge   gen
standes jeweils eine Transaktionsgebühr in Höhe von 1 Prozent des 
Ver kaufspreises so wie für die Verwaltung der Fondsgesellschaft je aus
gegebenen An  teil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis 
zu 15 Pro zent (Höchstbetrag) des Betrages, um den der Anteilswert 
am En de der Ab  rechnungs periode unter Berücksichtigung bereits aus 
Aus schüt tungen geleisteter Aus zahlungen den Ausgabepreis zuzüglich 
einer jährlichen Verzinsung von 4,50 Prozent übersteigt (absolut posi
tive Anteils wert  entwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 25 
Prozent des durch  schnittlichen Nettoinventarwertes der Fondsgesell
schaft in der Ab  rechnungsperiode. 

Die Abrechnungsperiode beginnt mit der Aufl age des Investmentvermö
gens und ist nach der Veräußerung der Ver mö gens gegenstände been
det. Sämtliche vorgenannten Vergütungsobergrenzen verstehen sich ein
schließlich einer ggf. zum Tragen kommenden ge setz lichen Um satzsteuer.

Soweit die Kapitalverwaltungsgesellschaft der Fondsgesellschaft eigene 
Aufwendungen belastet, müssen diese billigem Ermessen entsprechen. 
Diese Aufwendungen werden in den Jahresberichten aufgeglie dert aus
gewiesen.
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Kosten und Gebühren, die seitens der Verwahrstelle dem 
Investmentvermögen belastet werden

Die Verwahrstelle erhält für die Verwahrstellenaufgaben nach den 
§§ 81 ff. KAGB eine jährliche Vergütung in Höhe von 2,60 Basispunk
ten der Bruttoinvestitionssumme des Fonds, maximal jedoch 0,50 Pro
zent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes der Fondsgesellschaft 
im jeweiligen Geschäftsjahr, mindestens jedoch 12.600 Euro p. a. Die 
Ver gütung ist jeweils monatlich nachträglich zu zahlen. 

Gebührenobergrenze

Gemäß § 7 Ziffer 7.1 der Anlagebedingungen darf unabhängig von den 
vorbenannten Gebührensätzen die Summe aller laufenden Vergütungen, 
die die Fondsgesellschaft an die Kapital verwaltungsgesellschaft bzw. an 
Ge sellschafter der Kapital verwal tungsgesellschaft oder an Gesell schaf ter 
der Fondsgesellschaft zahlt, jährlich insgesamt maximal 2,10 Prozent der 
nachstehenden Bemes sungs grundlage im jeweiligen Geschäftsjahr betra
gen. Als Bemessungs grundlage für die Be rechnung der laufenden Vergü
tungen gilt die Summe aus dem durch schnittlichen Netto inventarwert der 
Fondsgesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr und den bis zum jewei ligen 
Berechnungsstichtag von der Fondsgesellschaft an die Anleger geleis
teten Auszahlungen, maximal aber 100 Prozent des von den Anlegern 
gezeichneten Kommanditkapitals. Wird der Netto inventarwert nur ein
mal jährlich ermittelt, wird für die Berechnung des Durchschnitts der 
Wert am Anfang und am Ende des Geschäftsjahres zugrundegelegt. Bei 
der vorbenann ten Regelung der Anlagebedingungen wurde von der Mög
lichkeit Gebrauch gemacht, als Bemessungsgrundlage nicht den reinen 
Netto in ven tarwert, sondern zusätzlich die an die Anleger geleisteten Aus
zahlungen zu vereinbaren. Hintergrund dieser Berechnungsmetho dik ist 
der Umstand, dass das Investmentvermögen unterjährig ausschütten soll 
und somit ein um die se Ausschüttungen bereinigter Wert zur Ermitt lung 
der Bemes sungs grundlage herangezogen werden soll. Die Berechnungs
methodik dient daher nicht zuletzt zur Vermeidung von Fehlanreizen, die 
Veräu ßerung von Vermögensgegenständen bzw. die Ausschüttung der 
Erlöse zum Nachteil der Anlegerinteressen hinaus zuzögern.

Sonstige Kosten zu Lasten des Investmentvermögens

Neben den vorgenannten Kosten gehen die folgenden Aufwendungen 
zu Lasten der Fondsgesellschaft:

 Kosten für den externen Bewerter für die Bewertung der Ver mö 
gens gegenstände gemäß §§ 261, 271 KAGB

 Bankübliche Depotkosten außerhalb der Verwahrstelle 

 Kosten für Geldkonten und Zahlungsverkehr

 Aufwendungen für die Beschaffung von Fremdkapital, insbesondere 
an Dritte gezahlte Zinsen

 Für die Vermögensgegenstände entstehende Bewirtschaftungskos
ten (Verwaltungs, Instandhaltungs und Betriebskosten, die von 
Dritten in Rechnung gestellt werden)

 Kosten für die Prüfung der Gesellschaft durch deren Abschlussprüfer

  Von Dritten in Rechnung gestellte Kosten für die Geltendmachung 
und Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft 
sowie die Abwehr von gegen die Gesellschaft erhobenen Ansprü
chen

  Gebühren und Kosten, die von staatlichen und anderen öffentli
chen  Stellen in Bezug auf die Gesellschaft erhoben werden

  Ab Zulassung der Gesellschaft zum Vertrieb entstandene Kosten 
für Rechts und Steuerberatung im Hinblick auf die Gesell schaft 
und ihre Vermögensgegenstände (einschließlich steuer recht licher 
Bescheinigungen), die von externen Rechts oder Steuer beratern 
in Rechnung gestellt werden

  Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten, 
so  weit diese gesetzlich erforderlich sind

  Steuern und Abgaben, die die Gesellschaft schuldet

Da gemäß der Anlagestrategie der Fondsgesellschaft für das Invest
mentvermögen keine Beteiligungen in Form von Anteilen oder Aktien an 
anderen Gesellschaften oder Investmentvermögen im Sinne der §§ 196 
und 230 KAGB erworben werden, werden neben den vorgenannten Ver
gütungen zur Verwaltung des Investmentvermögens keine weiteren Ver
waltungsvergütungen für im Investmentvermögen gehaltene Anteile 
oder Aktien berechnet.

Angabe im Jahresbericht zur Gesamtkosten quote und zu 
Ausgabe- und Rücknahmeaufschlägen

Die dem Investmentvermögen in einem Geschäftsjahr auf Grundlage der 
vorgenannten Regelungen belasteten laufenden Verwaltungskosten wer
den im jeweiligen Jahresbericht offengelegt und als Quote des durch
schnittlichen Nettoinventarwertes des Investmentvermögens inner halb 
des jeweiligen Geschäftsjahres ausgewiesen. Für das Geschäftsjahr 2025 
wird mit einer Gesamtkostenquote von 0,79 Prozent kalkuliert. In diese 
Gesamt  kosten quote werden die Kosten für die Verwaltung des Invest
ment vermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft, die Kosten 
der Verwahrstelle sowie weitere Verwaltungskosten, die dem Invest
mentvermögen belas tet wurden, einbezogen. Nicht in die Gesamtkos
tenquote einbe zogen werden die Transaktionskosten, die bei dem Erwerb 
und der Ver äu ßerung von Anlageobjekten entstehen. Diese Kosten, die 
dem Invest ment ver mögen belastet werden, werden separat im jeweili
gen Jahresbericht ausgewiesen.

Rückvergütungen

Die seitens der DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH als Kapital 
verwaltungsgesellschaft vereinnahmten und aus dem Investment  ver
mö gen geleisteten Vergütungen für die Vermittlung der Beteiligun gen 
werden von dieser zum Teil für die Vergütung der von ihr be auf  tragten 
Vertriebsgesellschaften verwendet. Eine laufende Be stands vergütung 
wird hierbei seitens der Kapitalverwaltungsgesell schaft nicht gezahlt. 
Ferner fließen der Kapitalverwaltungsgesellschaft keine Rückvergütun
gen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte 
geleisteten Vergütungen und Aufwendungs erstattungen zu.
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11. KURZANGABEN ÜBER DIE  
FÜR DIE ANLEGER BEDEUTSAMEN 
STEUERVORSCHRIFTEN

Die Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten nur für Anleger, 
die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind, ihre Beteiligung 
im Privatvermögen halten und diese nicht fremdfinanzieren. Dem aus
ländischen Anleger wird empfohlen, sich vor Erwerb der in diesem Ver
kaufsprospekt angebotenen Kommanditbeteiligung mit seinem Steuer
berater in Verbindung zu setzen und die steuerlichen Konsequenzen aus 
dem Anteilserwerb in seinem Heimatland individuell zu erörtern. Auch 
sollten Anleger, die ihre Beteiligung in einem steuerlichen Betriebsver
mögen halten wollen, ihren Steuerberater konsultieren und sich über 
die steuerlichen Folgen der Beteiligung beraten lassen.

Gegenstand des Beteiligungsangebotes ist eine Beteiligung an einer 
Personengesellschaft, die Eigentümerin von bis zu fünf Immobilien 
wird. Deren langfristige Wirtschaftlichkeit sollte die Grundlage dafür 
sein, eine Beteiligung einzugehen. Demgegenüber können die steuer
lichen Auswirkungen der Beteiligung nur von untergeordneter Bedeu
tung sein und die aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
getroffene Entscheidung nur unterstützen. Die nachfolgenden Anga
ben basieren insbesondere auf den Steuergesetzen, den einschlägigen 
Erlassen und Stellungnahmen der Finanzverwaltung zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung. Die Ausführungen geben den gegenwärtigen Stand 
der Rechtsprechung wieder. Gesetzge bung, Auffassung der Finanzver
waltung sowie Rechtsprechung unterliegen fortlaufenden Änderungen, 
deren Auswirkungen auf das Beteiligungsan gebot nicht vorherzusehen 
sind. Zur Berücksichtigung der steuerlichen Folgen einer Beteiligung 
auf die persönliche Situation des Anlegers wird die Konsultation des 
persönlichen Beraters empfohlen.

Laufende Besteuerung der Fondsgesellschaft

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 2 Investmentsteuergesetz, fällt die Fondsgesell
schaft nicht in den Anwendungsbereich des Investmentsteuergesetzes.  
Da für die Fonds gesellschaft der Anwendungsbereich des Investment
steuergesetzes von vornherein nicht eröffnet ist, gelten infolgedessen 
die allgemeinen ertrag steuerlichen Regelungen. Zu den Risiken künf
tiger Änderungen der Besteuerung verweisen wir auf die Ausführun
gen im Abschnitt „Steuerliche Rahmenbedingungen“ und „Änderungen 
rechtlicher Rahmenbedingungen“ auf der Seite 19 im Kapitel 3 „Risi
ken der Beteiligung“.

Die Fondsgesellschaft ist als Personengesellschaft (hier: Kom man
ditgesellschaft) nicht Steuersubjekt bei der Einkommensteuer, dies sind 
vielmehr die Anleger als direkt beteiligte Kommanditisten der Fonds
gesellschaft (Direktkommanditisten) oder als mittelbar über die Treu

händerin beteiligte Treugeberkommanditisten. Art und Höhe der Ein
künfte werden jedoch auf Ebene der Fondsgesellschaft festge stellt und 
in einem zweiten Schritt den Anlegern zugerechnet. Die zu ge teilten Ein
künfte unterliegen beim Anleger der Besteuerung mit dem per sönlichen 
Einkommensteuersatz. Ebenso unterliegen dem persönlichen Einkom
mensteuersatz private Veräußerungsgeschäfte eines Anlegers (An 
und Verkäufe der Beteiligung oder eines Grundstücks innerhalb von 
zehn Jahren). Den Verkauf seiner Beteiligung hat der Anleger jedoch 
im Rahmen seiner persönlichen Einkommensteuererklärung anzugeben. 
Anders ist dies bei den Einkünften aus Kapitalvermögen, bei denen die 
grundsätzlich definitive Abgel tungsteuer unmittelbar einbehalten wird.

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 
sowie Common Reporting Standard (CRS)

Die Bundesrepublik Deutschland und die Vereinigten Staaten von 
Amerika haben sich darauf verständigt, durch gegenseitigen Infor
mationsaustausch über Finanzkonten (mit USBezug bzw. mit Bezug 
zu Deutschland) eine effektive Besteuerung sicherzustellen (FATCA
Abkommen: Foreign Account Tax Compliance Act). Durch das Abkom
men verpflichten sich die beiden Vertragsparteien, die vereinbarten 
Daten von Finanz instituten zu erheben und regelmäßig automatisch 
auszutauschen.
 
Zur Bekämpfung grenzüberschreitender Steuerhinterziehung sowie 
sonstiger Formen mangelnder Steuerdisziplin entwickelte auch die 
OECD einen Standard für den automatischen Austausch von Infor
mationen über Finanzkonten (CRS – Common Reporting Standard). 
Am 29.10.2014 verpflichtete sich die Bundesrepublik Deutschland 
neben zahlreichen anderen Ländern (mittlerweile > 110) zur Umset
zung eines solchen Austausches von Informationen. Der Standard ver
pflichtet Finanzinstitute zur Meldung von Informationen über Finanz
vermögen, welches für Steuerpflichtige aus am Informationsaustausch 
teilnehmenden Ländern und Gebieten verwaltet wird, an die deutsche 
Steuerverwaltung. Diese Informationen werden zwischen den Steu
erverwaltungen der teilnehmenden Staaten ausgetauscht. Die deut
sche Umsetzung der CRS erfolgte durch das FinanzkontenInforma
tionsaustauschgesetz (FKAustG) vom 21.12.2015.

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit Schreiben vom 
01.02.2017 (BStBl I 2017, 305), geändert durch Schreiben vom 
15.06.2022 (BStBl I 2022, 963), ausführlich zu Anwendungsfragen 
im Zusammenhang mit dem CRS und dem FATCAAbkommen Stel
lung genommen.
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Das FKAustG und FATCA verpflichten Finanzinstitute, wozu auch die 
Fondsgesellschaft als Investmentvermögen gehört, Meldepflichten für 
Konten von natürlichen Personen und Rechtsträgern (z. B. Kapital und 
Personengesellschaften) zu erfüllen, sofern die Konten für meldepflich
tige Personen oder Rechtsträger geführt werden.

Im Sinne des FATCAAbkommens sind meldepflichtige Kontoinhaber 
spezifizierte Personen der Vereinigten Staaten und nicht USameri
kanische, passive Rechtsträger, die von einer oder mehreren spezifi
zierten Personen der Vereinigten Staaten beherrscht werden. Melde
pflichtige Kontoinhaber i. S. d. FKAustG sind Personen meldepflichtiger 
Staaten und passive „NonFinancial Entities“, die keine Finanzinstitute 
sind, mit einer oder mehreren beherrschenden Personen, die melde
pflichtige Personen sind. 

Somit liegt vereinfacht gesagt eine Meldepflicht vor, wenn der Konto
inhaber (Anleger) eine Person eines meldepflichtigen Staates im Sinne 
des CRSAbkommens und im Falle von FATCA der Vereinigten Staaten 
ist. Die nach dem CRS teilnehmenden Staaten werden auf der Home
page des Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) veröffentlicht.

Folgende Informationen werden u. a. übermittelt:

  Name, Anschrift, Steueridentifikationsnummer sowie Geburts
datum und ort (bei natürlichen Personen) des meldepflichtigen 
Kontoinhabers

  Ansässigkeitsstaaten
  Kontonummer
  Name und (ggf.) Identifikationsnummer des meldenden Finanz

instituts
  Kontosaldo oder wert
  Gesamtbruttobetrag, der an den Kontoinhaber gezahlt oder ihm 

gutgeschrieben wurde

Ziel des internationalen Informationsaustausches ist es, dass ein jedes 
Land sämtliche Informationen über die in diesem Land steuerpflichti
gen Personen erhält.

Sofern die Fondsgesellschaft bzw. ihre Kapitalverwaltungsgesellschaft 
meldepflichtige Konten(inhaber) identifiziert, wird sie die vorstehend 
benannten Daten an das BZSt innerhalb von sieben Monaten nach Ablauf 
des jeweiligen Kalenderjahres übermitteln. Das BZSt wird diese Infor
mationen regelmäßig bis zum 30.09. nach Ablauf des Kalenderjahres 
an die zuständige Behörde im anderen Staat übermitteln.

Einkunftsart

Der Anleger erzielt aus seiner Beteiligung an der Fondsgesellschaft Ein
künfte aus Vermietung und Verpachtung im Sinne von § 21 Einkom
mensteuergesetz (EStG), wenn er seinen Gesellschaftsanteil im Privat
vermögen hält. Die Fondsgesellschaft befasst sich ausschließlich mit 
vermögensverwaltender Tätigkeit. Eventuell werden in geringem Umfang 
auch Zinserträge aus der Anlage der vorhandenen Liquidität erzielt.

Die Anleger beteiligen sich entweder als Direktkommanditisten oder 
über die Treuhandkommanditistin an der Kommanditgesellschaft, deren 

einzige persönlich haftende Gesellschafterin eine Kapitalgesellschaft 
ist, nämlich die Hahn Dritte Beteiligungs GmbH. Die Fondsgesellschaft 
erzielt keine Einkünfte aus Gewerbebetrieb und ist auch nicht gewerb
lich geprägt, weil mit der DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH ein 
Kommanditist allein geschäftsführungsbefugt ist (§ 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG). 
Damit ist eine gewerbliche Prägung ausgeschlossen (EStR 15.8 Abs. 6).

Für den Fall, dass der Anleger die Beteiligung im Betriebsvermögen 
hält, wandeln sich die aus der vermögensverwaltenden Fondsgesell
schaft zuzurechnenden Einkünfte auf Ebene des betrieblich beteiligten 
Anlegers in gewerbliche Einkünfte i. S. v. § 15 EStG um. Im Folgenden 
soll jedoch davon ausgegangen werden, dass sich die Beteiligungen 
im Privatvermögen der Anleger befinden. Für den Fall einer Umqua
lifizierung der Einkünfte aufgrund des Vorliegens eines gewerblichen 
Grundstückshandels wird auf die Ausführungen unter „Beendigung der 
Anlage“ verwiesen.

Überschusserzielungsabsicht

Positive wie negative Einkünfte werden steuerlich nur dann nach der 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes berücksichtigt, soweit eine Ein
kunftserzielungsabsicht vorliegt. Es muss die Absicht bestehen, insge
samt steuerliche Überschüsse in der Totalperiode zu erzielen, und zwar 
sowohl auf der Ebene der Fondsgesellschaft als auch auf der Ebene des 
Anlegers. Andernfalls liegt Liebhaberei vor mit der Folge, dass weder 
Verluste noch Gewinne zugerechnet werden; in einem solchen Fall 
besteht die Möglichkeit, dass die Finanzverwaltung ab dem Zeitpunkt, 
ab dem Gewinne entstehen, zu dem Ergebnis kommt, dass nunmehr 
eine Einkunftserzielungsabsicht vorliegt. Dies könnte zur Folge haben, 
dass anfängliche steuerliche Verluste nicht berücksichtigt werden, 
während später steuerliche Gewinne der Einkommensteuer unterwor
fen würden. Bei Grundstücksverwaltungsgesellschaften mit Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung spricht grundsätzlich der Beweis des 
ersten Anscheins für das Vorliegen der Einkunftserzielungsabsicht. Im 
Einzelfall ist jedoch auch bei langfristiger Vermietung von Gewerbeob
jekten die Einkunftserzielungsabsicht konkret festzustellen. Die objek
tive Beweislast (Feststellungslast) für das Vorliegen der Einkunftserzie
lungsabsicht trifft den Anleger als Steuerpflichtigen. Anhaltspunkte, 
die gegen die Einkunftserzielungsabsicht sprechen, können vorliegen, 
wenn der Anleger sich bereits vor Erreichen eines steuerlichen Total
überschusses von seiner Beteiligung an der Fondsgesellschaft tren
nen oder die Fondsgesellschaft ihre Immobilien veräußern möchte. 
Insbesondere wenn entsprechende Verkaufsoptionen bestehen, wird 
die Einkunftserzielungsabsicht verneint (BFH vom 05.09.2000; Der 
Betrieb 2000, S. 2406).

Im vorliegenden Angebot beabsichtigt die Fondsgesellschaft, in meh
rere langfristig vermietete Immobilien zu investieren; es werden keine 
An  teils rückkaufangebote gemacht und eine ordentliche Kündigung der 
Fonds  gesellschaft durch die Anleger ist grundsätzlich nicht möglich.  
Auf der Basis der Wirtschaftlichkeitsberechnung dieses Verkaufspros
pek tes wird bei planmäßigem Verlauf für zum 31.03.2025 beitretende 
Anleger im Geschäftsjahr 2027 ein steu erlicher Totalüberschuss (ohne 
Berücksichtigung einer eventuellen per sön lichen Anteilsfinanzierung 
der Anleger) erreicht. Auf Ebene des ein zelnen Anlegers ist die Wirt
schaftlichkeitsberechnung um die Son derwerbungskosten (z. B. Finan
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zierungskosten einer Refinanzierung des Eigenkapitals) zu erweitern. 
Dies kann dazu führen, dass der steuerliche Totalüberschuss erst spä
ter erreicht wird. Wegen etwaiger steuerlicher Risiken wird dem ein
zelnen Anleger sowohl bei der Anteilsfinanzierung als auch bei einer 
etwaigen Anteilsveräußerung oder Schenkung die vorherige Einschal
tung seines persönlichen Steuerberaters empfohlen.

Nach dem BMFSchreiben vom 08.10.2004 (BStBl 2004 I, 933) soll der 
Zeit raum für die Prüfung, ob Überschusserzielungsabsicht vorliegt oder 
nicht, 30 Jahre betragen. Da der steuerliche Totalüberschuss bei der 
Fondsgesellschaft spätestens im Geschäftsjahr 2027 erreicht wird, erge
ben sich keine Konsequenzen für die angebotene Beteiligung. Wird eine 
Beteiligung geschenkt, erfolgt nach Auffassung der Finanzverwaltung 
eine Zusammenrechnung der Haltezeiten von Schenker und Beschenk
tem nur dann, wenn die Teilentgelt darstellenden Finanzierungen der 
Fonds gesellschaft und des Eigenkapitals des Anlegers getilgt und nicht 
vom Beschenkten übernommen werden. Diese Voraussetzungen wer
den während der planmäßigen, gesellschaftsvertraglich vorgese henen 
Lauf zeit der Fondsgesellschaft (bis zum 31.12.2038) nicht erfüllt, da die 
Ge sellschaft ihre Fremdfinanzierung während der Bewirt schaf tungs
phase nicht vollständig zurückführt. Somit führt die Schenkung eines 
Kommanditanteils zu einem Teilentgelt mit der Folge, dass in Höhe des 
Teilentgeltes ein Veräußerungsgeschäft angenommen wird, welches zu 
einem gewerblichen Grundstückshandel oder zu einem privaten Ver
äußerungsgeschäft im Sinne des § 23 EStG führen kann. Auch kann 
die Veräußerung oder Schenkung des Kommanditanteils vor Erreichen 
des Totalüberschusses im Geschäftsjahr 2027 dazu führen, dass die 
Anfangsverluste keine steuerliche Anerkennung finden. Die Konsul
tation des persönlichen Steuerberaters wird ausdrücklich empfohlen.

Einkunftsermittlung

Die Fondsgesellschaft ermittelt ihre Einkünfte aus Vermietung und Ver
pachtung jeweils nach den §§ 8, 9 EStG (Überschuss der Einnahmen 
über die Werbungskosten). Dementsprechend sind für steuerliche Zwe
cke alle Einnahmen und alle Ausgaben der Fondsgesellschaft geson
dert für jedes Kalenderjahr zu ermitteln. Alle Einnahmen (vornehmlich 
Miete) sind steuerlich im Zeitpunkt des Zuflusses zu berücksichtigen. 
Die der Fondsgesellschaft entstehenden Bewirtschaftungs, Finanzie
rungs und Verwaltungskosten während der Vermietungsphase stellen 
steuerlich abzugsfähige Werbungskosten dar. Zu den Finanzierungs
kosten gehört grundsätzlich auch das für die Zinsbindungsfrist bis 
zum 30.10.2034 an die finanzierende Bank zu zahlende Disagio. Es ist 
grundsätzlich im Zeitpunkt der Zahlung in voller Höhe als Werbungs
kosten abzugsfähig (BFH vom 08.03.2016, IX R 38/14). Das Disagio wird 
im Geschäftsjahr 2025 mit Valutierung des Darlehens ausgezahlt. Die
ser Zeitpunkt liegt voraussichtlich vor dem Beitritt der Anleger zum 
31.03.2025 oder einem späteren Beitrittszeitpunkt im Jahr 2025. Mit 
seinem Urteil vom 25.09.2018 (IX R 35/17) hat der BFH entschieden, 
dass eine Vereinbarung, wonach dem im Laufe eines Jahres eintreten
den Gesellschafter der gesamte auf den Gesellschaftsanteil entfallende 
Einnahmen oder Werbungskostenüberschuss des Jahres zugerechnet 
werden soll, auch steuerlich anzuerkennen ist, wenn diese Ergebnis
verteilung für die Zukunft getroffen worden ist, ihr alle Gesellschaf
ter zustimmen, sie ihren Grund im Gesellschaftsverhältnis hat und sie 
nicht rechtsmissbräuchlich ist. Argument für diese Entscheidung ist, 

Grundlage der AfA-Berechnung (Prognose)

 
AfA-Satz  
in % p. a.

Wertansatz in 
Euro

Gebäude 2,00 51.614.018

Außenanlagen 6,67 2.108.082
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dass der dem einzelnen Gesellschafter zuzurechnende Anteil am Über
schuss erst mit Ablauf des Veranlagungszeitraums, mithin zum 31.12. 
eines Jahres, feststeht. Die vorgenannten Voraussetzungen sind nach 
Auffassung der Prospektherausgeberin erfüllt, da § 25 Abs. 1 des 
Gesellschaftsvertrages dem im Geschäftsjahr 2025 beitretenden Anle
ger den Gewinn oder Verlust für das Geschäftsjahr vom 01.01.2025 bis 
zum 31.12.2025 entsprechend seiner erworbenen Beteiligung zurech
net, alle Gesellschafter dieser Vereinbarung im Vorhinein zugestimmt 
haben und die Gewinnverteilungsabrede nicht rechtsmissbräuchlich 
ist. Der BFH führt in seiner Entscheidung aus, dass eine Veranlassung 
durch das Gesellschaftsverhältnis gegeben ist und keine Rechtsmiss
bräuchlichkeit vorliegt, wenn Altgesellschafter auf Verlustzuweisungen 
zugunsten neuer Gesellschafter verzichten, um hierdurch einen Anreiz 
für den Beitritt neuer Gesellschafter und damit einen Anreiz zur Zufüh
rung neuen Kapitals zu schaffen. Die gesellschaftsvertragliche Regelung 
führt unter Beachtung der BFHRechtsprechung dazu, dass das Dis
agio jedem Anleger nach Maßgabe seiner Beteiligung am Fondsvermö
gen zugewiesen wird. Gleichwohl kann nicht vollständig ausgeschlos
sen werden, dass das Disagio nach Auffassung der Finanzverwaltung 
nur den Gesellschaftern zugeordnet werden soll, welche im Zeitpunkt 
des Abflusses des Disagios bereits Gesellschafter waren. Nach Abfluss 
des Disagios beitretende Anleger erzielen dann ein höheres steuerliches 
Ergebnis im Geschäftsjahr 2025 als in der Wirtschaftlichkeitsberech
nung auf Seite 88 ausgewiesen. Dies führt zu einer höheren steuerli
chen Belastung. Es ist aber nicht auszuschließen, dass nach Auffassung 
der Finanzverwaltung auch insoweit Anschaffungskosten gegeben sind, 
welche nach nachfolgend dargestellten Grundsätzen abzuschreiben sind. 
Auch etwaige, vom Gesellschafter getragene Sonderwerbungskosten 
(z. B. Zinsen aus der individuellen Finanzierung des zu erbringenden 
Eigenkapitals / Kaufpreises) sind im Rahmen der Steuererklärung der 
Fondsgesellschaft anzusetzen und steuerlich abzugsfähig, sofern die 
Aufwendungen nach der finanz ge richtlichen Rechtsprechung nicht der 
privaten Vermögens ebene zuzu rech nen sind. Der privaten Vermögens
ebene zuzurechnen sind z. B. Auf wen dungen im Zusammenhang mit der 
Erhaltung, Ausein andersetzung oder Bewertung des Vermögens. Für die 
Ermittlung der Abschreibungen wurde der Gesamtaufwand der Fonds
gesellschaft in Anschaffungskosten für Grund und Boden, Aufbauten 
und Außenanlagen – im Wesentlichen nach Erfahrungswerten – auf
geteilt. Anschaffungskosten für Ge bäude und Außenanlagen wurden 
dabei folgenden Abschreibungssätzen unterworfen:

Da die Aufteilung aller Kosten auf den nicht abschreibungsfähigen Grund 
und Boden, auf die abschreibungsfähigen Gebäude und die sonstigen 
abschreibungsfähigen Wirtschaftsgüter, wie z. B. Stellplätze und Außen
anlagen, geschätzt wurden, bleibt die endgültige Aufteilung der steuer
lichen Betriebsprüfung vorbehalten. Hierdurch können sich Änderungen 
der Abschreibungsbe mes sungsgrundlage und Ergebnisabweichungen 



gegenüber der in diesem Verkaufsprospekt abgebildeten „Steuerlichen 
Betrachtung“ der Wirt schaftlichkeitsberechnung ergeben. 

Der Verkaufsprospekt berücksichtigt § 6 e EStG, welcher seit dem 
18.12.2019 gilt. Hiernach zählen sogenannte Fonds etablierungskosten 
zu den Anschaffungskosten der vom Fonds erworbenen Wirtschaftsgüter 
und sind damit nicht sofort in voller Höhe als Werbungskosten abzugs
fähig. Zu den Fondsetablierungskosten zählen u. a. die Konzeptionskos
ten, die Gebühren für die Beteiligungsvermittlung und wohl auch die an 
die Bank zu zahlenden Bearbeitungsgebühren (Strukturierungsprovision).

Etwaige Zinseinnahmen aus Liquiditätsanlagen der Fondsgesellschaft 
unterliegen der Abgeltungsteuer in Höhe von 25,0 Prozent zzgl. des Soli
daritäts zuschlags. Diese Abgaben sind von den Kreditinstituten di rekt an 
das Finanz amt abzuführen und stehen der Fondsgesellschaft nicht zur 
Verfügung. Sie mindern daher die Ausschüttungsmöglichkeit der Gesell
schaft. Aufwendungen, die im Zusammenhang mit den der Abgeltung
steuer unterliegenden Zinserträgen stehen, können nicht als Werbungs
kosten geltend gemacht werden. Grundsätzlich ist die Steuerbelastung 
der Einkünfte aus Kapitalvermögen durch die Abgeltungsteuer endgül
tig; der einzelne Steuerpflichtige hat jedoch die Möglichkeit, hinsicht
lich der auf ihn entfallenden Kapitalerträge, die der Abgeltungsteuer 
unterlegen haben, einen Antrag auf Versteuerung nach den persönli
chen steuerlichen Verhältnissen zu stellen (§ 32 d Abs. 4 und 6 EStG). 
In diesem Fall wird der Gesamtbetrag der Kapitaleinkünfte (also ein
schließlich der einbehaltenen Abgeltungsteuer) der persönlichen Steu
erlast unterworfen, wobei die einbehaltene Abgeltungsteuer wie eine 
Steuervorauszahlung angerechnet wird. Ein solcher Antrag kann sinnvoll 
sein, wenn die persönliche Steuerlast unterhalb des Satzes der Abgel
tungsteuer liegt. Im Einzelfall wird die Einschaltung des persönlichen 
Steuer beraters empfohlen.

§ 15 a EStG, Verlustverrechnung nach § 10 d EStG

Nach § 15 a EStG dürfen steuerliche Verluste eines Kommanditisten nur 
insoweit mit anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden, als dieser 
die Verluste auch wirtschaftlich trägt. Ein zurechenbarer Verlustanteil 
eines Anlegers kann dann nicht mit anderen Einkünften ausgeglichen 
werden, wenn durch den Verlust ein negatives Kapitalkonto entsteht 
oder sich erhöht. Derartige Verlustanteile sind nur mit zukünftigen 
Gewinnen verrechenbar, die der Gesellschafter aus seiner Beteiligung 
erzielt. Die Vorschrift des § 15 a EStG gilt gemäß § 21 Abs. 1 S. 2 EStG 
auch für Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Für die Fonds
gesellschaft ist § 15 a EStG grundsätzlich zu beachten. Nach der Wirt
schaftlichkeitsprognose dieses Verkaufsprospektes entstehen für die 
Fondsgesellschaft bei planmäßigem Verlauf keine Verluste im Sinne des 
§ 15 a EStG. Nur bei erheblichen Abweichungen von der Wirtschaft
lichkeitsprognose können die Verlust verrech nungs beschränkungen des 
§ 15 a EStG Anwen dung finden. 

Grundsätzlich können innerhalb eines Kalenderjahres positive Einkünfte 
uneingeschränkt mit anderen negativen Einkünften verrechnet werden. 
Ein Verlustrücktrag (§ 10 d EStG) in den vorherigen Veranlagungszeit
raum ist auf 1 Mio. Euro (bzw. 2 Mio. Euro bei Ehegatten) beschränkt. 
Soweit ein Ausgleich der negativen Einkünfte nicht möglich ist, erfolgt 
ein Verlustrücktrag in den zweiten, dem Veranlagungszeitraum voran

gegangenen Veranlagungszeitraum. Auf Antrag kann auf den Verlust
rücktrag zugunsten eines Verlustvortrages verzichtet werden. In Vor
jahren nicht ausgeglichene Verluste können in den folgenden Jahren bis 
zu einem Betrag von 1 Mio. Euro unbeschränkt mit positiven Einkünf
ten verrechnet werden. Darüber hi naus ist eine Verlustverrechnung bis 
zu 70 Prozent des 1 Mio. Euro übersteigenden Gesamtbetrages der Ein
künfte vorzunehmen. Bei zusammen veranlagten Ehegatten verdoppelt 
sich der Betrag von 1 Mio. Euro auf 2 Mio. Euro.

Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften (z. B. bei Veräußerung 
eines Fondsanteils oder der Veräußerung von Immobilien, § 23 EStG) 
können nicht mit positiven Einkünften anderer Einkunftsarten ausge
glichen werden. Sie können nur nach Maßgabe des § 10 d EStG zurück 
bzw. vorgetragen werden und mindern steuerpflichtige Gewinne aus 
privaten Veräußerungsgeschäften nach § 23 EStG aus anderen Veran
lagungszeiträumen.

§ 15 b EStG

Nach § 15 b EStG dürfen Verluste im Zusammenhang mit einem Steuer
stundungsmodell nicht mit anderen Einkünften ausgeglichen oder nach 
§ 10 d EStG abgezogen werden. Sie werden lediglich vorgetragen und 
mit späteren positiven Einkünften aus derselben Einkunftsquelle ver
rechnet. Nach dem Gesetz liegt ein Steuerstundungsmodell vor, wenn 
dem Steuerpflichtigen aufgrund eines vorgefertigten Konzepts die Mög
lichkeit geboten werden soll, zumindest in der Anfangsphase der Inves
tition Verluste mit übrigen Einkünften zu verrechnen. Die An wendung 
des § 15 b EStG unterbleibt nur, wenn die Summe der prognostizierten 
Verluste in der Anfangsphase (nicht notwendigerweise nur des Erst
jahres) weniger als 10 Prozent des gezeichneten, und nach dem Kon
zept auch aufzubringenden, Kapitals unterschreitet. Diese Regelung gilt 
nach § 21 Abs. 1 Satz 2 EStG auch für die Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung. Nach dem BMFSchreiben vom 17.07.2007 (BStBl I 
2007, 542) zu § 15 b EStG ist das so genannte gezeichnete Eigenkapital, 
welches die Summe am Gesell schaftskapital darstellt, auch das aufzu
bringende Kapital. Wird ein Teil des aufzubringenden Kapitals modell
haft fremdfinanziert, ist das maßgebende Kapital nach Auffassung der 
Finanzverwaltung um die Fremdfinanzierung zu kürzen. Das vorliegende 
Beteiligungsangebot sieht keine (modellhafte) Refinanzierung des auf
zubringenden Kapitals vor. Anlegern, die eine individuelle Refinanzie
rung beabsichtigen, wird die Einschaltung des persönlichen Steuerbe
raters empfohlen. Spätestens ab dem Geschäftsjahr 2027 wird nach 
der Prognose rechnung ein steuerlicher Totalüberschuss erreicht. Die 
prognostizierten Verluste in der Anfangsphase stammen ausschließlich 
aus dem Geschäftsjahr 2025, dem Jahr der Fondsschließung, und sind 
auf die Finanzierung unter Berücksichtigung eines Disagios zurückzu
führen. Das prognostizierte steuerliche Ergebnis für das Geschäftsjahr 
2025 beträgt 5,38 Prozent des eingesetzten Eigenkapitals. Ab dem 
Geschäftsjahr 2026 werden ausschließlich positive steuerliche Ergeb
nisse prognostiziert. Daher kommt § 15 b EStG nicht zur Anwendung.
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Gewerbesteuer

Die Fondsgesellschaft ist ausschließlich vermögensverwaltend tätig. 
Eine Gewerbesteuerpflicht für die Erträge der Fondsgesellschaft ent
steht daher nicht. Soweit für einzelne Anleger ein gewerblicher Grund
stückshandel gegeben ist, liegen für diese Anleger in vollem Umfang 
gewerbliche Einkünfte vor, die für die Anleger auf ihrer Ebene Gewer
besteuerpflicht auslösen.

Ergebnisverteilung

Die Ergebnisverteilung richtet sich nach § 25 Abs. 1 des Gesellschafts
vertrages. Hiernach erfolgt die Ergebnisverteilung grundsätzlich im Ver
hältnis der Beteiligung am Fest kapital der Fondsgesellschaft, soweit 
und solange im Verlaufe des jeweiligen Veranlagungszeitraumes die 
Beteiligung bestanden hat. Abweichend hiervon weist § 25 Abs. 1 des 
Gesellschaftsvertrages dem im Geschäftsjahr 2025 beitretenden Anle
ger den Gewinn oder Verlust für das Geschäftsjahr vom 01.01.2025 bis 
zum 31.12.2025 vollständig entsprechend seiner erworbenen Beteili
gung zu. Eine Ergebnisabgrenzung auf den Stichtag des Beitritts erfolgt 
im Geschäftsjahr 2025 nicht.

Ausschüttung

Ausschüttungen der Fondsgesellschaft an die Anleger stellen keine 
steuerlich relevanten Einkünfte dar. Sie werden steuerlich als Entnah
men qualifiziert und die ausgeschütteten Erträge des Investmentver
mögens unterliegen keinem Quellensteuerabzug. Eine Versteuerung hat 
jedoch nach Maßgabe des § 15 a Abs. 3 EStG zu erfolgen, wenn durch 
Entnahmen ein negatives Kapitalkonto entsteht oder sich erhöht (Ein
lagenminderung) und Verluste in den vorangegangenen zehn Jahren 
ausgleichsfähig waren. Dieser Fall wird nach der Wirtschaftlichkeits
berechnung dieses Ver kaufsprospektes bei planmäßigem Verlauf der 
Anlage nicht eintreten.

Umsatzsteuer

Die Umsätze der Fondsgesellschaft aus der Vermietung und Verpach
tung von Grundstücken sind nach § 4 Nr. 12 a UStG grundsätzlich steu
erfrei. Von der Steuerbefreiung eingeschlossen sind nach Auffassung 
der Finanzverwaltung grundsätzlich auch unselbstständige Nebenleis
tungen (UStAE 4.12.1 Abs. 5). Auf die Steuerbefreiung wird nach den 
abgeschlossenen Mietverträgen gemäß § 9 Abs. 2 UStG verzichtet, da 
die Vermietung der Immobilien an Mieter erfolgt, die den Grundbesitz 
ausschließlich für Umsätze verwenden, die den Vorsteuerabzug nicht 
ausschließen. Die Vermietungsumsätze werden somit der Umsatzsteuer 
unterworfen. Dementsprechend stellt die der Fondsgesellschaft in Rech
nung gestellte Umsatzsteuer für diese erstattungsfähige Vorsteuern dar. 

Vorsteuern aus den im Investitionsplan der Fondsgesellschaft enthal
tenen Gebühren können insoweit vom Vorsteuerabzug ausgeschlos
sen sein, als dass Leistungen erbracht werden, die im Interesse der 
Anleger erfolgen. Etwaige Zinserträge unterliegen nicht der Umsatz
steuer. In Rechnung gestellte Vorsteuerbeträge für bezogene Leistun

gen im Zusammenhang mit diesen Umsätzen sind daher vom Vorsteu
erabzug ausgeschlossen.

Der Handel mit Anteilen an der Fondsgesellschaft ist gemäß § 4 Nr. 8 f 
UStG von der Umsatzsteuer befreit. 

Grundsteuer

Das GrundsteuerReformgesetz hat eine umfassende Neubewertung aller 
wirtschaftlichen Einheiten erfordert.  Zu diesem Zweck wurden Grund
steuerwerte auf den 01.01.2022 erstmals festgestellt. Diese Werte finden 
für die Berechnung der Grundsteuer ab dem Jahr 2025 Berücksichtigung. 
Die fünf Objekte der Fondsgesellschaft befinden sich in verschiedenen 
Bundesländern. Durch die gesetzlich geregelte Länderöffnungsklausel 
haben die Bundesländer die Möglichkeit, von dem ansonsten gelten
den Bundesmodell abweichende Regelungen zu treffen. Hiervon haben 
einige Bundesländer wie z. B. BadenWürttemberg Gebrauch gemacht, 
was zu unterschiedlichen Ermittlungsmethoden zur Feststellung des 
Grundsteuerwertes führt. Diese werden hier im einzelnen nicht darge
stellt. Die Hebesätze der Gemeinden sind im Zeitpunkt der Aufstellung 
des Prospektes noch nicht bekannt, sodass die Höhe der 2025 zu zahlen
den Grundsteuer nicht benannt werden kann. Da die Grundsteuer nach 
den Mietverträgen für die fünf Objekte jeweils in vollem Umfang auf 
die Mieter der Objekte umgelegt werden darf, ergibt sich grundsätzlich 
keine wirtschaftliche Belastung für die Fondsgesellschaft. Eine solche 
würde sich nur ergeben, wenn der Mieter ausfällt.

Grunderwerbsteuer

Der Erwerb der fünf Immobilien durch die Fondsgesellschaft löst jeweils 
Grunderwerbsteuer aus. Die Grunderwerbsteuer ist im Investitionsplan 
(vgl. Seite 84) der Fondsgesellschaft unter der Position Anschaffungs
nebenkosten berücksichtigt. Nach § 1 Abs. 2a Grunderwerbsteuerge
setz (GrEStG) wird ohne Erwerbsvorgang eine grunderwerbsteuerbare 
Grundstücksübertragung angenommen, wenn zum Vermögen einer Per
sonengesellschaft ein inländisches Grundstück gehört und sich innerhalb 
von 10 Jahren der Gesellschafterbestand unmittelbar oder mittelbar in 
der Weise ändert, dass mindestens 90 Prozent der Anteile am Vermö
gen der Gesellschaft übergehen. Zusätzlich ist zu beachten, dass auch 
bei unmittelbarer oder mittelbarer Vereinigung von Anteilen von min
destens 90 Prozent in einer Hand Grunderwerbsteuer ausgelöst wird 
(§ 1 Abs. 3 GrEStG). Zudem wird Grunderwerbsteuer ausgelöst, wenn 
ein Rechtsträger mittelbar und / oder unmittelbar eine wirtschaftliche 
Beteiligung von mindestens 90 Prozent an der Gesellschaft innehat 
(§  1 Abs.3a GrEStG). Zudem wird Grunderwerbsteuer ausgelöst, wenn 
ein Rechtsträger mittelbar und / oder unmittelbar eine wirtschaftliche 
Beteiligung von mind. 90  Pro zent an der Gesellschaft innehat (§ 1 Abs. 
3a GrEStG). Da nach der vorgesehenen Konzeption nach Abschluss des 
Grundstückskaufvertrages am 01.10.2024 weniger als 90 Prozent der 
Gesellschaftsanteile an der Fondsgesellschaft auf neue Gesellschafter 
übergehen, ist der Tat bestand des § 1 Abs. 2a GrEStG bei planmäßiger 
Abwicklung nicht erfüllt. Zudem werden die Anteile nicht in einer Hand 
vereinigt, auch liegt keine wirtschaftliche Beteiligung eines Gesellschaf
ters von mind. 90 Prozent vor. Die Tatbestände der §§ 1 Abs. 3, 1 Abs. 
3a GrEStG werden nicht erfüllt. 
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Der Erwerb von Gesellschaftsanteilen von Todes wegen bleibt bei 
der Ermittlung der 90 Prozent Grenze des § 1 Abs. 2a GrEStG außer 
Betracht (§ 1 Abs. 2a Satz 6 GrEStG). Die schenkungsweise Übertra
gung von Gesellschaftsanteilen wird hingegen bei der Ermittlung der 
90 Prozent Grenze berücksichtigt. 

Verfahrensfragen

Die Einkünfte aus der Fondsgesellschaft werden für alle Anleger (Gesell
schafter und Treugeber) einheitlich und gesondert durch das Betriebsstät
tenfinanzamt der Fondsgesellschaft festgestellt (§ 180 Abs. 1 Nr. 2 a AO). 

Damit etwaige Sonderwerbungskosten (siehe den Abschnitt „Ein kunfts
ermittlung“) steuerlich berücksichtigt werden, müssen sie zwingend im 
Rahmen des Feststellungsverfahrens der Gesellschaft geltend gemacht 
werden. Dies erfordert die Übermittlung der Daten durch den einzel
nen Anleger an die Fondsgesellschaft.

Treuhandbeteiligung

Im Rahmen der Konzeption des Beteiligungsangebotes wurden die 
Grund sätze des Treuhanderlasses (BMFSchreiben vom 01.09.1994, 
BStBl 1994 I, S. 604), in dem die Voraussetzung für die steuerliche 
An erkennung von Treuhandverhältnissen geregelt ist, nach bestem 
Wis  sen berücksichtigt.

Steuerliches Ergebnis, Steuersatz

Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen unterstellen eine Konstanz der 
derzeitigen Steuergesetze. Dabei wurde nicht der Spitzensteuersatz 
der Einkommensteuer nach § 32 a EStG in Form der sogenannten Rei
chensteuer von 45 Prozent (gilt ab einem zu versteuernden Einkommen 
von 277.826 Euro, Ehegatten 555.652 Euro) zugrunde gelegt, sondern 
der darunterliegende Spitzensteuersatz von 42 Prozent.

Der Solidaritätszuschlag von 5,5 Prozent wurde unverändert für den 
ge samten Prognosezeitraum berücksichtigt. Etwaige anfallende Kir  
chen  steuern, die je nach Bundesland zwischen 8 Prozent oder 9 Prozent 
der Einkommensteuer betragen, wurden nicht mit in die Wirt  schaftlich
keits berechnung einbezogen. Nach dem „Gesetz zur Rückführung des 
Solidaritätszuschlags 1995“ werden ab dem Jahr 2021 untere und mitt
lere Einkommen beim Solidaritätszuschlag schrittweise entlastet. Bis 
zu einem zu versteuernden Einkommen von 65.516 Euro (Ehegatten 
131.032 Euro) wird kein Solidaritätszuschlag mehr erhoben, die Mil
derungszone gilt bis zu einer zu versteuernden Einkommensgrenze von 
96.409 Euro. Oberhalb dieser Einkommensgrenze ist der Solidaritäts
zuschlag in voller Höhe (5,5 Prozent) zu zahlen. Für Verheiratete ver
doppeln sich diese Beträge. 

Beendigung der Anlage

Veräußerungsgewinne, die aus dem Verkauf von im Privatvermögen 
gehaltenen Immobilien resultieren, sind steuerfrei, sofern zwischen 

Anschaffungs und Veräußerungsgeschäft mehr als zehn Jahre lie
gen. Diese Regelung gilt nach § 23 Abs. 1 S. 4 EStG auch für eine 
Veräu ßerung der hier angebotenen Beteiligung. Gewinn im Sinne des 
§ 23 Abs. 3 EStG bei einer Veräußerung innerhalb von zehn Jahren 
ist der Unter schiedsbetrag zwischen dem auf die Immobilien entfal
lenden Veräußerungs preis einerseits und dem Buchwert der Immobi
lie anderer seits. Ein eventueller Veräußerungsverlust kann nur bis zur 
Höhe eines Veräußerungsgewinns, den der Anleger im gleichen Kalen
derjahr aus privaten Veräußerungsgeschäften erzielt hat, ausgeglichen 
werden. Ein Verlustrücktrag bzw. ein Verlustvortrag ist nach Maß
gabe des § 10 d EStG möglich, er beschränkt sich jedoch auf den Aus
gleich mit Einkünften aus anderen privaten Veräußerungsgeschäften.

Die Besteuerung von Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäf
ten (§ 23 EStG) war in der Vergangenheit des öfteren Gegenstand von 
Entwürfen von Steueränderungsgesetzen, ohne dass diese aber umge
setzt wurden. Auf die Beibehaltung der derzeitigen Regelung, welche 
die Gewinne aus der Veräußerung von privat gehaltenen Immobilien 
bei Einhaltung der 10Jahresfrist des § 23 EStG steuerfrei belässt (gilt 
auch bei Veräußerung einer Beteiligung an einer vermögensverwalten
den Personengesellschaft), kann daher nicht vertraut werden. Denn 
seit geraumer Zeit gibt es in der politischen Diskussion vermehrt Stim
men, die Gewinne aus der Veräußerung von privat gehaltenen Immo
bilien zu besteuern.

Befindet sich eine Beteiligung in einem Betriebsvermögen, unter lie gen 
Veräußerungsgewinne stets der Steuerpflicht. Nach ständiger Recht
sprechung des Bundesfinanzhofes wird die Grenze von der privaten 
Vermögensverwaltung zum Gewerbebetrieb überschritten, wenn nach 
dem Gesamtbild der Betätigung die Ausnutzung sub stanzieller Vermö
genswerte durch Umschichtung gegenüber der Nutzung von Grund
besitz im Sinne einer Fruchtziehung aus zu erhaltenden Substanzwer
ten entscheidend in den Vordergrund tritt. Die entsprechende Prüfung 
hat so wohl auf der Gesellschaftsebene wie auch auf Gesellschafter /  
Treu geber ebene zu erfolgen. Voraussetzung für eine gewerbliche Tätig
keit ist in aller Regel, dass innerhalb eines Betrachtungszeitraumes 
von fünf Jahren (in Ausnahmefällen von zehn Jahren) mindestens vier 
Objekte oder denen gleichgestellte Grundstücksbeteiligungen veräußert 
werden. Nach dem wirtschaftlichen Konzept der Fondsgesellschaft ist 
eine Veräußerung der Immobilien vor dem Jahr 2038 nicht vorgese
hen. Die Fondsgesellschaft wird nicht gewerblich tätig. Die Veräuße
rung eines Anteils an einer Grundstücksgesellschaft wird der Veräu
ßerung von Grundstücken gleichgestellt, wenn der Ge sell schafter zu 
mehr als 10 Prozent beteiligt ist oder wenn die Beteili gung bzw. die 
anteiligen Immobilien einen Wert von mehr als 250.000 Euro haben 
(vgl. BMFSchreiben vom 26.03.2004, Az. IV A 6 – S 2240 – 46 / 04). 
Wird eine Grundstücksbeteiligung veräußert, zählt jedes Grundstück im 
Gesellschaftsvermögen bei der Prüfung der sogenannten DreiObjekt
Grenze als einzelnes Objekt. Denn unter Objekt ist nach der BFH
Rechtsprechung jedes einzelne Immo bilienobjekt zu verstehen, das 
selbstständig veräußert und genutzt werden kann. Unter Berücksich
tigung dieser Grundsätze verfügt die Fondsgesellschaft nach Auffas
sung der Prospektverantwortlichen über mindestens fünf Objekte. Da 
sich der Anleger über die Fondsgesellschaft mittelbar an den Immo
bilien / Objekten der Fondsgesellschaft im Sinne der vorgenannten 
Rechtsprechung beteiligt, führt die Veräußerung seines Anteils an der 
Fondsgesellschaft innerhalb von fünf Jahren nach Erwerb der Beteili
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gung zu einem gewerblichen Grundstückshandel, da die DreiObjekt
Grenze überschritten wird. Sind bei dem veräußernden Gesellschaf
ter noch weitere Objekte in engem zeitlichen Zusammenhang mit 
deren Errichtung / Erwerb und der Veräußerung zu berücksichtigen, 
können auch diese weiteren Objekte auf seiner Ebene dem gewerbli
chen Grundstückshandel zugerechnet werden. Der Gewinn aus dem 
gewerblichen Grundstückshandel ist dann unter Einbeziehung aller 
Objekte grundsätzlich durch Betriebs ver mögensvergleich zu ermitteln.  
Die Grundstücke stellen Umlauf vermögen dar mit der Folge, dass Ab  
schreibungen nicht geltend gemacht werden können. Der Gewinn un ter
liegt der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer. 

Werden Grundstücke bzw. Grundstücksbeteiligungen jedoch mehr als 
zehn Jahre zur Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpach
tung gehalten, können diese ohne Anrechnung auf die sogenannte 
DreiObjektGrenze veräußert werden. Hier wird Grund vermögen aus
schließlich zur langfristigen Vermietung genutzt.

Die von Rechtsprechung und Finanzverwaltung entwickelten Krite
rien zur Abgrenzung zwischen privater Vermögensverwaltung und 
gewerb lichem Grundstückshandel sind nicht zweifelsfrei. Auch wenn 
die zuvor dargestellte DreiObjektGrenze nicht überschritten wird, 
kann unter bestimmten Voraussetzungen im Einzelfall von der Finanz
ver waltung eine gewerbliche Tätigkeit unterstellt werden. Zudem kann 
sich bei einer vorzeitigen Veräußerung der Beteiligung die Frage der 
Einkunftserzielungsabsicht stellen (vergleiche die vorherigen Ausfüh
rungen hierzu). Bei einem geplanten Verkauf der Beteiligungen wird 
daher empfohlen, den Rat des persönlichen Steuerberaters ein zuholen. 

Vermögensteuer

Nachdem das Bundesverfassungsgericht die Vermögensteuer im Jahr 
1995 teilweise als verfassungswidrig beurteilt hat, wird sie seit dem 
Jahr 1997 nicht mehr erhoben. In der politischen Diskussion wird immer 
wieder über eine Wiedereinführung der Vermögensteuer debattiert. Es 
kann daher nicht darauf vertraut werden, dass auch zukünftig keine 
Vermögensteuer erhoben wird.

Erbschaft- / Schenkungsteuer

Steuerpflichtige Erwerbe

Der unentgeltliche Übergang der Beteiligung, sei es im Wege der 
Gesamtrechtsnachfolge (Erbfall), sei es durch Einzelrechtsübertragung 
(Schenkung), ist steuerpflichtig. Die Bewertung des steuerpflichtigen 
Erwerbs richtet sich nach den allgemeinen Bewertungsvorschriften 
(§ 12 Abs. 1 ErbStG). Der Erwerb einer Beteiligung an einer vermögens
verwaltenden Personengesellschaft gilt als Erwerb der anteiligen Wirt
schaftsgüter (§ 10 Abs. 1 Satz 4 ErbStG).

Dies hat bei der Schenkung zur Folge, dass die unentgeltliche Über
tragung von Beteiligungen mit belastetem Grundbesitz als Schen
kung unter Leistungsauflage (gemischte Schenkung) zu qualifizieren 
ist, denn der Beschenkte übernimmt auch die anteiligen Schulden 
des Schenkers. Der unentgeltliche Teil der gemischten Schenkung 

löst Schenkungsteuer aus, während der entgeltliche Teil die Besteue
rung eines privaten Veräußerungsgeschäftes im Sinne des § 23 EStG 
auslösen kann, wenn die Schenkung innerhalb von zehn Jahren nach 
dem Erwerb der Beteiligung erfolgt (vgl. oben). Ebenso stellt sich inso
weit die Frage der Einkunftserzielungsabsicht (vergleiche die vorheri
gen Aus führungen hierzu). Geht die Beteiligung dagegen im Wege der 
Gesamt rechtsnachfolge, also im Erbfall über, kommt eine Aufteilung 
in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil nicht in Betracht. 
Es handelt sich immer um eine vollunentgeltliche Übertragung.

Bewertung

Die Grundbesitzbewertung richtet sich nach der Art und Nutzung des 
Grundstücks. Nach § 182 BewG ergeben sich die folgenden Bewer
tungsverfahren: Vergleichswert, Ertragswert sowie Sachwertverfahren. 

Geschäftsgrundstücke, für die sich auf dem örtlichen Grundstücks
markt eine übliche Miete ermitteln lässt, sind nach dem Ertragswert
verfahren (§ 182 Abs. 3 Nr. 2 BewG) zu bewerten, da hier der nach
haltig erzielbare Ertrag für die Wertermittlung entscheidend ist. Der 
Ertragswert des bebauten Geschäftsgrundstücks ergibt sich aus dem 
Bodenwert, der gemäß § 179 BewG aus dem Bodenrichtwert des 
zuständigen Gutachterausschusses abgeleitet wird, sowie dem Gebäu
deertragswert. Bei der Ermittlung des Gebäudeertragswertes (§ 185 
BewG) wird der Gebäudereinertrag, also die Mietentgelte abzüglich 
der Bewirtschaftungskosten (§ 187 BewG) und einer Verzinsung des 
Bodenwertes jeweils für die nächsten zwölf Monate, mit einem variab
len Vervielfältiger kapitalisiert. Für die Höhe des Vervielfältigers sind 
der Liegenschaftszinssatz sowie die Restnutzungsdauer des Gebäu
des maßgebend. Der Liegenschaftszinssatz (§ 188 BewG) ist der Zins
satz, mit dem der Verkehrswert des Grundstücks markt üblich verzinst 
wird. Anzuwenden sind die von den jeweiligen Gutachterausschüssen 
ermittelten Liegenschaftszinssätze. Stehen solche Liegenschaftszins
sätze nicht zur Verfügung gilt für Geschäftsgrundstücke der gesetzlich 
normierte Liegenschaftszinssatz i.H.v. 6,0 Prozent. Bewirtschaftungs
kosten sind die bei gewöhnlicher Bewirtschaftung nachhaltig entste
henden Verwaltungskosten, Betriebskosten, Instandhaltungskosten 
sowie das Mietausfallwagnis. Die Höhe der anzusetzenden Bewirt
schaftungskosten ergibt sich aus § 187 Abs. 2 BewG im Zusammen
hang mit Anlage 23 BewG. 

Die für die Grundstücke der Fondsgesellschaft zuständigen Gutach
terausschüsse verfügen derzeit über keine Erfahrungssätze für die 
Grundstücke anzuwendenden Liegenschaftszinssätze, weshalb den 
auf den Seiten 92 f. dargestellten Wertansätzen der gesetzliche Lie
genschaftszinssatz in Höhe von 6,0 Prozent zugrunde gelegt wurden.

Sollten in Zukunft von den Gutachterausschüssen Liegenschaftszins
sätze oder Bewirtschaftungskosten ermittelt werden, so sind diese 
vorrangig vor den gesetzlich normierten Wertansätzen anzusetzen. 
Dies kann dazu führen, dass sich die auf den Seiten 92 f. dargestell
ten Wertansätze nennenswert erhöhen.

Die voraussichtlichen erbschaft  und schenkungsteuerlichen Werte 
für das Grundvermögen sind in Kapitel 9 in der Tabelle „Wirtschaftli
ches Ergebnis, Fremdkapitalentwicklung und mögliche Wertentwick
lung“ unter Punkt D) dargestellt.
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Die Erbschaftsteuer auf den nach Berücksichtigung der Freibeträge ver
bleibenden Wert des steuerpflichtigen Erwerbs wird nach den nachfol
genden Steuersätzen erhoben:
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SteuersätzeFreibeträge

Steuerklasse 
 

Verwandt schaftsgrad Euro 

I. Ehegatten und Lebenspartner 500.000

 
Kinder, Stiefkinder und Kinder  
verstorbener Kinder

400.000

 Enkel 200.000

 
Eltern und Großeltern bei  
Erbschaften

100.000

II. 
 
 

Eltern und Großeltern bei Schen
kungen, Geschwister, Nichten und 
Neffen, Stiefeltern, Schwieger
eltern, kinder und geschiedene 
Ehegatten

20.000

III. Alle übrigen Bedachten 20.000

 Prozentsatz in der Steuerklasse 

Euro I. II. III.

75.000 7 15 30

300.000 11 20 30

600.000 15 25 30

6.000.000 19 30 30

13.000.000 23 35 50

26.000.000 27 40 50

über 26.000.000 30 43 50

Berechnung der Erbschaft- / Schenkungsteuer

Bei der Berechnung der Erbschaft / Schenkungsteuer sind sämtliche 
Erwerbe von Todes wegen bzw. Schenkungen, die der Anleger vom Erb
lasser bzw. Schenker innerhalb von zehn Jahren erhalten hat, zu berück
sichtigen. Der steuerpflichtige Erwerb ist grundsätzlich bis in Höhe der 
nachfolgenden Freibeträge steuerfrei:

Wie den vorstehenden Tabellen zu entnehmen ist, ist die Ermittlung 
der Erbschaft / Schenkungsteuer wesentlich abhängig von den per
sönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers. Es wird daher emp
fohlen, sich bei der Ermittlung der Erbschaft / Schenkungsteuer den 
Rat des persönlichen Steuerberaters einzuholen. Dies gilt ebenso, falls 
der Schenker / Erblasser die Kommanditbeteiligung ins Ausland über
trägt oder er im Ausland steuerliche Anknüpfungspunkte unterhält.



12. WESENTLICHE  
VERTRAGSPARTNER

 
Hahn Pluswertfonds 182 GmbH & Co.  
geschlossene-Investment-KG Hahn Dritte Beteiligungs GmbH  

DeWert Deutsche Wertinvestment 
GmbH*

Dr. Wassermann & Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

HAHN Beteiligungsholding 
GmbH

CACEIS Bank S.A., 
Germany Branch

Funktion 
 
 
 

Fondsgesellschaft  
 
 
 

Komplementärin der Fondsgesellschaft 
 
 
 

 

Kapitalverwaltungsgesellschaft der 
Fondsgesellschaft, geschäftsführende 
Kommanditistin der Fondsgesellschaft 
und Vermittlerin der Beteiligungen an 
der Fondsgesellschaft, Fondskonzeption 

Kommanditistin der Fondsgesellschaft, 
Treuhänderin für die Anleger
 
 

Mittelbarer Gesellschafter,  
Verkäufer der Beteiligungen an 
der Fondsgesellschaft 
 

Verwahrstelle 
 
 
 

Sitz Bergisch Gladbach Bergisch Gladbach Bergisch Gladbach Essen Bergisch Gladbach München

Geschäftsanschrift Buddestraße 14
51429 Bergisch Gladbach

Buddestraße 14
51429 Bergisch Gladbach

Buddestraße 14
51429 Bergisch Gladbach

Rüttenscheider Straße 199
45131 Essen

Buddestraße 14
51429 Bergisch Gladbach

Lilienthalallee 36
80939 München

Amtsgericht Köln Köln  Köln Essen Köln München

Handelsregister HRA 37566 HRB 103698  HRB 78962 HRB 9402 HRB 47650 HRB 229834

Tag der ersten Eintragung / Gründung 27.05.2024 18.11.2020  12.07.2013 24.10.1991 26.02.2002  

Kapital 38.000 Euro  
(Hafteinlage)

25.000 Euro  
(Stammkapital)

 125.000 Euro  
(Stammkapital)

36.900 Euro  
(Stammkapital)

25.000 Euro  
(Stammkapital)

1.273.376.994,56 Euro  
(Grundkapital)

Geschäftsführung / Vorstand 
 

 

Hahn Dritte Beteiligungs GmbH 

 
 

Martin Schmidt,
Marcel Schendekehl,
Manuel Hausmann 

Torsten Klotz,  
Thomas Mitzel,
Marcel Schendekehl 
 

Prof. Dr. Bernd Wassermann, Ludwig Bettag, 
Karlheinz Meschede, Arnd SchulteUmberg,  
Dr. Boris Heller, Niklas Kuntschner und 
Christian Nagel

Martin Schmidt,
Marcel Schendekehl 

 

Frédéric Coudreau, Philippe 
Renard, Carlos Rodriguez de 
Robles Arienza, JeanPierre 
Michalowski (Geschäftsführende 
Generaldirektoren)

Aufsichtsrat 
 

N. N. 
 

N. N. 
 

 
Thomas Kuhlmann,  
Dr. Peter Arnhold, 
Bärbel Schomberg

Jacques Ripoll  
(Vorsitzender des  
Verwaltungsrates)

Anmerkungen 
 
 
 

Die Geschäftsführung obliegt gemäß § 17 des 
Gesellschaftsvertrages nicht der Hahn Dritte Be
teiligungs GmbH als Komplementärin, sondern der 
DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH in ihrer 
Funktion als geschäftsführende Kommanditistin

* Hauptfunktionen der Geschäftsführer und des Aufsichtsrates der 
Kapital verwaltungsgesellschaft außerhalb der Kapitalverwaltungs-
gesellschaft:

 Herr Marcel Schendekehl ist zugleich Geschäftsführer bei den fol
gend genannten Fonds, Beteiligungs und Komplementärgesell
schaften der Hahn Gruppe, jeweils mit Sitz in Bergisch Gladbach: 
der Hahn & Partner Beteiligungs GmbH, der Hahn & Partner Beteili
gungs III GmbH, der Hahn & Partner Beteiligungs IV GmbH, der Hahn 
& Partner Beteiligungs V GmbH, der Hahn & Partner Beteiligungs VI 
GmbH, der HAHN Fonds Geschäftsführungs GmbH, der Hahn Erste 
Beteiligungs GmbH, der Hahn Zweite Beteiligungs GmbH, der Hahn 
Dritte Beteiligungs GmbH, der HAHN Beteiligungsholding GmbH, 

der HAHN Beteiligungsholding II GmbH, der ZMF Beteiligungsge
sellschaft mbH, der ZM Zweitmarkt Beteiligungsgesellschaft mbH, 
der Anthus Einkaufszentrum Beteiligungs GmbH, der Anthus Betei
ligungs GmbH und übt weitere Geschäftsführungs mandate außer
halb der Hahn Gruppe bei der Cologne Fonds Management GmbH 
und der COLONIA CareConcept 1 VerwaltungsGmbH, jeweils mit 
Sitz in Köln, aus. 

 Herr Thomas Mitzel ist zugleich Geschäftsführer bei den folgend 
genannten Fonds, Beteiligungs und Komplementärgesellschaften 
der Hahn Gruppe, jeweils mit Sitz in Bergisch Gladbach: der Hahn 
PRIMUS Beteiligungs GmbH, der Hahn VZWL Beteiligungs GmbH, 
der HAHN Retail GmbH, der HAHN Retail Fund Geschäftsführungs 
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Hahn Pluswertfonds 182 GmbH & Co.  
geschlossene-Investment-KG Hahn Dritte Beteiligungs GmbH  

DeWert Deutsche Wertinvestment 
GmbH*

Dr. Wassermann & Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

HAHN Beteiligungsholding 
GmbH

CACEIS Bank S.A., 
Germany Branch

Funktion 
 
 
 

Fondsgesellschaft  
 
 
 

Komplementärin der Fondsgesellschaft 
 
 
 

 

Kapitalverwaltungsgesellschaft der 
Fondsgesellschaft, geschäftsführende 
Kommanditistin der Fondsgesellschaft 
und Vermittlerin der Beteiligungen an 
der Fondsgesellschaft, Fondskonzeption 

Kommanditistin der Fondsgesellschaft, 
Treuhänderin für die Anleger
 
 

Mittelbarer Gesellschafter,  
Verkäufer der Beteiligungen an 
der Fondsgesellschaft 
 

Verwahrstelle 
 
 
 

Sitz Bergisch Gladbach Bergisch Gladbach Bergisch Gladbach Essen Bergisch Gladbach München

Geschäftsanschrift Buddestraße 14
51429 Bergisch Gladbach

Buddestraße 14
51429 Bergisch Gladbach

Buddestraße 14
51429 Bergisch Gladbach

Rüttenscheider Straße 199
45131 Essen

Buddestraße 14
51429 Bergisch Gladbach

Lilienthalallee 36
80939 München

Amtsgericht Köln Köln  Köln Essen Köln München

Handelsregister HRA 37566 HRB 103698  HRB 78962 HRB 9402 HRB 47650 HRB 229834

Tag der ersten Eintragung / Gründung 27.05.2024 18.11.2020  12.07.2013 24.10.1991 26.02.2002  

Kapital 38.000 Euro  
(Hafteinlage)

25.000 Euro  
(Stammkapital)

 125.000 Euro  
(Stammkapital)

36.900 Euro  
(Stammkapital)

25.000 Euro  
(Stammkapital)

1.273.376.994,56 Euro  
(Grundkapital)

Geschäftsführung / Vorstand 
 

 

Hahn Dritte Beteiligungs GmbH 

 
 

Martin Schmidt,
Marcel Schendekehl,
Manuel Hausmann 

Torsten Klotz,  
Thomas Mitzel,
Marcel Schendekehl 
 

Prof. Dr. Bernd Wassermann, Ludwig Bettag, 
Karlheinz Meschede, Arnd SchulteUmberg,  
Dr. Boris Heller, Niklas Kuntschner und 
Christian Nagel

Martin Schmidt,
Marcel Schendekehl 

 

Frédéric Coudreau, Philippe 
Renard, Carlos Rodriguez de 
Robles Arienza, JeanPierre 
Michalowski (Geschäftsführende 
Generaldirektoren)

Aufsichtsrat 
 

N. N. 
 

N. N. 
 

 
Thomas Kuhlmann,  
Dr. Peter Arnhold, 
Bärbel Schomberg

Jacques Ripoll  
(Vorsitzender des  
Verwaltungsrates)

Anmerkungen 
 
 
 

Die Geschäftsführung obliegt gemäß § 17 des 
Gesellschaftsvertrages nicht der Hahn Dritte Be
teiligungs GmbH als Komplementärin, sondern der 
DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH in ihrer 
Funktion als geschäftsführende Kommanditistin

GmbH, der Hahn Fondsbeteiligungsgesellschaft mbH, der Hahn GRF 
II Beteiligungs GmbH und der Hahn GRF IV Beteiligungs GmbH. 

 Herr Thomas Kuhlmann ist zugleich Vorstandsvorsitzender der HAHN
ImmobilienBeteiligungs AG, Bergisch Gladbach, und übt weitere 
Geschäftsführungsmandate bei den folgend genannten Fonds, Betei
ligungs und Komplementärgesellschaften der Hahn Gruppe, jeweils 
mit Sitz in Bergisch Gladbach, aus: Spinus Beteiligungs GmbH, der 
HAHN CO Invest GmbH, der HAHN Parking GmbH und der HAHN 
Immobilien Projekt GmbH, der Gladium Citygalerie Verwaltungsge
sellschaft mbH. Außerdem übt er ein weiteres Geschäftsführungs
mandat außerhalb der Hahn Gruppe bei der Sturnus Verwaltungs
gesellschaft mbH, Düsseldorf, sowie Aufsichtsratsmandate bei der 

Commerz Real AG, Wiesbaden, und der Commerz Real Investment
gesellschaft mbH, Wiesbaden, aus.

 Herr Dr. Peter Arnhold ist Geschäftsführender Gesellschafter bei 
der Breidenbach und Partner PartG mbB und vertritt u. a. Aktio
näre der HAHNImmobilienBeteiligungs AG.

 Frau Bärbel Schomberg ist Geschäftsführerin der KINGSTONE Living 
& Care GmbH, der KINGSTONE Investment Management GmbH sowie 
der KREO Impact Fund I CoInvest GmbH, alle mit Sitz in München 
und der Schomberg & Co. Real Estate Consulting GmbH mit Sitz in 
Kronberg.
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13. MUSTER FÜR UNVERBINDLICHE  
ANTEILSWERTBERECHNUNGEN
Die nachfolgende Aufstellung ist eine Prognose. Die prognostizierten Werte beruhen auf dem Stand zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung. 
Warnhinweis: Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Eintrittswahrscheinlichkeit der Prognosen 
nimmt mit fortschreitendem Zeitverlauf ab.

   Jahr

Valuta  
Anteilsfi-

nanzierung
Ausschüt-

tung Zinsen Tilgung

Liquidi-
tät vor 

Steuern

Steuerlicher 
Ergebnisanteil 

Fonds

§ 15 b 
EStG 

Verrech-
nung

Einkünfte 
aus V & V Steuersatz

ESt.- 
Wirkung

Liquidi-
tät nach 
Steuern

Liquidität 
kumuliert

2025 0 3.563 0 0 3.563 -5.384 0 -5.384 44,31 % -2.386 5.948 5.948

2026 0 4.750 0 0 4.750 2.834 0 2.834 44,31 % 1.256 3.494 9.443

2027 0 4.750 0 0 4.750 2.845 0 2.845 44,31 % 1.261 3.489 12.932

2028 0 4.750 0 0 4.750 2.861 0 2.861 44,31 % 1.268 3.482 16.415

2029 0 4.750 0 0 4.750 2.877 0 2.877 44,31 % 1.275 3.475 19.890

2030 0 4.750 0 0 4.750 3.349 0 3.349 44,31 % 1.484 3.266 23.156

2031 0 4.750 0 0 4.750 3.517 0 3.517 44,31 % 1.558 3.192 26.348

2032 0 4.750 0 0 4.750 3.534 0 3.534 44,31 % 1.566 3.184 29.532

2033 0 4.750 0 0 4.750 3.552 0 3.552 44,31 % 1.574 3.176 32.708

2034 0 4.750 0 0 4.750 3.362 0 3.362 44,31 % 1.490 3.260 35.968

2035 0 4.750 0 0 4.750 2.659 0 2.659 44,31 % 1.178 3.572 39.540

2036 0 4.750 0 0 4.750 3.005 0 3.005 44,31 % 1.332 3.418 42.958

2037 0 4.750 0 0 4.750 3.036 0 3.036 44,31 % 1.345 3.405 46.363

2038 0 0 0 0 0 -2.052 0 -2.052 44,31 % -909 909 47.272

(1) Anteil an der Fondsgesellschaft
(2) der Zeichnungssumme
(3) des BruttoFremdkapitals
(4) Prognostizierter Anteilswert im Jahr 2038: Wertansatz =  

(16,50 x kalkulierte Jahresmiete 2039 – Restschuld des  
Objektkredites + Liquiditätsreserve) x Zeichnungssumme  
in % / 100)

HINWEISE: Die vorliegende Berechnung ist eine unverbindliche Prognoseberechnung. Sie ist kein Vertragsbestandteil und soll dem interessierten Kapitalanleger lediglich Anhaltspunkte für wirtschaftliche und 
steuerliche Auswirkungen einer Beteiligung geben. Der angenommene Anteilswert im Jahre 2038 basiert im Wesentlichen auf der Schätzung der zukünftigen Mietentwicklung sowie der Annahme, dass der Wert der 
Immobilien im Jahre 2038 dem 16,50Fachen der kalkulierten Jahresnettokaltmiete des Jahres 2039 entspricht. Die nach der Methode des „Internen Zinsfußes“ ermittelte Rendite der Investition ist hinsichtlich Sicher
heit und Kalkulierbarkeit nicht mit der Rendite festverzinslicher Wertpapiere vergleichbar. Es wurde eine EinkommensteuerProgression für die Jahre 2025 bis 2038 in Höhe von 42 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag 
unterstellt. Grundlage für eine Beteiligung ist ausschließlich der Verkaufsprospekt. Bitte beachten Sie unbedingt die dortigen Ausführungen im Kapitel „Risiken der Beteiligung“. Im Zwischenstatus dargestellt sind reine 
Wertbetrachtungen entsprechend der obigen Anmerkung (4). Wirtschaftliche und steuerliche Folgen, wie beispielsweise eine etwaige Steuerpflicht von Veräußerungsgewinnen, sind nicht berücksichtigt. Bitte beachten Sie 
in diesem Zusammenhang die Erläuterungen im Verkaufsprospekt in Kapitel 11 „Kurzangaben über die für die Anleger bedeutsamen Steuervorschriften“, dort unter „Beendigung der Anlage“. Die Berechnung des „Internen 
Zinsfußes“ (IRRMethode) drückt die Verzinsung des jeweils rechnerisch gebundenen Kapitals während der Laufzeit aus. Dabei wird neben der Höhe der Zu und Abflüsse auch deren zeitlicher Bezug berücksichtigt. Fol
gende Zahlungszeitpunkte wurden für die Berechnung des Internen Zinsfußes zugrunde gelegt: Einzahlung der Einlage zum 31.03.2025; Ausschüttungen jeweils zum Ende eines Quartals, erstmalig zeitanteilig ab Beitritt 
der Anleger zum 30.06.2025; Steuerwirkung zum 30.06. des Folgejahres und Ausschüttung des Anteilswertes zum 31.12.2038. Die Renditeberechnung nach IRR bezieht sich somit auf das durchschnittliche, rechnerisch 
gebundene und nicht auf das ursprünglich eingesetzte Kapital. Es besteht daher auch keine unmittelbare Vergleichbarkeit mit Renditen anderer Kapitalanlagen, wie z. B. festverzinslicher Wertpapiere. 

Prognosen

I. Beteiligung / Eigenkapital in % in Euro

Zeichnungssumme 0,26(1) 100.000

Eigenkapital 100(2) 100.000

Agio 5(2) 5.000

Eigenkapital inkl. Agio 105(2) 105.000

II. Finanzierung in % in Euro

Netto-Fremdkapital 0(2) 0

Damnum 0(3) 0

Brutto-Fremdkapital 0(2) 0

III. Steuerwirkung  
Investitionsphase 2025 in % in Euro

Verlustvortrag 
Investi tionsphase 0 0

davon aus dem Fonds 0 0

davon aus der  
Anteilsfinanzierung 0 0

ESt.-Progression 44,31  

Steuerwirkung 
Inves titionsphase 0 0

IV. Kapitaleinsatz Investitionsphase

Eigenkapital  105 105.000

Steuerwirkung  
Investitionsphase 0 0

Kapitaleinsatz nach Steuern 105 105.000

V. Zwischenstatus der  
Investition im Jahr 2038 in Euro

Kapitaleinsatz nach Steuern  

Investitionsphase 2025 105.000

Folgephase 2025–2038 -47.272

Gesamt 57.728

Anteilswert im Jahr 2038(4) 106.576

Restschuld der  
Anteils finanzierung 0

Verbleiben 106.576

Effektivverzinsung des  
eingesetzten Kapitals in % 

vor Steuern 4,43

nach Steuern 3,53
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13. MUSTER FÜR UNVERBINDLICHE  
ANTEILSWERTBERECHNUNGEN

14. ANLAGEN  
GESELLSCHAFTSVERTRAG

Gesellschaftsvertrag

der Hahn Pluswertfonds 182 GmbH & Co. 
geschlosseneInvestmentKG 
mit Sitz in Bergisch Gladbach, 
(nachstehend „Gesellschaft“ genannt)

extern verwaltet durch die 
DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH 
mit Sitz in Bergisch Gladbach, 
(nachstehend „AIFKVG“ genannt) 

für den von der AIFKVG verwalteten geschlossenen Publikums
AIF, der nur in Verbindung mit den Anlagebedingungen der Gesell
schaft gilt.

Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Firma und Sitz der Gesellschaft

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: Hahn Pluswertfonds 182 GmbH 
& Co. geschlosseneInvestmentKG

(2) Sitz der Gesellschaft ist Bergisch Gladbach.

§ 2 Gegenstand der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist ein geschlossener inländischer PublikumsAIF im 
Sinne der §§ 1 Abs. 5 und 261 ff. KAGB.

Gegenstand der Gesellschaft ist ausschließlich die Anlage und Ver
waltung eigenen Vermögens nach einer festgelegten Anlagestrategie 
zur gemein schaftlichen Kapitalanlage nach den §§ 261 bis 272 KAGB 
zum Nutzen ihrer Gesellschafter bzw. Anleger entsprechend den von 
der Gesell schaft erstellten Anlagebedingungen in der jeweils gülti
gen Fassung.

Im Rahmen dieses Gegenstandes erwirbt, hält, verwaltet – insbeson
dere durch Vermietung und Verpachtung – und verwertet die Gesell
schaft Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Darüber hinaus 
kann die Gesellschaft vorhandene oder noch zu erwerbende Liquidi
tätsreserven entsprechend den Bestimmungen der Anlagebedingun
gen anlegen. Die Gesellschaft ist nicht gewerblich tätig. Die Gesell
schaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen und Maßnahmen zu 
ergreifen, die mit dem Unternehmensgegenstand unmittelbar oder 
mittelbar zusammenhängen, sofern diese im Einklang mit den Anla
gebedingungen stehen.

§ 3 Bekanntmachungen

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft werden im elektronischen 
Bundesanzeiger veröffentlicht.

Abschnitt 2: Anlagebedingungen

§ 4 Anlagebedingungen

(1) Die Gesellschaft strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung nach
hal tiger Erträge aufgrund regelmäßig fließender Mieteinnahmen 
sowie den kontinuierlichen Wertzuwachs ihres Immobilienvermö
gens, wel ches von der Gesellschaft gehalten wird, an.

(2) Die Gesellschaft erstellt Anlagebedingungen, durch die die Vermö
gensgegenstände konkretisiert werden, in welche die Gesellschaft 
nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages investiert und legt darin 
Anlage grundsätze sowie grenzen fest. Diese bestimmen u. a. die 
Be schränkungen für Kreditaufnahmen und die Belastung von Sach
wer ten sowie für die Abtretung und Belastung von Forderungen aus 
Rechtsverhältnissen, die sich auf diese Vermögensgegenstände bezie
hen. Die Anlagebedingungen der Gesellschaft sowie deren Änderung 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen Genehmigung durch 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Abschnitt 3: Gesellschafter, Beteiligungen

§ 5 Gesellschafter, Beteiligungsverhältnisse

(1) Alleinige persönlich haftende Gesellschafterin („Komplementärin“) 
ist die Hahn Dritte Beteiligungs GmbH mit Sitz in Bergisch Glad
bach, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter 
HRB 103698. Die Komplementärin ist an Kapital und Vermögen der 
Gesellschaft nicht beteiligt und zu einer Einlage weder berechtigt 
noch verpflichtet.

(2) Weitere Gesellschafter („Kommanditisten“, einzeln auch „Komman
ditistin“) sind:

a) als geschäftsführende Kommanditistin („geschäftsführende Kom
manditistin“) die DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH mit 
Sitz in Bergisch Gladbach, eingetragen in das Handelsregister 
des Amtsgerichts Köln unter HRB 78962, mit einer in das Han
delsregister einzutragenden Einlage („Hafteinlage“) in Höhe von 
38,00 Euro.
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b)  Als nicht geschäftsführende Kommanditistin die Dr. Wasser
mann & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit 
Sitz in Essen, eingetragen in das Handelsregister des Amtsge
richts Essen unter HRB 9402 („Treuhänderin“), mit einer in das 
Handels register einzutragenden Einlage („Hafteinlage“) in Höhe 
von 37.962,00 Euro. Die Treuhänderin handelt u. a. als Treuhän
derin für die HAHN Beteiligungsholding GmbH sowie zukünf
tig für Treugeber auf der Grundlage gesondert abgeschlosse
ner Treuhandverträge.

(3) Die Hafteinlage eines jeden Kommanditisten beträgt zum Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses 0,1 Prozent, die zusätzliche Pflichteinlage 
99,9 Prozent seiner Gesamteinlage. Änderungen der Hafteinlagen 
können nur mittels Gesellschafterbeschluss erfolgen. Zudem kön
nen durch Gesellschafterbeschluss weitere, über die Hafteinlagen 
hinausgehende Einlageverpflichtungen („Pflichteinlagen“) begrün
det werden. Hafteinlage und Pflichteinlage bilden die Gesamtein
lage („Gesamteinlage“ oder „Kommanditeinlage“). 

 
(4)  Die HAHN Beteiligungsholding GmbH und die HAHN COINVEST 

GmbH & Co. KG beabsichtigen, ihre aktuelle sowie im Rahmen von 
Anteilskäufen noch zu erwerbenden und für sie von der Treuhänderin 
gehaltenen mittelbaren Beteiligungen an der Gesellschaft im Wege 
des Anteilshandels zu veräußern und zu übertragen. Hin  sicht lich die
ser geplanten Übertragungsvorgänge bedarf es keiner gesonderten 
Zustimmung seitens der Gesellschaft bzw. der geschäftsführenden 
Kommanditistin im Sinne des § 12. Dies gilt auch für den Fall von 
unterjährigen Übertragungen. Anleger, die in diesem Wege beitre
ten, können sich sowohl unmittelbar als auch mittelbar über die 
Treuhänderin an der Gesellschaft beteiligen. Im Falle der mittelbaren 
Beteiligung wird die Treuhänderin mit den Anlegern jeweils geson
derte und voneinander unabhängige Treu hand verträge abschließen, 
wonach die Treuhänderin die jeweilige Kommanditbeteiligung im 
Auftrag und auf Rechnung des Anlegers hält. Wirtschaftlich soll 
die betreffende Kommanditbeteiligung ausschließlich den jeweiligen 
Anlegern als Treugebern zugeordnet werden. Im Falle des unmittel
baren Beteiligungswunsches eines Anlegers als Kommanditist wird 
die Treuhänderin zunächst einen Treuhand vertrag mit dem Anleger 
schließen, verbunden jedoch mit der Bevollmächtigung, die zunächst 
treuhänderisch gehaltene Kom mandit beteiligung durch schriftliche 
Übertragungsnachricht und aufschiebend bedingt durch die Eintra
gung des Treugebers als Komman ditist im Handelsregister auf die
sen zu übertragen. Der Inhalt der Treu handverträge ist den übrigen 
Gesellschaftern bekannt. Sie erken nen diese in ihrer jeweils gülti
gen Fassung auch für sich als rechts verbindlich an. 

(5) Aufwand, insbesondere Steueraufwand, der auf Verhalten, Han
deln oder steuerliche Behandlung des Einzelnen oder einzelner  
Ge sellschafter beruht, ist von diesen der Gesellschaft zu erstat
ten. Mehrere an einem entsprechenden Vorgang Beteiligte haften 
der Gesellschaft gegenüber als Gesamtschuldner.

§ 6 Erbringung der Einlagen

(1) Die Hafteinlagen der Kommanditisten sind erbracht. Die darüber
hinausgehenden Pflichteinlagen sowie weitere gemäß § 5 Abs. 
(3) ggf. künftig beschlossene Einlagen, sind jeweils auf Anforde

rung der geschäftsführenden Kommanditistin innerhalb von vier
zehn (14) Bankarbeitstagen einzuzahlen. Jede Anforderung erfolgt 
gegenüber allen Kommanditisten im Verhältnis ihrer Hafteinlagen, 
soweit nicht im Einzelfall etwas anderes mit dem jeweiligen Kom
manditisten vereinbart wurde. 

(2) Die Treuhänderin schuldet keine Beträge, soweit und solange ihr 
nicht entsprechende Mittel durch die Treugeber zugeflossen sind.

(3) Der Anspruch der Gesellschaft gegen einen Kommanditisten auf 
Leis tung der Gesamteinlage erlischt, sobald und soweit er seine Ge 
samt einlage erbracht hat. Die Kommanditisten sind nicht verpflich
tet, entstandene Verluste auszugleichen. Eine Nachschuss pflicht 
der Kommanditisten ist ausgeschlossen. 

(4) Erfüllt ein Kommanditist seine Einzahlungsverpflichtung trotz 
Mah  nung und Nachfristsetzung nicht oder nicht in voller Höhe, 
kann die geschäftsführende Kommanditistin nach ihrer Wahl 
den Kom  man ditisten aus der Gesellschaft ausschließen. Die 
ge schäfts   führende Kommanditistin wird hierzu von den übrigen 
Gesell  schaftern ausdrücklich und unwiderruflich bevollmächtigt.  

 Ebenso ist die Treuhänderin verpflichtet, einen Treugeber für den 
Fall der Nicht oder Teilerfüllung der Einzahlungsverpflichtung 
nach Maßgabe der geschäftsführenden Kommanditistin unter 
Nachfristsetzung zu mahnen und bei Nichtleistung das Treuhand
verhältnis zu kündigen. Die Gesellschaft kann verlangen, dass der 
aus der Gesellschaft ausgeschlossene Kommanditist / Treugeber 
der Gesellschaft die durch die Nichterfüllung entstandenen Schä
den ersetzt.

 Bereits geleistete Einlagen können mit dem vorbezeichneten Scha
dens ersatzanspruch verrechnet werden. Ein eventuell verblei bendes 
Restguthaben wird an den betreffenden Komman ditisten / Treu
geber erst dann ausgezahlt, wenn neue Kommanditisten / Treuge
ber mit mindestens gleich hoher Zeichnungssumme in die Gesell
schaft eingetreten sind und diese Verpflichtung erfüllt haben.  
Sämtliche Forderungen der Gesellschaft gegen einen Kommanditis
ten können mit Ansprüchen des Kommanditisten gegen die Gesell
schaft – z. B. des Anspruchs auf jährliche Auszahlungen oder der 
Auszahlung freier Liquidität – verrechnet werden.

(5) Sacheinlagen sind unzulässig.

§ 7 Kapitalerhöhungen

Kapitalerhöhungen können nur mit Gesellschafterbeschluss, der der 
einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen bedarf, beschlossen 
werden. Allerdings kann ein Kapitalerhöhungsbeschluss Gesellschaf
ter nicht dazu verpflichten, gegen ihren Willen an einer beschlossenen 
Kapitalerhöhung teilzunehmen. Für den Fall der Nichtteilnahme gilt die 
Zustimmung zur Aufnahme neuer Gesellschafter insoweit als erteilt und 
alle Gesellschafter sind verpflichtet, an der handelsregistergerichtli
chen Abwicklung einer wirksam beschlossenen Kapitalerhöhung mit
zuwirken, auch wenn dies eine Veränderung ihrer Beteiligungsquote 
zur Folge hat. Für die Erbringung der Einlage bei Kapitalerhöhungen 
gelten die Regelungen gemäß § 6.
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§ 8 Gesellschafterkonten

(1) Für jeden Gesellschafter werden die folgenden gesonderten Gesell
schafterkonten geführt: 
a) Kapitalkonto I: Auf dem Kapitalkonto I (Festkapitalkonto) wer

den die Einzahlungen auf die in das Handelsregister eingetra
gene Hafteinlage gebucht. Diese bilden den handelsrechtlichen 
Kapitalanteil eines Gesellschafters i. S. d. § 264c Abs. 2 Satz 1 
Ziffer I. HGB. Das Konto ist unveränderlich (soweit nicht eine 
Erhöhung oder Herabsetzung der Hafteinlage erfolgt).

b) Kapitalkonto II: Für jeden Kommanditisten wird ein gesonder
tes Rücklagenkonto geführt. Auf dem Rücklagenkonto werden 
die in das Vermögen der Gesellschaft geleisteten Pflichteinla
gen und auf den Kommanditisten entfallenden Gewinnanteile 
(solange und soweit deren Entnahme noch nicht beschlossen 
ist) sowie Verluste gebucht. Entnahmen aus dem Rücklagen
konto bedürfen eines Beschlusses der Gesellschafter. 

c) Kapitalkonto III: Auf dem Kapitalkonto III (Verrechnungskonto) 
werden entnahmefähige Gewinnanteile, Vergütungen, Zinsen 
sowie der sonstige Zahlungsverkehr zwischen der Gesellschaft 
und dem jeweiligen Gesellschafter gebucht. Guthaben auf dem 
Verrech nungs konto können jederzeit entnommen werden, wobei 
die Entnahme mit einer Frist von mindestens 14 Tagen anzu
kündigen ist.

(2) Die jeweiligen Salden der Konten sind unverzinslich. Weitere Unter
kon ten und Konten zu den Kapitalkonten können eingerichtet wer
den.

Abschnitt 4: AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft, 
Verwahrstelle

§ 9 Bestellung einer AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft 

(1) Die Gesellschaft bestellt die DeWert Deutsche Wertinvestment 
GmbH, Bergisch Gladbach, als externe AIFKapitalverwaltungs
gesellschaft („AIFKVG“) gemäß § 17 KAGB. Der AIFKVG obliegt 
insbesondere die Anlage und Verwaltung des Kommanditanlage
vermögens (Port  folioverwaltung) und das Risiko Management ein
schließlich Liqui ditäts management nach Maßgabe dieses Gesell
schaftsvertrages und der Anlagebedingungen. Die Gesellschaft 
schließt hierüber mit der AIFKVG einen gesonderten Verwaltungs
vertrag. Darüber hinaus wird die AIFKVG für die Gesellschaft wei
tere Dienstleistungen wie die Strukturierung und Konzeption des 
Investmentvermögens einschließlich der Erstellung der Anlagebe
dingungen, des Verkaufs prospektes, des Basisinformationsblatts, 
der Eigen kapitalvermittlung sowie weitere administrative Tätig
keiten für die Gesellschaft erbringen, die im gesonderten Verwal
tungsvertrag vereinbart werden.

(2) Die AIFKVG hat bei der Ausübung ihrer Tätigkeit ausschließlich 
im Interesse der Gesellschafter und der Integrität des Marktes zu 
han deln. 

(3) Die AIFKVG erhält für die Verwaltung des Kommanditanlagevermö
gens, das Risiko Management der Gesellschaft und die weiteren 

im Verwaltungsvertrag genannten Dienstleistungen eine Vergü
tung, die im Einzelnen im Verwaltungsvertrag geregelt wird. Die 
AIFKVG ist berechtigt, auf die jährliche Vergütung quartalsweise 
anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen Planzahlen zu 
erheben. 

(4) Die AIFKVG ist nur aus wichtigem Grund berechtigt, die Verwal
tung der Mittel der Gesellschaft zu kündigen; es gelten insofern 
§§ 154 Abs. 1 Satz 5 in Verbindung mit 99 Abs. 1 bis 4 KAGB.

(5) Wird die Gesellschaft aufgelöst, hat die AIFKVG auf den Tag, an 
dem das Recht der AIFKVG zur Verwaltung des Gesellschafts
vermögens erlischt, einen Auflösungsbericht zu erstellen, der den 
Anforderungen nach § 158 KAGB entspricht.

(6) Sollte die AIFKVG die Verwaltung der Mittel der Gesellschaft kün
di gen oder aus anderen Gründen nicht mehr in der Lage sein, die 
Mit  tel der Gesellschaft zu verwalten, wird die Gesellschaft auf 
ei ner außer ordentlichen Gesellschafterversammlung beschließen, 
ob eine neue externe AIFKVG benannt, die Gesellschaft liquidiert 
oder die Gesellschaft in eine intern verwaltete geschlossene Invest
ment  kommanditgesellschaft umgewandelt wird.

§ 10 Verwahrstelle

Die Gesellschaft beauftragt stets eine Verwahrstelle im Sinne des § 80 
KAGB mit den ihr nach Maßgabe des KAGB zufallenden Aufgaben. Die 
Auswahl sowie jeder Wechsel der Verwahrstelle bedürfen der Geneh
migung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die Ver
wahrstelle handelt unabhängig von der Gesellschaft und ausschließ
lich im Interesse der Gesellschafter.

Abschnitt 5: Kündigung, Übertragung

§ 11 Kündigung eines Gesellschafters

(1) Die Gesellschaft ist bis zum 31.12.2038 befristet. Die Gesellschaft 
wird nach Ablauf dieser Dauer aufgelöst und abgewickelt (liqui
diert), es sei denn, die Gesellschafter beschließen mit der hierfür 
vorgesehenen Stimmenmehrheit etwas anderes. Sofern nach Ein
schätzung der Geschäftsführung der Gesellschaft davon auszu
gehen ist, dass das Liquidationsergebnis im Falle eines Verkaufs 
der Vermögensgegenstände zum Ende der vorgenannten Laufzeit 
zu einem Ergebnis unterhalb des von den Anlegern gezeichne
ten Kommanditkapitals führen würde, hat sie das Recht, die vor
genannte Befristung um zweimal (2) drei (3) Jahre zu verlängern, 
sofern dieser Verlängerung zuvor durch einen Gesellschafterbe
schluss, der der Zustimmung der einfachen Mehrheit der abgege
benen Stimmen be darf, genehmigt wurde. Das Recht zur ordent
lichen Kündigung durch einen Gesellschafter ist ausgeschlossen. 

(2) Das Recht eines Gesellschafters zur vorzeitigen Kündigung aus 
wich tigem Grund bleibt unberührt. Die Treuhänderin kann das 
Gesell schaftsverhältnis auch für Teile ihrer Beteiligung aus wich
tigem Grund kündigen.
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(3) Kündigungen haben durch eingeschriebenen Brief an die geschäfts
führende Kommanditistin zu erfolgen. Soweit die geschäftsfüh
rende Kommanditistin kündigt, hat sie ihre Kündigungserklärung 
an alle übrigen Gesellschafter zu richten, wobei Versendung an die 
jeweils der Gesellschaft bekannt gegebene Anschrift des betref
fenden Gesell schafters ausreicht.

(4) Der kündigende Gesellschafter scheidet aus der Gesellschaft aus, 
es sei denn, die Gesellschafterversammlung beschließt mit einer 
qualifizierten Mehrheit von Anlegern, die mehr als drei Viertel aller 
zur Abstimmung berechtigten Hafteinlagen auf sich vereinigen, 
innerhalb einer Frist von sechs (6) Monaten nach Zugang der Kün
digungserklärung die Liquidation der Gesellschaft. Der kündigende 
Gesellschafter hat dabei kein Stimmrecht. In diesem Falle nimmt 
auch der kündigende Gesellschafter an der Liquidation der Gesell
schaft teil. Im Falle des Ausscheidens des kündigenden Gesellschaf
ters wird die Gesellschaft von den übrigen Gesellschaftern fortge
führt und der Anteil des ausscheidenden Gesellschafters wächst 
den übrigen Gesellschaftern anteilig an, soweit er nicht auf einen 
Dritten übertragen wurde. 

 Der ausscheidende Gesellschafter hat der Gesellschaft alle Auf
wendungen zu ersetzen, die durch sein Ausscheiden entstehen. 

(5) Ein Gesellschafter scheidet ferner aus, wenn über das Vermögen 
des Gesellschafters das Insolvenzverfahren eröffnet wurde (§ 131 
Abs. 3 Nr. 2 HGB) sowie wenn der Privatgläubiger eines Gesell
schafters nach § 131 Abs. 3 Nr. 4 HGB die Gesellschaft kündigt. 

(6) Scheidet die einzige Komplementärin aus der Gesellschaft aus, ist 
die AIFKVG berechtigt, eine geeignete juristische Person als Nach
folger zu benennen, welche die Gesellschafter als Komplementärin 
aufzunehmen haben. Geschieht dies nicht innerhalb eines Monats 
ab dem Ausscheiden, kann jeder Kommanditist verlangen, Komple
mentärin zu werden. Wird auch auf diesem Weg keine neue Kom
plementärin bin  nen eines weiteren Monats aufgenommen, ist die 
Gesellschaft aufgelöst.

(7) Scheidet die geschäftsführende Kommanditistin aus der Gesell
schaft aus, benennt die Komplementärin unverzüglich eine geeig
nete neue geschäftsführende Kommanditistin und nimmt diese als 
geschäftsführende Kommanditistin auf.

§ 12 Verfügung über Gesellschaftsanteile

(1)  Übertragung, Verpfändung und sonstige Belastungen von Gesell
schaftsanteilen und Teilen von Gesellschaftsanteilen sind nur mit 
Zustimmung der jeweiligen geschäftsführenden Kommanditistin, 
die jedoch nur aus wichtigem Grunde versagt werden darf, wirk
sam. Eine Übertragung kann jedoch nur mit Wirkung zum 31.12., 
24:00 Uhr bzw. 01.01., 0:00 Uhr eines jeden Jahres erfolgen, wenn 
nicht die Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen einer unterjährigen Übertragung zustimmt.

(2) Als wichtiger Grund im Sinne des § 12 Abs. (1) gilt insbesondere, 
a)  wenn durch die Übertragung die Gesamteinlage eines Gesell

schafters nicht mindestens 5.000,00 Euro betragen würde,
b)  die Belastung oder drohende Belastung der Gesellschaft durch 

Aufwendungen gleich welcher Art, insbesondere auch Steuer
aufwendungen (z. B. Grunderwerbsteuer) aus oder im Zusam
menhang mit der vorgesehenen Maßnahme, es sei denn, der 
Gesellschaft ist entsprechende Sicherheit zur Deckung solcher 
Aufwendungen vorab geleistet.

(3) Wenn ein Kommanditist beabsichtigt, seine Beteiligung an der Ge sel

lschaft zu verkaufen oder sonst zu übertragen, steht der geschäfts

führenden Kommanditistin oder einem von dieser zu benennenden 

Dritten ein Vorerwerbsrecht zu. Der übertragungswillige Komman

ditist wird der geschäftsführenden Kommanditistin den mit dem 

Erwerber geschlossenen Vertrag vorlegen, in den die geschäftsfüh

rende Kommanditistin oder der von dieser benannte Dritte inner

halb einer Frist von vier (4) Wochen eintreten kann. Von dem Vorer

werbsrecht ausgeschlossen sind Schenkungen und Übertragungen 

an Familienangehörige sowie Übertragungen von Gesellschafts

anteilen von der Treuhänderin auf den jeweiligen Treugeber. Diese 

Regelungen gelten entsprechend für die Übertragung der Beteili

gung eines Treugebers.

(4) Kosten und Aufwendungen, aber auch Steuern, die der Gesellschaft 

aus und im Zusammenhang mit der Übertragung, Ver pfändung 

oder sonstigen Belastung von Gesellschaftsanteilen, treuhän  de

risch gehaltenen Gesellschaftsanteilen oder Teilen von Gesell

schaftsanteilen, der Auflösung von Treuhandverhältnissen und der 

Übertragung von Treuhandverhältnissen für Tatbestände ab dem 

heutigen Tage entstehen, sind der Gesellschaft durch die an den 

entsprechenden Vorgängen beteiligten Gesellschafter und Treuge

ber zu ersetzen. Entsteht nach Maßgabe der Regelung des § 1 Abs. 

2 a, Abs. 3 oder Abs. 3a GrEStG von der Gesellschaft zu tragende 

Grunderwerbsteuer, ist diese der Gesellschaft durch alle an den

jenigen Vorgängen Beteiligten zu ersetzen, die einzeln oder in der 

Summe zu der Entstehung der Grunderwerbsteuerschuld geführt 

haben. Die Beteiligten haften ge gen über der Gesellschaft in Höhe 

der durch ihre Veräußerung / Übertragung entstandenen Grund

erwerbsteuer. Sind an einem Über tragungs vorgang oder einem 

sonstigen Vorgang mehrere beteiligt, haften diese gegenüber der 

Gesellschaft, bezogen auf die auf sie entfallende Quote, gesamt

schuldnerisch. Die Treuhänderin haftet jedoch selbst in keinem 

Falle. Sie tritt aber schon jetzt alle etwaigen Ansprüche auf Frei

stellung gegen im vorstehen den Zusammenhang beteiligte Treu

geber an die Gesellschaft ab.

(5) Der Eintritt eines Kommanditisten in die Gesellschaft wird erst 

mit der Eintragung des Eintritts des Kommanditisten im Handels

register wirksam.

(6) Für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen und Teilen von 

Ge sellschaftsanteilen auf einen Treugeber, die ihren ausschließli

chen Grund in der Auflösung eines Treuhandvertrages haben, gel

ten zusätzlich die Bestimmungen des Treuhandvertrages.
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§ 13 Erbfolge

(1) Die Gesellschaft wird durch den Tod eines Gesellschafters nicht 
aufgelöst, sondern mit den Erben fortgesetzt.

(2) Sind mehrere Erben vorhanden, so sind diese verpflichtet, einen 
gemeinschaftlichen Vertreter zu bestellen, der alle gesellschaftli
chen Rechte bis zur Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft 
wahrnimmt.

(3) Bis zur Bestellung eines gemeinsamen Vertreters der Erbenge
meinschaft ruhen alle Mitwirkungsrechte der Erben. Ist ein Testa
mentsvollstrecker vorhanden, so ist dieser Vertreter, ggf. gemein
schaftlicher Vertreter. Ihm sind von den Erben etwa erforderliche 
Vollmachten zu erteilen.

(4) Sofern durch die Zahl und Quote der Erben oder Vermächtnisnehmer 
die entsprechende Gesamteinlage von 5.000,00 Euro unterschrit
ten würde, sind diese verpflichtet, sich derart auseinanderzusetzen, 
dass die vorstehende Voraussetzung für diejenigen erfüllt ist, wel
che die Beteiligung ganz oder teilweise übernehmen. Diese Rege
lungen gelten sinngemäß auch für die Treugeber der Treuhänderin.

§ 14 Ausschliessung, Zwangsabtretung

(1) Die Gesellschafter können den Ausschluss eines Gesellschafters, die 
Übertragung seines Anteils auf die übrigen zur Übernahme bereiten 
Gesellschafter im Verhältnis ihrer Hafteinlagen zueinander oder die 
Übertragung seines Anteils auf einen Dritten beschließen, wenn 
der Auszuschließende dafür einen wichtigen Grund gegeben hat. 
Der Beschluss bedarf einer qualifizierten Mehrheit von Anlegern, 
die mehr als drei Viertel der zur Abstimmung berechtigten Haft
einlagen auf sich vereinigen. Der betroffene Gesellschafter hat 
dabei kein Stimmrecht. Mit Zugang des Beschlusses beim Ausge
schlossenen scheidet dieser aus der Gesellschaft aus.

(2) Ein wichtiger Grund ist insbesondere gegeben, wenn 
a) über das Vermögen des Gesellschafters das Insolvenzverfahren 

mangels Masse abgelehnt oder ein gerichtliches oder außer
gerichtliches Verfahren der Schuldenbereinigung eingeleitet wird;

b) die Zwangsvollstreckung in einen Kommanditanteil betrieben 
und nicht binnen drei (3) Monaten nach Aufforderung an den 
betrof fenen Kommanditisten, spätestens bis zur Verwertung 
des Kom man ditanteils, aufgehoben wird;  

c) ein Gesellschafter grob gegen eine sich aus dem Gesellschafts
verhältnis ergebende Verpflichtung verstößt und den Verstoß 
trotz Abmahnung nicht unverzüglich abstellt, sodass es den 
übrigen Gesellschaftern unzumutbar ist, das Gesellschafts 
bzw. Vertragsverhältnis mit dem betreffenden Gesellschafter 
fortzusetzen;

d) wenn der Gesellschafter trotz Aufforderung unter Fristsetzung 
von mindestens einem (1) Monat der AIFKVG die nach § 17 
Abs. (9) zu erteilende Vollmacht nicht erteilt.

(3) Im Falle des Ausschlusses wird die Gesellschaft von den übrigen 
Gesellschaftern fortgeführt und der Anteil des ausgeschlosse
nen Gesellschafters wächst den übrigen Gesellschaftern anteilig 

an, wenn er nicht auf zur Übernahme bereite Gesellschafter und / 
oder einen Dritten übertragen wurde. Ist der Ausgeschlossene die 
alleinige Komplementärin, gilt § 11 Abs. (6). Die Gesellschafter sind 
berechtigt, die Firma der Gesellschaft unverändert beizubehalten.

(4) Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend, wenn der wich
tige Grund in der Person eines Treugebers vorliegt. Die Treuhände
rin hat sich in diesem Falle an entsprechende Weisungen der übri
gen Gesellschafter oder Treugeber zu halten und entsprechende 
Maßnah men zu ergreifen, die zu einem Ausschluss des Treugebers 
führen.

§ 15 Auflösung, Liquidation, Ausscheiden

(1) Vorbehaltlich der Regelungen des § 11 Abs. (1) kann sich die Gesell
schaft durch Gesellschafterbeschluss, welcher einer qualifizier
ten Mehrheit von mehr als drei Viertel der abgegebenen Stimmen 
bedarf, auflösen. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt 
die Liquidation durch die AIFKVG als Liquidator. Diese und ihre 
Organe sind dann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 
Aus dem Verwertungserlös werden zunächst die Verbindlichkeiten 
der Gesellschaft gegenüber Drittgläubigern ausgeglichen. Etwaige 
Verlustvorträge sind durch Guthaben auf dem Verrechnungskonto, 
dem Kapitalkonto I und / oder Kapitalkonto II auszugleichen. Die 
Verwertung des Gesellschafts vermögens erfolgt vorrangig durch 
freihändigen Verkauf. Dabei stellt es keinen Ermessensfehlgebrauch 
des Liquidators dar, wenn er Kaufangebote ablehnt, welche die Ver
bindlichkeiten der Gesellschaft und die gesellschaftsbezogenen 
Verbindlichkeiten der Gesellschafter nicht decken. Die Kommandi
tisten haften nach Beendigung der Liquidation nicht für die Ver
bindlichkeiten der Gesellschaft. Durch Beschluss der Gesellschaf
ter, der mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen zu 
fassen ist, kann die aufgelöste Gesellschaft fortgeführt werden. 

(2) Das Recht der Gesellschafter, zur Verwertung des Gesell schafts
vermögens die Teilungsversteigerung gemäß §§ 180 ff. ZVG zu 
beantragen, wird für den Zeitraum von fünf (5) Jahren ab Auflö
sung der Gesellschaft ausgeschlossen.

(3) Die Komplementärin kann mit Wirkung zum Jah resende aus der 
Gesellschaft ausscheiden, wenn sichergestellt ist, dass eine andere 
Komplementärin an der Gesellschaft beteiligt ist. Sie hat ihr Aus
scheiden der geschäftsführenden Kommanditistin drei (3) Monate 
vor Ablauf des jeweiligen Jahres mit zuteilen. 

(4) Scheidet die Treuhänderin aus der Gesellschaft aus, so kann jeder 
Treugeber eine neue Treuhänderin bestimmen; macht ein Treuge
ber von diesem Recht nicht binnen eines (1) Monats nach Auffor
derung durch die geschäftsführende Kommanditistin Gebrauch, 
so ist die geschäftsführende Kommanditistin berechtigt, eine 
neue Treu händerin zu bestimmen; hierauf ist in der Aufforderung 
hinzu weisen. Auf die neue Treuhänderin gehen – ggf. anteilig – alle 
Rechte und Pflichten der alten Treuhänderin über. Für die wider
sprechenden Treugeber ist das Treuhandverhältnis aufgelöst. Sie 
werden unmittelbare Gesellschafter. Die ausscheidende Treuhän
derin hat keinerlei Ansprüche gegen die Gesellschaft oder die neue 
Treuhänderin. Eine Auseinandersetzung mit ihr findet nicht statt.
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§ 16 Auseinandersetzung

(1) Soweit in diesem Vertrag nichts anderes geregelt ist, steht dem 
Gesellschafter, der gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages aus 
der Gesellschaft ausscheidet, ein Abfindungsanspruch gegen die 
Gesellschaft in Höhe des Auseinandersetzungsguthabens zu, das 
sich ausschließlich nach den Vorschriften dieses § 16 richtet: 

 Das Auseinandersetzungsguthaben eines ausscheidenden Gesell
schafters richtet sich nach dem Nettoinventarwert seines Anteils an 
der Gesellschaft. Der Wert des Anteils ist hierbei mit 100 Prozent des 
Nettoinventarwertes seines Anteils, basierend auf den Ver hält nissen 
zum Zeitpunkt des Ausscheidens, festzulegen. Die Festle gung ist für 
die Gesellschaft, die Gesellschafter und die Treuge ber bindend.

(2) Der Nettoinventarwert für Zwecke der Bestimmung des Auseinander
setzungsguthabens entspricht dem Nettoinventarwert des gegen 
ständlichen Anteils an der Gesellschaft zum Zeitpunkt des Aus schei
dens, multi pliziert mit dem Anteil des betreffenden Gesellschafters 
an der Gesellschaft. Kosten im Zusammenhang mit der Ermittlung 
des Auseinandersetzungsguthabens (wie beispielsweise zusätzli
che Gutachterkosten, Zeitaufwand der AIFKVG für die Berech
nung etc.) trägt der ausscheidende Gesellschafter.

(3) Freistellung und / oder Sicherheitsleistung wegen nicht fälliger 
Schulden kann der ausscheidende Gesellschafter nicht verlangen. 
Er nimmt an schwebenden Geschäften nicht teil.

(4) Das Abfindungsguthaben ist zahlbar in fünf (5) gleichen Jahres
raten über einen Zeitraum von vier (4) Jahren, gerechnet ab dem 
Zeitpunkt des Ausscheidens des Gesellschafters; somit ist die erste 
Rate sofort bei Ausscheiden fällig.

(5) Die geschäftsführende Kommanditistin kann, um eine ordnungs
gemäße Führung der Gesellschaft zu gewährleisten, aus Gründen 
der Ertrags und Liquiditätslage der Gesellschaft verlangen, dass 
das Abfindungsguthaben auf zusätzlich bis zu weitere vier (4) Jahre 
zinslos gestundet wird, sodass die erste Zahlung spätestens vier 
(4) Jahre nach Ausscheiden fällig wird.

(6) Für ein Auseinandersetzungsguthaben, das wegen Ausschlusses 
eines Gesellschafters geschuldet ist, haftet ausschließlich das 
Gesellschaftsvermögen. Eine darüber hinausgehende Haftung der 
Gesellschafter ist ausgeschlossen. Im Fall der Übertragung des 
Gesellschaftsanteils auf zur Übernahme bereite Gesellschafter 
und / oder auf einen Dritten ist die Abfindung von den Erwerbern 
im Verhältnis der übernommenen Beteiligung zu zahlen.

(7) Scheidet ein Kommanditist während der Laufzeit der Gesellschaft 
aus der Gesellschaft aus, gilt die Erfüllung des Abfindungsanspruchs 
nicht als Rückzahlung der Einlage des Kommanditisten. Ab dem 
Zeitpunkt des Ausscheidens haftet der ausgeschiedene Komman
ditist nicht für Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Abschnitt 6: Geschäftsführung 

§ 17 Geschäftsführung

(1)  Die Geschäftsführung der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei 
Personen. Die Voraussetzung nach Satz 1 ist auch dann erfüllt, 
wenn Geschäftsführer der Gesellschaft eine juristische Person ist, 
deren Geschäftsführung ihrerseits von zwei Personen wahrgenom
men wird. Die Mitglieder der Geschäftsführung müssen zuverlässig 
sein und die zur Leitung der Gesellschaft erforderliche fachliche 
Eignung haben, auch in Bezug auf die Art des Unternehmensge
genstandes der Gesellschaft. Die Bestellung und das Ausscheiden 
von Mitgliedern der Geschäftsführung sind der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht unverzüglich anzuzeigen.

(2)  Die Geschäftsführung hat bei der Ausübung ihrer Tätigkeit
a) ausschließlich im Interesse der Gesellschafter und der Inte

grität des Marktes zu handeln,
b) ihre Tätigkeit mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt und 

Gewissenhaftigkeit im besten Interesse des von ihr verwalte
ten Vermögens und der Integrität des Marktes auszuüben,

c) sich um die Vermeidung von Interessenkonflikten zu bemühen 
und, wenn diese sich nicht vermeiden lassen, dafür zu sorgen, 
dass unvermeidbare Konflikte unter der gebotenen Wahrung 
der Interessen der Gesellschafter gelöst werden und

d) sämtliche Anforderungen, die das Kapitalanlagegesetzbuch an 
die Geschäftsführung von geschlossenen InvestmentKomman
ditgesellschaften stellt, zu erfüllen.

(3)  Mitglieder der Geschäftsführung oder des Beirats der Gesellschaft 
dürfen Vermögensgegenstände weder an die Gesellschaft veräußern 
noch von dieser erwerben. Erwerb und Veräußerung von Komman
ditanteilen durch die Mitglieder der Geschäftsführung sind davon 
nicht erfasst. 

(4) Die Führung der Geschäfte der Gesellschaft steht ausschließlich 
der geschäftsführenden Kommanditistin zu, die zudem stets allein
vertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 
BGB befreit ist. Solange eine geschäftsführende Kommanditis
tin bestellt ist, ist die Komplementärin nicht ge schäftsführungs
befugt. Mit Abschluss des Verwaltungsvertrages mit der AIFKVG 
wird der AIFKVG die Berechtigung erteilt, die Gesellschaft allein 
und unter der Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB zu 
vertreten. Die AIFKVG stellt insoweit sicher, dass sie die gesetz
lichen Anforderungen des KAGB an die Geschäftsführung einer 
extern verwalteten Investmentkommanditgesellschaft erfüllt und 
während der Dauer ihrer Geschäftsführungstätigkeit aufrecht
erhält. Mit Abschluss des Verwaltungsvertrages mit der AIFKVG 
verpflichten sich die geschäftsführende Kommanditistin und die 
Komplementärin, nur in Abstimmung mit der AIFKVG zu handeln.

(5) Die Vertretungsberechtigung der AIFKVG in Bezug auf die Gesell
schaft sowie die Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB 
gelten auch für ihre Organe und die zu ihrer Vertretung Berech
tigten, gleichgültig, ob die Vertretungsbefugnis vor oder nach 
Abschluss dieses Gesellschaftsvertrages begründet ist. Die Organ
vertreter der AIFKVG können Gesamtprokura mit der Maßgabe 
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erhalten, dass jeder von ihnen mit einem anderen Prokuristen zur 
Vertretung der Gesellschaft und zur Veräußerung und Belastung 
von Grundstücken (§ 49 Abs. 2 HGB) befugt ist.

(6) Die geschäftsführende Kommanditistin kann von ihrem Geschäfts
führungsamt durch die Gesellschafter abberufen werden. Für die 
Abberufung bedarf es einer qualifizierten Mehrheit von Stimmen, 
die mehr als drei Viertel des Gesamthaftkapitals repräsentieren. 
Die Neubestellung eines geschäftsführenden Kommanditisten oder 
eines persönlich haftenden Gesellschafters bedarf hingegen nur 
der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

(7) Die geschäftsführende Kommanditistin hat Anspruch auf Zah
lung einer Vergütung für ihre Geschäftsführungstätigkeit. Diese 
Vergütung beträgt 1.000 Euro p. a., maximal jedoch 0,1 Prozent 
der nachstehend definierten Bemessungsgrundlage. Als Bemes
sungsgrundlage für die Berechnung der laufenden Vergütung gilt 
die Summe aus dem durchschnittlichen Nettoinventarwert der 
Gesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr und den bis zum jewei
ligen Berechnungsstichtag von der Gesellschaft an die Anleger 
geleisteten Auszahlungen, maximal aber 100 Prozent des von den 
Anlegern im Rahmen der Auflage des Fondsvermögens gezeich
neten Kommanditkapitals. Die Vergütung ist zum Ende des jewei
ligen Geschäftsjahres fällig; erstmals für das Geschäftsjahr 2025.

(8)  Die persönlich haftende Gesellschafterin hat Anspruch auf Zah
lung einer Haftungsvergütung für die Übernahme der persönli
chen Haftung. Diese Vergütung beträgt 1.000 Euro p. a., maximal 
jedoch 0,1 Prozent der nachstehend definierten Bemessungsgrund
lage. Als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der laufenden 
Haftungs vergütung gilt die Summe aus dem durchschnittlichen 
Netto inventarwert der Gesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr und 
den bis zum jeweiligen Berechnungsstichtag von der Gesellschaft 
an die Anleger geleisteten Auszahlungen, maximal aber 100 Pro
zent des von den Anlegern im Rahmen der Auflage des Fondsver
mögens gezeichneten Kommanditkapitals. Die Haftungsvergütung 
ist zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres fällig; erstmals für das 
Geschäftsjahr 2025.

(9)  Die übrigen Gesellschafter, nicht aber die Treuhänderin, haben der 
jeweiligen geschäftsführenden Kommanditistin in notariell beglau
bigter Form eine Handelsregistervollmacht zu ihrer Vertretung 
gegenüber dem Handelsregistergericht zu erteilen. Die Vollmacht 
muss über den Tod des Vollmachtgebers hinaus gültig sein. Die Voll
macht hat auch die Vertretung in Fällen zu erfassen, bei denen der 
Vollmachtgeber selbst betroffen ist (z. B. Beitritt zur Gesellschaft, 
Ausscheiden aus der Gesellschaft, Teilnahme an Kapitalerhöhun
gen oder herabsetzungen). Dies gilt auch in Erbfällen; erteilen die 
Erben, trotz Aufforderung unter Fristsetzung von mindestens einem 
(1) Monat, der AIFKVG diese Vollmacht nicht, sind sie zum Ersatz 
des hieraus resultierenden Schadens verpflichtet. Die geschäfts
führende Kommanditistin ist berechtigt, den Text der Vollmacht 
in ihren Einzelheiten festzulegen. Unberührt von der Verpflichtung 
zur Erteilung der vorstehend aufgeführten Vollmacht bleiben die 
gesellschaftsvertraglichen Mitwirkungsverpflichtungen. Von der 
Vollmacht darf im Innenverhältnis nur in Einklang mit den Bestim
mungen des Gesellschaftsvertrages Gebrauch gemacht werden.

Abschnitt 7: Beschlussfassungen

§ 18 Gesellschafterbeschlüsse

(1) Soweit das Gesetz oder dieser Vertrag nicht ausdrücklich Abwei
chendes bestimmen, ist für jeden Gesellschafterbeschluss die ein fa
che Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich und genügend. 
Entscheidend sind dabei die abgegebenen Stimmen; Enthaltungen 
und nicht ab ge gebene Stimmen werden bei der Auszählung nicht 
berücksichtigt. Dies gilt insbesondere auch in Fällen, in denen die 
Treuhänderin sich der Stim me enthält, soweit sie ohne Weisung der 
Treugeber geblieben ist.

(2) Je eingezahlte volle 0,01 Euro einer Hafteinlage (Kapitalkonto  I) 
ge währt eine Stimme. Der Treuhänderin steht das Recht zur gespal
tenen Stimmabgabe zu. Sie ermächtigt bereits jetzt den jeweiligen 
Treugeber zur Ausübung des auf die jeweils für den betreffenden 
Treugeber treuhänderisch gehaltene Beteiligung entfallenden Stimm
rechts so wohl in Versammlungen wie auch auf schriftlichem oder 
mündlichem Wege.

(3)  Für Änderungen dieses Gesellschaftsvertrages und für die Auflö sung 
der Gesell schaft ist eine qualifizierte Mehrheit von mehr als drei Vier
tel der abgegebenen Stimmen erforderlich und genü  gend. Für die Ver
äußerung von Grundstücken ist, auch wenn es sich um alle oder das 
einzige Grundstück handelt und sich an die Veräußerung die Auflö
sung der Gesellschaft anschließen soll bzw. anschließt, die einfache 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich und genügend.

(4) Soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, 
ist ein Kommanditist auch dann stimmberechtigt, wenn er von einer 
Verbindlichkeit befreit werden soll oder die Beschlussfassung die 
Vornahme eines Rechtsgeschäfts oder die Erledigung eines Rechts
streits mit ihm oder mit einem mit ihm im Sinne des § 15 AktG ver
bundenen Unternehmen betrifft.

(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung wird von der 
geschäftsführenden Kommanditistin ein schriftliches Beschluss
pro tokoll angefertigt, unterzeichnet und allen anderen Gesell
schaftern in Abschrift zugesandt. Nicht in Gesellschafterversamm
lungen ge fasste Beschlüsse werden von der geschäftsführenden 
Komman ditis tin schriftlich festgestellt und allen Gesellschaftern 
unverzüglich in Abschrift übersandt.

§ 19 Gesellschafterversammlung

(1)  Über die weiteren in diesem Gesellschaftsvertrag geregelten oder 
gesetzlich zwingend vorgeschriebenen Zustimmungserfordernisse 
hinaus, unterliegen der Entscheidung der Gesellschafterversamm
lung folgende Angelegenheiten:
a) Entlastung der Komplementärin, der geschäftsführenden Kom

man ditistin und eines Beirates;
b) Wahl des Abschlussprüfers;
c) Feststellung des geprüften und testierten Jahresabschlusses;
d) Feststellung des verteilungsfähigen Gewinns und Zulässigkeit 

von Entnahmen; für unterjährige Auszahlungen als Vorschüsse 
auf den verteilungsfähigen Gewinn bedarf es gem. § 25 Abs. (4) 
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keines Beschlusses der Gesellschafterversammlung;
e) Auflösung der Gesellschaft;
f) Maßnahmen, mit denen Rechte gegen einen Gesellschafter 

und / oder die Geschäftsführer der Komplementärin oder der 
ge schäfts füh renden Kommanditistin geltend zu machen sind;

g) Beendigung des Verwaltungsvertrages mit der AIFKVG und 
Abschluss eines Verwaltungsvertrages mit einer neuen Kapital
verwaltungs gesellschaft;

h) Maßnahmen, mit denen Rechte gegenüber der AIFKVG und / 
oder deren Geschäftsführern geltend zu machen sind;

i) Veräußerung von Grundstücken. Die AIFKVG ist nach pflichtge
mäßem Ermessen berechtigt, der Veräußerung zu widersprechen 
oder die Veräußerung entgegen einem abweichenden Gesellschaf
terbeschluss vorzunehmen, wenn dies nach ihrer gewissenhaften 
Beurteilung gemäß den gesetzlichen Vorgaben bzw. den Grund
sätzen ihres Port folio und Risiko Managements geboten ist.

Im Übrigen bleiben die Regelungen in diesem Gesellschaftsver
trag unberührt.

(2) Die Gesellschafterversammlung findet am Sitz der Gesellschaft 
statt. Die Gesellschafter können jedoch einen anderen Ort im 
Inland oder Ausland bestimmen. Die Gesellschafterversammlung 
ist beschlussfähig, wenn Personen, die die Mehrheit der Stimmen 
der Gesellschafter repräsentieren, anwesend oder vertreten sind. 
Gesellschafter dürfen sich durch schriftlich bevollmächtigte Dritte 
vertreten lassen.

(3) Eine ordentliche Gesellschafterversammlung findet nach Mög
lichkeit innerhalb von neun (9) Monaten nach dem Schluss eines 
Ge schäftsjahres statt. Sie kann auch durch schriftliche Beschluss
fassung gemäß § 20 ersetzt werden, wenn nicht von Gesell schaf tern, 
die mindestens zwanzig (20) Prozent der Hafteinlagen vertreten, 
widersprochen wird. Widerspruch kann durch jeden Gesellschaf
ter im Rahmen des Ab stim mungsverfahrens gemäß § 20 inner
halb der dortigen Abstim mungs fristen erfolgen. Erfolgt Wider
spruch von Gesellschaftern, die mindestens zwanzig (20) Prozent 
des Gesamthaftkapitals vertreten, ist zu einer ordentlichen Gesell
schafterversammlung entsprechend Abs. (5) zu laden.

(4) Erfolgte Weisungen und Stimmabgaben des einzelnen Treugebers 
im Rahmen des Abstimmungsverfahrens nach § 20 gelten als Wei
sung an die Treuhänderin für die Gesellschafterversammlung, es 
sei denn, sie werden schriftlich widerrufen. Der Widerruf muss bis 
spätestens drei (3) Tage vor der Gesellschafterversammlung bei der 
Treuhänderin eingegangen sein.

(5) Die Geschäftsführung hat die Gesellschafter unter Einhaltung ei 
ner Frist von zwei (2) Wochen mit einfachem Brief zu laden. Der 
Ein la  dung beizufügen ist die Tagesordnung und die Mitteilung der 
Treu händerin über die von ihr beabsichtigte Ausübung ihres Stimm
rechtes im Falle der Nichtteilnahme eines Treugebers an der Gesell
schafterversammlung oder im Falle der Nichterteilung von Wei
sungen des Treugebers. Gesellschafter, die der Gesellschaft ihre 
EMailAdresse mitgeteilt haben, können statt mit einfachem Brief 

mittels EMail geladen werden. Für die Einhaltung der Einladungs
frist mittels EMail ist das bei der Geschäftsführung im Postaus
gang des EMailProgramms unter „gesendet“ vermerkte Datum 
bzw. bei Ladung mittels einfachen Briefes das Datum der Aufgabe 
der Ladung zur Post an die letzte der Gesellschaft vom Gesellschaf
ter bekannt gegebene Adresse des Gesellschafters genügend.

(6) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind von der ge 
schäfts führenden Kommanditistin einzuberufen, wenn es das Inte
resse der Gesellschaft dringend erfordert, des Weiteren auf Ver
langen von Gesellschaftern, die mindestens zwanzig (20) Prozent 
des Gesamthaftkapitals vertreten und auf Verlangen der AIFKVG 
oder der Verwahrstelle. Für die Einberufung gilt Abs. (5) entspre
chend, jedoch kann die Einladungsfrist auf eine (1) Woche abge
kürzt werden.

(7) Ein Treugeber hat wie ein Gesellschafter das Recht zur Teilnahme an 
und Abstimmungen in Gesellschafterversammlungen, das stets auch 
durch schriftlich bevollmächtigte Dritte ausgeübt werden kann. Ein 
teilnehmender oder vertretener Treugeber ist von der Treu hän de rin 
ermächtigt, das auf seine treuhänderisch von ihr gehal tene Be teili
gung entfallende Stimmrecht selbst auszuüben. Ansonsten übt die 
Treuhänderin das auf seine Beteiligung entfallende Stimmrecht aus.

(8) Der Leiter der Gesellschafterversammlung wird von der geschäfts
führenden Kommanditistin bestimmt.

(9) Über den Verlauf der Gesellschafterversammlung ist ein Beschluss
protokoll durch die geschäftsführende Kommanditistin oder durch 
einen von ihr beauftragten Dritten zu führen. Jedem Gesellschaf
ter ist eine Abschrift zuzuleiten.

§ 20 Schriftliche Beschlussfassung

(1) Gesellschafterbeschlüsse können auch durch schriftliche Abstim
mungen („schriftliche Beschlussfassung“) gefasst werden. In die
sem Falle ist die Aufforderung zur Abstimmung von der geschäfts
führenden Kommanditistin den Gesellschaftern per EMail oder 
ein fachem Brief zu übersenden, wobei der Gegenstand, über den 
abgestimmt werden soll, genau zu formulieren sowie die Stellung
nahme der geschäftsführenden Kommanditistin und die Stellung
nahme der Treuhänderin – soweit eine solche vorhanden ist – und 
ihre jeweilige Begründung bekannt zu geben sind. Die schriftliche 
Abstimmung hat binnen zwei (2) Wochen nach Absendung der 
EMail bzw. des einfachen Briefes zu erfolgen.

(2) Erfolgt durch die einzelnen Treugeber und Gesellschafter eine Stel
lungnahme nicht oder nicht rechtzeitig, gilt dies als Abstimmung 
mit dem Inhalt der Stellungnahme der Treuhänderin bzw. – wenn 
eine solche nicht vorhanden ist – der geschäftsführenden Kom
manditistin. Die Stimmabgaben der Treugeber werden als Stimmab
gaben der Treuhänderin betrachtet und diesen entsprechend ihrem 
gespaltenen Stimmrecht zugerechnet. Die erfolgte Beschlussfas
sung ist den Gesellschaftern durch die geschäftsführende Kom
manditistin schriftlich bekannt zu geben. 
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§ 21 Anfechtung von Gesellschafterbeschlüssen

(1) Gesellschafterbeschlüsse können nur innerhalb einer Frist von 
einem (1) Monat, beginnend mit dem Tage der Versendung des Pro
tokolls der Gesellschafterversammlung, auf der sie getroffen wor
den sind, oder im Falle schriftlicher Beschlussfassung beginnend 
mit dem Tag der Absendung des Ergebnisses der Beschlussfassun
gen, durch Klage gegen die Gesellschaft angefochten werden.

(2) Das Anfechtungsrecht steht, soweit möglich, auch den einzelnen 
Treugebern direkt zu, die dazu hinsichtlich des für sie gehaltenen 
Gesellschaftsanteils von der Treuhänderin ermächtigt sind. 

§ 22 Beirat

(1) Die Gesellschafter können per Beschluss einen Beirat, der aus drei 
(3) stimmberechtigten Mitgliedern besteht, einrichten. Mitglied des 
Beirats kann nur eine natürliche, unbeschränkt geschäfts fähige 
Person sein. Auch Personen, die nicht Gesellschafter oder Treuge
ber sind, können zu Mitgliedern des Beirates gewählt werden. Die 
Wahl eines Beiratsmitglieds erfolgt im Rahmen von Gesellschafter
ver sammlungen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stim
men. Beiratsmitglieder können nicht für längere Zeit als bis zur 
Beendigung der Gesellschafterversammlung bestellt werden, die 
über die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr nach dem Beginn 
der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit 
beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Amtszeit des Beirats beträgt 
drei (3) Jahre. Eine Wiederwahl ist zulässig. Während der Amtszeit 
können die Mitglieder des Beirats durch Gesellschafterbeschluss 
abberufen werden. Beiratsmitglieder können ihr Amt auch ohne 
wichtigen Grund niederlegen. Für ausgeschiedene Mitglieder fin
det eine Nachwahl bis zum Ablauf der Restamtszeit statt.

(2) Die geschäftsführende Kommanditistin ist berechtigt, einen stimm
rechtslosen Vertreter zu benennen, der zu sämtlichen Sitzungen 
des Beirats wie ein Beiratsmitglied zu laden und berechtigt ist, an 
Sitzungen des Beirats teilzunehmen.

(3) Der Beirat kann die Geschäftsführung überwachen. Er kann die 
Bücher und Schriften der Gesellschaft prüfen. Der Beirat kann von 
der geschäftsführenden Kommanditistin bis zu zweimal (2) im Kalen
derjahr einen Bericht über die Angelegenheiten der Gesellschaft 
verlangen. Auch ein einzelnes Mitglied kann einen Bericht, jedoch 
nur an den Beirat, verlangen. Die Berichte haben den Grundsätzen 
einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. 
Jedes Beiratsmitglied hat das Recht, von den Berichten Kenntnis 
zu nehmen. Soweit die Berichte in Textform erstattet worden sind, 
sind sie auch jedem Beiratsmitglied auf Verlangen zu übermitteln, 
soweit der Beirat nichts anderes beschlossen hat. Der Beirat oder 
seine Mitglieder dürfen keine Maßnahmen der Geschäftsführung 
vornehmen. Die Beiratsmitglieder können ihre Aufgaben nicht durch 
andere wahrnehmen lassen.

(4) Die Mitglieder des Beirats wählen aus ihrer Mitte einen Vorsit zen
den. Der Vorsitzende vertritt den Beirat gegenüber der Geschäfts
führung. Der Vorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Beirats erfor
derliche Willenserklärungen abzugeben und entgegenzunehmen.

(5) Die Sitzungen des Beirats werden durch den Vorsitzenden mit 
einer Ladungsfrist von wenigstens vierzehn (14) Tagen schriftlich 
ein be rufen. Der Beirat tritt zusammen, so oft es die Erfüllung sei
ner Auf gaben erfordert. Jedes Beiratsmitglied oder die geschäfts
führende Kommanditistin kann unter Angabe des Zwecks und der 
Gründe verlangen, dass der Vorsitzende des Beirats unverzüglich 
den Beirat einberuft. Die Sitzung muss binnen zwei (2) Wochen 
nach der Ein berufung stattfinden. Wird dem Verlangen nicht ent
sprochen, so kann das Beiratsmitglied oder die geschäftsführende 
Kommanditistin unter Mitteilung des Sachverhalts und der Angabe 
einer Tagesordnung selbst den Beirat einberufen. Der Beirat muss 
eine Sitzung im Ka len der halbjahr abhalten.

(6) Der Beirat ist nur beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder an 
der Be schlussfassung teilnehmen. Abgestimmt wird mit einfacher 
Mehr heit, bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vor
sit zenden. Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung 
teil, wenn es sich der Stimme enthält. Ein verhindertes Beiratsmit
glied kann an der Beschlussfassung teilnehmen, indem es schrift
liche Stimmabgaben durch ein anderes Beiratsmitglied übergeben 
lässt oder dem Vorsitzenden des Beirats übermittelt.

(7) Über die Sitzungen des Beirats ist eine Niederschrift anzufertigen, 
die von dem Vorsitzenden zu unterzeichnen ist. Bei Beschlussfas
sungen ohne Sitzungen ist die Niederschrift vom Vorsitzenden zu 
unter zeich nen und unverzüglich allen Mitgliedern mitzuteilen. Die 
geschäfts führende Kommanditistin erhält eine Abschrift. 

(8) Der Beirat hat über seine Tätigkeit in der ordentlichen Gesellschafter
versammlung zu berichten, die über den Jahresabschluss des betref
fenden Geschäftsjahres beschließt.

(9) Die Beiratsmitglieder haben bei ihrer Tätigkeit die Sorgfalt eines 
or dent lichen und gewissenhaften Kaufmanns anzuwenden. Die 
Beirats mitglieder sind insbesondere zur Verschwiegenheit über erhal
tene vertrauliche Berichte und vertrauliche Beratungen verpflichtet.

(10) Beiratsmitglieder, die ihre Pflichten verletzen, sind der Gesellschaft 
zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

Abschnitt 8: Rechnungslegung und  
Gewinnverwendung

§ 23 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

§ 24 Jahresbericht

(1) Die Gesellschaft hat für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres einen 
Jahresbericht unter Beachtung der maßgeblichen Vorschriften, ins
besondere des § 135 KAGB, aufzustellen und prüfen zu lassen.

(2) Der Abschlussprüfer wird von der Gesellschafterversammlung 
ge wählt. Der Jahresbericht und der Lagebericht der Gesellschaft 
sind durch den Abschlussprüfer nach Maßgabe der Bestimmun
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gen des Dritten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts des Drit
ten Buches des HGB zu prüfen. Das Ergebnis der Prüfung hat der 
Abschlussprüfer in einem besonderen Vermerk zusammenzufas
sen; der Vermerk ist in vollem Wortlaut im Jahresabschluss wie
derzugeben. Die Zuw eisung von Gewinnen, Verlusten, Einnahmen, 
Ausgaben, Einla gen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkon
ten ist vom Ab  schluss  prüfer zu prüfen und deren Ordnungsmä
ßigkeit zu bestä tigen. Ferner hat der Abschlussprüfer bei seiner 
Prüfung auch festzustellen, ob die Gesellschaft die Bestimmun
gen des KAGB und des Gesellschaftsvertrages beachtet hat. Das 
Ergebnis dieser Prüfung hat der Abschlussprüfer im Prüfungsbe
richt gesondert wiederzugeben.

§ 25 Gewinn und Verlust, Entnahmen

(1) Am Gewinn und Verlust nehmen die Gesellschafter grundsätzlich 
im Verhältnis ihrer Hafteinlagen gemäß § 8 Abs. (1) a) (Kapital
konto I) zum Gesamthaftkapital teil. Erfolgen zulässigerweise oder 
mit Zustimmung der Gesellschafter – wobei dieser Gesellschaf
terbeschluss nur der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stim
men bedarf – wäh rend eines Geschäftsjahres Änderungen in der 
Person eines Gesell schafters und / oder in der Höhe seiner Betei
ligung, ist auf den Stich tag der Änderung abzugrenzen.

 Satz 2 gilt nicht für Anleger / Gesellschafter, die ihre Beteiligung 
nach Maßgabe des § 5 Abs. 4 im Geschäftsjahr 2025 von der HAHN 
Beteiligungsholding GmbH oder über diese von der HAHN COINVEST 
GmbH & Co. KG erwerben; diese Gesellschafter nehmen anstelle der 
vorgenannten Verkäufer im Verhältnis ihrer Hafteinlagen gemäß § 8 
Abs. (1) a) (Kapitalkonto I) zum Gesamthaftkapital am Gewinn und 
Verlust des Geschäftsjahres für den Zeitraum vom 01.01.2025 bis 
zum 31.12.2025 teil. Eine Ergebnisabgrenzung auf den Stichtag des 
Beitritts erfolgt somit im Geschäftsjahr 2025 nicht. 

(2) Der „verteilungsfähige Gewinn“, der für Ausschüttungszwecke an die 
Gesellschafter verwendet werden kann, wird ausgehend vom Ergeb
nis des Geschäftsjahres wie folgt durch die AIFKVG ermittelt:

 Der verteilungsfähige Gewinn ergibt sich aus dem auf Basis der 
Hochrechnung für das betreffende Geschäftsjahr ermittelten vor
läu  fi gen Barüberschuss abzüglich einer angemessenen Liqui di täts 
reserve (Rücklage). Bei der Bemessung der angemessenen Liquiditäts
reserve ist insbesondere die Budgetplanung der kommen den Jahre 
zu berücksichtigen. 

 Der Barüberschuss errechnet sich grundsätzlich aus dem Ergebnis des 
Geschäftsjahres, zzgl. des nicht aus geschütteten Barüber schusses 
des Vorjahres, zzgl. aller Aufwendungen, die nicht liquiditäts
wirksam sind (wie z. B. Ab schrei bungen), zzgl. aller Einnahmen, 
die nicht ertragswirksam sind (wie z. B. Aufnahme von Darlehen, 
Ein zahlungen von Kommandit ein lagen), abzgl. aller Erträge, die 
nicht liquiditätswirksam sind (wie z. B. Auflösung von Rückstel
lungen) und abzüglich aller Aus gaben, die nicht aufwandswirksam 
sind (wie z. B. Investitionen in Sach anlagen). Bei der Ermittlung 
des Barüberschusses sind etwaige Beteiligungserträge, Kapital

rückführungen oder andere Zahlungen, die die Gesellschaft von 
anderen Gesellschaften für das betreffende Geschäftsjahr erhal
ten hat oder noch erhalten wird, mit einzubeziehen. Des Weiteren 
sind etwaige Sondereffekte zu be rücksichtigen. 

 Von dem so ermittelten verteilungsfähigen Gewinn erhalten die 
Gesellschafter – nach Zustimmung gemäß § 19 Abs. (1) d) Halb
satz 1 – Entnahmen entsprechend dem Verhältnis ihrer geleiste
ten Hafteinlagen.

(3) Entnahmen gem. § 25 Abs. (2) und andere Gesellschafterbeschlüsse 
über Entnahmen sind nur zulässig, soweit die Gesellschaft über 
aus reichende Liquidität verfügt, die Entnahmen mit ihrer laufen
den Fi nanz planung in Einklang stehen, die AIFKVG der Entnahme 
zuge stimmt hat und durch die Entnahme keine Rückgewähr der 
Haft ein lage erfolgt. Insbesondere dürfen die nachhaltige Wirt
schaft lich keit und Liquiditätslage der Gesellschaft nicht durch 
Entnahmen gefährdet werden. 

(4) Die verfügbare Liquidität soll an die Gesellschafter nach Maß
gabe der folgenden Bestimmungen unterjährig ausgezahlt wer
den: die geschäftsführende Kommanditistin ist in Abstimmung 
mit der AIFKVG ermächtigt, quartalsweise Zahlungen als Vor
schüsse auf den für das laufende Geschäftsjahr erwarteten ver
teilungsfähigen Gewinn an die Gesellschafter zu leisten, soweit 
dadurch keine Rückgewähr der Hafteinlage erfolgt. Eines Gesell
schafterbeschlusses bedarf es nicht (§ 19 Abs. (1) d) Halbsatz 2). 
Die Bestimmung der Höhe der Zahlungen ist auf Grundlage aktu
eller Prognosen des verteilungsfähigen Ge winns für das jeweilige 
Geschäftsjahr nach Maßgabe von § 25 Abs. (2) und (3) vorzuneh
men. In Höhe der unterjährigen Zahlungen sind die Verrechnungs
konten zu belasten. Soweit der auf Grundlage eines festgestell
ten Jahresabschlusses bestimmte verteilungsfähige Gewinn nicht 
die geleisteten Vorschüsse deckt, werden Entnahmen vom Kapi
talkonto II zu Gunsten des Verrechnungskontos gebucht.

(5) Soweit das investierte Kommanditkapital der Gesellschaft durch 
Des investitionen im Rahmen des Gesellschaftsgegenstandes wieder 
frei wird und die Gesellschaft es nicht für neue Investitionen oder 
zum Ausgleich eines etwaigen Verlustvortrages benötigt oder die 
Ge sellschaft aus sonstigen Gründen über freie Liquidität ver fügt, 
ist die geschäftsführende Kommanditistin in Abstimmung mit der 
AIFKVG berechtigt, diese nicht benötigte Liquidität an die Gesell
schafter auszuzahlen. Die Auszahlung erfolgt zunächst zu Las ten 
des Verrechnungskontos und sodann, soweit es zur Ver mei dung 
eines Negativsaldos der Verrechnungskonten erforderlich ist, zu 
Lasten der Kapitalkonten II. Ein etwaiger Negativsaldo vom Kapi
talkonto II eines Gesellschafters repräsentiert eine fiktive, we gen 
des Kapitalerhaltungsgrundsatzes gemäß § 25 Abs. (3) Satz 1 letz
ter Halbsatz von Kapitalkonto II nicht tatsächlich geleistete Zah
lung und ist bei dem Zahlungsanspruch des Gesellschafters gegen 
die Gesellschaft dementsprechend als Forderung der Gesellschaft 
spätestens bei der Liquidation der Gesellschaft zu berücksichti
gen. Die Au s zahlung erfolgt gegenüber den Gesellschaftern ent
sprechend seinem Kommanditanteil.
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Abschnitt 9: Schlussbestimmungen 

§ 26 Wettbewerbsverbot

Durch diesen Gesellschaftsvertrag werden keine Wettbewerbsverbote, 
insbesondere keine gemäß § 112 HGB, begründet. 

§ 27 Schlussbestimmungen

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam und / 
oder undurchführbar sein oder werden, so wird dadurch die Gül
tigkeit und / oder Durchführbarkeit des übrigen Vertragsinhalts 
nicht berührt. Die unwirksame und / oder undurchführbare Bestim
mung soll durch eine Regelung ersetzt werden, die dem Zweck der 
unwirksamen und / oder undurchführbaren Bestimmung am nächs
ten kommt. Entsprechend sind Vertragslücken zu füllen.

(2) Mündliche Abreden sind nicht getroffen. Alle das Gesellschafts
ver hältnis betreffenden Vereinbarungen der Gesellschafter unter
einander oder mit der Gesellschaft bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform, soweit nicht gesetzlich ein strengeres Formerfor
dernis besteht oder es eines Gesellschafterbeschlusses bedarf. Das 
gilt auch für eine Änderung dieser Schriftformklausel. 

(3) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Gesellschaftsverhält
nis ist das für den Sitz der Gesellschaft zuständige Gericht.

(4) Die Gesellschafter sind berechtigt, bei Streitigkeiten aus oder im 
Zu sam men hang mit dem Gesellschaftsvertrag und dem da mit be 
grün  de ten Gesell schafter verhältnis die Ombudsstelle für Sachwerte 
und Investmentvermögen e. V. anzurufen und gegen die Gesellschaft 
ein Schlich tungs verfahren einzuleiten. Das Schlichtungsverfahren 
richtet sich nach den geltenden Regelungen der Verfahrens ordnung 
Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e. V. Geht 
eine Beteiligung an der Gesellschaft im Wege der Sonderrechtsnach
folge auf einen neuen Gesellschafter über, so gelten die Regelungen 
dieser Schlich tungsvereinbarung auch für den neuen Gesellschaf
ter. Ein ausschei dender Gesellschafter soll seinen Rechtsnachfol
ger auf das Bestehen dieser Regelung hinweisen.

§ 28 Kosten

(1) Notar und Gerichtskosten (insbesondere Handelsregisterkos
ten), die aus Anlass eines Gesellschafterwechsels, des Eintritts 
eines Ge sellschafters oder des Ausscheidens eines Gesellschafters 
entste hen, tragen im Verhältnis zur Gesellschaft und den übrigen 
Ge sell schaftern ausscheidende und eintretende Gesellschafter als 
Ge samt schuldner.

(2) Die Gesellschaft hat Anspruch auf Ersatz der ihr aus und im Zu sam
men hang mit einem solchen Vorgang entstehenden Notar und 
Gerichtskosten und etwaiger sonstiger Gebühren.

(3) Die Gesellschaft bzw. die geschäftsführende Kommanditistin kann 
ihre Mitwirkung bei einer solchen Maßnahme von der Leistung 
eines Vor schusses auf die voraussichtlich entstehenden Kosten 
ab hängig machen.

Bergisch Gladbach / Essen, den 01.11.2025

Hahn Dritte Beteiligungs GmbH 

vertreten durch den Geschäftsführer Marcel Schendekehl und die 
Prokuristin Angela Herchenbach

Dr. Wassermann & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

vertreten durch den alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer 
Karlheinz Meschede

DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH

vertreten durch die Geschäftsführer Torsten Klotz, Thomas Mitzel 
und Marcel Schendekehl
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ANLAGEBEDINGUNGEN

Anlagebedingungen zur Regelung des  
Rechtsverhältnisses

zwischen den Anlegern und der Hahn Pluswertfonds 182 GmbH & Co. 
geschlosseneInvestmentKG mit Sitz in Bergisch Gladbach (nachste
hend „Gesellschaft“ genannt), extern verwaltet durch die DeWert Deut
sche Wertinvestment GmbH mit Sitz in Bergisch Gladbach (nachstehend 
„AIFKVG“ genannt), für den von der AIFKVG verwalteten geschlosse
nen inländischen PublikumsAIF, die nur in Verbindung mit dem Gesell
schaftsvertrag der Gesellschaft gelten.

Präambel

Die Gesellschaft folgt einer festgelegten Anlagestrategie. Diese besteht 
in der Erwirtschaftung nachhaltiger Erträge aufgrund regelmäßig flie
ßender Mieteinnahmen sowie im kontinuierlichen Wertzuwachs des 
Immobilienvermögens, welches von der Gesellschaft gehalten wird 
(„Anlageziel“). 

Der Schwerpunkt des Immobilienvermögens soll dabei in der vorwie
gend langfristigen Vermietung und Verpachtung von in der Bundes
republik Deutschland gelegenen Einzelhandelsimmobilien sowie dem 
langfris tigen Vermögenszuwachs der durch ein aktives Asset Manage
ment, der Entwicklung sowie dem An und Verkauf von Immobilien ent
steht, liegen („Anlagepolitik“).

In diesem Rahmen darf die Gesellschaft unter Berücksichtigung der 
nachfolgend beschriebenen Anlagegrenzen in in der Bundesrepub
lik Deutschland gelegene Einzelhandelsimmobilien, insbesondere in 
große Verbrauchermärkte, SBWarenhäuser, Baumärkte, Fachmarkt
zentren, Geschäftshäuser, Nahversorgungszentren und Einkaufszent
ren investieren. Andere Nutzungen sind bei den jeweiligen Immobilien 
zulässig, soweit ein Schwerpunkt der vorgenannten Einzelhandelsnut
zung vorgesehen ist. 

Mit Bezug auf die Anlagestrategie darf die Gesellschaft ihr Vermö
gen gemäß der folgend beschriebenen Anlagegrundsätze und unter 
der Beachtung der folgend beschriebenen Anlagegrenzen investieren:

Abschnitt 1: Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen

§ 1 Vermögensgegenstände

Die AIFKVG darf für die Gesellschaft unter Beachtung der unter § 2 
genannten Anlagegrenzen, der Anlagepolitik und der gesetzlichen 
Bestimmungen in jede der folgenden Vermögensgegenstände investieren:

  Sachwerte in Form von Immobilien im Sinne der §§ 261 Abs. 1 
Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 KAGB;

  Bankguthaben gemäß §§ 261 Absatz 1 Nr. 7, 195 KAGB

§ 2 Anlagegrenzen

Die AIFKVG muss für die Gesellschaft mindestens 80 Prozent des inves
tierten Kapitals in Immobilien im Sinne der §§ 261 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 
Nr. 1 KAGB investieren. Die Gesellschaft kann jedoch für einen Zeitraum 
von bis zu zwölf (12) Monaten bis zu 100 Prozent des Investmentver
mögens in Bankguthaben halten, um es entsprechend der Anlagestra
tegie erneut zu investieren. Die Dauer kann durch Beschluss der Gesell
schafter mit 75 Prozent der abgegebenen Stimmen um weitere zwölf 
(12) Monate verlängert werden. 
 
Nach Eröffnung und bis zum Abschluss des Liquidationsverfahrens 
der Gesellschaft darf die AIFKVG bis zu 100 Prozent des investierten 
Kapitals dauerhaft in Bankguthaben gemäß §§ 261 Absatz 1 Nr. 7, 195 
KAGB investieren. 

Die AIFKVG darf für die Gesellschaft im Sinne des § 1 die folgenden 
Immobilien erwerben:

  Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke und Miet
wohngrundstücke;

  Grundstücke im Zustand der Bebauung, sofern die genehmigte 
Bau planung die zuvor genannte Nutzung als Mietwohngrundstück, 
Geschäftsgrundstück oder gemischt genutztem Grundstück ent
spricht und nach den Umständen mit einem Abschluss der Bebau
ung in angemessener Zeit zu rechnen ist;

  unbebaute Grundstücke, die für eine alsbaldige eigene Bebauung 
bzw. Nutzung als Geschäftsgrundstück, Mietwohngrundstück oder 
gemischt genutzte Grundstücke bestimmt und geeignet sind;

  andere Grundstücke sowie Rechte in der Form des Wohnungsei
gentums, Teileigentums, Wohnungserbbaurechts, Erbbaurechts 
und Teil erb bau rechts.

Bei der Auswahl von Immobilien hat die AIFKVG die folgend aufge
führten Anlagegrenzen zu beachten:

  Die AIFKVG darf für die Gesellschaft keine Immobilien im Sinne 
der vorstehenden Definitionen außerhalb des Gebietes der Bun
desrepublik Deutschland erwerben.

  Mindestens 80 Prozent des Wertes des investierten Kapitals wer
den in Gewerbeimmobilien vom Typ Hotel, Büro, Praxis oder Han
del angelegt. Als Gewerbeimmobilien im vorstehenden Sinne wer
den Immobilien verstanden, die ausschließlich oder überwiegend 
zu gewerblichen Zwecken mit vorbeschriebenen Nutzungsarten 
genutzt werden, wobei auch eine Durchmischung der vorgenann
ten gewerblichen Nutzung innerhalb einer Immobilie zulässig ist. 
Mindestens 80 Prozent des Wertes des investierten Kapitals wer
den in Immobilien angelegt, die mindestens über 3.000 Quadrat
meter Grundstücksfläche und mindestens 2.500 Quadratmeter 
Mietfläche verfügen und zum Er  werbszeitpunkt einen Verkehrs
wert von mindestens 5.000.000 Euro aufweisen.  
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  Die AIFKVG darf für die Gesellschaft im Sinne der vorstehen
den Anlagegrenzen auch unbebaute Grundstücke oder Grundstü
cke im Zustand der Bebauung erwerben und Dritte für Rechnung 
der Gesellschaft mit der entsprechenden Projektentwicklung zur 
Entwicklung und Errichtung der vorgenannten Immobilien beauf
tragen. Hierbei darf die AIFKVG nur Unternehmen mit der Aus
führung der Entwicklung beauftragen, die über entsprechende Erfah
rungen verfügen. Unter einer Projektentwicklung im Sinne dieser 
Anlagebedingungen ist ausschließlich die Entwicklung, Errichtung 
und Bebauung der in diesem Dokument als erwerbbar definier
ten Immobilien mit der exklusiven Zielsetzung der Gesellschaft zu 
verstehen, die entwickelten und errichteten Immobilien entspre
chend dem zuvor definierten Grundsatz der vermögensverwalten
den Tätigkeit über einen langfristigen Zeitraum zu halten, durch 
Vermietung und Verpachtung zu nutzen und entsprechende Ein
künfte für die Gesellschaft zu erzielen. In diesem Zusammenhang 
wird die Gesellschaft keinesfalls Immobilien entwickeln und errich
ten, um diese Immobilien kurz bis mittelfristig (d. h. in der Regel 
nicht vor Ablauf der Spekulationsfrist von zehn (10) Jahren) nach 
der Errichtung zu veräußern; d. h. es besteht gemäß der Anlage
politik keine entsprechende kurz bis mittelfristige Veräußerungs
absicht der Gesellschaft.

  Das in Immobilien zu investierende Kapital soll entsprechend dem 
Grundsatz der Risikomischung investiert werden. Demnach soll 
das investierte Kapital nach den Grundsätzen des § 262 Absatz 1 
KAGB in mindestens drei Immobilien investiert werden. 

§ 3 Leverage und Belastungen

Für die Gesellschaft dürfen Kredite bis zur Höhe von 150 Prozent des 
aggregierten eingebrachten Kapitals und noch nicht eingeforderten 
zugesagten Kapitals der Gesellschaft, berechnet auf der Grundlage der 
Beträge, die nach Abzug sämtlicher direkt oder indirekt von den Anle
gern getragener Gebühren, Kosten und Aufwendungen für Anlagen zur 
Verfügung stehen, aufgenommen werden, wenn die Bedingungen der 
Kreditaufnahme marktüblich sind. 

Die Belastung von Vermögensgegenständen, die zu der Gesellschaft 
ge hören, sowie die Abtretung und Belastung von Forderungen aus 
Rechtsverhältnissen, die sich auf diese Vermögensgegenstände bezie
hen, sind zulässig, wenn dies mit einer ordnungsgemäßen Wirt
schaftsführung vereinbar ist und die Verwahrstelle den vorgenann
ten Maßnahmen zustimmt, weil sie die Bedingungen, unter denen 
die Maßnahmen erfolgen sollen, für marktüblich erachtet. Zudem 
darf die Belastung insgesamt 150 Prozent des aggregierten einge
brachten Kapitals und noch nicht eingeforderten zugesagten Kapi
tals der Gesellschaft, berechnet auf der Grundlage der Beträge, die 
nach Abzug sämtlicher direkt oder indirekt von den Anlegern getra
gener Gebühren, Kosten und Aufwendungen für Anlagen zur Verfü
gung stehen, nicht überschreiten.

Die vorstehenden Grenzen für die Kreditaufnahme und die Belastung gelten 
nicht während der Dauer des erstmaligen Vertriebs der Gesellschaft, längs
tens jedoch für einen Zeitraum von 18 Monaten ab Beginn des Vertriebs.

§ 4 Derivate

Geschäfte, die Derivate zum Gegenstand haben, dürfen nur zur Absi
cherung der von der Gesellschaft gehaltenen Vermögensgegenstände 
gegen einen Wertverlust getätigt werden.

Abschnitt 2:  
Anteilsklassen, Ausgabepreis und Kosten

§ 5 Anteilsklassen

Alle Anteile haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale; verschiedene 
Anteilsklassen gemäß §§ 149 Absatz 2 i. V. m. 96 Absatz 1 KAGB wer
den nicht gebildet.

§ 6 Ausgabepreis, Ausgabeaufschlag und Initialkosten

6.1 AUSGABEPREIS
Der Ausgabepreis für einen Anleger entspricht der Summe aus seiner 
Kommanditeinlage in die Gesellschaft und dem Ausgabeaufschlag. Die 
Kommanditeinlage beträgt für jeden Anleger mindestens 5.000,00 Euro. 
Höhere Summen müssen durch 100 teilbar sein. Die Summe aus dem 
Ausgabeaufschlag und den während der Beitrittsphase anfallenden 
Initialkosten beträgt maximal 25,00 Prozent des Ausgabepreises.

6.2 AUSGABEAUFSCHLAG
Der Ausgabeaufschlag beträgt 5 Prozent der Kommanditeinlage. Es steht 
der AIFKVG bzw. den mit dem Vertrieb der Anteile betrauten Vermitt
lern frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen. Die Fonds
gesellschaft hat im Verkaufsprospekt Angaben zum Ausgabeauf schlag 
nach Maßgabe des § 269 Absatz 1 in Verbindung mit § 165 Absatz 3 
KAGB zu machen.

6.3 INITIALKOSTEN
Neben dem Ausgabeaufschlag werden der Gesellschaft in der Bei tritts
phase einmalige Kosten in Höhe von bis zu 21,25 Prozent der Komman
diteinlage belastet (Initialkosten). Die Initialkosten sind spätestens nach 
18 Monaten ab Beginn des Vertriebs fällig.

6.4 STEUERN
Die vorgenannten Beträge berücksichtigen die aktuellen Steuersätze. 
Bei Änderung des gesetzlichen Umsatzsteuersatzes werden die vorge
nannten Bruttobeträge entsprechend angepasst.

§ 7 Laufende Kosten der Gesellschaft

7.1 SUMME ALLER LAUFENDEN VERGÜTUNGEN
Die Summe aller laufenden Vergütungen an die AIFKVG, an Gesellschaf
ter der AIFKVG oder der Gesellschaft sowie an Dritte gemäß den nach
stehenden Ziffern 7.2 bis 7.3 kann jährlich insgesamt bis zu 2,10 Pro zent 
der Bemessungsgrundlage im jeweiligen Geschäftsjahr betragen. Dane
ben können Transaktionsvergütungen nach Ziffer 7.6 und eine erfolgs
abhängige Vergütung nach Ziffer 7.7 berechnet werden.



7.2 BEMESSUNGSGRUNDLAGE
Als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der laufenden Vergü
tungen gilt die Summe aus dem durchschnittlichen Nettoinventarwert 
der Gesell schaft im jeweiligen Geschäftsjahr und den bis zum jeweili
gen Berech nungsstichtag von der Gesellschaft an die Anleger geleis
teten Auszahlungen, maximal aber 100 Prozent des von den Anlegern 
gezeich neten Kommanditkapitals.
Wird der Nettoinventarwert nur einmal jährlich ermittelt, wird für die 
Berechnung des Durchschnitts der Wert am Anfang und am Ende des 
Geschäftsjahres zugrundegelegt.

7.3 VERGÜTUNGEN, DIE AN DIE AIF-KVG UND BESTIMMTE 
GESELL SCHAF TER ZU ZAHLEN SIND
a) Die AIFKVG erhält für die Verwaltung der Gesellschaft eine jähr

liche Vergütung in Höhe von bis zu 1,90 Prozent der Bemessungs
grundlage.

 Die AIFKVG ist berechtigt, auf die jährliche Vergütung quartals
weise anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen Planzah
len zu erheben. Mögliche Überzahlungen sind nach Feststellung des 
tatsächlichen Nettoinventarwertes auszugleichen.  

b) Die persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft erhält als 
Entgelt für ihre Haftungsübernahme eine jährliche Vergütung in 
Höhe von bis zu 0,1 Prozent der Bemessungsgrundlage im jewei
ligen Geschäftsjahr. Sie ist berechtigt, auf die jährliche Vergütung 
quartals weise anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen 
Planzahlen zu erheben. Mögliche Überzahlungen sind nach Feststel
lung des tatsächlichen Nettoinventarwertes auszugleichen.

c) Die geschäftsführende Kommanditistin der Gesellschaft erhält als 
Entgelt für ihre Geschäftsführungstätigkeit eine jährliche Vergü tung 
in Höhe von bis zu 0,1 Prozent der Bemessungsgrundlage im jewei
ligen Geschäftsjahr. Sie ist berechtigt, auf die jährliche Vergütung 
quartalsweise anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen 
Planzahlen zu erheben. Mögliche Überzahlungen sind nach Feststel
lung des tatsächlichen Nettoinventarwertes auszugleichen.

7.4 VERWAHRSTELLENVERGÜTUNG
Die jährliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt bis zu 0,5 Pro
zent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes der Gesellschaft im 
jeweiligen Geschäftsjahr, mindestens jedoch 12.600 Euro. Die Verwahr
stelle kann hierauf monatlich anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils 
aktuellen Planzahlen erhalten. Die Verwahrstelle kann der Gesellschaft 
zudem Aufwendungen in Rechnung stellen, die ihr im Rahmen der Eigen
tumsverifikation oder der Überprüfung der Ankaufsbewertung durch die 
Einholung externer Gutachten entstehen. Für den Fall der Abwicklung 
und Übernahme der Liquidation der Gesellschaft hat die Verwahrstelle 
nach Kündigung der AIFKVG einen Anspruch auf die an sich der AIF
KVG zustehenden Verwaltungsvergütung und von dieser gem. dem übli
chen Katalog geltend zu machenden Aufwendungen.

7.5 AUFWENDUNGEN, DIE ZU LASTEN DER GESELLSCHAFT GEHEN
Folgende nach Auflage des Investmentvermögens entstehende Kosten 
und Steuern, die bei den Aufwendungen entstehen, können der Gesell
schaft in Rechnung gestellt werden:

(1)  Kosten für den externen Bewerter für die Bewertung der Vermögens
gegenstände gem. §§ 261, 271 KAGB

(2)  bankübliche Depotkosten außerhalb der Verwahrstelle
(3)   Kosten für Geldkonten und Zahlungsverkehr
(4)  Aufwendungen für die Beschaffung von Fremdkapital, insbeson

dere an Dritte gezahlte Zinsen
(5)  für die Vermögensgegenstände entstehende Bewirtschaftungskos

ten (Verwaltungs, Instandhaltungs und Betriebskosten, die von 
Dritten in Rechnung gestellt werden)

(6)  Kosten für die Prüfung der Gesellschaft durch deren Abschluss
prüfer

(7)  von Dritten in Rechnung gestellte Kosten für die Geltendmachung 
und Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft 
sowie die Abwehr von gegen die Gesellschaft erhobenen Ansprü
chen

(8)  Gebühren und Kosten, die von staatlichen und anderen öffentli
chen Stellen in Bezug auf die Gesellschaft erhoben werden

(9)  Ab Zulassung der Gesellschaft zum Vertrieb entstandene Kosten 
für Rechts und Steuerberatung im Hinblick auf die Gesellschaft 
und ihre Vermögensgegenstände (einschließlich steuerrechtlicher 
Bescheinigungen), die von externen Rechts oder Steuerberatern 
in Rechnung gestellt werden

(10)  Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten, 
soweit diese gesetzlich erforderlich sind

(11)  Steuern und Abgaben, die die Gesellschaft schuldet

7.6 TRANSAKTIONS- UND INVESTITIONSKOSTEN
a) Die AIFKVG kann für den Verkauf eines Vermögensgegenstandes 

nach § 261 Absatz 1 Nr. 1 KAGB jeweils eine Transaktionsgebühr 
in Höhe von bis zu 1,00 Prozent des Verkaufspreises erhalten. Der 
Gesellschaft können darüber hinaus die auf die Transaktion gege
benenfalls entfallenden Steuern und Gebühren gesetzlich vorge
schriebener Stellen belastet werden.

b) Der Gesellschaft werden die im Zusammenhang mit nicht von Buch
sta be a) erfassten Transaktionen, der Bebauung, der Instand setzung, 
dem Umbau und der Belastung oder Vermietung / Verpachtung der 
Vermögensgegenstände von Dritten in Rechnung gestellten Kos
ten belastet. Diese Aufwendungen einschließlich der in diesem 
Zusammen hang anfallenden Steuern können der Gesellschaft un ab
hängig vom tatsächlichen Zustandekommen des Ge schäfts belastet 
werden.

7.7 ERFOLGSABHÄNGIGE VERGÜTUNG 
Die AIFKVG kann für die Verwaltung der Gesellschaft je ausgegebe
nem Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 15 Pro
zent (Höchstbetrag) des Betrages erhalten, um den der Anteilswert am 
Ende der Abrechnungsperiode unter Berücksichtigung bereits aus Aus
schüttungen geleisteter Auszahlungen den Ausgabepreis zuzüglich einer 
jährlichen Verzinsung von 4,50 Prozent übersteigt (absolut positive 
Anteilswertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 25 Pro
zent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes der Gesellschaft in 
der Abrechnungsperiode. Die Abrechnungsperiode beginnt mit der Auf
lage des Investmentvermögens und ist nach der Veräußerung der Ver
mögensgegenstände beendet.
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7.8 GELDWERTE VORTEILE 
Geldwerte Vorteile, die die AIFKVG oder ihre Gesellschafter oder Gesell
schafter der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Verwaltung des 
Investmentvermögens oder der Bewirtschaftung der dazu gehörenden 
Vermögensgegenstände erhalten, werden auf die Verwaltungsvergü
tung angerechnet.

7.9 STEUERN 
Die vorgenannten Beträge berücksichtigen die aktuellen Steuersätze. 
Bei Änderung des gesetzlichen Umsatzsteuersatzes werden die vorge
nannten Bruttobeträge entsprechend angepasst.

Abschnitt 3: Ertragsverwendung, Geschäftsjahr, 
Dauer und Berichte

§ 8 Ausschüttung

Die verfügbare Liquidität der Gesellschaft soll an die Anleger ausge
zahlt werden, soweit sie nicht nach Auffassung der Geschäftsführung 
der Gesellschaft als angemessene Liquiditätsreserve zur Sicherstellung 
einer ordnungsgemäßen Fortführung der Geschäfte der Gesellschaft 
bzw. zur Erfüllung von Zahlungsverbindlichkeiten oder zur Substanz
erhaltung bei der Gesellschaft benötigt wird. 

Die Höhe der Auszahlungen kann variieren. Es kann zur Aussetzung der 
Auszahlungen kommen. 

§ 9 Geschäftsjahr, Dauer der Gesellschaft, Liquidation 

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

Die Gesellschaft ist entsprechend ihrem Gesellschaftsvertrag bis zum 
31.12.2038 befristet. Die Gesellschaft wird nach Ablauf dieser Dauer 
aufgelöst und abgewickelt (liquidiert), es sei denn die Gesellschafter 
beschließen mit der im Gesellschaftsvertrag hierfür vorgesehenen Stim
menmehrheit etwas anderes. Sofern nach Einschätzung der Geschäfts
führung der Gesellschaft davon auszugehen ist, dass das Liquidations
ergebnis im Falle eines Verkaufs der Vermögensgegenstände zum Ende 
der vor genannten Laufzeit zu einem Ergebnis unterhalb des von den 
Anlegern gezeichneten Kommanditkapitals führen würde, hat sie das 
Recht, die vorgenannte Befristung um zweimal (2) drei (3) Jahre zu ver
längern, sofern dieser Verlängerung zuvor durch einen Gesellschafter
beschluss, der die Zustimmung der einfachen Mehrheit der abgegebe
nen Stimmen bedarf, genehmigt wurde. 

Im Rahmen der Liquidation der Gesellschaft werden die laufenden 
Geschäfte beendet, etwaige noch offene Forderungen der Gesellschaft 
eingezogen, das übrige Vermögen in Geld umgesetzt und etwaige ver
bliebene Verbindlichkeiten der Gesellschaft beglichen. Ein nach Ab schluss 
der Liquidation verbleibendes Vermögen der Gesellschaft wird nach den 
Regeln des Gesellschaftsvertrages und den anwendbaren handelsrecht
lichen Vorschriften verteilt.

Das Recht zur ordentlichen Kündigung durch einen Anleger ist aus
geschlossen.

§ 10 Berichte

Spätestens sechs (6) Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres der 
Gesellschaft erstellt die Gesellschaft einen Jahresbericht gemäß § 158 
KAGB in Verbindung mit § 135 KAGB, auch in Verbindung mit § 101 
Absatz 2 KAGB. Für den Fall einer Beteiligung nach § 261 Absatz 1 Num
mer 2 bis 6 KAGB sind die in § 148 Absatz 2 KAGB genannten Angaben 
im Anhang des Jahresberichts zu machen.

Der Jahresbericht ist bei den im Verkaufsprospekt und im Basisinfor
mationsblatt angegebenen Stellen erhältlich; er wird ferner im Bun
desanzeiger bekannt gemacht.

§ 11 Verwahrstelle

11.1 Für die Gesellschaft wird eine Verwahrstelle gemäß § 80 KAGB 
beauftragt; die Verwahrstelle handelt unabhängig von der KVG und aus
schließlich im Interesse der Gesellschaft und ihrer Anleger. 

11.2 Die Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle richten sich nach dem 
Verwahrstellenvertrag, nach dem KAGB und den Anlagebedingungen. 

11.3 Die Verwahrstelle kann Verwahraufgaben nach Maßgabe des § 82 
KAGB auf ein anderes Unternehmen (Unterverwahrer) auslagern. 

11.4 Die Verwahrstelle haftet gegenüber der Gesellschaft oder gegen
über den Anlegern für das Abhandenkommen eines verwahrten Finanz
instrumentes im Sinne des § 81 Absatz 1 Nr. 1 KAGB (Finanzin strument) 
durch die Verwahrstelle oder durch einen Unterverwahrer, dem die Ver
wahrung von Finanzinstrumenten nach § 82 Absatz 1 KAGB übertra
gen wurde. Die Verwahrstelle haftet nicht, wenn sie nachweisen kann, 
dass das Abhandenkommen auf äußere Ereignisse zurückzuführen ist, 
deren Konsequenzen trotz aller angemessenen Gegenmaßnahmen unab
wendbar waren. Weitergehende Ansprüche, die sich aus den Vorschrif
ten des bürgerlichen Rechts auf Grund von Verträgen oder unerlaubten 
Handlungen ergeben, bleiben unberührt. Die Verwahrstelle haftet auch 
gegenüber der Gesellschaft oder den Anlegern für sämtliche sonstigen 
Verluste, die diese dadurch erleiden, dass die Verwahrstelle fahrlässig 
oder vorsätzlich ihre Verpflichtungen nach den Vorschriften des KAGB 
nicht erfüllt. Die Haftung der Verwahrstelle bleibt von einer etwaigen 
Übertragung der Verwahraufgaben nach Absatz 11.3 unberührt. 



TREUHANDVERTRAG

Treuhandvertrag

zwischen

dem in der Beitrittserklärung benannten Anleger 
– nachfolgend „Treugeber” genannt –

und

Dr. Wassermann & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Rüttenscheider Straße 199, 45131 Essen 
– nachfolgend „Treuhänderin” genannt –

Präambel

Der Treugeber will sich über die Treuhänderin an der Hahn Pluswert
fonds 182 GmbH & Co. geschlosseneInvestmentKG (nachfolgend 
auch „Fondsgesellschaft“ oder „Gesellschaft“ genannt) nach Maß
gabe seines Kaufauftrages beteiligen. Der mit dem Kauf auf trag treu
händerisch für den Treugeber zu erwerbende und zu hal tende Kom
manditanteil errechnet sich aus dem in dem Kaufauftrag genannten 
Zeichnungsbetrag, bezogen auf das Gesellschaftskapital der Fonds
gesellschaft. Mit Annahme des Angebotes durch Unterzeichnung der 
Treuhänderin auf dem Kaufauftrag kommt zwischen dem Treugeber 
und der Treuhänderin ein Treuhandverhältnis zustande, kraft dessen 
die Treuhänderin beauftragt ist, nach Maßgabe der folgenden Bestim
mungen, des Kaufauftrages sowie des Gesellschaftsvertrages in der im 
Verkaufsprospekt abgedruckten Fassung für den Treugeber im eigenen 
Namen, aber auf Rechnung und Gefahr des Treugebers, einen (von ihr 
treuhänderisch gehaltenen) Kommanditanteil an der Fondsgesellschaft 
im Rahmen eines Anteilskaufes oder auf sonstige Weise zu erwerben 
und zu verwalten. Wirtschaftlich soll die Kommanditbeteiligung aus
schließlich dem Treugeber zugeordnet werden.

Dem Beteiligungsvorhaben sollen folgende Daten zugrunde gelegt 
werden, wobei Abweichungen im Interesse einer Realisierung des Vor
habens möglich sind:

1. Finanzierungsplan 1) 2)

 netto in Euro in %

Kaufpreis / Eigenkapital 38.000.000 55,1

Fremdkapital 31.000.000 44,9

Gesamtsumme 69.000.000 100,0

2. Investitionsplan a) b) c)

 
 
Verwendungszweck

Vertragspartner bzw. 
voraus sicht licher 
Vertrags partner

Investitions-
betrag in 

Euro

Anschaffungskosten 
Immobilien d)  55.984.500

Anschaffungs
nebenkosten e)  3.453.135

Konzeption f) DeWert Deutsche Wert
investment GmbH g) 4.083.000

Beteiligungs 
vermittlung h)

DeWert Deutsche Wert
investment GmbH g) 1.900.000

Finanzierungskosten i)  3.170.000

Liquiditätsreserve j)  409.365

Gesamtsumme  69.000.000
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ANMERKUNGEN ZUM FINANZIERUNGSPLAN:
1) Alle aufgeführten Zahlen beziehen sich auf 100 Prozent der Anteile 

des Investitionsvorhabens. Ein gegebenenfalls vom Anleger zu zah
lendes Agio ist in dieser Aufstellung nicht berücksichtigt.

2) Im Gesamtaufwand laut Investitionsplan nicht enthaltene Be trä ge 
sind erforderlichenfalls aus Eigenkapital zu leisten. Soweit der ein
zelne Gesellschafter / Treugeber seinen Kaufpreis fremdfinanziert, 
stellt die Gesellschaft Sicherheiten dafür nicht zur Verfügung. Die 
Fi nanzierung ist Sache des Gesellschafters / Treugebers. Sie berührt 
sein Verhältnis zur Treuhänderin und zur Gesellschaft nicht.
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ANMERKUNGEN ZUM INVESTITIONSPLAN:
a) Verschiebungen zwischen den einzelnen Positionen sind zuläs

sig, sofern sie nicht ein erhebliches Ausmaß erreichen. Ausdrück
lich wird darauf hingewiesen, dass die Wirtschaftlichkeitsberech
nung nur eine Beispielrechnung ist, die nur bei Richtigkeit der dort 
getroffenen Annahmen zutreffend ist; maßgeblich für die Wirt
schaftlichkeit ist die tatsächliche Entwicklung von Einnahmen und 
Ausgaben.

b) Der Gesamtaufwand enthält nicht:
 – Kosten für der Treuhänderin oder dem Geschäftsführer 
  ggf. zu erteilenden Handelsregistervollmacht
 – Sämtliche Umsatzsteuerbeträge, soweit sie als Vorsteuer 
  erstattungsfähig sind
 – Aufwand und Mehrkosten aufgrund höherer Gewalt und 
  unvor her sehbarer Umstände

c) Die aufgeführten Beträge beziehen sich stets auf 100 % der Anteile 
des Investitionsvorhabens.

d) Mittelbare Anschaffungskosten der Anleger für Grundstück, Gebäude, 
Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen.

e) Kosten im Zusammenhang mit Grundschuldbestellungen, Han dels
registereintragungen und des Standort sowie Bewertungsgut ach
tens und Finanzierungskosten.

f) Vergütung der DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH für die 
Ge  samtkonzeption des Beteiligungsangebotes inkl. der Erstellung 
des Verkaufsprospektes.

g) Einziger Gesellschafter der DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH  
ist die HAHNImmobilienBeteiligungs AG, die zugleich auch 100  % 
der Anteile an der HAHN Beteiligungsholding GmbH hält, die ihrer
seits Verkäuferin der Beteiligungen ist.

h)  Vergütung der DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH für die Ver
mittlung von Anlegern, die die treuhänderisch gehaltenen Betei
ligungen im Wege des Anteilserwerbs übernehmen. Die Vermitt
lungsgebühr in Höhe von 5 % des Zeichnungsbetrages ist von der 
Fondsgesellschaft zu zahlen.

i)  Für die Dauer der Zinsbindungsfrist wird an die kreditfinanzierende 
Bank ein Disagio in Höhe von 10 Prozent der Darlehenssumme 
gezahlt.

j)  Die Liquiditätsreserve ist für even tuell anfallende Kosten im Zusam
menhang mit der Vermietung oder für un geplante Instandhaltungs
maßnahmen vorgesehen.



DIE RECHTSBEZIEHUNG ZWISCHEN TREUHÄNDERIN 
UND TREUGEBER WIRD GEREGELT NACH MASSGABE 
DES FOLGENDEN 

Treuhandvertrages

§ 1 Treuhandvertrag

Die Treuhänderin erhält den Auftrag, im eigenen Namen, aber auf Rech
nung des Treugebers, im Rahmen des gültigen Gesellschaftsvertrages 
die aus der Präambel ersichtliche Beteiligung an der Fondsgesellschaft 
nach Maßgabe des Kaufauftrages zu erwerben und die Beteiligung für 
den Treugeber treuhänderisch zu verwalten. 

Die Treuhänderin wird für eine Mehrzahl von Treugebern Kommandit
an teile halten und gleichartige Treuhandverträge abschließen. Die 
Rech te und Pflichten des Treugebers werden hierdurch nicht berührt. 
Eine gesamt händerische Verbundenheit der Treugeber untereinander  
(z. B. als Innengesellschaft) ist ausdrücklich nicht gewollt. 

Die Treuhänderin ist in Hinsicht auf Übernahme und Verwaltung der 
treu  händerisch zu haltenden Kommanditbeteiligungen von den Be 
schrän   kungen des § 181 BGB befreit.

§ 2 Vollmacht zum Abrufen von Finanzierungen

2.1. Die Treuhänderin ist bevollmächtigt, im Namen des Treugebers, 
vorbehaltlich abweichender Anweisung durch den Treugeber, 
Darlehensbeträge aus dem einem Treugeber gewährten Darle
hen abzurufen und nach Maßgabe des Kaufauftrages, des Gesell   
schafts vertrages und dieses Treuhandvertrages darüber zu ver
fügen. Diese Vollmacht umfasst nicht den Abschluss etwaiger 
Finan zierungsverträge und auch sonst keine Rechtsgeschäfte.

2.2. Die finanzierenden Banken sind ausdrücklich der Treuhände
rin gegenüber vom Bankgeheimnis entbunden und können der 
Treu händerin alle gewünschten Auskünfte, die für die Kredite 
von Bedeutung sind, erteilen. Dies gilt auch für Kredite, die der 
Fonds gesellschaft selbst gewährt sind.

2.3. Die Treuhänderin ist bei den vorstehenden Maßnahmen von den 
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

§ 3 Ausübung der Beteiligungsrechte des Treugebers

3.1. Die Treuhänderin tritt nach außen im eigenen Namen auf. Sie übt 
alle dem Treugeber gegenüber der Fondsgesellschaft zustehen
den Rechte aus, insbesondere das Stimmrecht, soweit nicht der 
Treu geber in Einklang mit den Regeln des Gesellschaftsvertra
ges der Fondsgesellschaft selbst Rechte ausübt. Die Treuhände
rin hat – soweit ihr keine Weisung vorliegt – die Interessen des 
Treugebers unter Beachtung seiner gesellschaftlichen Treuepflicht 
zu wahren.

3.2. Die Treuhänderin ist verpflichtet, alles, was sie in Durchführung 
der Treuhandschaft erhält, dem Treugeber herauszugeben.

§ 4 Mitwirkung des Treugebers

4.1. Der Treugeber hat das Recht, nach den Regeln des Gesellschafts
vertrages der Fondsgesellschaft, an Gesellschafterversammlun
gen teilzunehmen. Er ist hiermit ermächtigt, das auf seine Beteili
gung entfallende Stimmrecht auszuüben. In diesen Fällen wird die 
Treuhänderin an Abstimmungen nicht teilnehmen. Macht jedoch 
der Treugeber von dieser Ermächtigung keinen Gebrauch, übt die 
Treuhänderin das Stimmrecht nach Maßgabe der nachstehenden 
Vereinbarungen aus.

4.2. Die Treuhänderin darf in Höhe der Beteiligung des Treugebers 
an den der Gesellschafterversammlung der Fondsgesellschaft 
zugewiesenen Beschlussfassungen nicht ohne vorherige Unter
richtung des Treugebers teilnehmen. Sie hat zu diesem Zweck 
die Tagesordnung sowie weitere ihr von der Fondsgesellschaft 
im Zu sammenhang mit der Beschlussfassung zugeleitete Unter
lagen dem Treugeber unter Mitteilung der von ihr zu den einzel
nen Tagesordnungspunkten beabsichtigten Stimmabgabe zuzusen
den, und zwar spätestens eine Woche vor dem Versammlungstag, 
sofern nicht die Fondsgesellschaft die Unterrichtung des Treu
gebers selbst nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages durch
führt. Die Treuhänderin genügt dieser Pflicht, indem sie sich im 
Rahmen ihres pflichtgemäßen Ermessens davon überzeugt, dass 
die Unterrichtung des Treugebers im Sinne des Gesellschafts
vertrages erfolgt ist. Für den Fall schriftlicher Beschlussfassung 
der Fondsgesellschaft gilt § 20 des Gesellschaftsvertrages für 
die Unterrichtung durch die Treuhänderin analog, insbesondere, 
was Fristen und Folgen des Fristablaufes anbetrifft. Die Über
mittlung aller Informationen hat schriftlich zu erfolgen. Für die 
Rechtzeitigkeit ist der Absendetag maßgeblich.

4.3. Die Treuhänderin hat Weisungen des Treugebers zu beachten. 
Erfolgt keine Weisung, erfolgt die Stimmabgabe durch die Treu
händerin wie angekündigt. Weisungen des Treugebers sind nur 
zu beachten, wenn sie spätestens zwei Tage vor der Versamm
lung in Textform (§ 126 b BGB) bei ihr eingegangen sind.

4.4. Bei Gefahr in Verzug handelt die Treuhänderin nach pflichtge
mäßem Ermessen. Dabei stellt es keinen Ermessensfehlgebrauch 
der Treuhänderin dar, wenn sie entsprechend den Vorschlägen der 
Ge schäfts führung handelt, es sei denn, diese sind offensichtlich 
fehlerhaft.

4.5.  Der Treugeber erteilt sein Einverständnis zu allen im Investiti
ons und Finanzierungsplan vorgesehenen Maßnahmen, soweit 
in seinem Kauf auftrag nichts Gegenteiliges angeordnet ist.
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§ 5 Informationspflichten der Treuhänderin

5.1.  Die Treuhänderin ist verpflichtet, den Treugeber über alle wesent
lichen Umstände ihrer treuhänderisch gehaltenen Beteiligung 
zu informieren und in angemessenen Zeitabschnitten über die 
Fondsgesellschaft zu berichten, sofern nicht die Fondsgesell
schaft selbst schriftlich oder in Gesellschafterversammlungen, 
zu denen der Treugeber geladen war, informiert. Ausreichend ist 
eine Un ter richtung durch die jährlichen Geschäftsberichte der 
Fonds ge sellschaft.

5.2. Die Treuhänderin wird, sofern ihr die Fondsgesellschaft die ent
sprechenden Daten zur Verfügung gestellt hat, möglichst bis zum 
30.09. des jeweils folgenden Jahres dem Treugeber das steu
erliche Jahresergebnis entsprechend seiner Beteiligung mit tei len, 
soweit dies nicht die Fondsgesellschaft übernimmt. Die Treuhän
derin darf davon ausgehen, dass beschlossene oder planmäßige 
Ausschüttungen erfolgen und den Treugeber bzw. einen von ihm 
benannten Dritten erreichen, soweit nicht der Treu geber oder der 
benannte Dritte ihr Gegenteiliges mitteilt.

5.3. Der Treugeber wird die Treuhänderin unverzüglich unterrichten, 
falls beschlossene Entnahmen nicht eingehen. Die Treuhänderin 
hat darüber hinaus keine Überwachungspflicht.

5.4. Die Treuhänderin wird Name, Adresse und Beteiligungshöhe des 
Treugebers nur nach dessen ausdrücklicher schriftlicher Weisung 
offenbaren. Der Treugeber ist berechtigt, eine einmal gegebene 
Weisung jederzeit zu ändern.

§ 6 Vermögenstrennung

6.1. Die Treuhänderin ist verpflichtet, das treuhänderisch gehaltene 
Vermögen getrennt von ihrem sonstigen Vermögen zu halten und 
zu verwalten.

6.2. Sämtliche die treuhänderisch gehaltenen Kommanditanteile 
be tref  fenden Einnahmen, insbesondere Entnahmen und Ka pital  
rück zahlungen, stehen dem Treugeber zu. Sie sind von der Treu
hän derin zur Verfügung des Treugebers zu halten, soweit sie ihr 
zugeflossen sind. Die Treuhänderin tritt bereits jetzt die An  sprü 
che aus der treuhänderisch gehaltenen Kom mandit be teili gung, 
soweit sie in Einklang mit den Bestimmungen des Ge sell  schafts 
vertrages beschlossene Ausschüttungen (Ent nah men) und danach 
auszuschüttende Gewinne, ein eventuelles Auseinan der setzungs
guthaben im Falle eines Ausscheidens aus der Fondsgesellschaft 
oder einen Anteil am Liquidationserlös betreffen, an den Treuge
ber ab. Der Treugeber nimmt diese Ab tre tung hiermit an.

6.3. Die Treuhänderin führt ein gemeinsames Anderkonto für alle 
Treu geber.

§ 7 Freistellung

Der Treugeber stellt hiermit die Treuhänderin von allen Ansprüchen 
Dritter frei, die gegen diese in ihrer Eigenschaft als Inhaberin des 
Kommanditanteils oder im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für den 
Treugeber erhoben werden. Wird die Treuhänderin in Anspruch genom
men, hat der Treugeber vollen Ersatz zu leisten. Dies gilt auch bzgl. 
Forderungen, die die Finanzbehörden gegen die Treuhänderin geltend 
machen, auch solche, die im Rahmen der Auflösung oder Übertragung 
des Treuhandverhältnisses geltend gemacht werden.

§ 8 Vergütung

Für ihre Tätigkeit erhält die Treuhänderin von den Anlegern keine geson
derte Vergütung. Die Vergütungsansprüche der Treuhänderin sind in 
einem gesonderten Dienstleistungsvertrag zwischen der Treuhänderin 
und der DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH in ihrer Funktion als 
externe Kapitalverwaltungsgesellschaft der Fondsgesellschaft geregelt. 
Die Vergütung erfolgt demnach unmittelbar durch die DeWert Deutsche 
Wertinvestment GmbH selbst und wird seitens der DeWert Deutsche 
Wertinvestment GmbH aus ihren laufenden Verwaltungsvergütungen, 
die die DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH als externe Kapital
verwaltungsgesellschaft von der Fondsgesellschaft erhält, bestritten.

§ 9 Dauer, Kündigung und Beendigung des  
Treuhandverhältnisses, Rücktritt

9.1. Das Treuhandverhältnis beginnt mit der Annahme des rechts
verbindlich unterzeichneten Kaufauftrages des Treugebers durch 
die Treuhänderin. Auf den Zugang der Erklärung der Treuhände
rin beim Treugeber kommt es nicht an. Die Treuhänderin wird 
jedoch dem Treugeber ein von ihr gegengezeichnetes Exemplar 
des Kauf auftrages zusenden.

9.2. Unbeschadet der Rücktrittsrechte aus dem Kaufauftrag ist die 
Treuhänderin berechtigt, diesen Vertrag außerordentlich zu kün
digen, wenn der Treugeber seine Zahlungsverpflichtungen trotz 
Mahnung und Nachfristsetzung von mindestens einer Woche nicht 
oder nicht in voller Höhe erfüllt. Die Treuhänderin ist in diesem 
Fall bevollmächtigt, den treuhänderisch gehaltenen Kom man
dit anteil des Treugebers freihändig zu veräußern bzw. ein Treu
hand  verhältnis mit einem Dritten zu begründen. Aus dem Ver
äußerungserlös sind vorweg die Verpflichtungen des Treugebers 
gegenüber der Treuhänderin und der Fondsgesellschaft zu decken. 
Der verbleibende Restbetrag ist an den Treugeber auszukehren. 
Die Treuhänderin ist bei allen Maßnahmen von den Beschrän
kungen des § 181 BGB befreit.

9.3. Die Bestimmung der Ziffer 9.2 gilt ausdrücklich auch dann, wenn 
Gläubiger des Treugebers die Vollstreckung in die Rechte des 
Treugebers aus dem Gesellschafts oder diesem Treuhandver
trag androhen oder vollziehen.



9.4. Das Treuhandverhältnis ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
Es kann von jeder Partei unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von einem Jahr zum Jahresende gekündigt werden. Die Treuhän
derin wird jedoch das Treuhandverhältnis auf einen Zeitpunkt, 
der vor dem 31.12.2038 liegt, nur aus wichtigem Grund kündi
gen. Im Übrigen endet das Treuhandverhältnis in jedem Fall mit 
Been digung der Fondsgesellschaft, von der Anteile treuhände
risch gehalten werden. Erfolgt eine Kündigung, hat die Treuhän
derin den treuhänderisch gehaltenen Kommanditanteil an den 
Treugeber herauszugeben. Der Treugeber bevollmächtigt hier
mit die Treu händerin, unter Befreiung von den Beschränkungen 
des § 181 BGB, den treuhänderisch gehaltenen Kommanditanteil 
auf ihn zu übertragen. Die Übertragung kommt mit Absendung 
einer schrift lichen Übertragungsnachricht der Treuhänderin an 
den Treugeber zustande und ist aufschiebend bedingt durch die 
Ein tragung des Treugebers als Kommanditist im Handelsregister. 
Diese Regelungen gelten entsprechend, wenn der Treugeber im 
Rahmen seines Beteiligungserwerbs erklärt hat, Direktkomman
ditist der Fonds gesellschaft werden zu wollen. Das Treuhandver
hältnis endet dann ebenfalls aufschiebend bedingt durch die Ein
tragung des Treu gebers als Kommanditist ins Handelsregister. 

9.5. Der Fondsgesellschaft, der Treuhänderin und den übrigen Gesell
schaftern entstehender Aufwand, entstehende Kosten und Folge
kosten, die aus und wegen der Direktbeteiligung des früheren 
Treugebers entstehen, insbesondere Notar und Gerichts kosten 
sowie Verkehrssteuern, trägt der Treugeber, dessen Treuhand
verhältnis aufgelöst ist.

9.6. Im Falle des Ablebens des Treugebers geht das Treuhandverhält
nis auf dessen Erben (Vermächtnisnehmer) über. Mehrere Erben 
(Ver mächtnisnehmer) können sich gegenüber der Treuhänderin nur 
durch einen gemeinsamen Vertreter vertreten lassen, der der Treu
händerin unverzüglich schriftlich zu benennen ist. Bis zur Benen
nung des gemeinsamen Vertreters ruhen alle Mitwir kungs   rechte 
der Erben (Vermächtnisnehmer). Jeder der Erben (Vermächtnis
nehmer) gilt bis zur Benennung eines gemeinsamen Vertreters 
als bevollmächtigt, Erklärungen der Treuhänderin wirk sam für 
und gegen alle Erben (Vermächtnisnehmer) entgegen zunehmen.

 Sofern durch die Zahl und die Quote der Erben (Vermächtnisneh
mer) der entsprechende Zeichnungsbetrag von 5.000 Euro un ter
schritten würde, sind diese verpflichtet, sich so auseinander zu
setzen, dass die vorstehende Voraussetzung für diejenigen erfüllt 
ist, welche die Beteiligung ganz oder teilweise übernehmen. Diese 
Aus einandersetzung hat grundsätzlich bis spätestens ein Jahr 
nach dem Erbfall zu erfolgen. Sollte die Auseinandersetzung 
nicht innerhalb der Jahresfrist erfolgen, ruhen die Stimmrech te 
und die Auszahlungsansprüche, bis die vorstehende Vo raus set
zung erfolgt ist.

9.7.  Liegt in Bezug auf den Treugeber ein wichtiger Grund im Sinne 
der Regelung in § 14 des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesell
schaft vor, richtet sich die mögliche Beendigung des Treuhand
verhältnisses und / oder der Beteiligung des Treugebers nach §§ 
14 ff. des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft.

§ 10 Anteilsübertragung

10.1.  Die Übertragung des oder die sonstige Verfügung über das Treu
handverhältnis durch den Treugeber bedürfen der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung der Treuhänderin, welche nur aus wich
ti gem Grund versagt werden kann. Als wichtiger Grund gilt ins
besondere, die Belastung oder drohende Belastung der Gesell
schaft durch Aufwendungen gleich welcher Art, insbesondere 
auch Steueraufwendungen (z. B. Grunderwerbsteuer) aus oder im 
Zusam menhang mit der vorgesehenen Maßnahme, es sei denn, 
der Gesellschaft ist entsprechende Sicherheit zur Deckung sol
cher Aufwendungen vorab geleistet. 

10.2.  Die Übertragung kann entsprechend den Regelungen im Gesell
schaftsvertrag der Fondsgesellschaft nur mit Wirkung zum 31.12., 
24:00 Uhr bzw. 01.01., 0:00 Uhr, erfolgen.

10.3.  Wenn der Treugeber beabsichtigt, seine Beteiligung an der 
Ge sellschaft zu verkaufen oder sonst zu übertragen, steht der 
ge schäftsführenden Kommanditistin der Gesellschaft oder einem 
von dieser zu benennenden Dritten ein Vorerwerbsrecht zu. Der 
übertragungswillige Treugeber wird der geschäftsführenden Kom
manditistin den mit dem Erwerber geschlossenen Vertrag vorle
gen, in den die geschäftsführende Kommanditistin oder der von 
die ser benannte Dritte innerhalb einer Frist von zwei Wochen 
ein  treten kann. Von dem Vorerwerbsrecht ausgeschlossen sind 
Schenkungen und Über  tragungen an Familienangehörige.

10.4.  Auch in anderen Fällen der Rechtsnachfolgen, z. B. im Falle des 
Todes oder bei jeder Art von Gläubigerzugriff, findet lediglich 
ein Wechsel des Treugebers statt.

10.5.  Kosten und Aufwendungen, aber auch Steuern, die der Treuhän
derin aus und im Zusammenhang mit der Übertragung, Verpfän
dung oder sonstigen Belastung des treuhänderisch gehaltenen 
Gesell schafts anteils oder von Teilen davon sowie der Auflösung 
und / oder der Übertragung des Treuhandverhältnisses entste
hen, sind der Treuhänderin von dem Treugeber zu erstatten. 
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§ 11 Haftung der Treuhänderin

11.1. Die Treuhänderin haftet nach den gesetzlichen Vorschriften. 

11.2. Die Treuhänderin haftet nicht für den Eintritt des mit der Inves
tition beabsichtigten wirtschaftlichen Erfolges. Aussagen des 
Verkaufsprospektes sind nicht ihr, sondern ausschließlich der 
Anbieterin und Prospektverantwortlichen zuzuordnen. Die Treu
händerin haftet auch nicht für den Eintritt vom Treugeber ver
folgter steuerlicher Ziele. Steuerliche Zielsetzungen sind auch 
nicht Geschäfts oder Vertragsgrundlage für den Investitions
entschluss des Treugebers und den Abschluss dieses Treuhand
vertrages. Richtigkeit und Unrichtigkeit der Investitionsdaten 
sowie der Aussagen über die steuerliche Konzeption sind allein 
dem jeweiligen Vertragspartner zuzurechnen. Die Treuhänderin 
ist lediglich Vertreterin des Treugebers. Sie übernimmt keine 
Gewähr dafür, dass von der Fondsgesellschaft und / oder den 
einzelnen Treugebern ausgewählte Vertragspartner die betref
fenden Verträge vertragsgemäß erfüllen werden. Sie schuldet 
nicht die aufgrund dieser abzuschließenden Verträge geschul
deten Leistungen.

11.3. Die Treuhänderin haftet nicht für die Durchführbarkeit ihres Auf
trages, insbesondere nicht dafür, dass die Investition wie geplant 
durchgeführt wird. Diese erfolgt insbesondere nicht, wenn nicht 
die erforderliche Anzahl von Treugebern und Direktkommandi
tisten vorhanden ist oder diese den vorgesehenen Gesamtzeich
nungsbetrag /kaufpreis nicht fristgerecht zur Verfügung stellen. 
Die Treuhänderin übernimmt keine Pflicht, das Investitionsobjekt 
auf seine technische Eignung oder seine Fehlerhaftigkeit zu über
prüfen.

§ 12 Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft

Der Gesellschaftsvertrag und die Anlagebedingungen der Fonds ge
sell schaft sind in ihrer jeweils gültigen Fassung Bestandteil dieses 
Treu handvertrages.

§ 13 Schlussbestimmungen

13.1. Der Treugeber ist verpflichtet, der Treuhänderin unverzüglich mit 
eingeschriebenem Brief jeden Wohnsitzwechsel bzw. den Wech
sel der EMailAdressen gemäß Kaufauftrag mitzuteilen. Bis zu 
einer solchen Mitteilung ist die Treuhänderin berechtigt, jegli
che Willenserklärungen an die letzte ihr bekannte Adresse des 
Treu  gebers zu übermitteln.

13.2. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit dies zulässig verein
bart werden kann, Essen.

13.3. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam. Änderungen und Er 
gän zungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt 
auch für eine Vereinbarung, durch die das Schriftformerforder
nis abbedungen werden soll.

13.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam und /  
oder undurchführbar sein oder werden, so wird dadurch die Wirk
samkeit und / oder Durchführbarkeit des übrigen Vertragsinhal
tes nicht berührt. Die unwirksame und / oder undurchführbare 
Bestim mung soll durch eine Regelung ersetzt werden, die dem 
Zweck der unwirksamen und / oder undurchführbaren Bestimmung 
am nächsten kommt. Entsprechend sind Vertragslücken zu füllen.



VERBRAUCHERINFORMATIONEN  
FÜR DEN FERNABSATZ

Nach den Vorschriften des § 312d Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) ist der Verbraucher (Anleger) bei außerhalb von Geschäfts
räumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen über 
Finanzdienstleistungen (wie dem vorliegenden Beteiligungsangebot) 
durch den Unternehmer (die Fondsgesellschaft) oder eine in seinem 
(ihrem) Namen oder Auftrag handelnde Person (wie beispielsweise der 
DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH) nach Maßgabe des Artikels 
246b des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) 
zu informieren. In Erfüllung dieser Verpflichtungen werden die nach
folgenden Informationen dem Verbraucher zur Verfügung gestellt: 

1. Identität des Unternehmers und anderer mit 
dem Verbraucher in Kontakt tretende Personen 
sowie deren Hauptgeschäftstätigkeit

A)   INVESTMENTGESELLSCHAFT Hahn Pluswertfonds 182 GmbH 
& Co. geschlosseneInvest mentKG

a.1)  Geschäftsanschrift: Buddestraße 14, 51429 Bergisch Gladbach
a.2) Handelsregister: Amtsgericht Köln, HRA 37566
a.3) Geschäftsführung: Die DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH, 

Geschäftsanschrift: Buddestraße 14, 51429 Bergisch Gladbach, 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 
78962 ist nach § 17 des Gesellschaftsvertrages sowie aufgrund 
des Bestellungsvertrages zur Geschäftsführung der Investment
gesellschaft allein berechtigt und verpflichtet. Geschäftsführer 
der DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH sind Torsten Klotz, 
Thomas Mitzel und Marcel Schende kehl.

a.4) Hauptgeschäftstätigkeit: Gegenstand der Gesellschaft ist aus
schließlich die Anlage und Verwaltung eigenen Vermögens nach 
einer festgelegten Anlagestrategie zur gemeinschaftlichen Kapi
talanlage nach den §§ 261 bis 272 KAGB zum Nutzen ihrer Gesell
schafter bzw. Anleger entsprechend den von der Gesellschaft 
erstellten Anlagebedingungen in der jeweils gültigen Fassung.

a.5) Zuständige Aufsichtsbehörde: Nach Rechtslage zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung ist für die Investmentgesellschaft die 
Zulassung durch eine Aufsichtsbehörde nicht vorgesehen. 

B)  PERSÖNLICH HAFTENDER GESELLSCHAFTER / KOMPLEMENTÄR 
 DER INVESTMENTGESELLSCHAFT Hahn Dritte Beteiligungs GmbH

b.1)  Geschäftsanschrift: Buddestraße 14, 51429 Bergisch Gladbach
b.2) Handelsregister: Amtsgericht Köln, HRB 103698
b.3) Geschäftsführung: Martin Schmidt, Manuel Hausmann und 
  Marcel Schendekehl
b.4) Hauptgeschäftstätigkeit: Übernahme der persönlichen Haftung 

für Kommanditgesellschaften

b.5) Zuständige Aufsichtsbehörde: Nach Rechtslage zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung ist für die Hahn Dritte Beteiligungs GmbH 
die Zulassung durch eine Aufsichtsbehörde nicht vorgesehen. 

C) VERWALTUNGSGESELLSCHAFT / GESCHÄFTSFÜHRENDE 
 KOMMANDITISTIN / KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT 
 DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH

c.1)  Geschäftsanschrift: Buddestraße 14, 51429 Bergisch Gladbach
c.2) Handelsregister: Amtsgericht Köln, HRB 78962
c.3) Geschäftsführung: Torsten Klotz, Thomas Mitzel und Marcel 

Schendekehl
c.4) Hauptgeschäftstätigkeit: Die Hauptgeschäftstätigkeit der DeWert 

Deutsche Wertinvestment GmbH ist die Konzeption, der Vertrieb 
und die Verwaltung von Investmentvermögen. In Bezug auf die 
In vest mentgesellschaft fungiert die DeWert Deutsche Wert  invest
ment GmbH als Herausgeber des Verkaufsprospektes, Kapital ver
wal tungsgesellschaft der Investmentgesellschaft, ge schäfts füh
rende Kommanditistin der Investmentgesellschaft und Ver  mitt lerin 
der Beteiligungen an der Investmentgesellschaft, Fonds konzeption.

c.5) Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienst
leistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn oder 
MarieCurieStraße 2428, 60439 Frankfurt am Main.

D)  TREUHÄNDERIN / TREUHANDKOMMANDITISTIN  
Dr. Wassermann & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell
schaft

d.1)  Geschäftsanschrift: Rüttenscheider Straße 199, 45131 Essen
d.2) Handelsregister: Amtsgericht Essen, HRB 9402
d.3) Geschäftsführung: Prof. Dr. Bernd Wassermann, Ludwig Bettag, 

Karlheinz Meschede, Arnd Schulte Umberg, Dr. Boris Heller und 
Christian Nagel

d.4) Hauptgeschäftstätigkeit: Die Hauptgeschäftstätigkeit der Treu
händerin besteht in der Verwaltung von Treuhandbeteiligungen 
sowie die im Zusammenhang damit anfallenden wirtschaftsprü
fenden und steuerberatenden Aufgaben.

d.5) Zuständige Aufsichtsbehörde: Wirtschaftsprüferkammer Körper
schaft des öffentlichen Rechts, Rauchstraße 26, 10787 Berlin. 

E)  ANLAGEVERMITTLER / IN

Die ladungsfähige Anschrift und weitere Informationen zum jewei
ligen Vermittler ergeben sich aus den Beitrittsdokumenten. Sofern 
dort nicht ausdrücklich ein Vermittler angegeben ist, ist Vermittler 
die DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH, Buddestraße 14, 51429 
Ber gisch Gladbach.
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2. Informationen zum Unternehmensgegenstand  
der Investmentgesellschaft sowie zur  
Finanzdienstleistung selbst

A)  WESENTLICHE MERKMALE DER ANLAGEMÖGLICHKEIT
Gegenstand der vorliegenden Anlagemöglichkeit ist die Beteiligung des 
Anlegers als Treugeber über die Treuhänderin oder als Direktkommandi
tist nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages (und ggf. des Treuhand
vertrages) an der Investmentgesellschaft. Der gültige Gesellschafts
vertrag und die Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft sowie 
der Treuhandvertrag sind in dem Verkaufsprospekt des Pluswertfonds 
182 im vollständigen Wortlaut abgedruckt. Die wesentlichen Merk
male der Beteiligungsform sind in dem Verkaufsprospekt „Pluswert
fonds 182“, der dem Anleger vorliegt, beschrieben. Um sich an der 
Investmentgesellschaft beteiligen zu können, hat der Anleger einen 
voll  ständig ausgefüllten und von ihm unterzeichneten Kaufauftrag / 
Treuhandvertrag mit der Erklärung nach dem Geldwäschegesetz sowie 
die unterzeichnete Widerrufsbelehrung und die Erklärung zum Risi
ko  bewusstsein bei seinem Anlagevermittler, beim Herausgeber des 
Verkaufs pros pektes oder bei der Treuhänderin einzureichen. 

Der Beteiligungserwerb an der Investmentgesellschaft ist erst mit 
An nahme des Vertragsangebotes (Kaufauftrag) und – bei treuhände
rischer Beteiligung – des Treuhandvertrages durch die Treuhänderin 
wirksam. Der Anleger verzichtet auf den Zugang der Annahmeerklärung.

B)  RISIKEN DER BETEILIGUNG
Die angebotene Beteiligung an der Investmentgesellschaft bezieht sich 
(bei einer Beteiligung über die Treuhänderin indirekt) auf eine Betei
ligung an einem geschlossenen Immobilienfonds. Da eine Beteiligung 
an einem geschlossenen Immobilienfonds eine solche ist, die an einem 
lebenden Unternehmen und damit am allgemeinen Wirtschaftsleben 
teilnimmt, sind Abweichungen von der prognostizierten Wirtschaftlich
keitsberechnung trotz unabhängiger Prüfungsebenen und sorgfälti
ger Auswahl des Beteiligungsobjektes im positiven wie im negativen 
Sinn möglich. Negative Abweichungen von der wirtschaftlichen Prog
noserechnung können zum Ausfall von Ausschüttungen, im Extrem
fall sogar zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals füh
ren. In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge sind kein Indikator 
für künftige Erträge. 

Die Kommandit oder Treugeberanteile werden nicht am Finanzmarkt 
gehandelt; es besteht kein geregelter Zweitmarkt für derartige Kapi
talanlagen. Falls eine Veräußerung des Kommanditanteils durchgeführt 
werden kann, orientiert sich der Preis grundsätzlich am Verkehrswert 
des Anteils, welcher durch den Verkehrswert der Invest mentgesellschaft 
bestimmt wird. Mangels eines geregelten Zweitmarktes bestimmt sich 
der Preis demnach maßgebend nach Angebot und Nachfrage. 

Genauere Angaben zu den mit der Beteiligung verbundenen Risi ken fin
den sich in dem Verkaufsprospekt „Pluswertfonds 182“ u. a. im Ka pi 
tel 3 »Risiken der Beteiligung« sowie in Kapitel 9 „Vermögens, Fi  nanz 
und Ertragsprognosen“. 

C)  MINDESTLAUFZEIT DER BETEILIGUNG / VERTRAGLICHE 
 KÜNDIGUNGSBEDINGUNGEN
Die Investmentgesellschaft ist auf bestimmte Zeit geschlossen und 
ist entsprechend dem Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft bis 
zum 31.12.2038 befristet. Die Gesellschaft wird nach Ablauf dieser 
Dauer aufgelöst und abgewickelt (liquidiert), es sei denn, die Gesell
schafter beschließen mit der im Gesellschaftsvertrag hierfür vorge
sehenen Stimmenmehrheit etwas anderes. Sofern nach Einschätzung 
der Geschäftsführung der Fondsgesellschaft davon auszugehen ist, 
dass das Liquidationsergebnis im Falle eines Verkaufs der Vermögens
gegenstände zum Ende der vorgenannten Laufzeit zu einem Ergeb
nis unterhalb des von den Anlegern gezeichneten Kommanditkapi
tals führen würde, hat sie das Recht, die vorgenannte Befristung um 
zweimal drei Jahre zu verlängern, sofern diese Verlängerung zuvor 
durch einen Gesellschafterbeschluss, der die Zustimmung der einfa
chen Mehrheit der abgegebenen Stimmen bedarf, genehmigt wurde. 
Das Recht zur ordentlichen Kündigung durch einen Gesellschafter ist 
ausgeschlossen. Die Kündigungsmöglichkeit aus wichtigem Grund 
bleibt unberührt. Unberührt bleibt ferner die Möglichkeit eines jeden 
Gesellschafters, aus wichtigem Grund (z. B. vorsätzliche Pflichtver
letzung durch andere Gesellschafter) einen gerichtlichen Antrag auf 
Auflösung der Gesellschaft zu stellen, § 133 HGB. Einzelheiten hin
sichtlich Dauer und Kündigung der Fondsgesellschaft finden sich in 
dem im Verkaufsprospekt „Pluswertfonds 182“ in Kapitel 14 im vol
len Wortlaut abgedruckten »Gesellschaftsvertrag«.

D)  ANGABEN ÜBER DEN GESAMTPREIS EINSCHLIESSLICH ALLER 
 STEUERN / ZAHLUNGSMODALITÄTEN
Insgesamt werden 89,90 Prozent der Kommanditanteile an der Fonds
gesellschaft zu einem Gesamtpreis von 34.162.000 Euro zzgl. Ausga
beaufschlag (Agio) interessierten Anlegern zum Kauf angeboten. Der 
Ausgabepreis für einen Anleger entspricht der Summe aus seiner Kom
manditeinlage in die Fondsgesellschaft und dem Ausgabeaufschlag. Die 
Mindestkommanditeinlage beträgt gemäß § 6 der Anlagebedingungen 
5.000,00 Euro. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5 Prozent der gezeichneten 
Kommanditeinlage und stellt einen Teil der Vergütung für den Vertrieb 
der Anteile an dem Investmentvermögen dar. Es steht der Kapitalver
waltungsgesellschaft bzw. den mit dem Vertrieb der Anteile betrauten 
Vermittlern frei, einen niedrigeren Ausgabe aufschlag zu berechnen.

Zusätzlich zum Ausgabepreis können im Rahmen des Beteiligungser
werbs Kosten im Zusammenhang mit der gesetzlich vorgeschriebenen 
Identitätsprüfung für den Anleger entstehen, sofern diese nicht durch 
den Vermittler selbst erfolgt. Darüber hinaus hat der Anleger im Falle 
einer gewünschten Direktbeteiligung anstelle einer Treuhandbeteili
gung die Notarkosten im Zusammenhang mit der hierfür erforderli
chen Handelsregistervollmacht sowie die Registergerichtskosten für 
die Eintragung seiner Person als Kommanditist der Fondgesellschaft 
im Handelsregister zu tragen. 



Ferner sind Kosten und Aufwendungen, aber auch Steuern, die der 
Fondsgesellschaft aus oder im Zusammenhang mit der Übertragung, 
Verpfändung oder sonstigen Belastung von Gesellschaftsanteilen, 
treuhänderisch gehaltenen Gesellschaftsanteilen oder Teilen von 
Gesellschaftsanteilen, der Auflösung von Treuhandverhältnissen und 
der Übertragung von Treuhandverhältnissen für Tatbestände ab dem 
Tage der Schließung des Fonds entstehen, der Gesellschaft durch die 
an den entsprechenden Vorgängen beteiligten Anleger zu ersetzen. 

Zudem hat der Anleger sämtliche bei ihm anfallende Porto und Tele
kommunikationskosten im Zusammenhang mit seiner Beteiligungsver
waltung ebenso wie etwaige auf seiner Ebene anfallende Kosten des 
Geldverkehrs und Steuern zu tragen.

Einzelheiten zu der Beteiligung finden sich in dem Verkaufsprospekt 
„Pluswertfonds 182“ u. a. in Kapitel 1 »Das Angebot im Überblick« 
sowie im Kapitel 14, in dem der für die Anleger maßgebliche Gesell
schaftsvertrag der Fondsgesellschaft im vollen Wortlaut abgedruckt ist. 
Zu den steuerlichen Einzelheiten wird in dem Verkaufsprospekt „Plus
wertfonds 182“ auf das Kapitel 11 „Kurzangaben über die für die Anle
ger bedeutsamen Steuervorschriften“ verwiesen.

E) EINZELHEITEN HINSICHTLICH DER ZAHLUNG UND DER 
 LIEFERUNG ODER ERFÜLLUNG
Die Einzahlung des Zeichnungsbetrages (Kommanditeinlage) sowie des 
Ausgabeaufschlages erfolgt auf schriftliche Aufforderung der Treu
händerin. Hierbei ist vorgesehen, den Zeichnungsbetrag in zwei Teil
beträgen einzufordern. Nach Eingang der Zeichnungsunterlagen ist 
auf Anforderung der Treuhänderin innerhalb von 14 Tagen ein erster 
Teilbetrag in Höhe von 10 Prozent des Zeichnungsbetrages auf das 
Anderkonto der Treuhänderin einzuzahlen (Vorabbetrag). Der Restbe
trag in Höhe von 90 Prozent des Zeichnungsbetrages sowie der Aus
gabeaufschlag von 5 Prozent sind 14 Tage vor Beitrittsabwicklung auf 
das Treuhandanderkonto einzuzahlen. Die Treuhänderin wird sämtliche 
Gelder treuhänderisch verwalten. Die Fondsschließung / Abwicklung 
erfolgt jeweils zum Ende eines Quartals, erstmals zum 31.03.2025. 
Die Zeichnungsfrist endet mit der Vollplatzierung.

Die Bankverbindung des Treuhandanderkontos lautet:
Dr. Wassermann & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
National Bank AG, Essen (BIC NBAGDE3E) 
IBAN DE63 3602 0030 0005 1763 79
Nähere Regelungen hierzu finden sich in dem Kaufauftrag sowie in 
dem Verkaufsprospekt „Pluswertfonds 182“.

F)  AUSSCHÜTTUNG
Auf Basis der Prognoseerwartungen ist ab Beitritt zur Fondsgesellschaft 
und bezogen auf die Zeichnungssumme / Kaufpreis ohne Ausgabeauf
schlag (Agio) eine anfängliche Ausschüttung in Höhe von 4,50 Pro
zent p. a. geplant. Diese prognostizierten Auszahlungen beinhalten 
auch teilweise die Rückzahlung des Kapitals und sollen jeweils quar
talsweise nachschüssig ab Beitritt / Abwicklung ausgezahlt werden.

G)  BEITRITTSGRUNDLAGE
Die den Anlegern zur Verfügung gestellten Informationen, insbesonde
 re der Verkaufsprospekt „Pluswertfonds 182“, beruhen auf dem Stand 
vom 15.11.2024.

H)  GÜLTIGKEITSDAUER DER INFORMATIONEN
Die Informationen in diesem Beteiligungsangebot bleiben bis zur 
Bekanntgabe von Änderungen gültig. Anteile an der Investmentge
sellschaft können jedoch nur erworben werden, solange der Fonds 
nicht geschlossen ist.

I)  ZUSÄTZLICHE KOSTEN DES VERBRAUCHERS FÜR DIE 
 NUTZUNG DER FERNKOMMUNIKATIONSMITTEL
Solche zusätzlichen Kosten fallen für den Anleger nicht an.

3. Angaben zum Fernabsatzvertrag selbst

A) ANWENDBARES RECHT
Auf sämtliche Rechtsbeziehungen vor und nach dem Beitritt sowie für 
den Beitritt selbst findet deutsches Recht Anwendung. Als Gerichts
stand ist – sofern ein solcher wirksam vereinbart werden kann – der 
Sitz der Fondsgesellschaft vereinbart.

B)  VERTRAGS- UND KOMMUNIKATIONSSPRACHE
Deutsch

C)  WIDERRUFSRECHT
Der Anleger hat ggf. bei Vertragsschluss im Wege des Fernabsatzes 
das gesetzliche Widerrufsrecht gemäß §§ 312g, 355 BGB, die im Rah
men des Kaufauftrags abgegebene Willenserklärung zum Erwerb einer 
Beteiligung an der Fondsgesellschaft nebst Angebot zum Abschluss 
eines Treuhandvertrages zu widerrufen. Dies ist der Fall, wenn der 
Anleger als Verbraucher im Sinne des § 13 BGB seine Beitrittserklä
rung im Wege des Fernabsatzes oder – unter bestimmten Umstän
den – außerhalb von Geschäftsräumen seines Vermittlers abgegeben 
hat. Verbraucher ist gem. § 13 BGB jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer 
gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zuge
rechnet werden können. Die Belehrung über das Widerrufsrecht lautet:

Widerrufsbelehrung

ABSCHNITT 1: WIDERRUFSRECHT
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung wider-
rufen. Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie 
die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäfts
bedingungen sowie diese Belehrung und alle nachstehend unter 
Abschnitt 2 aufgeführten Informationen auf einem dauerhaften 
Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E Mail) erhalten haben. Zur Wahrung 
der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Wider-
rufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt. 
Der Widerruf ist zu richten an:

Dr. Wassermann & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Rüttenscheider Straße 199
45131 Essen 
Telefax: +49 (0) 201 79 94 222
E Mail: fondsbetreuung@dwp-wpg.de
betr.: Hahn Pluswertfonds 182
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ABSCHNITT 2: FÜR DEN BEGINN DER WIDERRUFSFRIST 
ERFORDERLICHE INFORMATIONEN
Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen fol
gende Angaben:

1.   die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentli
che Unternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen 
ist, und die zugehörige Registernummer oder gleichwertige Ken
nung; 

2.   die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine 
Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde;

3.   die Identität des Vertreters des Unternehmers in dem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz 
hat, wenn es einen solchen Vertreter gibt, oder die Identität einer 
anderen gewerblich tätigen Person als dem Unternehmer, wenn 
der Ver braucher mit dieser Person geschäftlich zu tun hat, und 
die Eigenschaft, in der diese Person gegenüber dem Verbraucher 
tätig wird;

4.   zur Anschrift
a.  die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere 

Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unter
nehmer und dem Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen 
Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch 
den Namen des Vertretungsberechtigten;

b.  jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen 
dem Verbraucher und einem Vertreter des Unternehmers oder 
einer anderen gewerblich tätigen Person als dem Unternehmer, 
wenn der Verbraucher mit dieser Person geschäftlich zu tun 
hat, maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenver
einigungen oder Personengruppen auch den Namen des Ver
tretungsberechtigten;

5.   die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Infor
mationen darüber, wie der Vertrag zustande kommt;

6.   den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit 
verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer 
abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben 
wer den kann, seine Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher 
eine Überprüfung des Preises ermöglicht;

7.   gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis 
auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unter
nehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;

8.   den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstru
mente bezieht, die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der 
durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind 
oder deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, 
auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, und dass in der Ver
gangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige 
Erträge sind;

9.  eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestell
ten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befriste
ter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;

10.  Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;

11.  das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die 
Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und 
Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, 
und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen 
über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für 
die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von 
Wertersatz verpflichtet ist (zugrunde liegende Vorschrift: § 357b 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

12.  die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder 
regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat;

13.  die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwai
ger Vertragsstrafen;

14.  die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der 
Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher 
vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt;

15.  eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht 
oder über das zuständige Gericht;

16.  die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in die
ser Widerrufsbelehrung genannten Vorabinformationen mitgeteilt 
werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Unternehmer ver
pflichtet, mit Zustimmung des Verbrauchers die Kommunikation 
während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen;

17.  den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwer
de  und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unter
worfen ist, nutzen kann, und gegebenenfalls dessen Zugangsvo
raussetzungen.

ABSCHNITT 3: WIDERRUFSFOLGEN
Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen 
Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz 
für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn 
Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hinge
wiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass vor dem Ende 
der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung begonnen 
werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, 
kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtun
gen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr 
Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Sei
ten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie 
Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung 
von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Diese 
Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufser klärung, für 
uns mit deren Empfang.



BESONDERE HINWEISE
Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Ver
trag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der 
zusam menhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder 
einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und 
dem Dritten erbracht wird.

ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG
Die Widerrufsbelehrung finden Sie auch in dem Kaufauftrag abge
druckt. Die für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informati
onen sind allesamt in dem zugrundliegenden Verkaufsprospekt gemäß 
§ 268 Abs. 1 Kapitalanlagegesetzbuch zum geschlossenen inländischen 
Publikums  AIF „Hahn Pluswertfonds 182 GmbH & Co. geschlossene 
Investment KG“ enthalten. 

4. Informationen zu etwaigen Rechtsbehelfen 
und das Bestehen von Garantiefonds

A) Außergerichtliche Schlichtungsstellen

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des BGB, 
betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen, können 
die Beteiligten, unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte anzurufen, 
eine Schlichtungsstelle anrufen, die bei der Deutschen Bundesbank 
eingerichtet ist. Ein Merkblatt sowie die Schlichtungsverfahrensord
nung sind erhältlich bei: 

Deutsche Bundesbank, Schlichtungsstelle 
Postfach 10 06 02 
60006 Frankfurt / Main 
Telefon: 069 956633232
Telefax: 069 7090909901 
EMail: schlichtung@bundesbank.de
Internet: https://www.bundesbank.de/de/service/schlichtungsstelle

Der Beschwerdeführer hat zu versichern, dass er in der Streitigkeit noch 
kein Gericht, keine Streitschlichtungsstelle und keine Gütestelle, die 
Streitbeilegung betreibt, angerufen und auch keinen außergerichtli
chen Vergleich abgeschlossen hat.

Bei bestimmten Streitigkeiten, die das Rechtsverhältnis zur Investment
gesellschaft oder zur Verwaltungsgesellschaft sowie alle mit der Ver
waltung ihrer Beteiligung im Zusammenhang stehenden Sachverhalte 
betreffen, können die Anleger, unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte 
anzurufen, zudem ein außergerichtliches Schlichtungsverfahren einlei
ten, eingerichtet bei der Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentver
mögen e. V. Aufgrund der Zuständigkeit der Ombudsstelle für Sachwerte 
und Investmentvermögen e. V. für Schlichtungsverfahren im Zusammen
hang mit der Investmentgesellschaft ist die Schlichtungsstelle der Bun
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht i. S. d. § 14 Abs. 1 S. 1 Nr. 
6 UKlaG nicht zuständig für Streitschlichtungen im Zusammenhang mit 
der Investmentgesellschaft (vgl. § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 FinSV). Die Vor
aussetzungen für den Zugang zur Schlichtungsstelle regelt die Verfah
rensordnung der Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermö
gen e. V. Ein Merkblatt sowie die Verfahrensordnung sind erhältlich bei: 

Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e. V.
Postfach 61 02 69
10924 Berlin
Telefon:  030 257 616 90
Telefax:   030 257 616 91
EMail: info@ombudsstelle.com
Internet: www.ombudsstelle.com

Die jeweiligen Beschwerden sind schriftlich unter kurzer Schilderung 
des Sachverhalts und Beifügung von Kopien der zum Verständnis der 
Beschwerde notwendigen Unterlagen bei der Ombudsstelle einzurei
chen. Die Anleger haben zudem zu versichern, dass sie in der Strei
tigkeit noch kein Gericht, keine Streitschlichtungsstelle und keine 
Gütestelle, die Streitbeilegung betreibt, angerufen und auch keinen 
außergerichtlichen Vergleich abgeschlossen haben. Die Beschwerde 
kann auch per EMail oder per Fax eingereicht werden; eventuell erfor
derliche Unterlagen sind dann per Post nachzureichen. Anleger kön
nen sich im Verfahren vertreten lassen.

B) Garantiefonds / Entschädigungsregelungen

Ein Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen existie
ren nicht.
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DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft der HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG
Buddestraße 14
51429 Bergisch Gladbach

Herr Paschalis Christodoulidis
Herr Sven Link
Frau Michèle Lichtenberg

Telefon: 02204 94900
Telefax: 02204 9490201
EMail:  HahnVertriebsservice@dewert.de
Web:  www.hahnag.de
Stand:  November 2024

IHRE ANSPRECHPARTNER

Weitere Informationen zum Angebot finden Sie im Internet und unter: https://www.hansetrust.de/investments/immobilien/hahn-pluswertfonds-182-basisinvest-nahversorgung

https://www.hansetrust.de/investments/immobilien/hahn-pluswertfonds-182-basisinvest-nahversorgung

